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7. 

ORGANISATION DER ENTSCHÄDIG UNGSLANDE 

MÜNSTER UND PADERBORN 

465. Schulenburg an Stein Berlin, 5. Juni 1802 
Sta 1l11 rc:biv Münlter. Spezial~Organiut io n1-Kommiuion Mün11er. Nr. 1. Au 1(e rtig ung. - Entdruck 1. S. 336 (. 
- Hier um de n 2. Abutz gelc.ün t. 

Erste vertraulidte Mitteilungen über den bevorste1te1~den formellen Absdiluß d er 
Entsdiädigungsverltandlungen und Steins Beru/ung in die Organisationskommission 
für die west/äfüdien Erwerbungen. 

Eingangsvermerk S teins vom 8. VI. 

Ew. Hoch- und Wohlgebohren ermangele ich nicht, hierdurch eine Nach
richt von Wichtigkeit im Vertrauen ganz ergebenst mitzutheilen, da solche 
indessen für jetzt noch Geheimniß ist, so entschuldigen Sie gütigst, daß ich 
die Bitte um strenge Verschwiegenheit voraussdlicke. 
Die Enschädigungs Angelegenheit S. K önigl. Majestät von Preußen sd1eint 
jetzt zu Rande zu kommen und in einiger Zeit dürfte wohl zur wirklid1en 
Besitznahme der Allerhöd1stdenenselben zufallenden Provinzen als auch 
zu der en interimistischen Civil Verwaltung im allgem einsten Sinn und künf
tigen Organisationen [geschritten werden) 1• Zur Ausführung dieses wich
tigen Auftrages werden nad1 den einzelnen Provinzen gleich mit d en dahin 
rückenden Truppen Civil Commissiarien abgesandt werden2• Da nun von 
den unter Ew. Hod1- und Wohlgebohren Praesidio stehenden Kammern die 
Krieges und Domainen Räthe v. Rappard zu Wesel und v. Sdilechtendahl 
zu Hamm und Ribbentropp von der Mindenschen K ammer vorläufig zu 
Commissarien ausersehen sind, so halte ich midi verpßid1te t, Ew. Hoch- und 
Wohlgebohren im voraus, jedoch nod1 als Geheimniß, davon Naduidit zu 
geben. Einen Wink diesen Herren dahin zu geben, daß sie zu einem wich
tigen Auftrag bald gebraudit werden würden und sich zum sdileunigen Ab
gehen bereit halten müssen, stelle ich anheim [ .. . ). 
Zu einem besonderen Vergnügen ger eicht mir aber hierbey, daß, nach voll
endeter Besitz Ergreifung und Einsammlung der erforclerliclien Notizen 
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Ew. Hoch- und Wohlgebohreo in Absicht der Westphälischen Acquisitionen 
und der Herr Geheime Ober Finanz Rath von Angern3 in Absicht der Nieder
sächsischen Provinzen bey der Organisation nad1 meinem Wunsche mit con
curriren werden. Doch versteht es sich von selbst, daß diese Concurrenz 
nur in sofern statt finden kann, als es Ihre Geschäfte gestatten [ ... ]. 

1 Statt „allergnädigst zu ertheilen" wie im Original. Der Kopist war offenbar völlig „aus 
d em Konzept gekommen". 
z Über den Ausgang der Entsd1ädigungsverhandlungen s. insbes. Braubach-Sdrnlte, Die 
politische Neugestaltung Westfalens 1795-1815 (Raum Westfalen II. S. 90 ff. ). Zur Chrono
logie: Der Staatsvertrag zwisdten Preußen und Frankreich wurde am 23. Mai 1802 ge
sd1lossen. Er bedurfte formell nod1 der Zustimmung der R eichsdeputation, die aber gar 
nidtt in de r Lage war, sie zu verweigern. Da Preußen nunmehr vertraglid1 zu sofortiger 
Besitzergreifung bered1tigt war, erfolgte diese durdt Patent vom 16. Juni 1802, die prak
tisdte Durchführung zunächst durch die in Sdrnlenburgs Sdtreiben erwähnte lnterims
Kommission und das Einrücken Blüd1ers in Münster am 3. August 1802. Der Reid1sdepu· 
tationshauptsd:1luß wurde erst am 23. Februar 1803 unterzeichnet. 
Zur Überleitung der neu erworbenen Gebiete wurd e eine Zivil-Haupt-Organisations
Kommission (Sitz Hildesh eim) gebildet. Sie stand unter d em Vorsitz des Grafen v. d . 
Sdrnlenburg-Kehnert (vgl. S. 178, Anm. 1), einer ihrer wid1tigsten Mitarbeiter war der 
damalige Geh. Finanzrat im Bergwerks- und Hüttendepartement Sack (s. oben S. 283, 
Anm. 4) . Der Haupt-Organisations-Kommission unterst anden Spczial-Organisations
Kommissionen für die einzelnen neuen Staatsgebiete, von d enen die für Münster und 
Paderborn Stein anvertraut wurden. 
F ür die Einzelheiten der Besitzergreifung und Organisation s. auße r Draubad1 · Sd1ulte,nodt 
Kochendödfer, Territorialen twicklung 11 . Behörd enverfa ssung von Westfalen . . . (Zs. f. 
vaterländ. Gesdi. u Altertumskunde Westfalens, Bd. 86. S. 97 ff.), dort aud1 die weitere 
Spezialliteratur, aus d er insbes. nod1 Wilmans, Stein u . die Organisationen der Erbfürst en· 
tümer Münster u. Paderborn (Zs. f. preuß. Gesd1. u. Land eskunde X. S. 662 ff.) zu erwäh
nen ist. - Für die Personalien s. den „Hod1stifts Münsterisd1 en H of u . Adreß Calender für 
das Jahr 1802." - Eine übersidttlidie und e inprägsame Karte der t erritorialen Verände
rungen s. Raum Westfalen II. S.104. - Für die Kenntnis westf. Zustände in dieser entsd1ei
denden Epocl1e westf. Gcscl1ichte s. aud1 Justus Gruner, Meine Walfahrt zu Ruhe und 
Hoffnung (1802/03), der die Zustünde zwar etwas einseitig vom preuß. Standpunkt aus, 
aber dod1 r ed1t anschaulidt und aufschlußreich d ars t ellt. S. aud1 Clem. Aug. Franz v. 
Olfe rs, Be itr. z. Gesch. d. Verfassung u . Zerstückelung des Oberstifts Münste r (1848). 
3 Ferd. Ludw. Friedr. v. Angern (1757-1828), damals Präsid ent d e r halberstädt. und 
magdeburg. Kammern. Er wurde 1803 Staatsministe r und Präsident des niedersädts. und 
westf. Departements, für d as aud1 Stein in Aussicht genommen war. Vr;l. Nr. 533. 536. 
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4.66. Stein an Sclrnlenburg Minden, 10. Juni 1802 
Ehcmah Prcuß. Geh. Staauarcbiv Berlin. Je tzt D c ut1cbes Zcntrn larcLiv II. MeueLurg. Rep. 70. ßauptkom· 
mi u ioo. Cap. I. Nr. 2. Vol. l. Ausfertigung. - Erstdruck 1. S. 338. 

Durchführung der Anweisung Sdiulenburgs vorn 5. Juni. - Befriedigung über seinen 
neuen Auf trag. Richtlinien seiner Tätiglceit: „denen neuen Acquisitionen die baldige 
Theilnahme an denen Vorthe ilen der Preußischen Verfassung verschaffen, d ie Opfer, 
weld1e sie nothwendig bringen müssen, möglidtst mildern." 

Berufung von Rappard, Schlechtendahl u. Ribbentrop in die Organisations
Kornrnission. 
[ ... ] Es ist gewiß äußerst schmeichelhaft und befriedigend für mich, daß 
meine zukünftige Concurrenz bey der Organisation der neuen Acquisitio
nen in Westphalen denen Wünschen und Anträgen Eurer Exzellenz, eines so 
erleuchteten und ausgezeichneten Staatsmannes gemäß ist, und werde ich 
mich um so mehr beeifern, dem Zutrauen, welches Hochdieselben in mich zu 
setzen geruhen, möglichst zu entsprechen, welches gewiß auf keine wiirk
samere Art wird geschehen können, als durch Abgebung solcher Vorschläge, 
welche denen neuen Acquisitionen die baldige Theilnahme an den en Vor
theilen der Preußischen Verfassung verschaffen, die Opfer, welche sie noth
wendig bringen müssen, möglichst mildern, und wodurch auch die ältere 
Provinzen erleichtert werden, ohne die allgemeine Zwecke de r Vermehrung 

'des Staats Einkommens und der Benutzung der neuen Population zur Na
tional Vertheidigung aus denen Augen zu verliehren [ ... ]. 

467. Stein an Sack Minden,10.Junil802 
Ehem1l1 Prouß. Geb. Stanllard1i,· Berl in. Je tzt Deutsd101 Zentralarchiv II. Meraeburg. Rop. 92. Porti H 29. 
Ab1d.rift. - Eutdruck 1. S. 338 f. 

Die neue Aufgabe. Vorbedingungen seiner Teilnahme an der Organisation der Ent· 
schädigungslande u. a.: „gute Auswahl der verwaltenden Persohnen mit Beybehal· 
tung der Einländer, soweit sie irgend zu benutzen, und der ständischen und Com
muuitaets Einridttungen, so jedoch modificirt werden müssen." - Personalien. 

Unter der Bedingung des größten Geheimnisses eröffnet mir der H. Gf. 
Schulenburg, daß Rappard, Schlechtendahl, Ribbentrop zu Occupations 
Commissarien ernannt und daß ich bey der Organisation der Westphäli
scl1en Besitzungen, so wie H. v. Angern bey der der Niedersächsischen con
curriren werde. Unterdeß ist aber bereits von Berlin durch Rohr ein 
Aehnliches hergeschrieben worden und ist E. Hochwohlgebohren die Sache 
gewiß scl1on bekannt. 
Daß diese Geschäfts Leute bey der Occupation gebraucht werden, dabey ist 
in Hinsicht auf ihre Qualification nicl1ts zu erinnern, soll ich aber bey der 
Organisation würken, so müßte mir diese entweder mit der nöthigen 
Autoritact nnd Befugniß zum Vorscl1lag der dazu zu brauchenden Geschäfts 
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Leute übertragen werden , oder ich enthalte mich lieber jeder Theilnahme. 
In allgemeinen Ausdrücken hab ich dieses auch bereits dem H. Graf v. S[ dm
lenburg] gesagt, und hoffe ich, daß E. Hochwohlgebohren nachdrücklich mit
würken werden, damit die wichtige Zwecke bey der sich nun entwickelnden 
Begebenheit nicht verfehlt werden, nämlich Erlangung einer gründlichen 
Kenntniß des Landes, gute Auswahl der verwaltenden P ersohnen mit Bey
behaltung der Einländer, soweit sie irgend zu benutzen, und der ständischen 
und Communitaets Einrichtungen, so jedoch modificirt werden müssen, 
F estsetzung richtiger Verwaltungs Grundsätze, Eröffnung neuer Quellen 
des öffentlichen Einkommens und neuer Mittel zur Verstärkung der natio
nalen Vertheidigung, Auswahl zweckmäßiger Verbesserungs Anlagen und 
Erleichterungen der alten Provinzen. Wenn nicht gleich in das Geschäft Ein
heit und F estigkeit gebracht werden, so sehe ich ein Hin- und H erzerren der 
lntrigue, des persöhnlichen Einflusses, der Unwissenheit der Sache und [des] 
Verfahrens voraus, sodaß man am besten tlmt und hält sich entfernt vom 
ganzen Geschäfte. 
Der junge Kriegs Rath Hüllesheim1 ist schleunig hier angekommen und 
spricht viel und weitläufig von denen ihm aus dem Cabinet gewordenen 
Versicherungen und Zusagen - ich will hoffen, daß alles Prahlerey und Lüge 
ist. 
Der arme Märker2 hat sich vorgestern ers~ossen, hätte er gewartet , so 
würde sich seine Lage verbessert haben, wozu es an Gelegenheit ni<;ht ge
fehlt hätte. Bey d enen neuen Organisationen muß man Rücksicht auf die 
Benutzung der Thätigkeit und mannichfaltigen Ken ntnisse des Land Raths 
v. Vincke und Ihres H . Bruders nehmen3• Auch Lyncker4 ist nicht zu ver
gessen5. 

1 Bis dahin K riegs- u . Domänenrat be i der K nmmer in Warsdiau, sein V nter war Geh. 
Kriegsrat bei d er Kammer in Münster. 
l? Justizkommissar bei der R egierung in Minden. 
3 Ernst H einr. E berh . Sicgismund S a c k (1775-1847), ehemals Assessor bei de r Kammer 
in H amm, d ann Bergamtsassessor in Waldenburg, spä ter in Schweidnitz. Er wurde 1803 
Direktor d es Oberbergamts in Wetter , folgte also hier seinem Bruder u nd Stein, von hier 
aus kam e r in gle iche r EigensdlBft nach Essen. 1806 Oberbergrat. Im Großherzogtum 
Berg war er Berginsp ektor zuerst in Bodrnm, d ann in Dortmund, kehrte jedoch 1811 
wiede r in den preuß. Dienst zurück und wurde R eg.-R at bei der R egierung in P ot sdam. 
1814 fand er Verwendung in de r Stein unter stellten Zentralverwalt ung der d eutsd1en 
Länder, wurde 1816 Geh. Reg.-Rat in Aachen und st arb als Geh. Finanzrat und Provinzial
st euerdirektor in Magd eburg (Steffens, Brie fwed1sel, S. 158). 
4 Forstreferendar bei de r K ammer in Minden. 
6 Zu den Brie fen Steins an Sack aus den Jahren 1802- 1803 befind en sich 29 Antworten 
Sacks im Nachlaß Vincke (Ard1iv Ostenw alde), die St effens bearbeite t und sdton weit
gehend für eine Sonderpublikation vo rbere itet hat, die er sidt vorbehält. 
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468. Stein an Sack Minden, 18. Juni 1802 
Ehcmah Prcuß . Ce h. S taataa rdiiv Dcrlio. Je tzt D eu11d1ce Zc ntralard1iv 11, MerecLurg. Rep. 92. Pertr; H 29. 
Abodirilt . - E rudrud< 1. S. 339 r. 

Vorläufige Erörterung einiger rnünster'sdier Probleme. Stellung Preußens zur 
kathofüchen Kirche. S tein für sofortige Ausschließung der Domlcapitel von den 
ständisd 1en Verhandlungen. Befürwortet die Aufhebung der Klöster, V erwendung 
ihrer Einkünft e zur Verbesserun g der Erziehurigsanstalten und für soziale Zwed<e. 
Das fiir rlie westfälische Kammer geltende Ressortreglem ent von 1749 soll durd' 
ein modernes, das neu-ostpreußisd1e von 1797, ersetzt werden. 

Es ist eine sehr gute Auswahl, die Herr v. S[chulenburg] in E . Hochwohl
geboren, H errn Schulze1 und Herrn Gossler2 getroffen, nur an dem guten 
Focke3 ist wenig Trost, reich, bequem, intriguant, schwachköpfig, und sind 
die vorläufig entworfene Grund Ideen, erst Materialien zu senden4 und dann 
umzuformen, gewiß sehr richtig. 
Ueber eine Haupt Idee, glaube ich , muß man sich aber nach meiner Einsicht 
gleich bestimmen, nämlich über das Verhältniß der Geistlid1kei t in catho
lisd1en Ländern, namentlich 
1) über Beybehaltung der Theilnahme der Dohm Capituls an denen stän
dischen Verhandlungen, 
2) über Erhaltung der K löster und Stifter, 
3) über Umformung der Sdrnl und Prediger Anstalten . 
Dieses sind nicht allein religieuse Gegenstände, son <l ern sie betreffen die 
bürgerliche Verfassung und die Bild\rng d es Geistes der Nation. 
Ich halte es fü r rathsam, die Capituls sogleich von der Theilnahme an denen 
ständischen Versammlungen auszuschließen, 
a) weil im Hildesheimischen sie aus fremdem, das protestantische Land 
weder kennendem, 11od1 liebendem Adel bestehen, 
b) weil überhaupt ihr Geist der Preußischen Verfassung abgeneigt ist und 
sie nie vergessen werden , daß sie ihre Mit Regentsdiaft verlohren und 
c) sie entweder aus krassen Genießenden, oder aus Intriguanten und starr
sinnigen Menschen bestehen. 
Die Klöster hebe man auf mit Einwilligung des Pabstes und bilde hieraus 
einen Religions Fond zur Verbesserung der Schulen, Prediger Stellen, 
Armen Anstalten, Arbeits Häußer, Im·aliden Anstalten. 
Wahrscheinlich wird man das R essort Reglement ao. 1749 nicht beybehalten 
und vielmehr die im Ansbadlischen und Neu Ost Preußen [seit] May 1797 
geltende Grundsätze der Gesd1äfts Vertheilung befolgen, also geistlid1e, 
Sdmlen und Armen Anstalten in einem Senat der Cammer beyfügen5• Zu 
d er Leitung und Bearbeitung dieser Geschäfte m uß man mit wissensd1aft
lid1en , pädagogischen und canonischen Rechts K enntnissen ausgeriistet seyn, 
und ich würde dieses Geschäft dem Canzler v. Coninx aufzutragen rathen, 
der diese Geschäfts Zweige aud1 bereits im Geldrischen mit dem besten Er
folg bearbeite t hat [ . .. ]. Der junge Hiillesheim ist ein elendes Subject , grob, 
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sinnlich , faul, unwissend, aufgeblasen und von einer stinkenden unlautern 
Reputation - er wird höchstens zu e inem Rendanten gebraucht werden, 
jedoch ein guter Controlleur und Cassirer zur Hülfe. 

1 Geh. K ammergerid1tsral. 
2 Geh. Ober ·Revisiousrat am Ohcr·Appell utions-Sen at d es Kammergerid1ts. 
3 Geb. Ober-Tribunalrat. 
4 „san-unlen"? 
5 Im n eu-ostpre ußisdlCn Reglement von 1797 wurde zuerst de r Grundsatz d er Trennung 
von Jus ti z und Verwaltung konsequent durch geführt , indem m an alle JustizsadlCn de n 
R egie rungen überwies (Beseitigung der Kammerjustiz) und ihn en dafür einige V erwal
tungsaufgab en abn ahm (Kirch en- uud Sdrnl sadieu ). Ähnlid1 verfuhr man im folgenden 
J uhr in Anshad1-Ilayreuth (Reglement vom 10. Dezemb er 1798). Vgl. d azu E. v. Meier, 
Reform d er Verwultungsorganisation2 (1912), S. 41 ff. 

469. General-Bericht Steins an das General-Direktorium über den Stand 
d er Provinz Minden-Ravensberg Minden, 20. Juni 1802 
Ehemn ls Preuß . Geh . Stoa tu rd1i v Berl in. Jetz t De utad1e1 Ze ntralarcLiv II, Me r1eburg . Gen.·Dir. Minden· 
R avcu1bcrg. Tit . XCI. Nr . 14. Au1fe rliguug. - Erstdruck l. S. 340 ff. - Kletoe Kürzung S. 545. 

Die E11twicklu11g d er La11deslcultur im B erid itsjahr 1801/02 (vgl. Nr. 454) , insb es. 
der Lei11 e1tiridustrie in Ravensberg. 

Die seit der Abstattung des vorigen Berichts verflossene einjährige P eriode 
ist nicht reich an wichtigen Veränderungen . 
Der Einfluß des Friedens auf den Handel und das Gewerbe d er Provinz läßt 
sich noch nicht bestimmen , und die Bemühungen der Provinzial Verwaltung 
waren hauptsächlich auf Vollendung bereits angefangener und eingeleiteter 
Anstalten gerichtet . 
B e völke run g. Die Zählungen wird man in Zukunft volls tändiger und 
genauer anstellen können, da durch die Verordnung d. d. Berlin, den 25st en 
F ebruar a. c. die Anfertigung d er historischen Tabellen auf eine dreyjährige 
P eriode nachgelassen ist. 
Es eröffnet sich auch nunmehr die Aussicht zu einer topographischen Ver
messung der Provinz, worüber das Rescript d. d. Berlin, den 2 ten März a. c. 
und mein Bericht d . d. Minden, den 29 ten April a. c. das Erforderliche vor
läufig enthält. 
Die Anlage1 enthält die fortgesetzte Ausmittelung d er Bevölkerungs Ver
hältnisse, und nach den Populations Listen No. 2 war das Jahr 1801 den 
Fortschritten der Bevölkerung günstig, indem im Minden- und Ravens
bergisd1en 

... Menschen2 

und im Lingen- und Tecklenburgischen 
... Menschen2 

mehr gebohren als gestorben sind. 
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Das Jahr war frey von der hier so häufig herrschenden Pocken und Ruhr 
Epidemie. 
Der Land Physicus Borges hat nach der Anlage 566 Kinder eingeimpft und 
darunter 362 mit den Schutzblattern. Er verdient für seine gemeinnützige 
Bemühungen eine Belohnung, da sie immer mit Aufopferung seiner übrigen 
Praxis und beträchtlid1en Geld Aufopferungen verbunden sind. 
Landwirtschaft. Die von der Provinzial Verwaltung in Vorschlag ge
brachte und im vorjährigen Haupt Bericht wiederholte Mittel zur Vervoll
kommnung der Landwirtschaft bestehen in der Aufhebung des getheilten 
Eigenthums oder der Allodification der Eigenbehörigen, Errichtung einer 
Credit Casse zur Erleichterung des Auskaufs der bäuerlichen Lasten , Auf
hebung der Dienste und Gemeinheits Theilungen, und wird die Entschei
dung der obersten Behörde über die beyde erstere Anträge erwartet. 

Die Abbauung der Domainen und Aufhebung der Dienste ist nach den An
lagen No. 4 und 5 fortschreitend und nunmehr auch bey dem Amte Rahden 
nach Maasgabe der bey einem Hohen General Directorio vorliegenden An
schlags Acten mit dem besten Erfolg eingeleitet. 
G e meinheits Theilungen. Es ist in dem Haupt Bericht des verflosse
nen Jahres die Wichtigkeit des Gemeinheits Theilungs Geschäfts für die 
Vermehrung des Provinzial Reichthums und die Lage des Geschäfts selbst 
dargestellt. Das Geschäft selbst ist nach der Anlage 6 zweckmäßiger unter 
die Local Commission vertheilt, für Vermehrung der Anzahl der Feldmesser 
gesorgt, mehrere Revisionen der Arbeiten der Commissarien durch den De
partements Rath vorgenommen, eine lnstruction über das bey der Gemein· 
heits Theilung zu beobachtende Verfahren entworfen, und in dem an einen 
Hohen Staats Rath von den beyden Landes Collegiis abgestatteten Gesamt 
Bericht d. d. Minden, den 24sten July 1801 sind Vorschläge zur Beseitigung 
der der Gemeinheits Theilung entgegenstehenden Hindernisse abgegeben, 
auf welchen Bericht aber noch keine Entscheidung erfolgt ist, daher dem 
Geschäfte selbst diejenige Beförderung entgeht, die es von der Einwirkung 
der obersten Behörden zu erwarten hat. 
Die Lage der einzelnen Gemeinheits Theilungen selbst ergiebt sich aus der 
Anlage Nro. 6c. 
Im Lingen und Tecklenburgischen wird das Vermeasungs und Theilungs 
Geschäft fortgesetzt, und da man sich wegen der Theilungs Grundsätze für 
die Grafschaft Lingen mit der ihre Meinungen mit vieler Hartnäckigkeit 
verfechtenden Regierung noch nicht hat vereinigen können, so ist derselben 
bereits am 23 sten December a. pr. der Entwurf zu einem gemeinschaftlichen 
Bericht zugesandt, der noch nicht zurückgekommen. 
Abwässerungen. Die Räumung der Aue auf die receßmäßige Breite 
wird nach den Vermessungen und Nivellements des Capitains Weissig 
vorgenommen, auch ist man mit der Nivellirung der Bastau beschäftigt, um 
sodann auch ihr Flußbett zu r einigen. 
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Veredlung d es Vi e hstandes. Die aus dem Neusta<ltor Gestüte an
gesd1affte Hengstfohlen sind nadi allen darüber eingegangenen Nadiriditen 
in einem sehr guten Zustande, und ist nunmehr eine neue Aufforderung an 
die Pferdeliebhaber in dieser Provinz zur Ansdiaffung einer ferneren An
zahl der Hengstfohlen ergangen ; man wird aber wenigstens jährige Fohlen 
und sold1e wählen müssen, die vorzüglidi zum Fuhrwerk und der Acker
bestellung gesdiickt sind. 
G e t r a i de Pr e is e. Die Getraide Preise standen im Jahre 1801 wegen der 
starken Ausfuhr aus Deutsdiland nadi England hodi. Man ergriff zwar hier 
die Maasregel, die Durdifuhr zu Wasser zu verbieten, erreidite aber seinen 
Zweck nidit, indem das Getraide in Hameln ausgeladen, nadi Hannover zu 
Lande gebradit und von da auf der Leine und Aller weiter versdiifft wurde, 
und man mußte daher im Frühjahr die ganze Einsdiränkung aufheben. 
Ho 1 z Cu 1 tu r. Die Aufnahme, Absdiätzung und Eintheilung der Marken 
in der Vogtey Landwehr und sämtlidien Königl. Forsten ist durdi d en Forst 
Referendarium v. Lynker und 2 Weimarisdie Forstbediente unter Leitung 
des Oberforstmeisters v. Bülow vollendet, und wird man nunmehr die Re
sultate einem Hohen Forst Departement vorlegen. Dieses hat eine gewisse 
Summe zu Cultur Kosten jährlidi bestimmt, deren Verstärkung zu wünsdien 
wäre. 
Die beabsiditigte Anlegung von Kohlen Magazinen in den Garnison Städten 
H erford und Bielefeld wird zur Verminderung des alles devastirendeu Holz 
Diebstahls in der Nadibarschaft derselben beytragen. 
Gewerb e Fleiß. Flachs und Leinsaamen Production. Die in den 
hiesigen Provinzen steigende Linnen und Garn Fabrication madit es der 
Landes Verwaltung zur Pßidit, auf die vermehrte Erzeugung und wohl
feilere Erhaltung des Leinsaamens und Vermehrung des Fladisbaus Bedadit 
zu nehmen. 
Man ist besdiäftigt, Materialien zu sammeln, um allgemeine polizeylidie 
Maasregeln, die diese Zwecke erreidien, zu treffen. 
Die Selbsterzeugung des Leinsaamens madit Fortsdiritte, die vorzüglidiste 
Oeconomen sind aber über das Verfahren bey der Cultur und Gewinnung 
desselben nodi nidit einig, so wie audi nodi viele Zweifel über die zweck
mäßige Behandlung des Fladises übrig sind. Man hat daher Bedenken ge
tragen, eine gedruckte Anweisung über diesen Gegenstand vertheilen zu 
lassen, und gesudit, Veranlassung zu geben zur Vereinigung der einsidits
vollsten Landwirthe in eine Gesellsd1aft zur Beförderung des Fladisbaues 
und der Fladisbereitung, weldie im Laufe dieses Jahres unter Leitung des 
Stadt Directors Consbrudi und Rentmeisters Fisdier zu Sdiildesdie zu 
Stande kommen wird. 
Man besdiäftigt eidi außerdem mit Anwendung verediiedener indirecter 
Beförderungs Mittel der Flad1s Cultur, nemlidi der Gestattung des Fladis
handele an die Land Commercianten, der Ertheilung red1tlidi gleidier 
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Praerogativen für die Flachsschulden, so die Cultivateurs selbst ausstehen 
haben, mit den Leinsaamen Forderungen. 
Die Bestellung mit Magdeburg- und Halberstädtisd1en Leinsaamen hatte in 
diesem Jahr einen guten Erfolg, und man wird mit seinem Gebrauch fort· 
fahren. Die Flachs Erndte war mittelmäßig und der gewonnene Flachs von 
keiuer besonderen Güte. 
Garn. Die GarnProduction erhielt sich dieses Jahr unvermindert gegen 
den verflossenen Zeitraum, und nimmt die Vollgarn oder feine Garn Spin
nerey zu. 
Linn e n Fa b r i ca t i o n. Die Fabrication und der Absatz des grauen Lin
nens zu Bielefeld leidet noch immer von den gegenwärtigen, für Deutsch
land unvortheilhaften Handels Verhältnissen, und [der] Einkauf ist dieses 
Jahr selbst im Ganzen e twas geringer gewesen, wie sich aus der Vergleichung 
mit der Anlage No. 9 ergiebt. 
Der Absatz über Hamburg und Bremen nach Westindien und America hat 
durch den nach dem Frieden veränderten Gang der Handlung sehr gelitten, 
da nunmehr die Concurrenz d es Irländischen Linnens das hiesige zum Theil 
verdrängt, so wie umgekehrt der Ankauf von Westindisd1en Producten und 
Retour Waaren bey den zu hohen Preisen angekauften, noch vorhandenen 
großen Vorräthen nur langsam betrieben wird. Es sind verschiedene Biele
fdder Handlungshäuser bemüht, unmittelbar nad1 den Vereinigten Staaten 
zu versenden, und wird hiervon der Erfolg abgewartet werden müssen. 
Der Handel nach Rußland hat desto m ehr Lebhaftigkeit erhalten durch die 
seit der Regierung Alexander 1. erfolgte Wiederherstellung des Zoll Tarifs 
ao. 1796, und ist dieser Absatz umso wichtiger, da Rußland hauptsächlich 
nur die f einere und feins te Sorten der Bielefelder Leinwand zieht. Aud1 
hat sich der Handel mit Italien und Holland, der während des Krieges fast 
ganz vernichte t gewesen, wieder angeknüpft, und sind seit dem Lüneviller 
Frieden nicht unbeträchtlidJC Versendungen nach den Seehäfen des ers teren 
Landes bewürkt worden. 
Verbes se rung d es Bleich Betrieb s. Die Verbesserungen bey dem 
Bleich Betrieb durd1 das Verbot des Einschmierens der Leinwand, Einfüh
rung der Vitriol statt Milch Säurung, Anlage des Trockenhauses und der 
horizontalen Einspannung des Linnens haben den vortheilhaften Erfolg ge
habt, daß bereits im Juny der erste Bleichgang geendigt und fertige Waare 
von vorzüglicher Qualitact abgeliefert worden. Man führt den neuen Bleich
prozeß auf der alten Holländischen Bleidie ein, hat hier ein Trockenhaus 
errid1tet, ist mit Anlage einer Walk Anstalt besd1äftigt und wird nad1 voll
endetem diesjährigen Bleichgang die neue auf den gegenwärtigen Zustand 
der Dinge passende Bleid1 Ordnung entwerfen und zur höchsten Genehmi
gung einreichen. 
Es würde sehr belehrend seyn, wenn man von dem Erfolg der in Berlin 
durd1 den Ober Medicinal Rath Professor Hermbstaedt3 angestellten Ver-
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suche mit der Chaptalschen Bleich Methode4 benachrichtiget würde, die 
wahrscheinlich mit Nutzen auf die Garnbleiche anwendbar ist. 
Zustand d e r Fabriquen Institute. Der Zustand der Fabriquenln
stitute ergiebt sid1 aus der Anlage No. 11. Das Flad1e Magazin ist für die 
Spinner eröffnet worden, weil der diesjährige Flachs hart und spröde, und 
wird man den Bestand desselben in diesem Jahr bey einer zu erwartenden 
guten Erndte wieder completiren müssen. 
Die von den Kaufleuten Delius und Laer angelegte Garnbleiche und Band 
Fabrique kann für die hiesige Provinzen von großen Nutzen werden5• 

Wegen d er verminderten Lebhaftigkeit des Handels haben sich die Ge
sd1äfte bey dem Lombard gegen das verflossene Jahr ausgedehnt. 
Löw e n d 1 inn e n. Das T ecklenburger Löwendlinnen hatte in den Monathen 
J anuar und Februar einen starken Zug, der im Frühjahr durch die Nordische 
lrrungen6 unterbrochen wurde, nachdem aber wieder sich aufnahm. 
Die Legge zu Cappeln ist bereits interimistisch eingerimtet. 
Die Fabrication des Löwendlinnens in den Ravensbergschen Städten war 
um 4211 Stück stärker wie im Jahre 1799/1800, und sie wurde besondere 
lebhaft in Rahden betrieben. 
Mil i t a i r Ein r i c h tun g. Die Militair Einrichtungen haben in der Provinz 
in der gegenwärtigen P eriode k eine Veränderungen erlitten. Garnison 
Stand, Canton, Invaliden Wesen, militairische. Gebäude sind in ihrer bis
herigen und größtentheils unvollkommenen Verfassung geblieben. 
[ .. . ] Auf die vom Camrner Collegio abgegebene Vorschläge wegen Verbes
serung des Zustandes des gedienten Soldaten ist von den obersten Behörden 
nod1 nidlt Rücksimt genommen worden. 
An s t a 1 t e n zur Er h a l tun g der inn ere n Sicher h e i t. Der Plan 
wegen Anlage eines Arbeitshauses oder eines Aufbewahrungs Ortes für aus
wärtige und einheimische hartnädcige Bettler ist vom Hofe genehmigt. Mit 
der Vorbereitung zu dem Bau ist man besd1äftigt; die Genehmigung der 
mit der Abtey H erford geschlossenen Convention wegen Ueberlassung des 
Frater Hauses erwartet man. 
Das Justiz Departement hat die Regierung wegen der Errid1tung eines 
Provinzial Criminal Gerid1ts in Herford nicht beschieden. · 
Sicherheit g e g e n Feuers Gefahr. Der Werth d er in die FeuerCata
sters eingetragenen Gebäude ist 17 355 975 Rth. und hat sich um 343175 Rth. 
vermehrt. 
Nützlich wäre die Vereinigung der Lingen und Tecklenburgischen kleinen, 
mit hohen Beyträgen belasteten Societaeten m'it der größer en Minden
Ravensbergisdlen. 
Wege und Wasserbau. Der Wegebau zwischen Minden und Bielefeld 
mit einem Kosten Aufwand von 141 029 Rth. ist fast ganz vollendet, und 
bleibt nur nod1 die endlid1e Berichtigung der Entsmädigungcn, die Aus
führung des Hunten-, Werrc- und Weser-Brückenbaues, des Weges zwisd1eu 
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Rinteln und Minden übrig, worüber die höchste Behörde ber eits ihre Be· 
schlüsse gefaßt und die in dem Jahr 1802 ausgeführt werden. 
Die für die Bedürfnisse des innern und äußern Verkehrs erforderliche Ver
bindungs Straßen, der en Instandsetzung noch auszuführen übrig bleiben 
wird: 
1) die Straße über Lübbecke nach Osnabrück und Ibbenbühren, welche die 
Spedition zwischen Minden und dem inner en Westphalen befördert und 
den Waaren Zug aus Holland nach dem nördlichen Deutschland durch das 
Mindensdie leitet . 
2) von Bielefeld nach Münster. 
Man ist noch fortdauernd mit der Aufnahme der Strohm Charte der Weser 
beschäftigt. Bis zu deren Vollendung ist die Entwerfung des Plans wegen 
Verbesserung der Strohmbahn selbst ausgesetz t, und hat man sich nur auf 
Bearbeitung einiger besonders gefährlicher Uferstellen z. B. Prangen, 
Schlacht, H ahnenkamp, eingeschränkt. 
St a p e 1 Recht. Die Milderung der Härte des Mindenschen Stapel Rechts 
hat bisher noch nicht bewürkt werden können wegen der Weigerung der 
Stadt Bremen und der Stadt Minden, von ihrer Seite auch nad1zugeben. 
Unterdessen wird man darauf bestehen müssen, daß das Mindensche Stapel 
Recht nid1t weiter ausgedehnt werde, als es die Worte des Privilegii bestim
m.eo, nicht auf die Auffahrt, nicht auf den bey der Stadt vorbey gehenden 
Land Transport, und daß es dem landesherrlichen Dispensations Recht bey 
eintret enden dringenden Bewegungs Gründen unterworfen bleibe, z.B. in 
Ansehung des Getreidebedarfs zur Consumtion anliegender ein- und aus
ländischer Städte usw. 
Abgaben V e rhältniss e. In der ErhebungsArt des öffentlichen Ein
kommens ist in diesem Jahr keine Veränderung vorgekommen. Der Ertrag 
der Domainen ist nach der Anl. 4 et 5 noch immer steigend, der der Contri
bution ist mit Ausnahme des H euerlings und Zusdllags Geldes, weldles 
wegen der wachsenden Bevölkerung und Ansiedlung sich vermehrt, unver
änderlich ; die Accise Abgaben haben wegen des Abmarsdles des Demar
cations Corps geringere Ueberschüsse als bisher gegeben, jedodl ist die 
etatsmäßige Einnahme ohneradltet der fortdauernden H erabsetzung der 
Abgabe von Brandtwein nod1 immer überstiegen. 
In dem Lingen und Tecklenburgisdlen ist die Verminderung der Schuld 
der Accise Casse fortschreitend. 
Die Streitigkei t mit dem Minden-Ravensbergischen Adel wegen seiner Con
currenz zu der Militair Sold Erhöhung ist noch nicht entschieden, und ent
stehen dadurch Unordnungen bey denen vorschießenden Cassen. 
Schul e n. Man ist mit Entwerfung eines Regulativs wegen zweckmäßiger 
Einriditung der Schulhäuser, Erhöhung des Schulgeldes, Verbesserung sei
ner Erhebungs Art gemeinschaftlich mit der Regierung beschäftigt . 
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1 Auf die Wiedergabe d er Anlagen wurde verzid1tet. 
z Die Zahlen fehlen. 
3 Siegmund Friedridt H e r m b s t a e d t (t 1833), Assessor am Manufaktur- u. Kommerz
kollegium, Mitglied der Akademie der Wissenschaften . 
' Jean Antoine (seit 1811 Graf) C h a p t a 1 (1756-1832), frz. Chemiker, der 1793 durch 
ein vereinfachtes Verfahren zur Salpetergewinnung die Revolutionsheere vom drohenden 
Pulvermangel gerettet hatte, gehört zu den Begründern der industriellen und Agrikultur
chemie. Er hat u. a. audt ein verbessertes Ble id1verfahren entwickelt. 1800- 1804 Innen
minist er, erwarb er sidt große Verdienst e um Handel und Industrie des napoleon. Frank
r eidt, fiel er aber trotzdem heim Kaiser in Ungnade, d er ihn entließ, 1811 allerdings zum 
Grafen erhob. Während d er 100 Tage war Chaptal als Staatsminister Direktor d es Handels 
und d e r Manufakturen. 
6 S. dazu H. Sd1midt a . a. 0 . S. 53 ff. - Die Hoffnungen auf die Erfolge der Bandfabrik 
erfüllten sidt nicht. Sonst aber nahm gerade d as Haus Delius, dessen Tradition bis in die 
1. Hiilfte des 18. Jahrhunderts zurückreid1t, unter d em hier gemeinten Ernst Au !!· 
De 1 i u s jr. (1763- 1839) einen miichtigen, olle Krisen de r Folgezeit überdauernden Auf
schwung. Delius war nicht nur ein hervorragender Kaufmann, sondern ein auch so nst um 
das Wohl seiner Va terst adt hodtverdienter Mann, Deputierter in Bleich- und Steuersachen, 
Bürgervorst eher 1789- 1801, d ann Senator bis 1809 (s. Sdimidt, S. 38 u . S. 115 ff.) . - Sein 
Freund Lud w. von La e r, d er sidi mit ihm zu der von d er Kammer begünstigten Bnnd
und Zwirnfahrik zusammengetan hatte, trat 1805 wieder aus. Er entstammte ebenfalls 
einer alten Bielefelder F amilie, die vom Bankgesdiäft her in den Le inenbande! gekom
men war. 
9 Pa u 1 1. h atte in Fortsetzung der Politik der Seeneutralität (vgl. S. 150, Anm. 3) Preu
ßen, Sdiweden und Dänemark mit Rußland gegen Englands Festlandsblockndc zusammen
gesdtlossen (Nordische Konvention) , England mit dem . Angriff auf die d iin. Flotte vor 
Kopenhagen geantwortet (1801) . Der geplante Angriff auf die russ. Ostseeflotte unter
blieb, weil de r Thronwedisel in Rußland (Ermordung Pauls 1.) eine vollständige Ände'rung 
des außenpolitisdien Kurses ankündigte. 

470. Stein an Sack Minden, 1. Juli 1802 
Preuß. Geh. Stnollßrchiv Dcrlin, jetzt Deut1chc1 Zentrolorcbiv II, Merseburg. Rcp. 92. Nnohlaß Job. Aug. Sack : Au•· 
fcrtigung. Eigcnb. - Eratdruck 1. S. 3461f. Hier um den ersten Sotz gckllrzt. 

Verivaltungs einteilimg der neu erworbenen Gebiete. T erritoriale Fragen. Perso
nalien. Eigene Wiirudie: Wohnsitz in Münster, Übernahme d es neuen Kammer
präsidiums, dagegen Abgabe der mindensdicn Kammer an Vindce. - Befürwort et 
die Aufhebung der Klöster als „Sitz heimlicher Schwelger ey oder d er crnssen Bigot
terie". Gegen Einführung einer General-Akzise und des strikten Prohibitiv· 
Systems. V erlangt die V erbindung der Akzise- und Zollverwaltung mit den Kam
mern, Zusammenl~gung der Landstände von Münster und Paderborn, Essen und 
Cleve und ihre R P.f orm. 

V ermerk Sacks: „5. Juli" . 

[ ... ] Die Vertheilung der neuen Acquisitionen unter die von Ew. Hochw. 
erwähnte Cammern ist gewiß p assend, nämlich 
Hildesh eim, Mühlhausen, Nordhausen und Erfurt an eine Cammer, die 
Halberstädtische, 
Münster und Paderborn an eine besondere Cammer, 
Elten, Essen, Werden an [die] Cleve Märcksche Cammer, 
Herford nach Minden. 
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Um die Verbindung zwischen Münster, Paderborn, Ravensberg 2l'll erleich
tern, sollte man Wiedenbrück, Rittberg und Rheda gegen ein verhältniß
m äßiges Theil von Lingen eintauschen und dem Grafen v. Rheda1, um seine 
Translocation zu erleichtern, ein Stück baares Geld geben, da er etwas zum 
Sd1loßbau brauchen wird. I ch h abe dieserhalb e twas erwähnt in einem Be
richt wegen der Acquisition von Limburg. Dem Prinzen von Oranien2 könnte 
man für Dortmund ein Stück vom südlid1en Theil des Paderbornschen 
geben. Für Lippstadt könnte man an Lippe das detachirte und im Lippschen 
liegende Paderbornsche Städtd1en Lügde3 geben, es liegt bey Pyrmont. 
Bey der Münsterschen Cammer wünschte ich, daß Rappard anges tellt würde 
als Cammer Director, da er mannichfaltige Gesd1äfts Erfahrung, viel Fleiß, 
Cassen Kenntniß, R edlichkeit und Bonhomie hat. Ribbentrop fehlt es an 
äußerlicher Achtung, die e r sich bey seinem Aufenthalt als Deputirter der 
Commission nid1t erworben. 
In Hinsicht auf Geschäfte und Annehmlichkeit des Orts und der socialen 
V erhältnise wünschte ich in Münster zu wohnen, das Präsidium von dieser 
und der Cleve Märckschen Cammer zu haben, und Vincke könnte man nach 
Minden vorerst als Vizepräsident setzen. 
Für Aufhebung der Klöster würde id1 sehr stimmen, es ist der Sitz d es 
Mißvergnügens und heimlid1er Schwelger ey, oder der crassen Bigotterie, 
am widersinnigsten wäre ihre Beybehaltung in Hildesheim, Eichsfeld, Er
furt, einem ganz protestantischen Land - besonders ersteres. Catholische 
Fürsten heben diese Institute auf und verwenden sie zum Religions Armen 
und Studienfond d. h. zur Dotirung der Pfarreyen und Schulen, Armen 
Kranken und Irren Anstalten und zu Lehr Anstalten. Warum wollen wir 
diese Masse von Vermögen und menschlicher Kräfte unbenutzt lassen? 
Sie fragen, kann man in diesen Provinzen die General Accise einführen? das 
Fabriquen System? Dieses kann ohne genaue Kenntniß der Länder nicht 
beantwortet werden. 
Eine General Accise ist im Minden und Ravensbergischen, auch Cleveschen4

, 

sie läßt sid1 also in detachirten Provinzen einführen, man kennt aber ihre 
Inconvenienzen, verwickelte vielfache H ebung, Strafe, Defraudation, fer
ner Stöhrung des ländlichen Gewerbes, ich würde daher rathen zur Besteue
rung des Gemahls, Geschlad1ts, Getränkes und gewisser Haupt Objecte der 
Materialien Waaren z.B. Caffee, Zud(er - nicht aber aller usw., hingegen 
das ländliche Brennen und Brauen frey lassen, jedoch es besteuern durd1 
eine Getränke Steuer. 
Was die Anwendung des Fabriquen Systems anbetrifft, so müßte man vor 
das erste nur bey Impostirung gewisser Haupt Sachen als Wollen Eisen 
Waaren usw. stehen bleiben, mit Seiden und Baumwoll Waaren noch war
ten - das Heer von Verbothen einer Menge kleiner Articul, welches auf dem 
rechten Weser Ufer herrscht, aber hier nicht anbringen. Endlid1 muß Ver
waltung der Accise, Zölle und Fabriquen nicht vom Cammer Collegio ge-

548 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 1, Stuttgart 1957 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

4 . . J U LI 180 2 

trennt [werden] , wenn gleich das Special Departement den Departements 
Rath anstellt und salarirt. Eine sold1e Trennung ist ja ohnehin den neuen 
Grundsätzen zuwider, wie sich Ew. Hod1wohl. gewiß erinnern5• Ich wünschte, 
daß die Administration den Contrac t aufhöbe und balde. 
Nachschrift. Die Paderbornsdrn und Münstersche Stände müßte man incor· 
poriren, die Essendische mit den Clevischen - diese aber dahin modificircn, 
daß Gütherbesitz von einem gewissen Umfang, z. B. 30 000 Th., nid1t Ahnen· 
probe, auf uie Ritterbank admittiren. 

1 Mo ritz Casimir 11., Graf v. Bentheim· T ccklenburg·Rhed a (1735- 1805). Sei n Besitz 
wurde 1806 mediat is iert und fi el zuers t un dns Großherzogtum Berg, später nn Preuße n. 
t W i 1h e 1 m V. von 0 ran i e n (1748- 1806), Sd1wnger Fried rid 1 Wilhelms II., Erbstalt
halter de r Nied erlande seit 1766, war 1795 vertrieben word en und wurd e nun durch die 
Bistümer Fulda und Corvey, die Reid1sst adt Dortmund und andere Gebiete entsd1ädigt. 
E r überließ sie sofort seinem Sohn Wilhelm VI. (1772- 1843) , dem ersten König de r 
Niederlande (seit 1815) , Neffen und Schwiegersohn Friedrid1 Wilhelms II. Wegen d er 
engen Verbindung des Hauses Oranien mit Preußen gingen auch diese Gebiet e 1806 
verloren. 
s „Lucle" im T ext. 
4 Über die Einführung d er Gen eral-Akzise in Clcve und Minden s. Lehm ann, Stein !. 
ss. 199 f., 296 f. 
5 Die Unte rst ellung d er Akzise- u . Zollverwaltuui; unter die Kriegs- u . Domiinenkum
mcrn durd1 Vere inigung der Akzise- u. Zolldcputntion mit den Kammern gehört chcnso 
wie die Trennung der Kammerjustiz vou der Ve rwaltung zu den Progrnmrnfonl erun gcn 
d e r „Reform vor de r Reform". 

471. Stein an Sack Hamm, 4. Juli 1802 
Prcuß. Geh. Staollnrchiv Berlin, jctz.L Deut.ache1 Zcntrola.rchiv II, Merseburg. Rcp. 92. NacWoß Joh. Aug. Sack: Aus
fertigung. Eigcnh. - Erotdruck 1. S. 348 f. 

Die T erritorialverä11derunge1i in We.~tfalen. Verbesserungswii11srlie S teins. Die 
Säkularisation der Klöster. 

Vermerh Saclcs : „7. Juli , htcl . 9. cjtl ." 

Im kann mich nicht enthalten Ew. Hochwohlgeb. einige Bemerkungen 
über das Entschädigungs Geschäfte nom mitzutheilen. 
1) Ist es nimt gut, daß wir mit dem Anfangspunkt der Münsterschcn Gränz
linie nimt an das Clevisd1e, z. B. bey Schermbeck, angeschlossen haben, um 
den Lauf der Lippe, an deren Schiffbarmadrnng doch nun ernstlich gedacht 
werden muß, zwisd1en uns und Oranien allein zu haben . 
2) Wer bekömmt denn das Nieder Stift Münster 1, ich habe auf dem mili
tairismen Besetzungs Plan nid1ts gefunden, was nam dem Nieder Stift dis
ponirt ist. 
3) Hätte man lieber Paderborn an Oranien geben sollen als das H crzogthum 
Westphalen2, Sie wissen in weld1er innigen Verbindung dieses mit der Graf
smaft Marck steht, der Prinz hätte auch gleid1 eine Wohnung in Neuhaus3 

gefunden, da er jetzt erst in Arnsberg bauen muß. 
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Wir verliehren, indem wir von Olfen über Notteln die Linie ziehen 
a) die Verbindung zwischen Wesel und Münster , die über Dülmen geht, 
und wie gesagt die Lippe. - Man gebe lieber Elten dran, das ohnehin keinen 
W erth für uns hat. 
E s ist sehr gut, daß Sie den Regierungs Rath Schmitz von der Occupations 
und Organisations Commission entfernt, e r ist r änkevoll, habsüchtig, un
ruhig und kann ich Ihnen hierüber verschiedene Thatsachen mündlich er
zählen, wenn wir· uns wieder sehen . 
Bey dem Abschluß über die Cession muß nur gleich das Privilegium de non 
appelando ausbedungen werden, welches die Fränkische Provinzen ao. 1797, 
wie ich aus Stengel4 sehe, noch nicht hatten, und dessen Entbehrung manche 
Verwirrung verursachen wird. 
Die Franzosen haben nun die Klöster aufgehoben, ich lasse mir das Arrete 
kommen, um den Auftrag wegen Verwendung der geistlichen Gü ther ad 
pios usus z.B. lrrenhauß, zu thun - gut wäre es, wenn Sie vorläufig mit 
Herrn v. Goldbeck.5 und Herrn v. H augwitz sprächen, damit diese der Clevi
schen Geistlichkeit nicht jener Absicht zuwider laufende Versicherungen 
gäben. 
Könnte man nur die Reluition des Amts Neustadt in Anregung bringen, ich 
glaube der Graf W allmoden ließ sich gern ein Guth in Südpreußen dafür 
anweisen und wäre mit 240/m Th. zufrieden [ . .. ]. 

1 Vom Niederstift Münster fi elen Kloppenburg und Vechta an Oldenburg, Meppen an den 
H erzog von Ar enberg. - Das Oberstift fi el größtenteils an Preußen, der R est wurde auf
ge teilt, es erhielt en z. B. der H erzog von Croy Dülmen, die Fürsten von Salm Ah aus und 
Borken. Alle diese Gebie te des Oberstifts nahm zunä chst Preußen in Verwaltung. 
! Das Herzogtum Westfalen war an Hessen·Darmstadt gefallen , nicht an Orauien. 
3 R esidenz des Bischofs von P aderborn. 
' Kurköln. Regierungsrat. 
' „Beyträge zu r K enntniß der Justizverfassung und jur. Literatur in den preuß. Staat en" 
von Eisenberg und Sten gel 1796-98, fortges. von Stengel 1799-1804. 
5 Der Großkanzler v. Goldheck. 
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472. Stein an Sack Hamm, 14. Juli 1802 
Preuß. Geh. Staauarchiv Berlin, jetzt Dcut1che1 ZeotraJorchiv U , Merseburg. Rcp. 92. Nachlaß Joh. Aug. Sack: Au•· 
fcrliguog. Eigcnb. - Entdruck 1. S. 349 f. 

Stein für Bildung einer neuen Kammer in Münster, der aber Lingeri vorläufig nid1 t 
:z:ugeteilt werden soll. Gegen die Beibehaltung des für die übrigen west fälischen 
Kammern geltenden Ressortreglements und /ür dessen Ersat:z: durd1 das neu-ost
preußische von 1797. Schlägt die Bildung eines besonderen Kammersenats /iir 
geistlidie Sachen vor und die Bildung einer aus Regierungs- urid Kammermitglie
dern gebildeten Kommission für Gemei11heitsteilungen unter Mitwir/m11g ständi
scher Mitglieder. 

Vermerk Sachs: "21. Juli" . 

Ich mache noch einmal Anspruch auf die Aufmerksamkeit und die Zeit 
Ew. Hochwohlgebohren in Rücksicht auf folgende Fragen 
1) ist es rathsam, eine ganze Cammer aus einer alten Provinz in eine neue 
zu versetzen, oder besser, ein ganz neues Collegium für diese zusammen
zusetzen? 
Ich glaube das letztere, weil man alsdann das neue Collegium denen Erfo
dernissen der Organisation und Verwaltung der neuen Provinz angemessen 
einrichten kann, mit Rücksicht auf Geschicklichkeit, Moralität und alle per
söhnliche Verhältnisse der Mitglieder. 
2) Soll das Lingensche gleich mit der Münsterschen Cammer ver einigt wer
den? 
Diese Ver einigung ist an und für sich gut, da ich aber Lingen, nämlich di e 
Nieder Grafschaft für ein schickliclrns Tausch Object für Rheda, Wieden
brück, Rittberg halte, so würde ich nicht rathen, Lingen gleich von Minden 
zu trennen. Die Ober Grafschaft müssen wir wegen der Kohlen behalten. 
3) Soll das alte Ressort Verhältniß beybehalten werden? - Unser Ressort 
Reglement von 1749 ist ein unsystematisches, Streitigkeiten veranlassendes, 
den Geschäfts Gang aufhaltendes Gesetz, ich würde das Ressort Reglement 
für Neu Ostpreußen zu Grunde legen, es ist sehr durchgedacht, und ins
besondere 
a) alle geistlichen Sachen einem besonderen Senat der Cammer beylegen, 
diesem bey der Münsterschen Cammer Coninx wegen seiner Kenntnisse des 
eanonischen Rechts und der Paedagogik vorsetzen als Direetor und ihn aus 
Mitgliedern der Cammer und der Münsterschen Schuldireetion, worunter 
vortreffliche Männer· sind, zusammensetzen, dieser Senat hätte auch die 
Armen Sachen, Klöster usw. 
b) Die Gemeinheits Theilungs Sachen behandeln jetzt beyde Collegien ge
meinsclrnftlich, es liegt in der Natur der Sache, daß hiedurch der Geschäfts 
Gang gelähmt und eine .Landes Cultur Sache der Justiz Behörde allein über
lassen bleibt. Man müßte eine Deputation des Cammer Collegii, welcher ein 
Justiz Bedienter und einige Mitglieder aus denen Ständen beygeordnet , das 
Gemeinheits Theilungs Geschäfte, auch die Erkenntniß in denen Streitig
k eiten über die Gerechtsame der Interessenten auf die Gemeinhei t in 
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2. Instanz, da die Commission selbst die erste Instanz ausmad1t, anvertrauen 
- in Berlin bliebe die Departements Concurrenz. 
Anstatt Coninx könnte man Herrn v. Senfft 1 nach Essen setzen, dann würde 
er Beschäftigung für seine Unruhe und Nahrung für seine Eitelkeit finden, 
indem er alsdann in ein Geschäftsverhältniß mit einer königl. Hoheit2, der 
Tante seines Landesh errn, gesetzt würde. 
1 Adnm Friedrich Ernst Frh. Scnfft v . Pilsach (1747- 1830). Er wnr Landrat zu Reck bei 
Hamm. 
2 Maria Kuni g unde (1740-1826), seit 1776 F ürst ii bti ss in des Stiftes E ssen, war die 
jüngste Tod1ter König Augusts III. von Sachsen, d ie Senffts eine sächs. Familie. 

4 7 3. Stein an Sack Hamm, 15. Juli 1802 
Preuß. Geh. S tnotsorchiv Berlin, jetzt Deutsches Zentralarchiv 11, 'Merseburg. Rcp. 92. Nachlaß Joh. Aug. Sack: Aus
fertigung. Eigeoh. - Erstdruck l. S. 350ff. - Nachschrift um einen Satz gekürzt. 

Gebiets/ragen. Der V erz:idit auf Recklinghausen „ein unbegreiflicher Mißgriff". 
Gegen einen Austausdi Cleves gegen das nidttpreußisdie Müristerland. - Organi
sations/ragen. B efürtvortet die Bildung je einer Kammer in Essen für Cleve und 
Mark, in Mün ster für Münst er und Paderborn. P ersonalien. - Erbittet die Ober· 
sendung einer Ode auf Heinit z. - Leben~- 1111d Arbeitsgrundsätze. - W eit ere Perso
nuli.en. 

V ermerlc Sadcs: „19. July, htw. 20." 
Ew. Hochwohlgebohren sehr verehrliches Schreiben d. d. 9. m. e. habe ich 
zu beantworten. 
1) Arrondissement der Länder. 
Wer bekömmt denn R ecklinghausen 1? Es ist ein unbegreiflicher Mißgriff, 
daß man dieses fahren läßt, da es uns den Lauf der Lippe giebt, in genauen 
Handels Verbindungen in Rücksicl1t auf Kohle, Getraide Transi to mit der 
Grafschaft Marck steht, und man hätte uns hier mit Freude aufgenommen, 
<la jeder darauf r echnete. 
Die Vertausdrnng von Cleve gegen den R est des Münsterschen wäre in der 
Hinsicht, daß dann alle Beriihrungs Puncte mit Frankreich aufhören, gut, 
dagegen nad1theilig, daß wir die für Westphalen wichtige Ausmiin<lungcn 
der Ruhr, Lippe und einen Fuß auf dem Rhein verliehren - welches gewiß 
sehr nachtheilig seyn würde. 
Zu d er Unterhaltung der Wasserbauten läßt sich schon Rath schaffen. 
2) Verwaltungs Districte der Cammern. 
Die Verwaltung des Clevisdien wird am füglid1sten der Märckisd1en Cam
mer anvertraut, 
a) wegen der politischen Verbindung durcli Stände, Steuerwesen, Wasser
bau, Servis, Landtäge, 
b) der geographischen, weil hie r die Märcksche Flüsse Ruhr und Lippe aus
münden und beyde Provinzen einander und das Essendische berühren, 
c) die Handelsverbindung mit Kohlen, Salz, 
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d) Identität der Rustical Verhältnisse, Erb Pachtbauern, gleiche Domainen 
Verfassung. 
Setzt man noch 2, höchstens 3 Räthe nach Hamm und Cleve, so lassen sich 
die Gesd1äfte leicht bestreiten. 
Zum Aufenthaltsort der Cammer würde ich alsdann Essen wegen seiner 
centralen Lage, der Regierung Hamm wählen, weil durch Entfernung beyder 
Collegien von diesem Städtd1en sein Wohlstand untergraben und Werlh der 
Grundstücke, Häußer usw. plötzlich und stark fallen würde. 
Die Münstersd1e Cammer müßte Paderborn haben 
1. wegen der Berührung, worin beyde stehen, 
2. Identität der R eligion, Rustieal Verfassung, des Zustan<ls der Cultur, 
der Verwaltungs und Verbesserungs Objeete. Diese sind 
a) Navigation der Lippe, Straßenbau, 
b) Eigenthums Ordnung, denn in beyden ist Eigenbehörigkeit, 
c) Gemeinheits Theilung. 
3) Auswahl der verwaltenden P ersohnen. 
Wenn die Lingensche Regierung nach Münster kommen soll, so müßte ihr 
nothwen<lig ein tiidlliger Präsident und mehrere gesd1ickte Räthe zugeord
net werden, denn sie bes teht aus dem starrsinnigen, kampflustigen, bigot
ten, sonst redlichen und geschickten Moeller 2, aus dem intriguanten, un
ruhigen, unedlen und gewinnsüchtigen Schmidi und dem kleinen, schwa
chen, armen und durdi häußlid1es Elen<l niedergedrückten Waren<lorff„ ich 
wünsd1te sehr, man könnte Sd1midt ganz versetzen. 
Was fangen wir mit Goldbeck3 an, könnte man ihn nidlt nad1 Erfurt o<ler 
aud1 Essen bringen, Coninx aber einen größeren Wiirkungs Crayß an
weisen. 
Ich hoffe, Herrn v. S[chulenbur]g beruft mid1 nad1 Hildesheim", denn es ist 
doch nidits natürlid1er als das, und id1 darf es erwarten. 
Schicken Sie mir die Ode auf unsren verewigten H[einit]z5 - id1 will sie in 
den Lippstädter, Dortmunder und Weselsdien Blättern drucken lassen. 
Ueber alle jene Objeete spredien Sie dodi mit Herrn v. Sdrnlenburg und 
verhindern Sie, daß man die Sache niclit im Zusdinitt verdirbt. Es kömmt 
darauf an, daß man der Wahrheit getreu, diese verfidit un<l die gegenwär
tige Crise nidit ohnbenutzt vorüber gehen läßt. 
Es ist mir leid, daß E. H. mit Arbeiten überla<len sind, das drückt nieder , 
nimmt die Freyheit des Geistes, verhindert wissensdiaftliche Beschäftigung 
und zerstöhrt die Gesundheit. Mad1en Sie sid1 von einem Departement loos 
und bleiben sie bey <lern Forst und Provineial Departement. 
ldi wünsd1te, daß in das Departement nodi ein Arbeiter käme, der <lie Un
brauchbarkeit ihrer 3 Collegen sublevirte, z. B. Bernuth aus Cleve oder 
Peste! aus Minden,der eine zeitlang präparatorisd1 als Geheimer Kriegs Rath 
b ey dem Departement arbeiten könnte - er ist ein gescheuter, ehrliebender 
und nunmehr mit allen Cameral Zweigen bekannter Mann, von einem zu-
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verlässigen, rechtlichen, freundschaftlichen Character . - Müller6 ist in sei
nen Formen zu unangenehm, ohnerad1tet er in Minden nie Zänkereyen im 
Collegio gehabt, ich kann ihn hiezu aber nicht empfehlen . 
In der Münster Paclerbornschen Cammer bedürfen wir einen Militair 
Departements Rath - Ribbentrop oder Schlechtendahl für Lippe Schiffahrt, 
Weege, [für] Armen Anstalten Ribbentrop, für Rustical Verhältnisse, Ge
rneinheitstheilungen Justitz Rath Brune in Halle. 
An die Stelle von Sdilechtendahl müßte Ihr H err Bruder nacli Hamm, be
sonders zur Bearbeitung der Fabriquen Sadien, da der gute alte Beust7 täg
licli stumpfer wird und Herr Sack die nöthige Vorkenntnisse hat - man 
könnte alsdann audi ihm die Lippe Sdliffahrt Sa dien geben, soweit sie zum 
Ressort rl.er Cleve Märcksclien Cammer gehören. 
[ .. . ] Ich madie Hocliw. nocli aufmerksam auf Henricis, auf Geh. R. Ber
nuth, auf den Assessor Mettingh9• 

1 Das Vest R ec k 1 in g hau se n fi el an d as Haus Arenberg als Entsdiädigung für seine 
linksrheiu. verlorenen Besitzungen (Arenberg, Arscliot, Schleiden, Saffenberg u. e.), dazu 
kam noch das Amt Meppen aus d em Gebiet des Hodistifts Münster. - Den Erwerb des 
Vestes Reddiughausen ford ert Stein in den folgenden Briefen immer wieder ver geblicli, 
es k am erst 1815 nn Preußen. Recklinghausen verlangte außer Stein aucli Sack. Vgl. Brau
bad1-Sdrnlte, S. 104, Anm. 1, dazu aud1 S. llO, Anm. 21. 

. 2 Als R egierungsdirektor. 
3 S. oben S. 389, Anm. 1. 
4 Zur persönlichen Bespred1ung der Organisationsgesd1üft e. 
5 Heinitz war am 15. Mai 1802 gestorben. Die erwähnte Ode habe id1 nidit ermittelt. 
6 Kriegs- und Domänenrat bei der Kammer in Minden, später K ammerdirektor in Münster. 
7 Kri egs· u . Domänenrat bei der Kammer in H amm. 
8 Gouvernements-Auditeur in Wesel. 
g Damals Regierungsassessor, später Justizrat bei der Regierung in Lingen, Deputa tus 
p erpetuus in der Grnfsdrnft Tecklenburg. 

474. Stein an Sack Hamm, 18. Juli 1802 
PrcuO. Geh. Staalaarchiv Berlin, jetzt Dcul1che1 Zeulra la.rohiv II, Merseburg. Rep. 92. Nachlaß J ob . Aug. Sack : Au1· 
fertigWlg. Eigcnh. - Erotdruok 1. S. 353f. - Hier erheblich gekllntl. 

Die bevorstehende Besetzung der westfälischen Entschädigungslande. Stein wünscht 
Urlaub bis zum /aktisdieri Beginn der Organisationsarbeiten. - Personalien. Mal· 
linclcrodt. Ledebrir. - Verlangt erneut die Annexion des V estes Redclinghausen. u. a. 
mit Rücksidtt auf die Melioration des Emscherbruches. 

Vermerk Sacks: "d. 21. Jul." 
Sämtliche Verordnungen wegen des Truppen Marsclies und denen Occu
pations und Informations Commissionen sind nun heute Naclit um 3 lnir 
angekommen, und wird nun morgen oder übermorgen sicli alles bewegen1• 

Der General Lestocq, der sicli bey Schermbeck zusammen zieht, wird aber 
den Marsd1 bis Paderborn [ ... ] vor dem 27. m. c. nicht geendigt [haben], 
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bis die Dislocation vorgegangen, werden audi noch 2 Tage hingehen, also 
29. m. c. 
Die Commission2 wird zu ihren Operationen auch nodi 14 Tage braudien, 
so daß vor dem 16. oder 18. August nichts erhebliches von Organisations 
Arbeiten vorfallen wird. Ich wünschte daher Urlaub bis auf den 18. August 
zu haben, denn wenn idi die Zwischenzeit nid1t benutze, so ist nadiber, 
wenn das Geschäft im Zug ist, an eine Entfernung nidit zu gedenken. 
Bittet, sein beiliegendes Urlaubsgesuch weiterzugeben und die Erledigung 
zu beschleunigen. 
Idi beziehe mich auf meine vorige Schreiben wegen eines Vicars, wollen Sie 
Pestel haben, so kann Mallinckrodt3 unterdeß die steuerrä thliche Functio
nen verriditen. - Besetzung einer Rendantenstelle. 
Nachschrift. Für einen Mensd1en wünschte ich sehr, daß gesorgt würde, näm
lidi für den Land Rath. v. Ledebur4, in seiner kümmerlid1en Lage bey einer 
zahlreidien Familie bleibt ihm nidits als Verzweiflung übrig, er ist zu 
einem Militair Departements Rath sehr brauchbar und hat Marsch und Can
tons Sachen gut bearbeite t, er kennt das Cantons Reglement, ist ordentlich, 
pünktlich, ehrlich. - Herr v. Schulenburg kennt ihn persöhnlich, hat sich 
seiner beständig angenommen und placirt ihn vielleidit nadi Halberstadt 
oder nach dem Eidisfeld. 
Bey der Affluenz der Menschen, die wir hier haben, würde idi nicht wissen, 
ihn unterzubringen. 
Es ist wesentlich nöthig, daß wir das Vest Recklinghausen erhalten, zu den 
bereits angeführten Gründen setze ich den hinzu wegen des Emscher Brud1s, 
einer gewiß 30 000 Morgen großen Gemeinheit, nicht mit Erica bewad1sen, 
sondern Gras Anger mit Holz bestanden und zur gemeinsd18ftlid1en Hute 
zwisd1en Essen, Dortmund, Marck und dem Vest benutzt, ohne die Acqui
sition des Vestes ist hie r weder Theilung nodi Melioration möglid1. 

1 S. oben S. 537, Anm. 2. 
1 Die oben S. 536 erwähnte Interims-Kommission. 
3 Christian Detmnr (seit 1834 v.) Mnllin c krodt (1767-1842), Sohn des Dort
munder Bürgermeisters Heinr. Zach. Mnllinckrodt (1733-88) und Vetter Arnold Mal
linckrodts (1768-1825), des Verlegers und Herausgebers des „Westphälischen Anzeigers". -
Christian Mnllinckrodt war zunächst Assessor, dann Kriegs· u. Domänen rat· bei der Kam
mer in Minden, 1818 Vizepräsident der dortigen Regierung und kam von hier aus in 
gleid1er Eigenschaft nach Aachen. Er ist der V nter des Mitbegründers der Zentrumspartei, 
H ermann v. Mallinckrodt. S. Schuhe, Volk u. Staat, S. 97. 
4 In Bielefeld. Die Empfehlur.g Steins sdteint nid1ts genützt zu haben. 
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475. Stein an Sack Hamm, 25. Juli 1802 
PrcuO. Geh. Stuallnrchiv Berlin, jetzt Dcut1ehe1 Zcotrolorch.iv II, Merseburg. Rep. 92. Nachlaß Job. Aug. Sack: Au1-
fertigung. Eigeoh. - Erstdruck I . S. 354 ff. 

Drängt erneut auf den Erwerb von R edclinghausen, notfalls audi durch Best edwng 
tler Unt erhändler der lcleincn Fürst.cn. B edeutung Hildesheims für Preußen, Kon
zessionen an Hanno ver. - Urlaubspläne. - A bgang A mims. - V eraditung für Haug
wit :z; („drnrncterloos und faul"). - R edens St.ellung uls Nodifolgcr von Heinit:. -
Zur Au/recht.erhaltung der Einheit Wes tfalens wird die Errid t1ung eines Kreistages 
in Mü nster vorgesdilagen. - Steins Gründe für die angestrebte V erlegung seines 
Wolinsitzes nad1 Münster. 

V ermerlc Soclcs: "d. 28. Jul." 
Das elende kleine Fürstenthum Arenberg ist gar nicht mit dem Vest Reck
linghausen zu vergleichen, und wir können würklid1 diesen Strid1 Landes, 
der zwischen Münster und dem Cleve Märckschen enclavirt ist, gar nid1t 
missen, werden daher für jed en Preiß sud1en mÜssen , es zu erhalten. Nur 
scheint es mir besser , jetzt sd10n alles zum Austausch mit denen Fürsten 
einzuleiten, denen die uns passende Tausdl Objeete designirt sind, als erst 
abzuwarten, daß diese fest sitzen und unsere Unterstützung nicht braud1en, 
die wir ihnen, ehe das Entsdlädigungs Gesd1äfte abgesd1lossen ist, können 
geltend mad1en. Wenn man ihren Gesd1äftsleuten Belohnungen an Geld 
oder Praebenden usw. verspricht, so wird man diese auch leimt willig 
mad1en, und wenn id1 nur weiß, wer das Vest, aucli das Stück von West
phalen zwisd1en der Hnhr und Lippstadt, erhält, so will ich midi nach denen 
Gesd1äftsleuten erkundigen, die in dieser Sad1e arbeiten . Im glaube, man 
könnte dit: Linie von Seppenrade [?] bis Schermbeck gleich besetzen und 
sid1, wenn Gesduey entstünde, erklären, man werde einen verhältnismäßi
gen Theil von Lingen und Tecklenburg in die Theilungs Masse werfen und 
Elten obendrein, das ein ganz isolirter Punkt ist, <ler zur R esidenz eines 
kleinen Fürsten aber sehr sdlicklidl gelegen ist - wenn man z.B. dem 
Fürsten von Salm, der durdl die ihm gehörige H errschaft Anholt 1 nahe an 
Elten liegt, das Stück von Eltcn bis Anholt längst der I sscl, allenfalls selbst 
Isselburg giebt, so wird er wohl zufrieden seyn. Für das Stück von West
phalen zwischen Hamm, Werl und Lippstadt könnte man etwas vom süd
lichen Theil des Paderbornschen abgeben, für R ecklinghausen ein Stück von 
Lingen und Tecklenburg. 
Hildesheim ist für Preußen wichtig, weil es e ine Verbindung zwischen 
W estphalen und dem red1ten Weser Ufer macht, und weil es von einer zum 
Dienst geneigten Nation bewohnt wird - es dienen mehrere tausend Eid1s
feld er und Hildesheimer im Hannöversd1en Militair. 
Man könnte Hannover2 manclie Vortheile d. h. einen Vertrag zusicliern, 
nicht gegen Hann[over] zu sperren, die freye Holzßößerey auf der Jnnerst 
vom Harz nach Hannover, weld1e seit langer Zeit besteht, usw. 
Da die e igentlidle Besitznahme erst den 3. m . c. vor sich geht, so ist gewiß 
vor dem 18.- 20. August nichts zu thun in Hildesheim, redlnen Ew. Hod1-
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wohlgeb. nur 5- 6 Tage auf die individuelle Besitznahme, 10- 14 Tage auf 
die Sammlung der Materialien, so sind 3 Wochen verflossen, ehe nur ein 
Acten Stück d a ist, das zur Bildung einiger Uebersid1t erfoderlidi ist. ldi 
wünschte, einige Zeit auf meine eigene Geschäfte und auf den Genuß von 
Ruhe und Landluft verwenden zu können, da idi den Gütherverkauf auf 
dem linken Rhein Ufer absd1ließen und den von einem nach der Sieg zu 
gelegenen diesseitigen einleiten will. 
Der Abgang des Ministers Arnim3 ist ein Verlus t für die Justitz Verwaltung, 
er is t ein denkender, systematischer , braver Mann. 
Ich gestehe, ich habe für H errn v. Haugwitz eine große Verachtung, er ist 
leichtsinnig, wankelmüthig, kleinlich, nachlässig und unordentlid1 im Be
trieb seiner Gesch äfte, mit zwey Worten diaracterloos und faul. 
Bacmeister4 ist nod1 stumpfsinniger, als Sie ihn kannten durch seine Krank
heit, die er vor zwey J ahren hatte [ . .. ]. 
Freylid1 ist 7000 Rth„ weld1e Graf R[eden] als Ober Berg H auptmann5 

erhält, eine ziemlid1e Summe für ihn, der Vermögen hat, wenn man aber auf 
diese allein rechnet, so bleibt nadi Abzug dessen, was die Berliner Lebens 
Art erfoder t an H auß Miethe, Pferde, Bediente, Feuerung, Diners und 
Leute sehen, am Ende des J ahres nidlt allein nidlls übrig, sondern man 
kömmt selbst nid1t aus, da eine soldie Haußhaltung wenigstens 12/m 
koste t [ .. . ]. 
Um die nachtheilige Folgen des Zerstücklens in Westphalen zu verhindern, 
müßte man einen fortdauernden Crayßtag in Miinstcr halten, wo die Depu
tirte der kleinen Fürsten sich aufhielten, um hier über allgemeine Polyzey, 
Commercial Sachen gemeinschaftliche Besdilüsse zu fassen. - Dergleichen 
Crayßtage subsistiren mit Nutzen in denen Rheinischen, Sd1wäbischen und 
Fränkisdien Crayßen. 
Nadisdiri/t. Ich wünschte wegen Verlegung meines Wohnsitzes nach Mün
ster bald bestimmte vorläufige Antwort wegen versdiiedener häußlicher 
Einrichtungen zu h"aben - id1 werde auf diesem Wohnort bestehen a) wegen 
seiner Central Lage in Westphalen, b) weil hier die wichtigste Organisations 
Geschäfte vorfallen, c) weil ich hier vortheilbaftere und angenehmere ge
sellschaftliche und wissenschaftliche Verhältnisse habe - Bud1handel, ver
schiedene Gelehrte, Gelegenheit zum botanisdien Garten . 

1 Anholt war ein alte r Besitz de r Fürst en von Salm-Salm, d ie für ihre verlorenen 
Stammlande gemeinsam mit ihren Vettern Salm-Kyrburg die Ämter Ahaus .und Bocholt 
e rhielten . Die Rheingrafen Salm bekamen den größten T eil d es Amtes Horstmar und 
nennen sich seitdem d anach. Vgl. dazu Braubach-Schulte, S. 101. In Anholt residierte 
sd1on vor 1802 Fürst Const antin von Salm-Salm (1762-1828). 
2 Ü ber die hannov. Aspirationen auf H ildesheim s. Braubud1-Sd1ulte, S. 97. 
" Albr. Heinr. v. Ar n i m (1744-1805), seit 1798 Justizministe r und Chef d es Kriminal
departements. Er h atte am 15. Juli 1802 krankheitshalber seinen Absd1ied genommen. 
' K r iegs- und Domänenrat hei de r Kammer in Minden. 
~ R e d e n war am 23. Mai 1802 als Nachfolger von Heinitz Chef d es Bergwerks- und Hütten-
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departements, am 17. Juli Oberbergh~uptmnnn mit Sitz und Stimme im Genernldirek
torium geworden. S. Wutke, Schles. Berg- u. Hüttenleben, S. 166. 

476. Stein an Sack Nassau, 19. August 1802 
Ehewale Preuß. Geb. S1aa11ard1iv Berlin. J etzt Deutache1 Zentralard1iv II, Mcrocburg. Rcp. 92. Pcrtz 1:1 . 29. 
Ab1dirift . - Eutdrudt J. S. 356 f, - Hier gekürzt. 

Besorgnisse über den Geist der Organisationskommission. Hofft auf Erhaltung der 
"alten deutschen Verfassung" in Westfalen. Mißtrauen gegen die Büroltratie, 
"deren Unvollkommenheiten wir kennen". Der Geist der V erwaltung wichtiger als 
„Formen und äußere Hüllen". Warnung vor Vberheblidtlceit gegenüber den be
stehenden Institutionen. Das Vest Redclinghausen. Andere territoriale Fragen. 

Man schreibt mir aus der Gegend von Münster, wie man mit dem General 
v. Blücher sehr, weniger aber mit dem barschen und h erben Ton von 
den Civil Commissarien zufrieden ist. Ich hoffe immer, man wird die alte 
Deutsche Verfassung, die auf Grundeigenthum gebaut war und die sich 
in Westphalen erhalten, nicht umstürzen und an ihre Stelle eine bloße 
Bureaucratie, deren Unvollkommenheiten wir kennen, setzen1• Wenn man 
sich nur nicht mehr beschäftigt mit Bildung von Formen und äußeren 
Hüllen, als mit dem lebendigen und wohlthätigen Geist der Verwaltung. 
Herr von Struensee schreibt mir, Herrn RR. Mejer2 angewiesen zu haben, 
den Anweisungen des Herrn Graf v. Sch[ulenburg] Folge zu leisten, ich 
habe Mejer sehr empfohlen, sich vor kleinen, engherzigen, fiscalischcn 
Maasregeln (zu hüten), z. B. dem Unterschied zwischen inländisch Sd1laf
ferem und ausländisch Besserem, zu hüten. - Er ist sonst ein guter, denken
der Kopf und redlicher Mann, aber etwas einseitig bisweilen. Herr Syndicus 
Kauffmann in Essen fürdltet sehr seinen Posten zu verlieren, er ist in 
dieser Stadt wohl der einzige brauchbare Geschäftsmann. 
Wenn der König das Lingensche kennte, so würde er gern einen Liugen
schen Scheffel für eine Vestisd1e Ruthe geben; Herr Kauffmann empfiehlt 
in der Anlage auch das Emsd1er Bruch, [ ... ] seine Operationen sind aber 
ein wenig im Gesdlmack von des wohlherrlidlen Tipo Saib seinem Finanz 
Ministerio. - Ich wundere mich, daß dem guten Mann nicht eingefallen 
ist, man würde mit gleichem Rechte seine Ohren und übrigen Parcellen 
dem fisco domaniali zulegen können. 
Der Erbprinz von Oranien, den idl in Oranienstein besuchte, sagte mir, 
Sayn Altenkird1en sey für Nassau Usingen als ein Aequivalent für die Herr
schaft Lahr in Ober Schwaben bestimmt - er möchte gern Dortmund loos 
seyn, uns wäre es sehr nützlich. 
Ich wünsche Fulda nicht an Cassel3 ; es ist eine drückende, harte Regierung 
- die Clevische Cammer hat Debatten mit dem Landgrafen wegen Vor
spanns Mißbraudl gehabt. 

1 Über Steins Kampf um die Erhaltung der westfälischen Landstände s. insbes. nod1 die 
Nr. 481, 484, 485, 487 u. 501. Seine Argumente fanden eine gewisse Resonanz bei Sdiulcn-
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hurg, der zwar sogleidi im September 1802 die gerade t agende Versammlung der münster· 
edien Stände schließen ließ , ohne eich j edoch endgültig über ihre Beseitigung ausznspred1en 
(Reskript bei Olfer s a. a. 0. S. 64; dazu sein Sdueiben an Stein, Hildesheim, 9. September 
1802. „Es ist zwar nicht die Absidit, den Landtag au/zulösen, aber es war uiohl hödist 
nöthig, die Stände jetzt außer Activität zu setzen, um nidit überall mit Sdnvierigk eiten 
kämpfen zu müssen, besonders da bei ihnen nirgends guter Wille angenommen werde1i 
kann.") Doch waren sowohl Sdiulenburg wie die Berliner Zentralbehörden entschlossen, 
d en Landständen mindest ens nicht mehr ihre alte, mit d em Wesen d er Monarchie und 
den politisd1en Verhältnissen in Westfal en selbst vere inbare Bedeutung zu belassen. 
Daran änderte aud:i nid:its Spiegels durch Stein inspirierte Denksduift „Über Münster· 
lande Standschaft . . . " vom F ebruar 1803. Besonders Hardenberg, der 1804 in die Be· 
ratungen eingesd:ialtet wurde, erklärte es als unvereinbar mit d en Prinzipien de r preu· 
ßisd:ien Staatsverwaltung, sidi durch Erhaltung einer Versammlung wie d er münste rschen 
Rittered:iaft die Hände binden zu lassen, zudem unterscheide sie sid:i wesentlich von 
anderen Adelsgem einschaften des preußisdien Staates und hege einen regen Geist von 
Selbständigkeit und Anmaßlid:ikeit gegenüber Regierungsmußnabmen (25. August 1804). 
Dieses Gutaditen zum Gesnd1 d er münsterl iindischen Rittersd1aft vom 25. Juli 1804 um 
Erlaubnis zu ihrer fortdauernden Ver einigung und ihren Zusammenkünften in Münster 
gab Stein Anlaß zu seiner letzten großen prinzipiellen Äußerung zu diesen Fragen vom 
30. Oktober 1804. ~ S. die Darstellung bei Lehmann, Ste in l . S. 250 ff. u. Ritter, Stein 1. S. 
127 ff. Die Akten im Staat sard:iiv Münster. Oberpräsidium IX. Nr. 23 u . ehemals Preuß. 
Geh. Staatsarchiv Berlin, jetzt Deutsd:ies Zentralard:iiv II, Merseburg. Rep. 70. Münster . 
Cap. II. Sect. XVIII. Nr. 1. 
! Der Kriegs· und Domänenrat Meyer von der miirkisd:ien Kammer? 
3 Vgl. oben S. 549, Anm. 2. 

4 77. Stein an W allmoden Nassau, 27. August 1802 
Frilber Sua uarmiv Hannover, Depositum 14. Wallmoden. - Erotdruck 1. S. 357. 

Auf enthalt in Nassau. V erkauf seiner linksrlieinisdien Güter. Besuch bei dem 
Erbprinzen von Oranien in Oranienstein. 

La lettre du 28. d. m. p. que Votre Excellence m'a fait l 'honneur de m'ad
dresser m'est parvenue ici, ou je me trouve depuis trois semaines et ou 
je compte rester j·usqu'au 18. de sept. La vente de mes terres sur la rive 
gauche m'arrete jusque vers ce t emps. 
On m'a propose une seigneurie dans le cercle de Meseritz nomme Zirke, 
gehört dem Grafen Poninsky, gränzt mit Birnbaum, liegt an der Warthe, 
besteht aus der Stadt Zirke und 11 Dörfern und einem sehr großen Forst. 
J ' ai demande des devis detailles. 
Ayant fait une course a Oranienstein, il m'a paru que le Prince hereditaire 
d'Orange est dans ce moment exclusivement occupe a s'informer sur l' etat 
de ses nouvelles possessions, et que ce n'est qu'apres avoir acquis les notions 
necessaircs sur cet ohjet qu'il se decidera a entamer l'aff aire des echanges. 
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4 78. Stein an Hövel Nassau, 3. September 1802 
St . A. Von P erll korrigierte Ab1d1rih. - Danach Entdruck 1. S . 358 ( . - Die Naci11dirift hier u ark. gekürzt. 

Abspredierides Urteil über den /ram:ösisdien Nationaldiaralcter und die /ran:ösisdie 
V erwaltung. Verlcau/ seiner linlcsrheinisdien Besit:ungen.-Ausbau d er Straße von 
Hage1i nadi U1rna und der Wasserwege. - Eigene Z11ltu11/tspläne, („sehr entfernt, 
Calcüls des Ehrgeizes zu machen"). 

Ew. Hochwohlgeboren Schreiben vom 25. August habe ich hier zu erhalten 
die Ehre gehabt und bedaure, daß ich dem Vergnügen, Sie bei mir zu 
sehen, entsagen muß. Da mein Aufenthalt hier bis zu dem 20. September 
dauert, ich auch Pferde bei mir habe, so hätten wir die Gegend bereisen 
können, die in mineralogischer und technologischer Hinsicht, auch in Rück
sicht a uf Schönheit der Gegenden sehr interessant ist. Hoffentlich werden 
Sie mich kommendes Jahr besuchen, und könnten Sie sich einrichten, Ihren 
Brunnen hier zu trinken. 
Leider bestätigen alle Nachrichten, die ich täglich vom linken Rhein Ufer 
erhalte, was Sie über die traurige Stimmung der dortigen Einwohner sagen. 
Leichtsinn, Genußbegierde, Eitelkeit, Veränderlichkeit sind die Hauptin
gredienzen des Französischen Charaeters, und alles Eigenschaften, von 
denen sich der ruhige, bedächtliche, beharrliche Gang, den eine gute Ver
waltung erfodert, nid1t erwarten läßt. 
Ich habe es für rathsam gehalten, alles auf dem linken Rhein Ufer zu ver
kaufen und was übrig bleibt nad1 Abzug der darauf haftenden Lasten 
zum Ankauf einer Besitzung in Südpreußen zu verwenden, da das linke 
Rhein Ufer an Gewerbe, Geldvorrath und Wohlstand zurückgeht, Süd
preußen, besonders das an den Flüssen und der Deutschen Gränze liegende, 
aber fortschreitet [ ... ] . 
Die Verbindungslinie von Hagen, I serlohn, Altena und Unna soll gemacht 
werden, so bald wir den Weg von Unna bis auf die Gränze des Herzog
thums Westphalen gemacht haben, weldies in einem Jahre vollendet sein 
kann. 
Die Ems ist ein elender Fluß, bis die Hase dazu gekommen, ich halte es 
für besser, einen Canal von Münster bis in die Gegend von Haselünne zu 
ziehen, den Max Canal1 dazu zu benutzen, ihn mit der Ems2 zu speisen, 
über diese hinüber zu springen und sid1 den Kohlen Kalk und Sandstein 
Lagen im Lingensdien zu nähern, um diese Bau Heitzungs und Düngungs 
Materialien für das Innere von Westphalen zu benutzen. 
Eine Verbindung zwisdien der Weser und Ems ist durdi die Hunte und 
Hase möglid1. 
Idi bin sehr entfernt, Calcüls des Ehrgeizes oder eigentlich d er Eitelkeit 3 

zu machen, mein Wunsch ist, nodi e inige Jahre zu dienen, wenn idi ge
meinnützig sein kann, dann meinen Abschied zu nehmen und für mich 
und die Meinigen zu leben - in dieser Hinsidit habe id1 gesud1t, meinen 
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zukünftigen Aufenthalt auf dem Lande so angenehm zu machen, als es 
die Lage und m ein Vermögen zuließ, um dann, wenn Alter und Leben den 
Vorrath von Kräften mindern, man an Lebhaftigkeit, Interesse und Selb
ständigkeit verliehrt, anderen, jugendlichen Menschen Platz zu machen. 
Neigung zu Wissenschaften und zum Landleben sichern mich gegen das 
Gefühl von Leer e, das manchen Geschäftsmann in seine Einsamkeit verfolgt. 
Nadisdirif t. Gosebruch4 wird wahrscheinlich eine besser e Lage erhalten[ . . . ]. 
Die für mich bestimmte Fossilien schicken Sie gefälligst nach Nassau [ . . . ]. 

1 Der von dem Kurfürsten Clemcns-Augusl (1723-1761) im Jahre 1724 begonnene, von 
seinem Nad1folge r Max Friedrid1 (1761- 1784) um einige Kilometer verlängerte Kanal, 
der Münste r mit d er Vedtte und Ems ve rbinden und auf diese Weise dem Welthandel 
anschließen sollte - ein typisdtes Unte rnehmen ans de r Zeit d er Projektenmndterei. Der 
Kanal führte etw a 40 km über Lund und ende te im freien F eld, wurde obe r dodt, wenn 
nnd1 in sehr viel besd1 eidene rem Umfange als seine Urheber es gepinnt hatten, als 
Wasserst raße benutzt. S. R othert, Westf. Gesd1. III. S. 234 f. 
2 „Emsche" in der Vorl age. 
3 „d er Eitellceit" von P crtz durch Konjektur ergänzt. 
4 Vgl. über ihn S. 621. 

479. Schulenburg an Stein Hildesheim, 9. September 1802 
Stao t111 rd1iv Münste r. Spczia l-Orga niutioo1·Kommi11ion Münste r. Nr. l. Autfertiguog. - F rüher 1. S . 359, 
Anm. J. 

Wird z1ir Üb ernahme der Organisatio11sgesdiäf te nadi Miirister gerufe;i. 

480. Stein an Sack Nassau, 9. September 1802 
Ehemu h Prc uß. Ge h. St1u tu rd_ti v Be rlin. Je tz t D e ulld1e11 Zeu trulard1iv II, Mcr1cburg. Rep. 92 . P c rtz H . 29. 
Abuhrift. - Entdruck l. S. 359. - Auu ug Lebmunn, Stein [. S. 260. 

V erlängerung seines Aufenthalts in Nassau. Absprechendes Urt eil iiber die biiro
lcratisdie V erwaltung W estfalens vor Heinitz. Empfiehlt v orsiditigen und lang· 
samen Ausbau der neu zu erriditenden V erwaltung, warnt vor übertriebenem 
Organisationsei/ er. Geringes Zutrauen zum Personal der Spezial-Organisations
Kommission /ür Munster. V erwaltungsgrundsätze. „Der Beyfnll d es Gewissens und 
der ve rwalte ten Mcnsdten ist besser als der eines Ministe rs." 

Ew. Hod1wohlgebohren sehr geehrtes freundschaftliches Schreiben vom 
26. m. pr. ha t mich zum Entschluß veranlaßt, meinen Aufenthalt bis gegen 
den 27. m. c. zu verlängern, meine hiesige Geschäfte abzuschließen, um 
nachher nicht unterbrochen zu werden. Ich werde alsdann durd1 das Hes
sische über Paderborn, Hamm, Miinster nach Minden zurückkehren und 
dort ungefähr am Ende October eintreffen, wenn ich nidlt eher nach Hildes
heim berufen werde. 
Kalter Ehrgeiz und Routine sind das eine ein sehr fehlerhaftes Thätigkeits 
Prinzip, das andere eiue unvollkommene und trübe Erkenntnißquelle, das 
eine begnügt sich mit Schein, Formen\ Demonstrationen, das andere mit 
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<l em Gewöhnlichen , mit dem H erkommen, Schlendrian. Anders habe ich 
nie geurtheilt und immer die Resultate der alles an sich ziehenden, alles 
oberflächlich mit Gepränge und Schein berührenden Geschäftsführung weit 
unter der seegensreichen, wohlthätigen Verwaltung unseres verewigten 
Heinitz gefunden. Was ha t denn die Verwaltung von 1772- 1787 für nütz
liche Einrichtungen in Westphalen darges tellt, und wie vieles Gute kann 
nicht die Epoche von 1787- 1802 aufweisen. 
Unter d en gegebenen Umständen ist es wohl am rathsamsten, dahin zu 
arbeiten, daß das Organisations Geschäft sid1 einsduänke auf Bildung 
der verwaltenden Collegien, Bestimmung ihres R essorts nach vernünftigen 
Grundsätzen, und der Verwaltungs Bezirke. Man überlasse denen Collegien 
<lie Bearbeitung der Pläne, nad1 welchen .die einzelnen Zweige der Ver
waltung, es seyen Abgaben, Domainen, Leitung des Gewerbe Zweigs, innere 
Verbesserungen und Landes Cultur geleitet werden sollen, nach erlangter 
Kenntniß der Provinzen, der Bewohner, nach genommener Rücksprache 
mit Beamten und Ständen. 
Man gebe hierüber Landesinstructionen, die jedoch m ehr consultatif als 
dispositif leiten, überweise die Ausführung dem Gener al Directorio, und 
das übrige wird schon gehen. 
Will man einzelne Verwaltungszweige im Einzelnen gleich einrid1ten, so 
.entst ehen gewiß grobe Mißgriffe, denn die Zeit ist zu kurz, um die lndivi
duali tät des Landes zu kennen, die Lokal Commission zu schlecht zusam
mengesetzt (außer R appard ist nicht einer , den ich gewählt hätte), als daß 
auf das Machwerk, das diese Menschen liefern, irgend zu bauen. - Denken 
Sie sich dodi einen selbstzufriedenen seichten Compilator wie Ribben
trop, einen Schwachkopf wie Wollframsdorff 1, den guten Schlechtendahl 
mit seinem eingeschränkten Blick und den elenden, faulen Hüllesheim. 
Ihre, meine und jedes redlichen Mannes Pflicht ist es, der Wahrheit getreu 
zu bleiben, diese mit Mäßigung, Ernst und Festigkeit zu sagen, und wenn 
man sieht, daß alles vergeblich ist, so zieht man sich von dem Geschäfte 
zurück und läßt sich nicht zur Ausführung eines Gebäudes führen, das 
wegen seiner Unvollkommenheit entweder .von selbst zusammenstürzt oder 
den Druck und den Unwillen vieler Tausender bewürkt. Der Beyfall des 
Gewissens und der verwalteten Menschen ist besser als der eines Ministers 
- hat man freylidi eine Gesdimeidigkeit und Charakterlosigkeit wie F., 
muß man durd1 die Künste der Biegsamkeit und der gränzenlosen Resig
nation seine Nullität vergessen machen, dann muß mau ander e Maximen 
befolgen. 

1 Kriegs- u. Domäneornt in Aurich, spüter in Münster. 
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481. Stein an Sack Nassau, 11. September 1802 
Ehc mah Pre uß . Geh . Staatu rd1iv Be rlin. Je tzt D cutad1t1 Zcu tralnrddv II. Meucburg. Re p. 92. P erlz ß . 29. 
Ah1cbrift . - E ro tdrud<. 1. S. 360 II. - Teildrud<. Thiinmc , Frb. v. Stein, Stont u diriftcn (1921), S. 4 f. 

Reisepläne. Vorsd1läge für die Umgestaltung der münstersd1en Organisations
Kommission. Befürwortet die B eibehaltung der ständischen V erfassung W est· 
falens. Erste ausführlid1ere Begründung seiner Selbstverwaltungsidee. Einführung 
der preußisd1en Salzst euer in W estfalen. Personalien. Zur Regelw1g gem einsamer 
westfälischer Angelegenheiten soll die Reid1skreisverf assung in modifizierter Form 
forterhalten werden. - V erweist nod1 eiT&mal auf die BedeutuT&g des V ests Rede· 
linghausen. Andere territoriale Problem e. Preußens V erhältnis zu de11 w estfäli
sd 1e11 Kleinfürsten. - Grundsätze uT&d Ridttlinien für de11 Aufbau der neuen V er
waltu„g: grüT&dlidie U11tersudwT&g d es besteheT&den Zustandes, Berüdcsid1tigw1g 
der lolcalell V erhälmisse und cler öffentlichen Meinung: „Man vermeide ja, alles 
generalisieren zu wollen." - Vindce. 

[ . . . ] Ich werde mich so einrichten, spätestens den 3. Oct. in Hamm zu seyn, 
in der Zwischenzeit kann die Einleitung getroffen werden, die Commission 
anders zu organisiren, indem m an mich und Rappard hinsetzt, welches 
letzter e ich sehr wünsche, und die Geschäfte von Rappard könnte man 
Bernuth übertragen. Ribbentrop mag dann immer bleiben, zum compiliren 
und extrahir en und zur Bearbeitung currenter Dinge kann er gebraucht 
werden. Ich könnte zugleich in die Paderbornsche Commission gesetzt wer
den, und dann käme das ganze in eine Verbindung. 
Ich m uß dringend bitten, die ständisch e Verfassung vorläufig zu lass'en -
sie hat in Westphalen das Zutrauen der Eingesessenen, und durch sie erhält 
die Landesverwaltung ein Mittel, den Eingesessenen mit dem Geist und 
den Absichten ihrer Maasregeln bekannt zu mad1en, ein Mittel, sich die 
K enntnisse und Erfahrungen der großen Gutsbesitzer, der nicht in Dien
sten und nicht bey den obern Collegien stehenden Geschäftsleute zu eigen 
zu machen und zu benutzen, ein Mittel das Publicum immer in Verbindung 
mit der Landes Administra tion selbst zu erhalten. - Man kann dann noch 
immer die ständisdie Verfassung modificiren, aber vor das erste muß man 
sie lassen, wie sie ist, bis man sie hat genauer kennen lernen. Der Deutsche 
und insbesondere der Westphälinger ist ganz zu einer solchen Verfassung 
geeignet, er hat die zur Behandlung der Geschäfte in öffentlicher Versamm
lung nöthige Ruhe, Ordnungsliebe, Anhän'glichkeit an Formen, H erkom
men. - Der windige Franzose muß mit der Peitsche eines Ludwigs XI., 
Richelieus, Ludwigs XIV. usw. geführt werden - ihn entschädigt befrie
digte Eitelkeit für alles sonstige Uebel einer sdilechten Verwaltung - ehmals 
die Ehre, der Unterthan des größten Königs zu sein, jetzt das Luft Gebild 
der Gleichheit. Wie ihm der Buonaparte selbst sagt, es käme ihm mehr auf 
die Gleichheit als auf Freyheit, dem Engländer mehr auf Freyheit als auf 
Glcidiheit an. 
Ich wiederhole es, soll der Westphälinger und überhaupt der Deutsche mit 
seiner Verfassung zufrieden sein, so lasse man ihm seine provincial stän-
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disch e Verfassung. Wir haben beyde das Vorteilhafte derselben im Clev
und Märckischen kennen lernen. 
Der R. R. Mejer ist gewiß ein gescheuter, kenntnißvoller, denkender Kopf, 
und er ist ein r edlicher Mann - und er wird gewiß mit Nutzen gebraud1t 
werden. Es kömmt immer bey dem Salzregal auf die Frage an, welche 
Sorten von Salz will man machen, grobes oder feines. - Ich rathe die Sorte, 
die in dem Land bisher üblich war; will man Conscribiren 1 oder sich mit 
d em Verbot des ausländisd1cn begnügen? 
Dies hängt von den Preißen ab, die man einführen will ; ist die Differenz 
beträchtlich gegen den Handelspreiß, so wird die Contrebande stark, und 
um diese zu vermeiden, ist es besser, man conscribirt, als daß man das 
Defraudiren durch Strafen , Visitiren u. s. w. verhindern wolle - nur nehm e 
man einen billigen, der Wahrheit nahe kommenden Conscriptions Satz 
mit einer Distinction großer und kleiner Familien, da der Arme weniger 
Salz und überhaupt weniger ißt als der Wohlhabende. 
Lehmann2 ist ein sehr geschickter braver Mann, der Achtung, Zutrauen 
und Belohnung verdient. - Er ist zwar nach dem Regulatif wegen Abkür
zung der Dienstformen den Westphälischen Baubedienten vorgesetzt, ich 
rathe, ihn in die Münstersche Cammer mit dem Titel als Kriegs und Do
mainen Rath zu setzen und mit einem guten Gehalt, und er kann alsdann 
alle die größeren Bau Pläne und widltigen Dinge in Westphalen theils 
revidiren, theils selbst bearbeiten. Eytelwein3 ist gewiß gescheut und ge
schickt, nur scheint er mir nicht frey von dem Vorwurf einer lästigen Ge
sd1meidigkei t . 
Um Einheit und Zusammenhang in sold1e Geschäfte zu bringen, die die 
Mitwürkung mehrer er größerer und kleiner Landesherren des W estphäli
schen Crayßes erfordern, z.B. Weege, Canäle, Flüsse u. s. w., so scheint mir 
die Einrichtung zweckmäßig, die in dem Oberrheinischen, Fränkischen und 
Schwäbisdien Crayß subsistirte, nämlich fortdauernde Crayßtage, die in 
Münster gehalten werden könnten, wo dann alle Sachen als Getraide Sperre, 
Landes Sicherheit, Weege, Münze u . s. w. rasch verhandelt und der lange 
Amtsweg der Correspondenz mit einzelnen Regierungen vermieden werden 
könnte. Auf diese Art hat man in den g·edad1ten Ländern sehr viel Gemein
nütziges befördert. 
Verhindern Ew. Hochwohlgebohren ja, daß nicht Mißgriffe bey der Zu
sammensetzung von Collegien geschehen, so wie es bey der Zusammen
setzung der Commission gegangen, id1 mache Sie aufmerksam auf den 
Justiz Rath Brune, Assistenz Rath Wiethausen4, Geheim Rath v. Bernuth 
in das Münstersche Cammer Collegium. 
Die Negociation mit Arenberg wegen Austausch von Recklinghausen gegen 
Lingen mit Vorbehalt des Kird1spiels Brochterbeck und Ibbenbiihren, mit 
Abgebung von Schale uncl allenfalls das ganze T eckle11burgisd1e müßte 
gleid1 geschehen; vielleicht könnte man den ehemaligen Chur-Coelnischen 
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Geheimen Rath Schmitz, so in Arenhergischen Diensten gestanden, dazu 
brauchen, oder H . v. Dohm gleich dazu committiren, dem Nesselrode5 leicht 
die statistischen Nachrichten über Recklinghausen gäbe. - Arenherg würde 
gleich auf reinere und mehrere Revenuen zählen können, als er von Reck
linghausen, wo sehr viele und große adliche Güther sind, erhalten kann. 
Schon Churfürst Friedrich Wilhelm der Große bestand auf Recklinghausen . 
Uebrigens wenn man einen Crayßtag hat, so kann man die kleine Grafen 
schon in Ordnung bringen und leiten - da man das Nieder Stift besetzt 
und in Händen hat, so wird man am besten im Stande seyn, den Plan zur 
Subrepartition zu machen, und bey dieser Gelegenheit kann man sich von 
ihnen manches ausbedingen, z.B. daß sie die aust re ttenden Cantonisten 
ausliefern, zur Schiffbarmaclrnng und Anlegung der W eege nnd Canäle con
curriren oder diese uns ganz überlassen, gegen Genuß des Weege Geldes 
u. s. w. Graf Goerz6 müßte angewiesen werden, sie in ihren Gesuchen· zu 
unterstützen, schließlich sich aber diese Zusage geben zu lassen. Ich glaube 
nämlich, das Niederstift ist größer als der Verlust dieser kleinen Grafen, 
und werden sie daher unser e Begünstigung nöthig haben. Man sollte sucl1en 
es einzuleiten, daß wir Papenburg eintauschten und mit Ostfriesland ver
einigten . 
Mir scheint überhaupt der best e Plan zu seyn 
1) die jetzt gesammleten Materialien, so die Commissionen liefern, dazu 
zu benutzen, um die Verwaltungs Bezirke und Collegien und deren Grän
zen untereinander zu bestimmen, 
2) denen Collegien die Untersuclrnng des Zustandes der Provinz a~fzu
geben und von ihnen die Abgebung von Plänen zu fordern zur Verwaltung 
der einzelnen staatswirtscliaftlichen Zweige, der Einrichtung der einzelnen 
öffentlichen Anstalten, sie betreffen nun öffentlichen Unterricht, Religion, 
Lanclespolizey in allen ihren Beziehungen auf Sicherheit, Gesundheit u. s. w. 
Diese Pläne werden mit Rücksprache der Beamten, Stände entworfen, und 
so wird man später fertig, aber man vermeidet Mißgriffe, die Unwillen, 
Stöhrung im Ge werbe u . s. w. nach sich ziehen. Man vermeide nur ja, alles 
generalisiren zu wollen und alles zu denen General Cassen zu ziehen, alle 

·Local Einrichtung zu sprengen und zu vernachlässigen, auch Gesetze zu 
gehen, ohne von ihrer Ausführbarkeit und der Zustimmung der öffent
lichen Meynung überzeugt zu seyn. Man blicke nur auf das linke Rhein 
Ufer und sehe die schrecklichen Folgen eines solcl1en Verfahrens. 
H. G. R. Schulz und Focke machen Sie meine Empfehlung. 
Nachschrift. Es wäre gut, wenn Vincke7 zurückberufen würde, um ihn in 
die Mindensche Cammer zu setzen als 2 er Director oder Vize-Präsident, 
denn wenn ich lange abwesend bin, so schläft mancl1es, und es bleiben 
immer gewisse Zweige, die einen vorzüglichen Betrieb erfodern, Gemein
heits Theilung, Fabriken Sachen, Weser Schiffahrt, Land Arbeiterhaus, Ar
men Anstalten . 
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Den Regierungs R ath Schmitz bitte ich zu entfernen, er ist ein e igennüt
ziger, niedriger, ränkevoller Mensd1. 

1 D. h . jedem Einwohner den Kauf e ines bestimmten Salzquantums zur Pßicht mad1en. 
t Baudirektor bei der Kammer in Hamm, spä te r in Münste r. 
3 Geh. Oberbaurat be im Oberbaudepartement des Finanzdepartements. 
' Von der Justiz-Deputat ion d er Kummer in Hamm. 
~ Franz Josef Graf v. Nesselrode, kurköln. Hofratsp räsiden t. - Die Gra fen v. Nessclrod e 
waren kurköln. Erbst atthalter im Vest Recklinghause n. 
6 Joh. Eustach Graf v. Schlit z , ge n . v . Gö rtz (1737- 1821) war nach Studien in 
Leyden und Straßburg 1755 als Reg. Assessor in weimar. Dienst e getreten und wurde 
1762 d er Erzieher Karl Augusts und seines Bruders Konstantin . 1778 berie f ihn Friedrich 
d . Gr. in preuß. Dienste. Er sandte ihn zunäd1st an verschiedene kleinere d eutsd1e H öfe, , 
um diese im Konflikt um die bayr. Erbfolge für die preuß. Politik zu gewinnen . 1779-85 
war Gö rtz preuß. Gesandter in Petersburg. F ried rid1 Wilhelm II. übertrug ihm 1786 d ie 
Sondermission im Haag, d ie zwisdten den Patrioten und der Dynastie vermitteln sollte. 
Seit 1787 bekleidet e Görtz d an n als brandenburg. Kommitial-Gesandter beim Reiclist ag 
in Regensburg die Stellung, zu de r er seiner ganzen bishe rigen Laufbahn nacli bestimmt 
war, und hatte so aucli die preuß. Inte ressen bei d en Verhandlungen, die zum Reid1s
d eputationshauptsd1lull führt en, wahrzunehmen. Nad1 de r Auflösun g d es R eid1es 1806 
e rhielt er keine neue Verwendung, sondern wurde 1807 entlassen; e r verbrad1te d en 
R est seines Lehens in R egensburg. Vgl. Andreas-Tümmler, Brie fwed1scl Carl Augusts 
von Weimar I. SS. 37 ff., 53 f., R egist e r. 
7 Aus Spanien. Vgl. Nr. 459. Über Vinckes Spanienreise, die dem Ankauf von Merino

. sdtafeu für die preuß. Landwirtschaft diente, s. Bodelschwingh, V iuc:ke I. S. 146 ff. 

482. Stein an den Pfarrer V()n Frücht Nassau, 20. September 1802 
St. A. Konzept. Eigcnh. - E n tdruck I. S. 364. 

V erordnung Steins iiber d en Schulbesudi in seinem Dorfe Friidit. 

Es ist mißfällig bemerkt worden , daß die Früd1ter Jugend von ihren Eltern 
zur ordentlichen Besuchung der Schule nicht angehalten wird, sondern in 
einem Zustand von Roheit und Unwissenheit r eligieuser Begriffe und der 
nötbigsten F ertigkeiten aufwächst. - Es wird daher verordnet und fest
gesetzt, 
daß sämtliche Früchter Jugend von sieben bis zu dem vierzehnten Jahr 
und zwar 
von Michaelis bis Ostern die Schule täglid1 morgens von 7- 10, nad1mittags 
von 12- 2 Uhr, 
von Ostern bis Michaelis wödientlich zweymal Mittwochs und Sonntags 
die Schule besuchen - die Eltern jedes Kindes, so die Schule ver säumt, 
bezahlen jedesmal 2 Kreutzer Strafe an die Kird1e, und wird monatlidi 
ein Verzeichniß der straffälligen Kinder vom Herrn Pfarrer bey der Herr
schaft einger eicht. 
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483. Stein an Sack Nassau, 21. September 1802 
Preuß. Geh. Staat1archiv Berlin, jetzt Deullches Zentralarch.iv II, Meraeburg. Rep. 92. Nachlaß Job. Aug. Sack: Au1-
!ertigung. Eigenb. - Erstdruck I. S. 364!. 

Rückkehr riach Westfalen. Personalien. Kreiseinteilung. Recklinghausen. Dortmund. 

V erm. Saclcs: „den 27. September, btd. 30 ejd." 
Ich habe das Schreiben Ew. Hodiwohlgebohren d. d. 13. 8. soeben erhalten 
und werde den 27. oder 28. in Münster seyn. ln Ansehung der Same selbst, 
so beziehe ich midi auf meinen heutigen ausführlichen Brief an des Herrn 
Grafen v. d. Sdi[ulenburg] Excellenz und ersuche Sie folgende Punkte, im 
Fall Sie übrigens mir beytretten, zu unterstützen: 
Entfernung von R. R. Schmitz, 
Anstellung von K. R. Rappard, 
Anstellung eines von mir in Vorschlag zu bringenden Redinungsbedienten, 
wozu idi zu seiner Zeit den R. Meister Pusdi vorsdilagen und ihm ins
besondere die in der oberländischen Cammer gewöhnliche Stelle als Direc
tor der Rechen Cammer zu versdiaffen sudien werde - er ist unstreitig 
ein ausgezeichnet geschicktes Subjeet im Rechnungswesen - der beste unter 
allen bey der Westphälischen Cammer angestellten RedienBed[ienten]. 
Die Vertheilung der steuerräthlich Clevisdien 'Crayße ist sehr passend, eine 
ähnliche Veränderung könnte mit dem landräthlichen Crayß vorgenom
men, und das Amt Bislidi u. s. w. mit dem Emmeridischen Crayß eombinirt 
werden, der immer klein war und jetzt noch verkleinert worden. 
Wir müssen denn dodi das Vest gegen Lingen und Dortmund gegen ein 
Stück vom Paderbornsdien eintauschen, die Arrondissements, so wie sie 
liegen, sind gar zu unpassend. 
Was madien wir mit Goldbeck1, Coninx, Senfft, Ledebur? 

1 Über Goldeck s. oben S. 389, Anm. 1. Coninx wurde Präsident der Regierungs-Depu
tation zu Paderborn, Senlft und Ledebur blieben in ihren Landratsämtern. 

484. Stein an Sdiulenburg Nassau, 21. September 1802 
Sta1l11rchiv MUoeter. Speai1l-Organiutioo1-Kommiu ion Müuater. Nr . 1. Konzept. Eigeoh. - Audcrtigung 
(vielfach abwcid1end) ehemals Preuß. Geh. Suntu rdiiv Berliu. Jetzt Deutcd1e1 Zentralardliv 11, Merseburg. 
Rop. 70. Miln1tor. Cap. II. Seel. XII. Nr. 2. Eigenh. 
Erttdrud< (mit Au1nahme der beiden eutcn Abtätse) Pert1, Stoin I. S. 232 ff. Nach der Ausfertigung. -
Danach (vollttändig) audi I. S. 3651!'. und hlor. 

Bevorstehende Abreise S teins nad, Münster zur Obernahme der Organisations
gesdiäfte. Gründe der Abneigung der Münsterländer gegen die preußische Herr
scha ft. Anregungen und Vorsdiläge für die Obernahme des Landes und seiner 
Verivaltung. Personalie11 der Organisationskommission ( Ribbe11trop, Sdimit:::). Be
/ürwortet erneut die .Erhaltung der Provin:::ialstände. 

Euer Excellenz sehr verehrtes Sdireiben nebst dem Commissorio d. d. 
9. September habe ich heute hier zu erhalten die Ehre gehabt und werde 
sogleich abreisen und in wenigen Tagen in Münster eintreffen [ ... ]. 
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Euer Excellenz setzen die Ursachen <ler Unvollkommenheiten, weld1e sim 
bey der gegenwärtigen Verwaltung des Münstersm en äußern, in die un
glückliche Zerstückelung des Landes, den Unwillen des Publicums gegen 
die neue Regierung und in einige Mißgriffe, weldie die Special Commission 
in ihrer Geschäftsführung gemacht und erbitte id1 mir die Erlaubniß, einige 
Bemerkungen hinzufügen zu dürfen. 
Eine der fortdauernd sidi äußernden n achtheiligen Folgen der vielleimt 
unvermeidlichen Zerstückelung d es Bisthums ist die vermehrte Abneigung 
des Eingesessen en gegen die neue R egierung, die er als Ursach e derselben 
ansieht; sein Provincial Stolz, der b ey dem Münsterländer sehr lebhaft ist, 
wird dadurch gekränkt; er glaubt sich her abgesetzt, und er ahndet, daß 
die Vortheile verlohren seyen, welche er von einer weiseren und kräftigeren 
Regierung sid1 versprach, nämlich bessere Landes Cultur und Anstalten 
zur Erleichterung des Verkehrs und seiner Vertheidigung. Man würde 
manches gewonnen haben, wenn man die Einwohner über zeugen könnte, 
daß diese Zers tüdrnlung nur eine F olge der eisernen Nothwendigkeit und 
d es Dranges der Umstände war. Gegenwärtig k önnte m an vielleicht den 
Grund Satz annehmen, daß, so lange das Land ein Ganzes.ausmacht und die 
Auflösung desselben nicht erfolgt, die Kosten seiner Verwaltung, seiner 
militairischen und politisch en E inr imtungen aus denen allgemeinen Cassen 
noch bestritten werden müssen, wozu das Ganze b eyzutragen verpflidlle t ist. 
Ist aber die Auflösung nach den en in R egen sburg zu nehmenden Beschlüs
sen erfolgt, dann würde ers t eine Auflösung der Landes Cassen, sowohl in 
Hinsicht der Einnahme als Ausgabe vor sid1 geh en. Eine genauer e Bekannt
sd1aft des Landes wird erst die bey dieser Auflösung anzunehmende Grund
sätze suppeditiren, und in Ermangelung eines ander en find et man in cler 
Steuer Einridllung uncl dem Matricular Fuß ein Elem ent zur Ausmittelung 
des Theilungs Grund Sa tzes der Schulden u. s. w. Sehr e rwünscht wäre es, 
wenn diese Auseinandersetzung nicht in Regensbur g verhandelt würde, 
sondern ein Gegenstand besonderer, mit denen Interessenten in Münster 
anzustellender Verhandlungen wäre, wo man die Vortheile h ä tte einer über
wiegenden Influenz und cles Besitzes vollstän<liger Acten un<l Nachrich ten. 
Von denen bey der Commission angest ellten Mit Gliedern sin<l mir nur der 
Kriegs Rath Ribbentrop und der Regierungs Rath Schmid t bek annt. Der 
ers tere ist zwar arbeitsam, übrigens von sehr gewöhnlichen Geisteskräften, 
selbstzufrieden , daher oberßächlid1 und seicht. Man k ann sid1 weder auf 
seine voluminöse Compilation en, noch auf seine Extrae te un d arithmeti
sche Zusammenstellungen verlassen, und seine Geschäftsführung bey der 
Märd:dschen und Mindensd1en Cammer liefert mehr als einen Beweiß zu 
m einem Urtheile. Unterdessen ist er gutmüthig und unter gehörigen Ein
schränkungen zu braudien. 
Der R egierungs Rath Schmitz ist ein unruhiger, ahsid1tlicher , eigennütziger, 
r änkevoller Mann, ein Mittelding zwisd1en einem Rimter , Sadiwalter und 

568 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 1, Stuttgart 1957 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

2 . OKT O BER 180 2 

ständisch em Syndicus, er ist der Urheber der fortdauernden Gährung, die 
unter denen Unterthanen der Grafschaft Lingen herrscht, er verhinderte 
die Zustimmung der Lingenschen Stände zu denen Gemeinheits Thcilungs 
Grundsätzen, und, da er als Lingenscher Stände Syndicus mit versdiiedenen 
Münsterschcn Familien, welche im Lingensch en bcgüthert sind, in Verbin
dung s teht, namentlid1 mit d er Drostischen, Asd1ebergisd1en, so wird sein 
Einfluß in der neuen Provinz ebenso naditheilig werden1• 

Die von der Commission ge troffene Auswahl der Subalternen ist mir bis 
auf einen unbekannt, unentbehrlich ist die Anstellung eines geschickten 
und erfahrenen Rechnungsbedienten zur Zusammenstellung der in denen 
vorhandenen Rechnungen und Tabellen befindlid1 en Ma terialien und zur 
Umformung des bisher üblidien R echnungswesens. Diesen Ew. Excellenz 
ganz gehorsamst in Vorschlag bringen zu dürfen, werde ich mir in der 
Folge die Erlaubniß er.bitten. - Da das Land selbst zerstückelt worden, so 
werden die Stände nothwendig eine Umformung erhalten müssen, ihre 
Beybehaltung in abgeänderter Ges talt und ihre Mi tznziehung zu den Landes 
Angelegenheiten bleibt jedoch nach meiner Einsidit wünschenswer th, weil 
die Landes Administration durd1 sie an Zutrauen gewinnt, e in gesetzlidies 
W erkzeug des Unterrichts über Landes Angelegenheiten und der Verbrei
tung ihrer Absieh ten erhält und weil encllidi der consequente, ernste, ruhige 
Geist des Deutschen ihn zu Verhandlungen in größeren Versammlungen 
gesdiickt mad1t2• 

1 Hier folgt ursprünglid1 noch de r Sat z: „Sein e Entfeniu11 g aus einer neu zu orgirnisiren· 
den Provinz ist sehr zu wii11sdie11." 
Danach d ann fol gend e r, in der Ausfert igung völlig wcggcfnllcner Absatz: „So weit mir die 
Gesinnung des Adels rmd Capituls belca1mt sirid, so herrsdren darin :wey Parteyeri. Die 
eine besteht aus der Familie v. Fürst{ enberg} und ihren Anhängern, denen v. Droste, Mer
veld und d enen eigentlidien Mü11st erlärrdem . Die andere aus dem Domdedi. v. Sp[iegel] 
und derien Sarw rländisd ien Capitul. v . W eid1s. - Dieses ist di ejenige, weldic am m eisten 
Unt ernehmungs Geist und Energie hat, di e aber vielleidtt deswegen weniger Sdionung 
verdient, wegen der Geh ässigk eit ihrer Gesinnungen und weil sie nidit im Lande an
gesessen ist ." - Vgl. Steins Urteil über Spiegel unten S. 60-1.. 
Dem vorst ehend en Abschnitt folgt im Konzept <le r le1z te T e il d es Schlußabschnitts der 
R einschrift („Da das Land .. . " ) , während d ie dort zunächst fol genden Ausführungen 
iibcr die P ersonalien d er Subalternen im Konzept als Nach sdirift angefü gt sind. 
1 Vgl. Nr. 476 u. 401. 

485. Stein an Sadc Münster, 2. Oktober 1802 
Preuß. Cch. Stn11t1nrchiv Btrlin, je tzt Dcut1chc1 Zcotroll\rchiv 11, Merseburg. Rep. 92. No.chlaß Joh. Aug. Sack: Au1~ 
fertig110g. Eigenll. - Enl druck !. S. 367 {. 

Obernahme der Organisatio11.~geschäftc Dank für Sad>s erfolgreid1c Bcmü/iungen 
um die Erlialtung von Provi11zialfo11ds und Provin:iali11stituten. Märigel der Or
ganisationslcommission und Vorsdiläge zu ihrer Verbesserung. „So, wie die Dinge 
gehen, gehen sie schlecht". Die Aufhebung der 111 ü 11s terschen Stände („ hat eine 
tiehr üble Sensation gemacht"). Stein befürwortet die Aufnahme einli eimisd ier 
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Beamter und Grundherrn in die Organisationslrommission, "um die öffentlid1c 
Meynung zu gewinnen". Adel und Adelsreform. Blüdier urid Sdiulenburg. Erbittet 
Sad's Besudi in Münster. V erbesserung im Kassenwesen. Persönlidie Wünsd1e. 

V erm. Sacks: „6. Oct. btd. 7 ejd." 

Ich bin über Paderborn hier den 29. angekommen und habe mit meinem 
Schreiben gewartet, bis ich einigermaasen aus Acten und Unterredungen 
die Lage der Sache habe kennen lernen. - Zuförderst danke ich Ihnen 
nahmens des Münsterlandes für das brave Rescript d. d. 11. September 
über die Garde Fonds, woraus ich sehe, daß man Provincial Fonds und 
Provincial Institute erhalten und nicht alles zu denen General Cassen 
ziehen will. 
Mein heutiges Sd:ireiben an Herrn v. Sehul[enburg] wird Ihnen als ein 
officielles zugestellt werden - und bitte ich, meine Vorschläge zu unter
stützen, du sie wesentlich sind - so wie die Dinge ·geben, geben sie schled:it, 
die Herren von der Justitz haben wenig zu thun,Ribbentrop ist ein fleißiger 
Compilator, es fehlt ihm aber an Gründlichkeit und reifer Beurtbeilung 
und an einem festen Character, Wolframsdorff ist eine gute Haut - glaubt 
Herr v. S[drnlenburg] hier Materialien zu finden, worauf er eine Organi
sation bauen kann, so irrt er sich, es fehlt an gründlichen Basen und an 
zweckmäßigen Arbeiten. ' 
Die Aufhebung d er Stände bat eine sehr üble Sensation gemacht, es herrsd1t 
allgemeine Niedergesd:ilagenheit, banges Ahnden der Zukunft und die 
absurdeste Meynungen, die man sid1 denken kann. 
Man muß würklid1 etwas thun, um die öffentliche Meynung zu gewinnen, 
und würde ich für das erste bey dem von mir in meinem Schreiben an Herrn 
v. S[drnlenburg] gescl1ehenen Vorschlag stehen bleiben, in die Commission 
einige Mitglieder aus dem Geheimen Rath1 aufzunehmen - könnte man 
sich entschließen, ein paar adliche Geheime Räthe noch aufzunehmen, etwa 
Graf Merveld 2 oder Herrn v. K~tteler3, so würde dieses sehr nützlim seyn, 
sie kosten uns nid1ts, und es beweist eine liberale, offene Denkungs Art. 
Man hüte sim doch nur für dem zur Mode gewordenen Haß gegen den 
Adel, Sie kennen meine Grundsätze hierüber, man denke sich dod1 nid1t 
bey Adel ein Monopol von Stellen, Stammbäumen, Praebenden, sondern 
das Corpus der großen Landeigenthümer, die d er Natur \fer Sache nach 
Einfluß haben und durch unauflösliche Bande an das Interesse des Landes 
gekette t sind, man nehme daher alle große Gütherbesitzer auf die Landtäge 
auf - worunter hier ansehnliche bürgerliche Familien gehören, z. B. Zur 
Mühlen, Vagedes u. s. w. 
ld1 wünsmte sehr, daß Ew. Hochwohlgebohren auf ad1t Tage könnten 
herkommen und ihren Weeg über Paderborn nähmen, es ließe sich vieles 
wörtlich und intuitiv discutiren. - G. v. Blüd1er hat gewiß sehr viel Gutes 
und genießt viele Liebe4, ich wünscl1te, Sie suchten Einigkeit und Zutrauen 
zwismen ihm und Herrn v. S[chulenburg] herzustellen, .er hat unter an-
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derm uns die Cabinets Ordre bewürkt, daß der Invaliden Fonds von 120 000 
[Rth.] der Provinz verbleiben solle, Sie wissen, daß man schon lange ge
wünscht, jeder Provinz einen besonder en Invaliden Fonds zu verschaffen. 
- Ich bitte Ew. Hochwohlgebohren inständigst, nur auf acht Tage herzu
kommen. 
Eine andere Cassen Ordnung ist wesentlich, nun findet sich bey der Re
vision d. d. 6. September wieder ein Defect von 706 Rth. Ribbentrop kennt 
diese Sache nicht gründlich, wir haben nicht einen Calculator, sondern 
Jungens, die rechnen können, wir brauchen einen gründlichen CassenMann 
und einen Rechnungsbedienten, einen besseren als Pnsd1 nnd Rappard 
kenne id1 nid1t - Bernuth könnte ja die Stelle von Rapp ard einnehmen. 
Nachschrift. Ich wünschte, mir meinen eigenen Copisten halten zu dürfen. 
da ich meine Sachen nicht alle mir unbekannten Menschen anvertrauen· 
kann. Könnte man nicht die Erlaubniß erhalten, die Sessions Zimmer auf 
die im Sd1loß eingerid1tete Geheime Staats Canzley zu verlegen, da das 
jetzige Local nid1t passend ist. 

1 Die Verfassung des Bistums Münster hat Stein selbst in seiner Denkschrift vom 2. Mürz 
1803 (Nr. 521) ausführlid1 dargestellt. Vgl. Kochendörffer, Territorialentwiddung und 
Behördenverfassung, S. 125 ff. 
2 Gemeint ist wohl Graf Aug. v. M e r v e 1 d t , (s. unten S. 583, Anm. 1). 
3 M a t h. B c n e d i kt v. Kettel e r - Haerkott en, Domküster und Mitglied des Geh. Rats. 
4 Vgl. dnzu, wie überhaupt zur Gesd1id1te der Okkupation nod1 Steffens, Hüffer 1. S~ 56 ff. 

486. Stein an Schulenburg Münster, 2. Oktober 1802 
Slno t1ard1iv Münater. Spcz iol-O rgoni10tion1·Komm iu ion Mü ns te r. Nr. 1. Koniept. Eigt':nh . - Ausfe r1i g•1ng 
(mit k leiuen Abweichungen) , ehemals Pre uß. Geh . Sta1t1ard1iv B erlin . Jetzt Deuuchea Zen t.ralnrcbiv II. 
Mcroeburg. Rep. 70. Müntter . Cap. II . Seel. XII Nr. 2. 
E r11druJc P ertx, Stein 1. S. 234 Cf . oadi der Auofertlguog. - Danada aud1 1. S. 368 ff. - Hier nach dem 
K onzept. 

Erste Eindrücke aus Miinster. Niedergeschlagenheit und übertriebene Furcht der 
Bevölkerung vor der „energievollen, milden, gesetzlid1en, kenntnißreichen" preu
Bisclien Verwaltung. Stein rät :::u sclwnender Behandlung des verlet:::ten „National
stolzes" und :::ur Ausnüt:mng des herrsclienden Unwillens gegen Österreich. Die 
bisherige Arbeit der Organisationslwrnmission. Ihre Tätigkeit soll durcli die Auf· 
nahme einlteimisclwr Beamter erleiditert und dadurch clas Vertrauen d er Bevöl
lcer1mg gewonnen werden. Die näcluten Aufgaben. 

Ich habe Anstand genommen, Ew. Excellenz von meiner hiesigen Ankuft, 
weldie den 27ste.n m. pr. war, zu benachrichtigen, um zufoderst im Stande 
zu seyn, nach genommener Einsicht der Acten und eingezogenen Erkundi
gungen Ew. Excellenz einige allgemeine Bemerkungen ganz gehorsamst 
v~rzulegen über die Stimmung des hiesigen Publicums, den Zustand der 
Organisations Commission und über die Mittel, ihrer Thätigkeit eine bes
sere Riditung zu geben und ihr Ansehen und Zutrauen zu vermehren. 
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Man bemerkt mehr Niedergeschlagenheit, trübes Hinblicken in die Zu
kunft, als Unwillen und Widersetzlichkeit. Der Adel fürchtet den Verlust 
seines politischen Daseyns, seines Ansehens, seiner Stellen; die Geistlid1-
k eit sieht ihrer gänzlid1en Auflösung entgegen ; der große Haufe ist be
unruhigt über Abgaben, Accise, Conscription und fürchtet auch mitunter 
für seine Religion. Es ist unbegreiflich, daß in einem Lande, welches zwi
schen denen Preußischen Provinzen eingeschlossen, in diesen überall Be
weise einer energievollen, milden, gesetzlichen, kenntnißreichen Verwal
tung findet, solche rohe Begriffe über diese Verwaltung herrsd1en, die sich 
jedod1 gewiß bey diesem ernsthaften, namdenkenden und redlichen Volk 
mit der Zeit verliehren werden , wenn man ihm Zutrauen und Achtung 
zeigt, besonders die letztere, da der Münsterländer vielen National Stolz 
hat, wie schon das gemeine W estphälische Sprüchwort, der Münstersche 
Mops tragt den Kopf hoch, die Volks Meynung beweist. 
Allgemein ist der Unwille gegen Oesterreid1, man wirft ihm Schwäd1e, Dop
pelsinn, Gleichgültigkeit vor, und die neuere Vorgänge haben wenigstens 
die Ueberzeugung bewürkt, daß von dorther kein e Hülfe zu erwarten ist, 
so wie dann das sehr schwankende Wiener Credit System bey denen zahl
reichen Interessenten an denen dortigen öffentlichen Anleyhen lebhafte 
Besorgniß über die Sicherheit ihres Eigenthums erregt . 
·Diese Richtung der öffentlichen Meynung ist der gegenwärtigen Landes 
Verwaltung vortheilhaft und könnte besonders der Anlage eines Banco 
Comptoirs nützlich werden, welche denen Fonds, die die Sparsamkeit der 
Münsterläncler gerne anhäuft, eine für Gewerbe und Cireulation zweck
mäßigere Richtung geben könnte. 
Die hiesige Organisations Commission hat mand1erley Materialien gesam
let, vielerley aufgefaßt und berührt, wählte aber einen Weeg, wodurch 
sie nie zu einer gründlichen intuitiven K enntniß des Landes, seiner Be
wohner und der öffentlichen Beamte gelangen konnte. Es war wenig Ein
heit in ihrer Geschäftsführung, vier coordinirte P ersohnen durchliefen 
jeder eine selbst gewählte Laufbahn nach eigenen Dienstformen, dem einen 
waren die bey den Justitz Collegien übliche, dem andern die bey den Cam
mer Collegien gewöhnliche gefällig. - Die Art des Verfahrens bey der Ver
waltung bestand in einer Correspondenz mit denen Landes Behörden, an 
die man verfügte, aus deren Berichten und zum Theil sehr unvollstän
digen Acten man compilirte. Die Subalterne waren zahlreich, aber nur 
nicht nach d em Bedürfniß der Geschäfte gewählt, Calculatoren, die nur 
einige Routine in denen arithmetischen Operationen haben, Refer endarien, 
die mit Expedition wenig bekannt sind u. s. w. 
Man würde die Absicht, gründlidrn und brauchbare Materialien zum zu
künftigen Organisations Geschäfte zu erhalten, vielleicht nach meiner Ein
sicht sidrnrer durch folgende Mittel erreichen, 
1. wenn man einige Mitglieder der Münsterschen Landes Collegien in die 
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Commission setzte. Man vermeidet unnütze Rückfragen, man erleichtert 
die wechselseitige Mittheilung der Ideen, die der Preußischen Verfassung 
und die der Provincial Verhältnisse, man gewinnt an Zutrauen in der 
öffentlichen Meynung, indem man Geschäfts Männern aus der Provinz 
einen Antheil an ihrer Verwaltung anweist, und man befriedigt den ge
kränkten Stolz der Eingesessenen, die das Bittere ihrer Subordination und 
Abhängigkeit von der Commission fühlen. Man könnte aus dem Geheimen 
Rath die Geheimen Räthe Forckenbeck1 und Druffel2 nehmen, zwey sehr 
gründliche, erfahrene und einsichtsvolle Männer, deren Beyhülfe und Mit
würkuug die zukünftige Landes Collegien gar nicht werden entbehren kön
nen. Sie rangirten nach dem Patent, würden zu Mitarbeitern bey der Com
mission ernannt, ohne daß sich übrigens ihre sonstige Dienst Verhältnisse 
änderten. 
2. Nad1dem man eine allgemeine historische Uebersicht des Zustandes des 
Landes und seiner einzelnen Verwaltungs Zweige erhalten, so müßte man 
sich gegenwärtig, wo die Geschäfte es ganz füglich zulassen, bemühen um 
Erlangung einer gründlichen Kenntniß des Landes und der Beamten durch 
genauere Benutzung der Registraturen, durch local Untersuchungen und 
Bereisungen, und in dieser Hinsid1t eine Abänderung in der Zusammenset
zung der Commission selbst und ihrer Subalternen vornehmen. Ich würde 
ganz gehorsamst in Antrag bringen 
a) <lie Bearbeitung der Generalien der3 Cassen und Etats, insbeso~dere 
der Steuer Sachen, die Untersuchung des Zustandes des platten Landes und 
seiner Communitaets Verfassung dem Clevischen Kriegs Rath v. Rappard 
zu übertragen und ihm den Hammschen Rechenmeister4 Pusd1, einen Mann 
von gründlicher Kenntniß des Rechnungswesens, beyzuordnen. 
b) Die Untersuchung des Zustandes der Städte (worunter zwey ansehn
liche, die Stadt Münster und W ahrendorf sind) in Beziehung auf Gewerbe, 
Cämmerey Vermögen, Schulden, worauf sich alle die Abgaben, das Ver
hältniß zwischen Stadt und Land usw. betreffende Entschlüsse gründen, 
wäre der andere Gegenstand der Verwaltung, der eine genaue Untersu
chung erfoderte. 
Könnte man sich zur Anstellung eines neuen Mitglieds der Commission 
entschließen, so würde ich zur Auswahl einen der folgenden dreyen, mit 
diesem Geschäftszweig vertrauten Männer in Vorschlag bringen: 
den Kriegs Rath v. P estel aus Minden, 
den Kriegs Rath v. Erdmannsdorff aus Hamm, oder endlich 
den Assistenz Rath und Justitz Burgemeister Wiethaus aus Hamm. 
Wollte man die Anzahl der Commissarien nicht vermehren, so müßte die
ser Geschäftszweig in denen Händen des Kriegs Rath Ribbentrop verblei
ben, der jedoch noch immer mit Verpflegungs Militair Stempel allgemeinen 
Polizey usw. Sad1en beschäftigt ist, und der auch. von den Städtischen Sachen 
wenig Gesd1äfts Erfahrung hat. 
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c) Die Domainen Sachen würde der Herr Kriegs Rath v. Wolframsdorff 
ferner behalten - nur wäre es zweckmäßig, wenn durch einen Bau Bedien
ten, wozu gewiß der Bau Director Lehmann der fähigste ist, der Zustand 
aller öffentlichen Domainen Militair landesherrlichen und geistlichen Ge
bäude untersucht würde, um in Stand gesetzt zu werden, wegen der Be
nutzung und Erhaltung passende Entschlüsse fassen zu können. 
Sollten Ew. Excellenz die Aufnahme einiger Mitglieder der hiesigen Col
legien in die Organisations Commission genehmigen, so könnte füglich einer 
der Justitz Bedienten abgehen und durch die Ersparung seiner Diaeten 
Mittel erhalten werden, um die Unkosten der von mir vorgeschlagenen 
Veränderungen zu bestreiten. 

1 Maximilian F o r c k c n b ec k (1749-1820), fürstbischöfl. Geh. Rat und Kanzleidirek
tor, n ach Steins Vorschlag als Kriegs· und Domiinenrat in die münstersche Kammer über
nommen. - Er war der Vater des Oberbürgermeisters von Berlin und Reichstagspriisiden· 
t en gleichen Namens. 
2 Joh. Gerh. Dr u ff e l (1758-1834) , fürstbischöfl. Geh. Rat und Kreistagsgesandter, war 
wie Spiegel bis zuletzt um die Erhaltung d er Selbständigkeit Münsters bemüht gewesen. 
Er wurde ebenfalls als Kriegs· und Domiinenrat übernommen, Druffel wie Forckenbeck 
wurden aus diesem Anlaß nobilitiert. Vgl. Steffens, Hüffer, S. 176, Anm. 23 und die dort 
zitierte Phil. Dies. (Bonn 1933) von Joh. K atz, Das letzte J ahrzehnt d. Fürstbistums 
Münst er. 
3 . "von" in der Ausfertigung. • Ausfertigung " Rechnungsmeister". 

487. Stein an Sack Münster, 5. Oktober 1802 
Prcuß. Geh. Staotsorchiv Dcrlin, jetzt Dcut.achc1 Zcntrahirchiv II, Merseburg. Rcp. 92. Na.chloß Joh. Aug. Sack: Aus
fertigung. Eigcnh. - Erstdruck 1. S. 37lff. 

Grenzregulierungen mit den "Moorgrafen". Personalien. Der Konf/.il' t Blüch er· 
Sdiulenburg. Auf gaben der Stände (nStiinde müssen nicht Administratoren seyn, 
sondern die Controlle und Informations Mittel der Administration") . Der west· 
fälisdie Kreistag. Dringt nodi einmal auf Aufnahme einheimisdier Beamter in die 
neue V erwaltung und verlangt die Erhaltung der Universität Münster, wwie der 
Stellung d er Stadt als Zentrum Westfal ens. Unter diesem Gesiditspunkt wird audi 
die Vereinigung der Stände von Münster und Paderborn in Münster und die V er· 
legung der V erwaltung Pc1derborns nach Münster angeregt. 

V ermerk Sacks: „d. 11. Oct." mit unle&erlidier Notiz. 
Es ist gewiß sehr aufmunternd für mich, die Versicherung von Ew. H. zu 
erhalten, d aß Herr Graf v. d . Sch[ulenburg] mir sein Zutrauen schenkt, 
ich darf es daher hoffen, daß er meine Vorschläge annehmen und mir die 
nöthige Hülfe geben wird, besonders Loeal und individuelle Untersuchung 
vom platten Land und Städten vornehmen läßt. Denn mit Hin und Her
schreiben zwischen der Commission und denen Landes Collegien wird wenig 
ausgerichtet, und man bleibt immer in denen Praeliminarien stehen. ld1 
wünschte sehr, E. H. kämen her. 
Bey der Bestimmung der Gränze entstand die Schwierigkeit, daß feste 
Punkte von einer unvollkommenen Charte genommen wurden, die eine 
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sehr unvollkommene Linie abgaben. Man wird übrigens mit Salm sich durch 
besondere gemeinschaftliche Commissarien einigen können, ohne daß die 
Sache zu großen Discussionen kömmt, mit dem Nieder Stift und seinen 
Moor Grafen ist keine Gränz Streitigkeit. Sobald ich Zeit habe, will ich 
die Gränzlinie bereisen. 
H. v. Sobbe1, Forckenbeck und Druffel werd en sich in eine Commission 
vereinigen zur Bearbeitung eines topographischen statistischen Tableaux 
von dem abgerissenen Theil, welcher bey dem Auscinandersetznngs P lan 
der Moor Grafen, wie man sie hier nennt, zu Grunde gelegt werden kann, 
und ist es gut, daß wir der Direction dieser Vertheilung uns unterziehen. 
H. v. Sobbe ist ein schätzbarer, braver Mann, der mir sehr gut gefällt, 
H. Schmidt fängt auch an, weniger durchfallend und unbillig zu werden. 
Freylich ist General Blücher vorgreifend, und da ihm H . v. Sch[ulenburg] 
mehrere kleine Gratificationen in Fällen, wo ihre Ertheilung nützlich war, 
abgeschlagen, so ist er erbittert. - Übrigens meynt er es mit der Provinz 
und denen Eingesessenen gut und giebt dem König gute Eindrücke. 
Es ist ganz recht , Stände müssen nicht Administratoren seyn, sondern die 
Controlle und Informations Mittel cler Administration. 
Man muß freylich nicht jetzt schon organisiren wollen, aber man mnß 
Örtlich und gründlich untersuchen, hiezu tüchtige Werkzeuge wählen, die 
je tzige sind zu seid1t und zu unvollkommen. 
Wir müssen hier in Münster einen stehenden Crayßtag halten und auf 
diese Art Einheit im Crayß bewürken, auch die Circulation in dieser Stadt, 
die durch die Zerstückelung sehr leidet , befördern. 
ldi wünschte, daß E. H. Bruder, der Cammer Assessor, nach Hamm käme 
an die Stelle von Schlechtendahl und Rappard, er könnte Wasserbau Sad10n, 
Canton Sachen und subsidiarisch Militair Sachen bearbeiten. 
In die zukünftige Münstersche Regierung muß man auch Einländer neh
men, und giebt es hierunter würklich sehr geschickte Leute. 
Wenn auch in Paderborn das bischöfliche Seminarium angelegt wird, so 
muß man denn doch hier die Universität nicht fall en lassen2, sie ist gut 
besetzt. Mejer als Pandectist liest jetzt Landred1t, Sprickmann Geschichte, 
Bodde Chymie, einige gute Mathematiker - den Schloßgarten kann man 
zum botanischen Garten einrichten und auch ein mineralogisches Cabinet 
anlegen, es befinden sich hier schöne Bibliothequen, collegium anatomicum, 
die Universität ist reich dotirt, Münster kann für Westphalen -sehr inter
essant werden, da Bonn, Maynz, Trier eingegangen und es auf 40 Meilen 
weit an einer catholisd10n Universität fehlt. Man muß suchen , diese Stadt 
zu halten, die durch die Zerstückelung einen heftigen Stooß leidet, sie hört 
auf, der Vereinigungspunkt der Geschäfte von p. p. 320/m. S[ eelen] zu seyn. 
b) Ein großer Theil des Adels, der Advocaten, Geistlichkeit hört auf zu 
existiren oder verliehrt ein Motif, sich hier aufzuhal ten. Läßt man stän
dische Versammlungen, litter arisd1e Institute sinken, so wird der Ort ganz 
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verödet. Man sollte, um den Gescliäfts Gang leicht und einfach zu machen, 
die Paderbornsche und Münstersche Stände vereinigen, die Verwaltung 
von Paderborn nicht nad1 Minden, sondern hieher legen, da beyde Länder 
identische Grundverfassungen haben und nach identischen Verwaltungs 
Grundsätzen behandelt werden müssen, weld1es verfehlt wird, wenn man 
beyde Länder versd1iedenen Collegien anvertraut. Ihre Population ist 
ppter 210 000 Seelen. Das hiesige ständische Etablissement ist sehr wohl
feil, es kostet nur 1000 Th., statt daß das Clev und Märcksdie 16000 Th. 
kostet. Die Population des V estes redrnet man auf einige 20 000 Seelen, 
also gleid1 der Gft. Lingen. 
Nadischri/ t. Man sollte Lyncker die Recherche der hiesigen und Pader· 
bornschen Forsten auftragen, er will fort nach Sagan, ich habe es H errn 
v. Baerensprung angezeigt. Ist der H. v. Hardenberg wieder zurück in Ber
lin? Es scheint als sey wieder die Rede, daß Bacmeister nadi Berlin k äme, 
das wiire übel. Welche Ideen hat man mit denen geistl ichen Einrichtungen ? 

1 Kriegs· und Domüncnrnt bei der cleve-mürk. Regierung, späte r Präsident des lnstruk· 
tions-Senats bei d er Regie rung in Münster. 
! Vgl. zum Folgenden die ausführlich e Denkschrift Steins übe r die Universitä t Münster 
vom 22. Oktober 1804 (Nr. 576), insbesondere auch Abschnitt IV (S. 745 ff.). 

488. Stein an Frau v. Berg Münster, 6. Oktober 1802 
Goethe· und Schiller·A. Wcimo..r, Bcrg·Voß Nr. 25: Ausfertigung. - Erstdruck Pcrtz, Stein 1. S. 241. - Danach ouch 
I. s. 373. 

Erste Ei11ilrücke aus Mii11st er. Die „weise, mcnsd1enfreund li cl1e Verwaltung" Fiir· 
st.eubergs. Die Stolbergs in Münster. Gräfin Werthcm. 

Ich bin seit ad1t Tagen hier , besdiäftigt, die nöthigen Erkundigungen über 
die Lage dieses Landes einzuziehen, wo noch so viele Spuren der weisen 
menschenfreundlichen Verwaltung d es respectabelen Ministers v. Fürsten
berg sich finden. Durch seine Erziehungsanstalt hat e r einen großen Vor· 
rath von Kenntnissen, ordentlichem logischen Denken und Moralitä t unter 
die Menschen gebracht, und wenn man diesen Geist nicht zertritt, sondern 
wirken läßt, so kann selbst unter den Trümmern dieser Verfassung sehr 
viel Gutes werden. Ich habe die Stolbergs1 besud1t, sie leben mit wenigen 
Menschen, häuslich, und er hat eine literarische Existenz. Die Schwester 
ist bei ihm. Ich werde den Winter hier zubringen und habe meine Sd1wester 
Werthern gebeten, sich bei mir zu e tabliren, wenn sie ihre Tochter verheu
rathet hat ; id1 wünschte wenigstens, daß ihr Ausgang aus diesem Leben 
ruhig wäre. Führt Sie nicht eine Ihrer Wanderungen nach Westphalen? ich 
breche ab, weil ich sehr besd1äftigt bin. 

1 Den Grafen Friedr. Leopold v. St o 1 b e r g (1750- 1819), de r am 1. Juni 1800 mit se iner 
Gattin (Sophie geb. v. Redern) und fast allen seinen Kindern zur kath. Kird1e über· 
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getreten wnr. Bei ihm in Münste r lebte damals seine Sd1wester, K ntharinn v. Stolberg, 
die Ende 1802 ebenfalls katholisch wurde (s. Nr. 509), später allerdings wieder zum 

Protest antismus zurückkehrte. Auf die Fäden, die vom Hause Stein zu diesem Kreise 

hinübe rliefen, is t sch on S. 3, Anm. 7 hingewiesen worden. Von Kath arina v. Stolberg lie
gen aus dieser Zeit zwei Briefe an Marianne vom Stein in d eren Nnd1laß. „Deines Bruders 
Gegenwart" sd1reiht s ie am 28. November 1802, „mad1t uns alle sehr glüdclid1, wir lieben 
ihn alle sehr, zwisdien. meinem Bruder und ihm hat sid• ein e Freundsdiaft entsponnen, 
die mid < sehr fr eut." Am 2. Nove mber sdireibt sie: „Audi daß Dein Bruder hier ist, freut 

n1id, so sehr, und ivie mei1i Bruder ihn sd1ätzt und liebt, lcann id1 Dir gar nid1t sagen. 
Dein Bruder ist audi so herzlich und freundsdwftlid1 gegen uns alle und erstaunlid1 wird 
er hier in der Stadt geliebt. Mir haben versd1icdene gesagt, claß Münster ihn wie seinen 
Sd1ut.zengel ansehe und daß man täglidi m ehr V ertrauen in ihn setze." 

489. Stein an Sack Münster, 10. Oktober 1802 
Prcuß. Geh . Stnn1.>nrcl1iv Dcrllu, jetzt Doutschc1 Zentrolnrchiv II, Mcr1cburg. Rcp. 92. Nnchloß J oh . Aug. Sack: Aw
fertigung. Eigcnh. - Ero tdruck 1. S. 373 f. 

Vortrefflidtlceit der vo n Fürstenberg begründeten V erwaltungsei11rid 1tur1ge 11. Bei
belialwng der Reid1slrreisverfassung als einziges Mittel, die d en versd1iedenen 
n euen Gebieten gemeinsamen Aufgaben einheitlidi zu regeln. Stein und die „Moor
grafen". 

Vermcrlc Sadcs: „d. 12. Oct ., htd. 13. e jd." 

Ich bin nun hier beschäftigt, mich mit Gesetzen und Verfassung bekannt 
zu mad1en und gestehe, daß ich alle die von 1763- 1781 unter H . v. F[ürsten
ber g]s Administration entworfene vortrefflid1 finde und man sich nur an 
die Basen, die er in Hinsidll auf Erziehung, Polyzey, Rustical Verhältnisse, 
Gemeinheits Theilungen, Ahwässerung getroffen, anzuschließen und von 
diesen aus fortzusdueiten braucht. 
Bey der unglücklichen Zerstückelung des Landes kommen in Erwägung -
Sdmlden, Weege, Erziehungs Anstalten, Cassen Bestände, Straf Anstalten, 
allgemeine Sicherheit, Getraide Polyzey. Hierüber muß man jetzt gleich 
Beschlüsse fassen und Grundsätze niederlegen, die in Ansehung der Grafen 
in der Zukunft beobachtet werden, und Preußen wird als nunmehr alleini
ger Director des Westphälisdrnn Crayßes, indem Jülich verlohren und 
Münster saecularisirt, in diesen Angelegenheiten entsdrniden können. 
Ich bin mit einigen dieser Moorgrafen in ganz gutem Verhältniß, z.B. mit 
Salm, Nesselrode, Bassenheim, andere, als Schaesberg1 und Quadt 2 haben 
sich immer an P[reußen] geschlossen und hoffe im, mit ihnen wohl zu 
Remte zu kommen, werde auru bey diesen dem H. G. R. Druffel admittiren, 
der ein sehr unterrichteter Mann ist, Crayß Gesandter war. - Der com
pilirende, selbstzufriedene, seimte H. Ribbentrop bedarf nothwendig einer 
Rectification, und die General Cassen Sachen müssen ihm schlechterdings 
abgenommen werden - er cfßeurirt und berührt alles und ist dieserhalb 
schon hier verschrieen. Hat auru sehr dumme Streime bey der Commission 
gemad1t und uns hier mit Mitgliedern davon überhäuft - auru hat er eine 
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Loge3 gestiftet - ich wünsche sehr, daß meine Vorschläge angenommen 
werden. 

1 Die Entschädigung dieser kleinen, am Niederrhein und in Westfalen angesessenen 
„Moorgrafen" erfolgte nach § 24 des Reichsdeputationshauptschlusses. Vgl. Braubach
Schulte, S. 100. 
2 Die Grafen Quadt v. Wickerath bekleideten seit langer Zeit das Amt des Erbmarsdialls 
der clev. Stände. 
~ Die Freimaurerloge "Zu den drei Balken", deren Leitung dann Blüd1er als Meister vom 
Stuhl übernahm. S. Uuger, Blücher (1907) I. S. 240, dort auch das Ölbild von Rincklake, 
das Blüdter in dieser Würde darstellt. - Zur Geschid1 te der Freimaurerloge in Münster 
s. Förster, Gesd1. d. Loge „Zu den drei Balken" in Münster ... (1902), sowie Scbeller, 
Überblick üb. d. Gesch. d . Loge „Zu den drey Balken im Orient" (1928). - Stein gehörte 
der Loge nicbt an. Sein Ton und der Zusam'menhang, in dem die Sache hier erwähnt wird, 
zeigen, daß sich seine Verbindungen zur Freimaurerei damals schon gelöst hatten. Dafür 
sprechen auch andere Zeichen seiner r eligiösen und politischen Entwicklung. 

490. Stein an Schulenburg Münster, 15. Oktober 1802 
Ehemolo Prcuß. Geh . Stootn rd1iv Berlin. Je tzt Dcut1cbe1 Zentrnl arcbi• II. Mcreeburg. Rep. 70. Münster. 
Cap. II . Seel. Jl[. Nr. 1. Au&ler tiguog . - Auuug 1. S. 374 (ebcooo) . 

V.otum über die Sidierung der Getreideversorgung nam der Mißernte von 1802. 
Keine Ausfuhrverbote. Maßnahmen gegen Mangel 1md T euerung: Freiheit des 
Getreidehandels innerhalb W estfalens, Verbot des Branntweinbrennens auf dem 
Lande, Verpfleg1mg d er Armee aus auswärtigen Vorräten, um der Spehulation 
entgegenzuwirlcen. Eirie dauernde Besserung nur durm eine zielbewußte Agrar
politih und den Ausbau der Handelswege zu erreidwn. 

[ ... ] lndeß muß ich noch die Bemerkung hinzufügen, daß die hohen Ge
traide P reiße in Westphalen, weldie durch den Verlust des linken Rhein 
Ufers verursacht sind, so lange bleiben werden, bis nicht die Production 
durch Theilung der Gemeinheiten vermehrt und die Communication durch 
Schiffbarmachung der Lippe und Fortsetzung des Weegebaus erleichtert wird. 

491. Stein an Sack Münster, 17. Oktober 1802 
Prcuß. Geh. Stoo.taarch.iv Berlin, jetzt Dcut1chc1 Zcntrnla.rchiv II, Merseburg. Rcp. 92. Nnchlnß Job. Aug. Sack: Aua
fcrtigw1g. Eigeuh. - Erstdruck I. S. 374ff. - Hier etwoo gckilrzt. 

Münster als Sitz de& „wcstphiilischen Bisdiofs" . Rät zur Aufhebung des Domhapitels 
in Hildesheim. Vorsmläge zur Reform des Domhapitels in Paderbom unter Sidie
rung der Erziehungsinstitute und Seminarien, „da man diese ohne einen Vandalism 
zu begehen, nicht f allen lassen darf". Aufhebung der Männer-, Umgestaltung der 
Frauenlclöster. Die hünftige V erteilung des Militärs und der Kantone in West
/ alen. Erneute Einladung Sa des nadi Münster. „Kenntniß der Örtlichkeit die Seele 
des Dienstes" . Finanzielle Leistungsfähiglceit des Münsterlandes. Territoriale Fra
gen. Persorialien. 

Vermerlc Saclcs: „19. Oct. v. Senfft, Goldheck." 

Ew. Hochwohlgcbohren Bemerkungen über geistliche Stifter trette ich voll
kommen bey und füge nur noch Folgendes hinzu: 
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l) den Westphälischen Bischof würde ich nach Münst~r setzen, mitten in 
eine catholische Stadt, von Geistlichkeit und geistlichen Anstalten umgeben, 
in das Schloß, mit dem man nichts zu machen weiß, in eine Hauptstadt, 
die durch die Zerstückelung des ihr zugehörigen Landes nothwendig leiden 
muß, und für deren Aufrechterhaltung man sorgen muß, sonst zerfällt sie. 
2) Das Capitul in Hildesheim, als aus fremdem Adel in einer protestan
tischen1 Provinz, ließ e ich ganz eingehen. 
3) Von dem Capitul in Münster würde man drey Dignitarien und 10 Dohm
herren behalten, 27 Stellen gingen ein, von dem in Paderborn verhältniß
mäßig. 
4) Die Usufructuarien könnte man ad dies vitae auf eine Competenz jed e 
von 1000 Thl. setzen von allen ihren Praebenden, wenn sie deren mehrere 
haben; die bleibende Active würden aus denen vorhandenen Dignitarien 
und Aeltesten genommen, die Usufructuarien, so auf eine Competenz ge
setzt, rücken ein, sowie von denen Effectiven welche abgehen ; 
5) Erziehungs Institute, Seminarien bleiben im ganzen Besitz ihres Vermö
gens, da man diese ohne einen Vandalism zu begehen, nicht fallen lassen darf; 
6) Collegiat Stifter gehen ein, die Usufructuarien werden auf eine Com
petenz von höchstens 400 und wenigstens 100 Thl. gesetzt; trägt die Prae
bende weniger , so bleibt sie unverkürzt. Die meiste hie~ige Praebenden 
sind mit 11000 Th!. im Dohm, mit 6- 7/m bey den CollegiatStiftern ge-
kauft. , 
7) Manns Klöster gehen ein und bleiben nur diejenige, so zu den Erzie
hungs Anstalten nöthig sind, 
8) Frauen Klöster bleiben und werden zu Stiftern für Bürgerlid1e ver
wandt, die adliche Fräulein Stifter bleiben. 
Was nun die Formation d es Militairs anbetrifft, so kömmt es darauf an, 
ob man die alte Provinzen erleichtern, die neue sd10ncn, die cantonfreye 
zuziehen will. 

Man rechnet das Preußische Münsterland auf 
Paderborn 
Essen, Werden, Elten 
das Lingensche . . . . 
Teddenburg ..... 
Clevische außer den Rhein Städten, 

freylassen muß .. . .. .... . 
so man 

120 000 
80000 
27000 
22000 
22000 

25000 

296 000 

[Seelen] 

Man kann also, wenn man auf 1 Regiment Infanterie 100 000 Seelen redi
ne t und 1440 Einl[änder] oder selbst 1600 Einl[änder], weld1es besser ist, 
1) in Münster ein neues Regiment formiren aus denen Münsterschen Trup
pen und demselben zum Canton geben das Münstersche mit 170000 Seelen 
und 30 000 aus dem Paderbornsdien, 
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2) die Dragoner, da man sie hat, auf das Münstersche und Lingensche -
20 000 und 25 000. 
3) Ein Regiment in Wesel - aus der Grafschaft Marck ..... 30000 

27000 
20000 
25000 

Essen, Werden, Elten 
Münster 
Cleve ........ . 

102 000 s. 
4) Der R est d es Paderbornschen mit 52 000 Seelen und das Tecklenbur
gische 24/m wird unter die Regimenter von Sehladen in Minden, von Bes
serer in Bielefeld und von Schenck in Hamm geteilt [ ... ] . 
Der Garnison Stand wäre folgender: 
in Münster 1 Regiment Infanterie, d.ie Leib Eseadron Dragoner - 4. Esea
dron nach Lippstadt [ . .. ],in Wesel das Regiment Cassel und die bish erige 
Garnison aussd1ließlid1 Strachwitz, so nach dem Eichsfeld marschiert und 
dort das Canton bekömmt, nach Paderborn Besserer, 
nach Bielefeld. Grenadier von Sobbe, nach H erford 3. Bataillon von Bes
serer, nach Lübbecke 3. Bataillon von Sehladen[ . .. ]. 
Ich werde mich sehr freuen, wenn Ew. Hochw. herkommen und Menschen, 
Oerter und Sachen hier sehen, es ist Ihr alter Grundsatz, daß Kenntniß 
der Oertlid1keit die Seele des Dienstes ist . 
Ich glaube immer, daß folgendes ohngefähr aus dem Münstersd1en wird 
erfolgen können: 

Domänen wie sie je tzt sind . . . . . . 
Aufgehobene Capitul, Stifter, Klöster 
Contribution .. ..... .. . 
Salz 400 Last a 40 Th. Gewinn . 
Stempel, Post .. 
lndirecte Abgabe . . . . .... 

25 000 [Th.] 
90000 
80000 
16000 
10000 
20000 

246 000 Th.2 

Der Militair Etat wird sich also, wenn man 72 000 [Th.] auf ein Regiment 
Infanterie und 90 000 Th. auf ein Regiment Cavallerie redrnet, also 162 000 
Th., recht gut erhalten und noch einen Uebersdmß von 84000 Th. liefern 
für Verwaltung, Sdmlden usw. 
Es würde aber die Unterhaltung eines Theiles dieses Militairs auf das 
Paderbornsd1e fallen oder die Cassen dieses Landes einen desto größeren 
Ueberschuß liefern. 
Es ist immer besser, daß das Niederstift in die Hände des Herzogs von 
Oldenburg kömmt8 als in die der kleinen Grafen, diese wird man aus
kaufen oder ihnen Mediatbesitzungcn anbieten können. Mit denen zukünf
tigen Landesherrn muß wegen Theilnahme am Unterhalt der Bedienten der 
Landes Collegien, Straf Anstalten, Schulden, Feuer Soeietät etwas stipulirt 
werden. 
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Nadischri/t. Druffel und Forkenbeck werden Dienstag Theil nehmen an 
denen commissarisdien Arbeiten - ein gewisser H err v. Nagel v. lttlingen 4 

hat sidi zum Landrath gemeldet, es ist ein elender , roher, banquerouler 
und veraditeter Mensdi. Die alte 84jährige hülfsbedürftige Generalin Wen
gen5 meldet sid1 um Beybehaltung ihrer Pension von 300 Th., sie verdient 
sie in jeder Rücksidit. 

1 „catholisdt" im Text. 1 Steins Addition. 
3 An Oldenburg fielen die .Ämter Kloppenburg und Vechta. S. Braubach·Schulte, S. 99 er. -
Der seit 1785 in Oldenburg regierende Herzog Peter Friedr. Ludw. vertrat offiziell als 
„Administrator" seinen geisteskranken Vetter bis zu dessen Tod 1823 und regierte dann 
noch selbständig bis 1829. 
' Nicht festgestellt. 
5 Witwe d es münste r. Generalleutnants Clem. Aug. Frh. v. Weng e. S. Haas-T enckhoff, 
Das münster'sd.ie Militär im 18. Jahrhundert (Westfalen XIV (1928] S. 143). 

492. Stein an Sdiulenburg Münster, 19. Oktober 1802 
St.aturc:hiv Mün11c r. Spc zial-Organi 111 tion1-Kommi11iou Münllcr. Nr. 1. Konze pt. E igcnh. - Au sferti gung 
(wör11iW übc rc io1timmend) chcm ah Preuß . Ge b. Stoat u rdtiv B erlin. Jc lzt Dc ul6dt c1 Zcutralard1iv II. 
McrocLu rg. R cp. 70. Münste r . Cap. II. See l. XII. Nr. 2. 
Erotdrudt Perl•, Stein 1. S. 238 ff. Nadi der Ausfertigung. - Eben•o 1. S. 377 ff. - Hier n1di dem Konzept. 

Drängt erneut auf di e Zuziehung eingesessener Beamter zu den Arbeiten der 
Organisations·Kommission, um das V ertrauen der eiriheimisd1en Bevöllcern~1g zu 
gewinnen. Der Sitz des künftigen preuß. Banlclcontors für Westfal en. Die Unter· 
sudiung der Stadtverfassungen u11d der Domä11erwerwaltunge11. Bereisu11g des 
Münsterlarules, sei11e landwirtsdwf tlidien V erhältnisse. 

Denen von Ew. Excellenz unterm 6ten m. c. gegebenen Vorschriften zu
folge sind die beide Geheime Räthe Druffel und Forckenbeck zu denen 
Arbeiten der Commission zugezogen, und idi habe mich vollkommen über
zeugt, daß die von Ew. Excellenz bey dieser Einriditung beabsiditete 
Zwecke der erleiditerten Mittbeilung <ler Kenntnisse von Verfassung, ört
lidien, und persöhnlidien Verhältnissen vdllkommen erreicht und viele Rück
fragen und mandie Irrthümer auf diese Art vermieden werden. Unter denen 
adlichen Geheimen R äthen halte idi den Geheimen Rath Graf August 
v. Merveld zu W esterwinkel1 fiir denjenigen, der am meisten Ansprüche 
auf öffentlidie Aditung hat und bringe dessen Theilnahme an den Arbei
ten der Commission ganz gehorsamst in Vorschlag. 
Durch Anwendung der von Ew. Excellenz geäußerten schonenden und libe
ralen Grund Sätze wird gewiß der Zweck erreicht werden, den hiesigen 
Unterthanen, der jetzt . fiir religieuse und kirchlid1e Einrichtungen, für 
Eigent.hum und Aussid1ten zu einem angemessenen Fortkommen besorgt 
ist, zu beruhigen und ihm seine neue Verfassung werth zu mad1en. 
Da das H auptbanco Directorium mich unter dem 12ten m. c. aufgefodert 
hat, ihm verschiedene, H andlung und Circulation betreffende Naduichten 
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mitzutheilen, so bin ich b eschäftigt, diese einzuziehen. Vorläufig k ann ich 
so viel bemerken, daß der Zinßfuß niedrig ist, zu 31/2 p0/o steht, daß selbst 
Banquiers für die bey ihnen gegen Scheine, welche würklich in Umlauf 
gebracht sind, deponirte Gelder nur 2 p0/o geben, und daß Hamm kein 
sdücklicher Ort für ein Banco Comptoir ist, indem bey dem gänzlicl1en 
Mangel von Geschäftsverbindung zwisd1en Hamm und Münster die Geld 
Versendung von diesem nach jenem Ort umständlich und kostbar seyn 
würde. 
Die meiste Geld Geschäfte, so hier betrieben werden, beziehen sich auf 
Holland, wohin Versendungen von Linnen, Getraide, Holz, Vieh, Fett
waaren und Brandewein gesdiehen, und auf Frankfurt und Wien, woher 
beträclitliche Zinßen Beträge gezogen werden. Die Banque wird nach meiner 
geringen Einsidit den Nutzen h aben, daß sie dem privat Mann und denen 
Geriroten ein siroeres Depositorium für ihre Cassen Bestände versd1afft, 
daß sie für den Unternehmer von Fabriquen usw. eine wohlthätige Credit 
Anstalt wird, und daß sie das hier sid1 anh äufende Geld naro solroen Tbei
len der Monarclüe leiten kann, wo das Numeraire nirot im Verhältniß zu 
Gewerbe und Grundwerth steht [ . . . ]. 
Der Kriegs und Domainen Rath v. Rappard glaubt, sogleich von Essen noro 
nidit abkommen zu können, versidiert midi aber, seine Arbeiten möglichst 
.bescl1leunigen zu wollen. Unterdessen habe im den Reroenmeister Pusch 
nach der mir von Ew. Excellenz gegebenen Erlaubniß herb erufen [ .. .]. 
Sobald die in § 19 der lnstruction2 vorgeschriebene Nachrichten an Ew. 
Excellenz abgegangen, so wird der Kriegs und Domainen Rath Ribbentrop 
die Sädte bereisen und das städtische Wesen in Beziehung auf Municipal 
Verfassung, Gewerbe, Verhiiltniß desselben zu den ländlicl1en Abgaben und 
Schulden untersuchen. 
Man wird gleichfalls das Domainen Wesen und das Vermögen der zu dessen 
Verstärkung bes timmten Manns Klöster in oeconomischer Hinsicht unter
suchen und veransdilagen müssen, und es entsteht die Frage, ob man dies 
Geschäfte dem Kriegs Rath v. Wolframsdorff oder dem Geheimen Rath 
Hoffbauer oder dem Justitz Rath und Amtmann Brune anvertrauen wird, 
und ich gestehe, id1 würde zu einer solchen Arbeit, die gründliche juristische 
und oeconomische Kenntnisse und Kenntnisse der Rustical Verhältnisse 
crf odert, einen der beiden letzteren wählen. 
Ich habe es zu meiner eignen Belehrung für nöthig gefunden, einen Theil 
des occupirten Districts zu bereisen, insbesondere die Gegend von W ol
b eck, Sendenhorst, Ahlen, Beckum, Stromberg, Wahrendorf, Sassenberg 
und Telgte. 
Das Amt Wolbeck, Werne und Stromberg kömmt an Güte des Bodens; Cul
tur und Bevölkerung der Soester Börde nahe, hingegen sind im nördlichen 
Theil des Amts Stromberg und im Amt Sassenberg beträchtliche Gemein
heiten, deren Aufhebung und Theilung ein Gegenstand <ler Bemühungen 
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der zukünftigen Landes Verwaltung in Hinsicht auf Theilungs Grund, Ab
findung der Servituten, Verfahren bey dem Geschäfte und Bildung einer 
besonderen Instanz seyn wird. 
Diese Marken Verfassung könnte zugleich von denen Domainen Commis
sionen untersucht werden [ ... ]. 

1 Aug. Ferd. Graf v. M er v e 1 d t (1159-1834), fürstbischöfl. Geh. Rat und Drost dc1 
Amtes Wolbe<k. Er wurde 1803 Geh. Kriegs- und Domiinenrat, 1807 nach dem Abgang 
Vin<kes Präsident des Administrations-Kollegiums (der ehemals preuß. Kammer) in 
Münster. Merveldt gehörte nach 1815 zum engeren Freundeskreis des späten Stein, er 
war Mitglied des ersten und zweiten westf. Provinziallandtages. 
1 Für die Spezial-Organisations-Kommission vom 4. Juli 1802. 

493. Stein an Sack Münster, 22. Oktober 1802 
Preuß. Geh. S1110Unrchiv Berlin, jelz.l Deut1che1 Zentrnlorchiv II, Merseburg. Rep. 92. Nochloß Job. Aug. Sack: Aul · 
fcrtigung. Eigcnh. - Erotdruck 1. S. 379 IT. - Um eiucu Sotz gekUrzt. 

übersendet ihm zwei Denkschriften über das Erziehungswesen. Kulturelle und 
wiruchaf tliche Gründe für den Ausbau des Erziehungswesens in Münster, insbes. 
der Universität. Münster als Sitz des einzigen westfälisdien Bistums. Reform der 
Domkapitel. Aufhebung der Klöster. Vorsd1läge über die Umwandlung der be
stehenden Beamtenstellen, Pensionierung oder Obernahme von Beamten an Hand 
des münstersd1en Staatskalenders. Beibehaltung der Landstände. 

V ermerlc Sacks: „d. 25. Oct., gtw. eod." 

Dem Ew. Hochwohlgebohren gegebenen Versprechen gemäß erhalten Sie in 
der Anlage ein P. M. des H. E. M. v. Fürstenberg über das Erziehungs We
sen - ein anderes von einem Anonymen, der nicht genannt sein will1, über 
Geistlichkeit und kirchliche Einrichtung, und das wohl zu den Acten ge
nommen werden, aber doch auch nicht weiter gebraucht werden darf. 
Wegen des Erziehungs Wesen erhalten Sie noch einen besonderen Bericht 
der Commission mit denen Gesetzen, Verordnungen und Übersicht des 
Vermögens. 
Ich bemerke so viel 
a) die Erziehungs Anstalten müssen bleiben und ihre Fonds behalten, 
b) sie können ausgedähnt werden, insbesondere die Universität - es muß 
hier der ganze Zweig der Natur Geschichte theils neu gebildet, theils ver
bessert werden durch Einrichtung eines Lehrstuhls für Mineralogie, Bo
tonik, Zoologie, durch einen botanischen Garten, wozu man den Schloß 
Garten benutzen kann, auch fehlt ein Observatorium. Ferner fehlt Unter
richt über Cameralwissensd1aften. Ich lege Ihnen den Lections Catalog bey, 
ferner die Thesen. 
Man wird aber, wie gesagt, aus denen Fonds der Universität selbst und des 
Gymnasii selbst viel leisten können. 
Die Erziehungs Anstalten werden Cultur erhalten und Circulation beför
dern, umso mehr, da es in denen benachbarten catholischen diesseits und 
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jenseits Rheinisclien Ländern an solmen Anstalten fehlt und die große Re
publik alles zerstöhrt, alles auffrißt, nid1ts erhält und nur die Gesetz Bulle
tins mit Verordnungen und Plänen, die niclit gehalten und ausgeführt 
werden, ausfüllt. 
Das andere Memoire betramtet die geistlime Anstalten - und will im die 
Sätze in Margine durcligehen. 
Es bleiben folgende Haupt Ideen rimtig. 
a) Ein biscliöflimes und capitularism es Institut ist für die Diocese noth
wendig - und soll aum nam dem Entsch ädigungs Plan der vermittelnden 
Mämte erhalten werden. 
2) Das Capitul wird ein Mittel, ansehnlime adlidie und bürgerlime Fami
lien hier zu fixiren, es ist ein Erfoderniß der bismöflid1en Einrimtung, die 
Mitglieder können zu Consistorial-, Lehr Anstalten und Landes Samen ge
braumt und nützlim gemacht werden. 
3) Münster ist zum Sitz des Bisthums vorzüglicli geeignet als ein ganz catho
lisdier Ort, als d er Sitz eines beträchtlichen numerairen Vermögens, das 
sich leicht entfernen kann, eines größtentheils ausländischen Adels, als der 
Ort des Aufenthalts vieler Erziehungs und Lehr Anstalten, als ein gebil
deter Ort und verdient in allen diesen Hinsichten den Vorzug vor dem pro
tes tantisd1en Hildesheim und dem kleineren, uneultivirten Paderborn. 

· Was nun das Besondere der Auflösungs Art und Umformung der gcist
lid1en Institute anbetrifft, so bemerke icli: 
man setze diejenigen Usufruetuarien, deren Stellen erlösmen sollen, auf 
Competencen, die sim proportioniren nach der Art der Aequisition der 
PraeLenden, ob sie gekauft, gcsmenkt usw., auf das Bedürfniß des Standes, 
Alter, Dignitaet usw., auf die Multiplicitae t der Praebenden, welche ein 
Subject besitzt, und auf diese Art bilden sid1 zwey Etats, der eine über die 
geistliclie Einrimtung, der andere über P ensionen. Man hebe ferner die 
Klöster auf und lasse ihre Competeneen 200 Th. p. Kopf, der Abt verhält
nismäßig, hievon nimmt man aus die, so zu den Scliulen erfoderlich und 
die Franziscaner . 
Die unterste Praebenden der Dohmstifter Münster und Paderborn setze 
man auf 500 Th., die oberste auf 1000, den Dohmdechant in Paderborn auf 
2500 Th., den in Münster auf 3500 Th., den Dohmprobst auf 3000. Der 
Biscliof 25 000 Th., und er würde gewählt. 
Zu dieser kirmlichen Einridltung müssen sämtliche Theilnchmer an den 
Indemnität en in Westphalen und Niedersaclisen beytragen. 
Es bleibt durch Einziehung des Capituls zu Hildesheim, von vielen Abteyen 
und Klöstern und Verminderung der Paderborner und Münstersd1en Capi
tuls, Einziehung der biscliöfliclien Domainen noch ein großer Fond zur 
Entsmädigung des Staats übrig. 
Zugleim übersmicke im Ihnen einen hiesigen Staats Calender mit folgen
den vorläufigen allgemeinen Bemerkungen 
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p. 12 [Ho/staat], der Hofstaat cessirt, 
p. 13 [Kapell- und Hofmusik], die Sing und Music Anstalt gehört zum Got
tes Dienst und ist eigentlich auf den Marianer Fond fundirt, e iner geist
lichen Stiftung; soweit diese r eicht, kann die Anstalt bleiben. 
p. 14 [Ho/o/ficianten]. Den unteren Hofbedienten können angemessene 
Pensionen gegeben werden, bis dahin, daß man sie sonst untergebracht, 
p. 15 [Fischereibediente], die Fischer eyen werden verpachtet, 
p. 17 [Kämmerer], die Schloß Officianten fall en denen Besitzern der 
Schlösser zu, 
p. 18 [Leibgarde], die Garde bleibt eine militairische Erziehungs und Bil
dungs Anstalt für die Westphälische Inspectionen - die Titular Officiers, 
so nicht Lehrer sind, gehen mit P ensionen ab und werden sonst versorgt. 
Der Oberjägermeister cessirt. 
Die Unterbediente von Wolbeck, Stromberg, Sassenberg bleiben, wo sie 
nöthig, die übrige werden versorgt und pensionirt. 
p. 21 [Staats- und Kabinettslcanzley ]. Diricks2 wird Registrator bey der 
Regierung. Wrede3 bey der Cammcr , Gröninger4 ist ber eits eingerückt nls 
Canzley Diener bey der Regierung. 
Die Gesandten cessiren per se. 
p. 23. Geheime Rath. 
Denen adlichen Geheimen Räthen kann Sitz und Stimme ohne Gehalt in 
denen Landes Collegien gelassen werden , die Stellen erlöschen durch Resig
nation oder Tod. Den Graf Mervel<l von Wcsterwinkcl behält man mit 
Gehalt als einen geschickten, arbeitenden, angesehenen Mann. 
Zur Mühlen5, Münstermann6, Tenspolcler7 kommen in die Regierung, Druf
fel, Forckenbeck und Scheffer8 in die Cammer, v. d. Beck9 wird Kriegs 
Cassen Rendant. 
p . 25 [Kriegsrath]. Die Geheime Kriegs Canzley fällt weg, die Subalternen 
bleiben. 
p. 26 [Regierungs- und Hofrath]. Die R egierung und Hofrath gehören zur 
Organisa tion des Justiz Departements. 
p. 33 [Ho/lcarnmer]. Präsident 10 fällt weg, Director11 und1. Rath Schwid(12 

oder Vagedes13 bleiben, die übrige fall en denen sonstigen Theilnehme rn 
des Erzstiftes zu oder kommen auf den gemeinsdrnftlichen P ensions
fond [ ... ] . 
p. 35. 36 [fislcalisdie Geridite], gehört zum Justiz Ressort, 
p. 36, das Medicinal Collegium bleibt, 
p. 37 [Generalv icariat] bleibt und ist das Consistorium, man würde damit 
Universität, sämtliche Erziehungs Armen Anstalten, Ex Jesuiten Commis
sion, Universitäts Commission verbinden, es zum 2. Senat der Cammcr bil
den, H. v. Fürstenberg als Präsidenten davon lassen und den Dohmdechant 
gleichfalls herein setzen. 
p. 38 [geistlidies Hof geridit] gehört zum Justiz Ressort, 
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p. 39 [weltliches Hofgericht] gleid1falls, 
p. 40 [L,andschafts-Pfennigkammer] ist aufgehoben, schließt sidi aber an 
die ständische Verfassung an. 
p. 42. 43 [Landstände. Rittersdiaft]. Landstände bleiben und werden mit 
denen Paderbornschen combinirt. 
Sämtlidie Theilhaber an d em Erzstift müssen zu dem Unterhalt der pen
sionirten und überflüssig werdenden Bedienten concurriren. Herr v. Rap
pard sdireibt mir aus Essen, er könne noch nicht abkommen, ich dächte, 
man könnte ihn durch den Cammer Assessor v. Rappard in Hamm ablösen 
lassen, dieses wäre dem Vater, dem Cammer Director, eine große Erleidi
terung bey seiner starken Familie. 
Nachschrift. Kommen Ew. H. nidit balde? 
Hiebey ein Sdireiben des ehemaligen Coelnis.chen Geheimen Rath H. 
Sclimid14 - will man mit Arenberg sich einlassen in Tausch Tractaten? 

1 Liegt nicht vor. - Auf dns Schreiben Steins vom 20. Oktober 1802, in dem Fürstenbergs 
Pro-Memorin und anderes Material angekündigt werden (früher I. S. 379), wurde hier 
verzid1tet. 
1 Ferd. Josef Dir i c k s , kurfürstl. Hofkammer-Rat, Legationssekretär d es niederrh.
westf. Kreises. 
3 Ca s p o r Anton W rede, kurfürstl. Hofkammer-Rat. 
4 Geh. Kanzleibote. 
& Johann lgnaz Zur m ü h 1 e n , kurfürstl. Geh. Rat und Vizekanzler. 
9 Chri st . Bernh. Münster man n, kurfürstl. Geh. Rot und Geh. Sekretär. 
7 Michael Anton Te n s p o 1 d er, kurfürstl. Hofrat und Geh. Referendar. - Er allein von 
den dreien wurde als Kriegs· und Domiinenrat, und zwar in die Kammer, übernommen . 
8 Franz Sc h e f f e r, gen. Boid1orst, Geb. Referendar. Er wurde ebenso wie Druffel und 
Forckenbeck (vgl. S. 574, Anm. l u. 2) Kriegs- uud Domiinenrot bei der Kammer in Münster. 
9 Johann Peter v. d . Be c k, kurfürstl. Geh. Referendar und Hofrat, später Regierungs
rat bei der Regierung in Münster. 
10 Damals Josef Mathios v. Ln n d s b e r g zu Erwitte, Domsd1oloster und kurfürstl. Geh. 
Rat. 
11 Arnold Heckmann, kurfürstl. Geh. Rat. lt Christ Bernh. Sc h w i c k . 
13 Adolf Vage d es . 14 S c h mit z ? 

494. Stein an Sack Münster, 31. Oktober 1802 
PreuO. Geh . Staaturohiv Berlin, jctxt Dcut1chc1 Zcotrnlnrchiv II, Mcroeburg. Rcp. 92. NnchlnO J oh . Aug. Saok: Au•· 
Ccrtigung. Eigcob. - Entdruck 1. S. 383. - 2. Ab1nlz hier 1lark gckUrzt. 

Bevorstehende lnspelaionsreise Schulenburgs. Sein gespanntes V erhältnis zu Blü· 
eher. - Haugwitz („elender Sycophont und characterlooser Mensd1") . 

V ermerk Sacks: „btw. d. 3. Nov." 

E. Hochwohlgeb. Schreiben d. d. 25. October habe ich erhalten und werde 
ich fortfahren, nad1 der mir in dem offiziellen Schreiben gegebenen Ver· 
anlassung von Zeit zu Zeit über den allgemeinen Gang der Sachen zu be
rid:tten. 
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Pusch ist hier mit dem Cassen und Tabellen Wesen beschäftigt[ ... ] . Herrn 
v. Rappard erwarte ich täglich. 
Was nun die H erreise des G. v. S[chulenbur]g betrifft, so ist es keinem 
Zweifel unterworfen, daß seine Gegenwart nützlich seyn wird, denn er lernt 
Sachen, Menschen und Oertlichkeit genauer kennen, nimmt ein lebhafteres 
Interesse daran, und der Gang der Geschäfte wird abgekürzt. Es ist auch 
keinem Zweifel unterworfen, daß der G. v. S[chulenburg] mit den 4 Räthen 
und den meisten Subalternen in dem meublirten und sehr geräumigen 
Schloß wird logiren, auch seine Expeditions Zimmer wird haben können. 
Auf zwey Dinge wünsche ich jedoch E. H. aufmerksam zu machen, 
a) kömmt der Minister in dem Ende November her, so findet er mehrere 
Materialien vorber eitet, als gegenwärtig vorhanden, 
b) wird man aud1 dann unterrichtet seyn von den Beschlüssen des Reichs
tages wegen der Geistlichkeit, endlich 
c) muß man suchen, die kleine militairisd1e Collisionen zwisd1en ihm in 
seiner F eldherrn Eigenschaft und dem G. v. B[lüche]r zu vermeiden, letz
te rer , der sehr gegen ihn erbittert ist , will ihm gar nichts dem Commando 
ähnliches, als Parole Meldung usw., einräumen, ersterer wird in Gemäßheit 
seines Characters es fodern. - Könnte man es einleiten, daß er die fried
liche Toga statt der mordsdrnaubenden Schärpe anzöge, so würde man alle 
diese kleinen Zäncker eyen, den Conversations Stoff der Winter Theegesell
schaf ten, vermeiden. 
Graf Keller1 ist ein braver, redlicher, auch unterridlteter Mann, . H[aug
wit]z ein elender Sycophant und characterlooser Mensch. 

1 Steins Kommilitione (s. oben S. 27) Dorot heus Ludwig (sei t 1789 Grnf) v. K e 11 e r 
(1757- 1827) . Er w ar 1777 in pre uß. diplomatisd1e Dienste ge treten, wurde Gesandter an 
ve rsd1ied enen Höfen, 1797 kam er nad1 Wien, t rat obe r 1805 zurück. Er sollte damals 
zwe iter prcuß. Außenminist er un ter Haugwitz we rden, da er sidl oher mit ihm nidlt 
stellen konnte, unte rblieb seine Ern ennung. Kelle r vertrat 1811- 13 das Großh erzogtum 
Frankfurt in Paris, dann den Kurfürsten von Hessen während de r Befre iungskriege und 
auf d em Wiener K ongreß, 1815- 17 war er Regierungs-Präsid ent in Erfurt. 

495. Stein an Sack Münster, 7. November 1802 
Prcuß . Geh. SL11ot1nrcruv Dcrlin, jcl2l Dcuuchc1 ZcnLralorohiv II, Mcrocburg. fiep. 92. Nochlnß J oh. Aug. Suclr. : Au• · 
fcrtiguni;. Eigcnh . - ErsLdruck I . S. 38<1f. 

Auseinanderset zung mit den T eilhabern am Bistum Miin ster. Gem einsame Ver
waltu11gsa11gclegenheiten . Die Obernahme der geistlichen Güter durch den preu· 
ßisd1e11 Staat. Un:mlä11glid 1heit des Ressortreglem ents vo11 1749. Stei11 gegen die 
Eirtf ülmwg der Akzise auf dem platten Lande. Erneute Einladung Sacks zur 
Bereis1111g des Mün.st erlandes. Cappenberg. 

V ermerlc Sacks: „d. 10. Nov., btd. 11. c jd." 

Sie werdeu nun die Nachrid1t erhalten haben, daß Salm sich in Besitz 
setzen will 1, dies geht sd1led1terdings nicht an, bis die Prinzipien der Aus-
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einandersetzung bes timmt sind, und es wäre doch nöthig, daß hier eine 
Zusammenkunft der sämtlichen Interessenten gehalten würde, um zu be
stimmen, wie es denn mit Schulden, Erziehungs Anstalten , Straf Anstalten, 
P ensionen , W eegen usw. gehalten werden solle. Vielleicht wartet man das 
Reichstags Conclusum ab, aber bis dahin müßte auch die Oecupation aus· 
gesetzt, oder die Hand an das Werk gelegt werden zu einer Conferenz und 
zu einem gemeinsch aftlichen Schluß. 
Das Conclusum der R[eichs] T[ags] Deput. d. d. 28. Oct. ist sehr lax2, unter· 
deß läßt sich doch nunmehr die Concurrenz der fremden Landes Herrn zu 
P ensionen usw. festsetzen. Warum fodert man Oldenburg usw. nicht zur 
Conferenz auf. 
Nunmehr, wo das Sd1id(sal der Usufructuarien bestimmt, nimmt der Lan
desh[err] Besitz von allen geistlichen Güthern, so nicht pia corpora usw. , 
und sind sie in Administration zu nehmen, und würde man nunmehr [mit] 
Anfertigung ordentlicher Domainen Anschläge anfangen, dieses könnte 
a) vom Dohm Capitul H. G. R. Hoffbauer . 77 037 
b) von den Collegiat Stiftern zu Münster und Klöstern daselbst 

Wolframsdor ff . 28 000 
c) von der Abtey Cappenbcrg der Assessor v. Rappard und Land-

rentmeister Vorster . 16 000 
d) von Marienfelde und Liesborn der Justitz Rath Brune 25 000 
Sind diese Ansd1läge fertig, worauf wenigs tens drey Monate drauf gehen, 
so lernt man 
a) das Innere des Haußhalts dieser Corporationen kennen, 
b) man erhält Materialien zu der Regulirung der Competenz, 
c) der zukünftigen kird1lichen Einrid1tungen. 
Für das Paderbornsche würde m an Vorschläge fodern von der Commission, 
man würde aber zu V cranschlagungen brau ch en können 
a) den Justitz Commissar Ziegler in Werther, 
b) Ueberhorst aus Xanten3, 

c) vielleid1t den alten Lobbes4• 

Man thut wohl, die Sad1e mit Nachdru~ zu betreiben - jedem Commissar 
würde ein F eldmesser zugegeben , sämtlid1e Gebäude müßte Lehmann 
r echerchiren. 
Nunmehr muß man doch an die neue kirchliche Einrichtungen denken und 
diese auf R ealitä ten Grund Stü~e fundiren. 
Da alle jene Arbeiten geschehen müssen , so ist es vollkommen gleid1gültig 
in Hinsicht auf Kosten, ob man sie von mehreren auf einmal oder succes
sive mad1en läßt. Hoffbauer müßte Session in der Commission haben und 
Generalia des Veransclilagungswesens bearbeiten. Einen routinirten Do
mainen Calculator braudien wir, Crull aus Minden ist sehr gesdli~t. W er
den die Arbeiten jetzt gründlich und gut gemaclit, so dienen sie zur Basis 
für ewige Zeiten . 
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Kennt denn dieser G. R. Bacciarelli5 auch die Bedürfnisse und die Verfas
sung der Deutschen Kirche ? 
Es wäre reiner Unsinn, wenn man das veraltete incoherente Ressort Regle
ment6 beybehalten wollte mit denen 500 Entscheidungen der Jurisdic tions 
Commission. 
Im wünsdite sehr, Ew. Hochw. könnten auf 8- 14 Tage h erkommen, es wäre 
außerordentlich nützlich, um Örtliche und Acten Kenntniß zu erhalten. Wir 
sind nun an Aufnahme der historischen Tabellen und schicken die Schemata 
nebst lnstruction nach Hildesheim, lassen Sie doch dergleidien auch in 
Paderborn aufnehmen. 
Wenn man7 hier Krämer und Gewerbe vom platten Lande vertreiben will8, 

dann wird man hübsches Zeug machen. Ich wiederhole es, kommen Sie her, 
und so lange d as Wetter noch gut ist, damit Sie durch die Provinz r eisen 
können. 
Nadisdiri/t. Man sollte das Ressort Reglement für Westphalen nicht eher 
machen, bis man die hiesige Geschäftszweige genau kennt. 
Die Cappenberger gaben sich an das Holz devastiren, wir haben ihnen 
ein Husaren Commando eingelegt und den Assistenz Rath Rocholl9 hinge
schickt, um die Devasta tion fi sealisch zu untersuchen. 
Die Stelle von H errn v. Ketteler10 kann eingehen ohne Bedenken, er hatte 
ppter 5000 Th. R evenue und doch Schulden. 

1 S. dazu Kod1endörffer, Territorialentwicklung u. Behördenverfassung, S. 119 ff. 
2 „Deputations-Erlaß, den künftigen Unterhalt d er Geistlid1keit ... betr." Protokoll der 
Reidistngsdeputation, Beilagen II. S. 270 ff. 
3 Administrator in Rees. 
4 Amtsrentmeis ter in der Grafsdiaft Cleve .. 
5 Der Geh. Rat B n c c in r e 11 i in W nrsd1au, ehemals polnisdicr Beamter, der auf Grund 
einiger ganz dilettantisd1 er Denksd1riften über kird1enremtlid1e Fragen e ine Anstellung 
nadigesudit hatte. 
8 Von 1749. Vgl. S. 541, Anm. 5. 7 „sie" im Text. 
s Durd1 Einführung d~r preußisd1 en Akziseverfassung. 
G Assist enzrat bei d er Kammer-Justizd epulntion in Hamm. Ober di e Säkularisation Cap· 
penher gs s. G. Pfeiffer, Das Prämonstratenser-Stift Kappenberg vor seiner Aufhebung, 
Westf. Zs. 88 (1931), S. 208 ff. 
10 Vgl. S. 571, Anm. 3. 

496. Stein an Frau v. Berg Münster, 13. November 1802 
Goethe· uud Schillcr-A. Weimar, Berg·Yoß Nr. 25 : Ausfertigung . - Erstdruck Perlz. Stein I . S. 241 ir. - Danach auch 
1. s. 385 IT. 

Die V erwalturig Fürstenbergs, diristlidi-religiöse W ertung. Charakter und Stim· 
mung der Bevöllcerung im Münsterland. l hre Stellung zum preußisdien Staat. Steins 
Politilc der moralisdien Eroberung. Verteidigung Stolbergs gegen raliorialistisdie 
Intoleranz. 

H err v. Fürstenberg hat eine große Masse gründlicher, gemeinnütziger 
K enntnisse unter die hiesigen Mensclien verbreitet, er hat beträditlidie 
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Einnahmequellen den Erziehungsanstalten zu verschaffen gewußt, die noch 
einer größeren Ergiebigkeit fähig und zur Vervollkommnung des Zweckes, 
zu dem sie bestimmt, verwandt werden müssen. Er se tzt vielleicht einen 
zu hohen Werth auf das Positive seiner Religion, auf die Form <les Gottes
dienstes - er wacht vielleid1t zu ängstlid1 auf Verbreitung einer gewissen 
Mannigfaltigkeit der Ansichten über das Uebersinnliche, unterdessen hat 
er doch den Zweck zum Theil erreid1t, und man findet mehr äußere Adl
lung für Religion, mehr Mensdlen von frommen und andäd1tigen Gefühlen, 
als id1 anderwärts gefunden, und er erhält seinen Mitbürgern den Besitz 
eines gewiß unsd1ätzbaren Kleinods, dessen Verlust alle unsre Philosophis
men nid1t ersetzen. 
Der Münsterländer ist ein ernsthaftes, nachdenkendes, r edliches Volk, das 
seine Verfassung liebt, weil es sid1 wohl darunter befand, ruhig, unabhän
gig leb te, wohlhabend ward. Er verliert seine Selbständigkeit, indem er ein 
kleiner Theil einer großen Monardlie ward, er verliert die Aussidit zu 
einem bequemen, sorgenlosen Auskommen, das er in der Kirdie fand, seine 
Kräfte werden freilidl gespannt, seine Thätigkeit aufger eizt werden , ob 
er aber darum glücklidier, besser werden wird? Aeußerung der Kraft ist 
freilich eine Quelle von Genuß, und da die Vorsehung alles zu einer grö
ßeren Veränderung eingeleitet, so wünsdit der vernünftige Mann, daß die 
vorliegende wohltätig oder am wenigsten nachtheilig werden möge, er 
·glaubt auch, daß unsere Gesetzgebung und Verfassung entschiedene Vor
züge vor der anderer, großer und kleiner monardüschen Staaten habe. 
Man hatte anfangs durch Ungesdiicklichkeit mehr als durch böse Absicht 
die Mensdien geneckt, Besorgnisse erregt; ich bemühte mich bei meiner An
kunft, ältere, freundsdrnftliche Verbindungen wieder anzuknüpfen, mög
lichst schonend und milde zu handeln und in die Organisations-Commission 
einländische Geschäftsleute aufzunehmen, die Münstersd1en Geheime Räthe, 
Grafen v. Merveld, Herren Druffel und Forckenbeck. Dieser Beweis von 
Zutrauen und Unbefangenheit hatte eine gute Wirkung; man sieht diese 
Männer als Bürgen der Reinheit und Liberalität der Grundsätze der neuen 
Landesverwaltung an, und die sehr uneigennützige Abstimmung von Bran
denburg über das Sdücksal der Geistlid1keit 1 hat einen sehr vortheilhaften 
Einfluß auf die Gesinnungen der Mensd1en. 
ldi zweifle, daß die jetzige Generation die nad1theiligen Folgen des Um
sturzes ihrer Verfassung ver gessen, eine vollkommene Gleidrnrtigkeit der 
Gesinnungen mit denen, die diese veranlaßten, erlangen werde, aber ich 
glaube und hoffe, daß man Bitterkeit und gehässige Gesinnungen durch 
eine milde, gesetzliroe und weise Verwaltung er sticken und die Gemüther 
für das Gute der neuen Verfassung empfänglidi madien werde. 
Ich würde mim sehr glücklich sd1ätzen, Sie, m eine liebe Freundin, hier 
zu sehen. - Stolberg bleibt mir immer arotenswerth wegen seiner reinen 
Liebe zur Wahrheit und wegen der Resignation, mit der er ihr so viel auf-
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opfert - das Betragen seiner literarischen Freunde Jacobi und Voss bleibt 
hart, brutal, einseitig, sie, die mit Mensch en von allen Farben und allen 
Meinungen und allen Kopfkrankheiten leben, warum erlauben sie Stolberg 
nicht, seiner Ueberzeugung gemäß zu leben? Er glaubt, in der catholischen 
Religion Ruhe und Bestimmtheit zu finden, er findet in ihr das r eine, ur
sprüngliche Christenthum, warum ihn mit Wuthund Schimpfen verfolgen? 
Ich bin entschlossen, meine Schwester Wcrthern auf so lange zu mir zu 
nehmen, als es ihr gefällt, habe es ihr auch vorgeschlagen; nur die Unge
wißheit, worin ich bin wegen Wohnung usw., hat mich bisher abgehalten, 
die Zeit der Zusammenkunft genau zu bestimmen. Die Fürstin Gallitzin 
ist unpäßlich, auch habe ich sie nicht gesehen. 
Leben Sie wohl und glücklich und seyn Sie von meiner lebhaften, ehr
furchtsvollen Freundschaft überzeugt. 

1 S. Lehmann, Stein 1. S. 277, Anm. 1. 

497. Stein an Sack Münster, 14. November 1802 
PreuO. Geh. Stno.tlorchiv Dcrliu, jetzt Deutschei Zc11lrnlllrchiv II, Mcr11cburg. Rcp. 92. Nnchlaß Job. Aug. Sack: Au1· 
fcrtigung. Eigcnh. - Erstdruck I. S. 387f. 

Okkupation der ihnen zugefallenen 1'erritorien durch Salm und Arenberg. „ld1 bin 
aber der Mcynung, man schmeißt sie wieder heraus ... ". - Abschluß des Separations· 
planes. Verteilung der Landesscliulden. Aufgaben und Tätigkeit der Orga11i&atio11s· 
Kommission: Veranschlagung der Domänen, der geistliclien Güter und der Forsten; 
Untersuchung der städtischen und länrllichen Kommunalverwaltu.ngen; Besteue
rung; statistische La11desaufnahme. 

Vermerk Sadcs: „16. Nov., btd. 18. ejd". 

E. Hochwohlgebohren sehr geehrtes Schreiben d. d . 11. habe ich d. 13. 
abends erhalten. Sie sind nunmehr schon benachrichtigt von der durch 
Salm gescliehenen Occupation des Amts Bocliolt, icli bin aber der Meynung, 
man schmeißt sie wieder heraus, ohne einiges Militair geht das nicht. Aren
berg ist aucli schon im Anmarsch nach dem Vest, wir müssen also wegen 
der f actisclien Manutention des Besitzes balde Antwort haben. 
Dem mir zugekommenen Rcscript zufolge habe ich alles zur Entwerfung 
des Separations Plans eingeleitet und soll alles in 10- 12 Tagen fertig seyn. 
Die Schulden sind von verschiedener Art, theils trägt sie der steuerbare 
Stand allein, theils hat sie der steuerfreye mit übernommen, sie haften 
also theils auf der Extraordinarien Steuer, theils haften sie auf der Contri
bution - am sichersten für die Creditoren, für die sich der König sowohl 
in Hinsicht auf sein Domanial Interesse, da er selbst Creditor ist, und in 
Hinsicht der ihm aufliegenden Fürsorge für seine Unterthanen, da der 
größte Theil der Creditoren in der Stadt Münster wohnt, naclidrücklid1 
interessiren muß, ist es, wenn eine gemeinschaftliche Landes Credit Casse 
in Münster errichtet würde. 
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Wegen der Fr. v. Wenge werde im womöglidi heute noch antworten. 
Das Resultat der Rechnungen gegen die Halberstäd tsdJC Anschläge be
weißt, wie unvollkommen unser Domainen Wesen verwaltet wird, unser e 
hiesige Domainen sind Rentheyen, ein Complexus von Gefällen, Pacht
stücken, Eigenbehörigen , die Veranschlagung würde im Amt Werne und 
Stromberg nad1 denen Märcksd1en Formen, im Amt Sassenberg nad1 denen 
Ravwsbergischen geschehen. - Verpachtung würde man nicht vornehmen, 
sondern Administration einführen, so wie wir sie im Clevisdien haben -
die Naturalien würde man benutzen zur Truppen Verpflegung, zu Depu
taten von öffentlidien Beamten und kostbare, verwickelte Magazin Anstal
ten, Proviant Aemter vermeiden. 
Ich nehme an, daß wir Damens Stifter, Nonnen Klöster lassen, auch daß wir 
ein Bisthum und Capitul fundiren und zwar mit Grundstücken, so bleibt 
doch eine genaue Prüfung und Veransd1lagung des Werths der geistlid1en 
Güther mit Ausschluß der Damens Stifter und Nonnen Klöster nothwendig 
a) um die Competenz der Geistlichen zu regulieren, 
b) um die nöthige Bestimmungen wegen der Fundationen zu denen zu
künftigen kirchlichen Einrichtungen mad1en zu können, 
c) um sid1 eine genauere K enntniß von dem Zustand des Landes zu ver
schaffen. 
Alle diese Veranschlagungs Arbeiten müssen ohnehin gesd1ehen, und je 
früh er man die Hand an das W erk legt, je gründlicher die Besdllüsse über 
die Organisation selbst ausfallen können . Idl werde jedoch diese Vorschläge 
nicht eher abgeben, bis E. Hochw. mir beygestimmt. 
Aud1 das Forstwesen könnte hier zu untersudlen angefangen werden. -
Die Domainen Forsten madlen ppter 2000 Morgen, sehr gut bestanden, 
hiezu kommen die geistlidie Forsten, z. B. Cappenberger Holz, weld1e letz
tere wohl 3000 Morgen ausmachen, ohne das Paderbornsdle. 
Id1 wünschte, man schickte Lyncker her , um zur Vermessung und Absd1ät
zung mit Zuziehung der Weimarschen Forst Conducteurs zu sdireiten. 
Lyncker ist ein sehr geschickter Mann und verdient mehr Zutrauen wie 
Bülow. 
Wenn Sie Gelegenheit finden, so dringen sie in den Rescripten auf ört
liche commissarische Recherche des Städtewesens und des Zustands d es 
platten Landes, das erstere durch Ribbentropp, das letzter e durro Rappard, 
sobald er kömmt. 
Die Extraordinarien Steuer ist nun in voller Hebung, man wird nur gleid1 
Capitalien daraus tilgen müssen, weil sie hiezu nach der Verordnung be
stimmt ist, man Zinsen erspahrt und das Zutrauen bey den Unterthanen 
und kleinen Ständen erhalten wird. 
Sie sdireiben mir nidits von Ihrer H erkunft? 
Lassen Sie dod1 die historische Tabelle in dem Paderbornschen aufnehmen 
- Hüllesheim hat mir seinen Bericht wegen der Getraide Sperre gesdiickt 
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- es ist e in elendes Product und er ein erbärmlicher Mensch, man muß ihn 
zum Domainen Cassen R endanten machen. 
Druff el hat an den Grafen Schulenburg geschrieben, auch Antwort er· 
halten. 

498. Stein an Sack Münster, 17. November 1802 
Prcuß. Ceh. Staatsarchiv Berlin , jetzt Dcuuchca Zcntralnrchiv ll, Meracburg. Rcp. 92. Nachlaß Joh. Aug. Sock: Au1-
fcrtigung. Eigcnh. - Entdruck l. S. 389. · 

Plan eines Denkmals für Heinitz. - Wü.nsdit eine Dienstwohnung im Sdiloß. V er· 
sdiiebung scirier Rüd, /cchr nadi Mi11den mir. !Wdcsidit auf ein möglidist sdwne11des 
Vorgehen bei d er Eingliederung des Mün.Hcrlandes in deri preußisdten Staat. 

Vermerlc Sadcs: „d. 19. Nov., btd. 20. cjd. quod sie." 

Wir sind nun hier mit dem Entwurf des Separations Planes bescl1äftigt 
und erwarten, daß wir wegen der Exmission des Fürsten von Salm balde 
Antwort erhalten, indem sonst alle Zahlungen stocken. 
Ich antwortete Hänel [?], es mögten ein paar Deputirte der Subscribenten 
zu dem Denkmal für unseren verewigten H einitz dem König von ihrer 
Absidit Vortrag thun und dann von Scbadow in Berlin em Project zum 
Monument entwerfen lassen. 
Ich h abe seit meinem Hierseyn ein Hauß für mich und die Meinig~n zu 
miethen gesud1t, weil eine solche getr ennte Wirtschaft, Entfernung von 
meinen Büd1ern usw. manmen Nachtheil von jeder Art hat. Alle m eine 
Bemühungen haben nimt reu ssiren wollen, und wünschte ich, der Ministe r 
Smulenburg willigte ein, daß ich ein Quartier auf dem Smloß nähme. Ich 
will es so wählen, daß er und die ganze Commission zu jeder Zeit mit der 
größten Bequemlichkeit dort wohnen kann. Es sind auf dem Schloß 70 
Zimmer, also bleibt, wenn ich zehne für mich r echne, nom Platz die Menge 
übrig. 
Meine Absicht war anfangs, im Dezember wieder nach Minden zu gehen, 
dieses würde aber jetzt, wo man immer suchen muß, mit d er möglimsten 
Smonung der Vorurtheile, Meynungen usw. zu Werke zu gehen, die Einig· 
keit zu erhalten, den pruritum novandi des H errn Ribbentrop zu mäßigen 
und sich vorbereitend in die hiesige Verfassung einzustudiren, auch bey 
den bevorstehenden Verhandlungen wegen der Separation nad1theilig seyn. 
Fragen Sie also gefälligst Graf v. d. Sch[ulenbur]g um seine Einwilligung. 
Das Schicksal des Schlosses sey, welches es wolle, so wird meine gegenwär
tige Einquartierung weder den König, noch den Bismof, noch den Gouver· 
neur, nod1 den Organisations Chef, noch irgend ein ens · praesens oder 
futurum stöhren, und im schlimmsten Fall, daß ein so extensives und ex· 
pansives Wesen, das das Ganze ausfüllte, dort wohnen und dereinst haußen 
sollte, so finde ich leicht dann, wenn die Stadt weniger Militair hat, wied er 
anderwärts Platz. 
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Nadisdiri/t. Die Annonce wegen der Gemälde Exposition habe ich nicht 
erhalten, theilen Sie sie mir gefälligs t mit. 
Wegen des Schlosses bitte ich um baldige Antwort. Das Inventar ist nun 
von Wolfsramsdorff mit Zuziehung vom kayserl. Rath Heiden revidirt und 
tradirt, die gefundenen Restituenda sind ohnbedeutend, also wird auch 
diese Sache nicht im Weeg stehen. 

499. Stein an Sack Münster, 24. November 1802 
PrcuO. Geh. Stootsnrchiv Derlin. j etzt Deut1che1 Zentralorchiv II, Merseburg. Hep. 92. Nnchlnß J ob. Aug. Sack: Aus
fertigung. Eigcuh . - Entdruck I. S. 390 r. Hier gekilnL 

Haugwit:. Die Ausciiianderset;:;ung 11iit den T eilhabern am Bistum Münster. Sälm
larisation und V erarud1lagung der geistlid1en Güter. Kohlenvorlcommen im nörd
lid1en W est falen („zwisd1en der Wcrse, Angel, Stever und Lippe liegen wahrschein

lid1 Kohlen in einer großen Tiefe"). - P crso1HJlie 11. Spiegel. - Di.c liineburgische Ge
m einheitst eilu11gs-Ord111mg von 1802 „ein musterhaft sd1önes Geset z". 

V ermerlc Sadcs: „btd. 28. Nov." 

Ew. Hochwohlgebohren sehr geehrtes Schreiben d. d. 18. m. c. habe ich zu 
beantworten die Ehre. Herr v. Haugwitz ist ein erbärmlicher, character
looser Mensch, den alle, die ihn genau von seiner frühen Jugend an, z.B . 

. Stolberg, Döhnhoffl [kennen], verachten, und noch ein elenderer Geschäfts-
mann. Wie die Sadrn mit der Occupation der kleinen Fürsten liegt, ist 
ihnen aus d enen Berichten der Commission vollständig bekannt. Oldenburg 
konnte, wie ich genau weiß, den Elsfl e ther Zoll auf 90/m.- 100/m. Th. im 
Durchschnitt rechnen, diesen Ertrag kann es nie von denen Aemtern Klop
penburg und Vechta erhalten. - Man sollte uns Meppen und Vechta geben, 
wir könnten die 50 000 Th. für den Erzkanzler übernehmen. Arenberg be
käme alsdann Kloppenburg. 
Wir können zwar denen kleinen Herren jedem seinen Antheil Schulden 
überweisen, nur wird der Zustand der Gläubiger dadurch unsicher, woran 
uns in doppelter Hinsicht gelegen ist 1) weil der König durch die Auf
hebung der Stifter und Klöster viele Landes Capitalien erhält, 2) die meiste 
übrige Capitalien aber an Rentenierer gehören, welche in Münster wohnen, 
über das Ganze wird nun berichtet werden. Ich werde nunmehr meinen 
Antrag machen, daß man zu der Veranschlagung der Domainen und geist
lichen Güther sdueite. - Festgesetzt ist durch den Reichs Schluß: 
1) daß die Besitzungen der Dohm Capitul, 
2) der geistlichen Mediat Stifter Domainen werden sollen, daß 
3) man Frauen Klöster und Damens Stifter zu erhalten wünsd1t, 
4) daß eine neue kirchliche Einricl1tung in Rücksicht auf Bistbum, Capitul 
usw. getroffen, 
5) unterdessen denen Usufructuarien und denen Dohmherrn 9/io des bis
herigen Ertrags ihrer Praebende gelassen werden solle. 
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Alles dieses erfordert denn doch eine Untersuchung des Werths des geist
lichen Vermögens oder seine Veranschlagung, und ohne diese Arbeit läßt 
sich gar k ein passender Entschluß fassen . 
[ ... ] Ich kann mir nicht vorstellen, daß man ein mehreres von der kirch
lichen Verfassung will bes tehen lassen , als zu vernünftigen Zwecken noth
wendig ist, da wir die Staats Cassen verstärken müssen, zum a) Vestungs 
Bau, b) Verbesserung des Invaliden Wesens, c) Verbesserung der Gehälter 
der Justitz Bedienten [ ... ] . 
In denen Mergel Anhöhen zwischen d er Werse, Angel, Stever und Lippe 
liegen wahrscheinlich Kohlen in einer großen Tiefe, aber in der Gegend 
von Ibbenbühren, Bevergern sind sie wohl leichter aufzufinden, und könnte 
man hiezu wohl das dortige Berg Amt eommittiren. 
Die Extraordinarien Steuer ist ja e igentlich zur Sdrnldentilgung bestimmt 
und in dieser Hinsicht auch eingefodert. Wolframsdorff wünschte, Banco 
Director zu werden, dann könnte man Ribbentrop nach Ostfriesland 
schicken, an dessen Stelle, da er in einer neuen Provinz nichts taugt und 
sich auf diese Art doch im Gehalt verbessert, Pestcl zur Bearbeitung des 
städtischen und Accise Wesens hernehmen. J usti tz Rath Brune brauchen wir 
in unserem Collegio wegen seiner Kenntnisse von den RusticalVerhältnissen 
der Eigenbehörigkeit, der Garn uncl Linnen Handel Polyzey, die hier im 
Lande ein Object von großer Wichtigkeit ist. 
Vom Dohm Dechant v. Spiegel habe ich Ihnen noch nid1ts gesagt, es ist ein 
geschickter, kenntnißvoller, arbeitsamer Mann, dem man Armen Wesen, 
Universität gewiß mit Erfolg anvertrauen kann. Fürstenberg ist ein r espec
tabler Mann, altert aber sehr. Ein musterhaft sd1önes Gesetz ist clie Gemcin
heits Theilungs Ordnung für das Fürstenthum Lüneburg 1802 bey Hahn in 
Hannover . Besonders widltig ist die Bildung einer eigenen, das Ganze 
leitenden Instanz. Können Sie dem Land Rath v. Ledebur2 nicht anhelfen? 

1 Bogislav v. D ö n h o { { (s. oben S. 44, Anm. 2)? Er wnr zwnr nicht mehr glcidtze itig mit 
Hnugwitz in Göttingen gewesen, kannte ihn ober wohl übe r die Stolbcrgs, denen sidt 
Huugwitz in se inen akademischen J nhren nngcsdilossen hatte und mit den en Dönhoff 
ebenfalls befreundet war. Interessant, daß Stein mit Dönhoff um 1802 offenbar noch Ver
bindung hielt. 
2 Vgl. oben S. 555, Anm. 4. 

500. Stein an Sack Münster, 27. November 1802 
Prcuß. Ceh. StoBtaarc.hiv Berlin. je tzt Dcuuchcs Zentrnlarchiv 11, Mcrscburs. Rc p. 92. Nnchlnß Joh. Aug. Srack: Aus„ 
fcrtiguog. Eigcoh. - Erstdruck 1. S . 392 {. - Hier etwas gekürzt. 

Bevontehencle lnstmktionsreise Steins rwd1 Paderborn. Der Fortgang des Sepa
rations-Gesd1ä/ts. Sid1erstellung vo11 Fonds für die Universität Münster. Vcrival-
tungsorganisation. 

V ermerk Sudes: „d. 30. Nov., btd. 6. Dce." 

Ich bin E. Hochw. sehr verbunden, daß Sie mit freundschaftlidter Theil
nahme für die Erhaltung der Schloßwohnung gesorgt haben, ich werde 
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es jedoch erst im Januar bezieh en, weil ich in 8- 10 T agen nach P aderborn 
zu reisen die Absid1t habe, hier mich 14 Tage aufhalten will, um mich einzu
studiren und über die Art, wie der dortige Geschäfts Gang und die dortige 
Verwaltung dereinst mit der hiesigen in Verbindung zu bringen ist, Mate
rialien zu sammlen. 
Ich habe der Commission in Paderborn gesduieben, sie mögte mich nur 
von der wieded1erges tellten Circulation im Innern der Preußisch West
phälischen Staaten benachrichtigen, ihr unsere hiesige Verordnungen ge
schickt, werde ihr auch unsre historische Tabellen und lnstructionen schik
k en, um die Aufnahme hiernach zu bewürken, denn ohne diese kann man 
in hundert Fällen nicht zurecht kommen. 
Mit den Separations Arbeiten sind wir beschäftigt, ich hoffe wir werden in 
8- 10 Tagen fertig seyn, damit d er Bericht abgehen kann, unterdeß daß 
dieser in H[ildesheim] ist, daß vielleicht einige der Herrn Deputirten sid1 
hier mit Acten lesen erbauen, kann ich gut abkommen und werde vor mei
ner Abreise auch eine Art generelle Uebersicht vom hiesig~n Geschäftsgang 
dem M. v. S[chulenhur]g üherschicken. 
Die Bestimmungen wegen Salm sind in der Sache sehr angemessen, und 
wird das Separations Geschäft sehr dadurch erleichtert, daß man den Knopf 
auf dem Beutel hat - wenn man nur nicht wieder auf einige Reclamationen 

· nachgiebt. 
Mir sagt man, der h iesige Probst v. Sdunising suche die Kettlersche Dohm
küster Stelle nach, es ist ein listiger K erl , d er sich an Arnstadt wendet, er 
hat zwisd1en 7-8000 Th., id1 hoffe nicht, daß er sie erhält, sondern sie ist 
geschickt, um eingezogen zu werden. 
Personalien. 
Gut wäre es, wenn wir Meppen haben und allenfalls die Niedergrafschaft 
Lingen, die gewiß mehr an Geld einträgt als Meppen , hinweggäben, denn 
von d er Navigabilitä t der Ems hängt gar zu viel ab, das Kirchspiel lbben
bühren und Brochterberg dürfen wir nur nicht hinweggehen, wegen der 
Kohlen. 
F orstvermessungs-P ersonalien. 
Der Erzherzog1 hat gar k ein Recht auf den Garde Cassenbestand, das Testa
ment schenkt alle Bes Lände dem Lande, und im habe einen Original Brief 
des Chfst. Max Franz an Herrn v. Fürstenberg in Händen, worin jener einen 
Plan vorlegt, um den Gardefond zur Verbesserung der Universität anzu
wenden und woraus sid1 der Grund, warum der Bes tand gesammlet worden, 
deutlich ergiebt. Diesen Brief werde ich ad acta geben, und man muß diesen 
Fond der Universität überweisen, kann aber gleich soldrn Einrichtungen 
[treffen], damit die Zinsen von diesem Capital zum Unterricht junger Mili
tairs angewandt werden, um die Sad1e dem König palabel zu mad1en. 

Hierbey ein Schreiben von Rapp[ard] , so sie gefälligst nur cassiren, die 
Damens Stifter Stoppenberg und Röllinghausen werden hoffentlich dodl 
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nicht aufgehoben - man sollte aber in jedem 3-4 Praebenden für Officiers 
Töchter cum dispensatione von Ahnenprobe und Catholicitaet reserviren. 
Essen und W erden würde vorläufig am füglichsten der Märckisd1en Cammer 
anvertraut, wo ohnehin Rentey Essen, Werdensches Schul Geld hinfließt, 
Ruhrschiffahrt, Kohlen u. s. w. Ich wünsd1te sehr, Ihr Herr Bruder käme an 
die Stelle von Schlechtendahl,man könnte ihm ein Gehalt von 900- lOOOTh. 
bey der neuen Organisation der Märckisch Clevsd1en Cammer verschaffen. 
Nachschrift. Was Sie mir von Ihrer Gesundheit sagen, beunruhigt mich, Sie 
müßten sich ein Reitpferd anschaffen und täglich eine Stunde reiten, auch 
weniger Thee trinken ( ... ]. 

1 Der Erzherzog Anton V i kt o r (1779-1835), Neffe des im Juli 1801 verstorbenen Kur
fürsten Max Franz, war sogleid1 nach dem Tode seines Onkels zum Nad1folger gewüh lt 
worden, jedodl wagte e r di e Wahl wegen des Protestes Preuß ens und anderer Reidis
stände nicht anzunehmen. Vgl. Brnubad1-Schulte, S. 90 f„ wo ausfiihrli ch e r über die 
letzten Verzwciflungsversuche zur Erhaltung der Selbständigkeit des Kurfürstentums 
beridltet wird. 

501. Stein an Schulenburg Münster, 2. Dezember 1802 
StnauarcLiv Mün1tcr 1 Spezial-Organhnt io111-Kommi u ion Mün ster. Nr. l. Konzept. E igcnh . mit Verme rk 
Steins: „Gehört zum Schreiben dd. 3. D eccmber 1802„. - Auere rtigung {fnu wörtl idt übe rciu 1t immcud) 
chemah Prc uß. Geh. Staaturd1iv Be rli n. Jetzt D eut1d1e1 Zcntrnlordliv II. Merseburg. Rep. 70. 1'-Hin1tc r. 
Cap. II. Seel. XXVIII. Nr. 1. Vol. 1. 
Eutdrudc P crtz, Ste in J. S. 493 ff . Nad1 der R ei nedirirt. Ebeueo oud_1 1. S. 393 ff. - Hier oad:i dem Konzept. 
Gekürzt. Verhole Abweidiuugen vermerkt. 

Auseinandersetzung mit de11 T eilhabern am Bistum Münster. Gemeinsame Auf gaben 
und V erpflid1t1mgen ou/ Grund der Besdilüsse der Reidi.sdeputotion vorn 28. Olctober 
und 30. Olctober 1802: Unterhalt der Mitglieder der a1i/gehobene11 geistlichen Kor
poratio11en, Fortdauer der milden Sti/tungen, Sidierstellung der Bearnte11 der sälcu· 
larisierten Gebiete, Übernahme und Tilgung der schwebenden Schulden, Erledigung 
gemeinsamer V erwaltungsau/gaben. Befürwort et erneut die Beibehaltung der mün
stersdien Landstände. 

Die Art der Auflösung des Bisthums Münster in mehrere einzelne kleine 
Staaten kann nicht der Willkiihr eines jeden einzelnen Regenten derselben 
überlassen werden, sondern muß nach solchen Grund Sätzen geschehen, die 
mit denen über diesen Gegenstand in dem Deputations Concluso cl. d. 28 sten 
Oetober 1802 enthaltenen Beschlüssen und mit der Landes Verfassung über
einstimmend sind. 
Die Leitung dieses Geschäftes steht des Königs Majestät zu als Besitzer 1 

des größten Theils des Landes, insbesondere seiner Hauptstadt, des Sitzes 
der Landes Collegien, Haupt Cassen, Archive, und als Cr a y ß Dir e et o r 2 

dem die Vollziehung verschiedener Theile des Inhalts des Deputations Con
clusum aufgetragen ist. 
Folgende Grund Sätze des Deputations Schlusses finden auf das Ausein
andcrse tzungs Geschäfte ihre Anwendung. 
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1. Die Bestimmung des Unterhalts der Mit Glieder der aufzuhebenden geist
lichen Corporationen 
a) es sollen nämlich die Mit Glieder der Dom Capituls und Mediat Stifter 
ihre Wohnung und 9/10 ihrer Praebenden lebenslänglich behalten, den 
Stifts Damen bleibt der bisherige unverkürzte Genuß, insofern die neue 
Landesherren sie nicht gegen eine zu ihrer Zufriedenheit zu regulirende 
Abfindung aufheben. 
b) Die Aebte und Conventualen sollen entweder auf eine ihrer bisherigen 
Lebensweise angemessenen Art in einer Communitaet unterhalten, oder mit 
einer jährlichen Competenz für die Aebte von 2000- 8000 Fl., für die Con
venlualen von 300- 600 Fl. entlassen werden. 
2. der Hof-, geistlichen und weltlichen Dienerschaft, Militair und P ensio
nisten des abgehenden Regenten und auch der mittelbaren geistlichen Cor
porationen wird der Fortgenuß ihres Ranges, ganzen Gehalts und recht
mäßigen Emolumenten3 zugesichert. 
3. Die Fortdauer der frommen und milden, auch zum öffentlichen Unter
r icht bestimmten Stiftungen, endlich 
4. die Erhaltung der religieusen und politischen Verfassung, insoweit solche 
auf Verträge zwischen dem Regenten, d em Lande, auch ander en reichs
gesetzlichen Normen, also auch einer rechtskräftigen Observanz beruht, 

. festgesetzt. Votum von Chur Maynz Sess. XX4 • 

Zule tzt bestimmt das Conclusum der Reichs-Deputation d. d. 30 s ten Oeto
ber 1802 die Vertheilung der Cammer Schulden nach dem Dornainen Ertrag, 
der Landes Schulden nach dem Steuer Ertrag5• 

Die Bestimmung des Unterhalts der Geistlichen kömmt bey der Auseinander
setzung mit denen Theilnehmern an dem Bisthum Münster nur insoweit 
in Betracht, als Beschwehrden über ein gesetzwidriges Verfahren bey dem 
Crayß Directorio angebracht werden und als die Frage zu beantworten, ob 
außer dem Territorio gelegene Güther , so zu einer geistlichen Corporation 
gehören, welche der Landesherr nicht einzuziehen für gut findet , von dem 
T erritorial Herrn dieser Güther eingezogen werden können , 
ferner, ob eine Stiftung zu wohlthätigen oder Unterrichts Zwecken ihre 
außer dem T erritorio gelegenen Güther behält, 
endlich, in wie fern der Beytrag aus denen Mediat Stiftern zu der zukünf
tigen bischöflichen Einrid1tung ausgemittelt und sichergestellt ist. 
Die erste Frage bezieht sich insbesondere auf Damens Stifter, und haben 
die im Preußisd1en Bezirk liegende Stifter Hohenholt und Nottein mehrere 
Besitzungen in denen benachbarten Ländern. 
Das Deputations Conelusum begünstigt diese Stiftungen vorzüglich, da sie 
einen anständigen Zuflud1ts Ort für die zahlreiche weibliche Mitglieder der 
Familien der oberen Stände abgegeben und zu mäßig dotiert sind, um die 
Entschädigungs Masse merklich zu vergrößern. Die Aufhebung der Damens 
Stifter ist dem Ermessen des neuen Landesherrn anheim gestellt, jedoch 

598 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 1, Stuttgart 1957 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

2 . DEZEMBER 1802 

gegen eine zur Zufriedenheit der Mitglieder zu regulirende Abfindung. 
Scheint es also dem Landesherrn der Stiftung räthlich, die Stiftung fort
bestehen zu lassen, so kann ihr ihr6 Eigenthum, es liege in welchem Terri
torio es wolle, nicht entzogen werden [ ... ]. 
Das Deputations Conclusum setzt ad 5 die Fortdauer frommer und milder 
Stiftungen fest, also der Unterrichts Anstalten, als Universitäten, Semina
rien, Armen Anstalten, Hospitäler, Klöster der Barmherzigen Brüder, und 
setzt ihr Eigenthum in Hinsicht auf Unverletzbarkeit jed em P rivat Eigen
thum gleich. 
Es bleibt also gleichfalls das Jesuiter Collegium zu Coesfeld und Meppen in 
unzertrennter Verbindung mit dem hiesigen Gymnasio und unter der Ver
waltung der hiesigen Exjesuiter Commission, der sowohl als denen dortigen 
Beamten es aufzugeben seyn wird, keine Versuche des neuen Landesherrn 
zuzulassen, welche das Eigenthum dieser Anstalten beeinträchtigen. 
Der andere wichtige Gegenstand des Deputations Beschlusses d. d. 28 sten 
October a. c. ist die Sicherstellung der Dienerschaft der saecularisirten Län
der und Communitaeten, sie seyen mittelbar oder unmittelbar. 
Es wird Artikel 3 festgesetzt7, 
a) daß allen Hof-, geistlichen und weltlichen Beamten, Militair und P ensio
nisten der unabgekürzte lebenslängliche Fortgenuß ihres bisherigen Ranges, 
Gehalts und Emolumente oder eines Aequivalents statt letzteren unter der 
Bedingung gelassen werde, sich in andern Dienstverhältnissen brauchen zu 
lassen . 
b) Diejenige, welche sich nicht versetzen lassen wollten, müßten pensonirt 
werden, nach gewissen näher festgesetzten Bestimmungen. 
c) Denjenigen, welche der Landesherr gar nicht in Diensten beh alten wolle, 
müßte ihre ganze Besoldung lebenslänglichs gelassen werden. 
In Ansehung der unter mehrer en Theilnehmern getheilten geistlichen Län
der bestimmt der Art. 5 des Conclusi, daß : 
a) sowohl in Ansehung der standesmäßigen Unterhaltung der unter der 
gegenwärtigen Veränderung lebenden P ersohnen als wegen der Sicherstel
lung der Dienerschaft des Landes, auch kirchlichen und r eligieusen Ver
fassung alle bisher festgesetzte Grund Sätze in Anwendung zu bringen. 
b) Die auf einzelnen Theilen ruhende Lasten fallen denjenigen n euen 
Herrn allein zur Last, die solche Theile allein erhalten. 
c) Die auf das ganze sich beziehende Lasten blieben zur V ertheilung unter 
die neue Landesherren. 
Um diese Grund Sätze anzuwenden, sind die Gehälter- und Emolumenten 
Tabellen von allen Hofes und Landes Stellen eingefoder t, m an geht jede 
einzelne Angabe sor gfältig durch und trennt alles, was nur irgend zu den 
allgemeinen Lasten nicht zu rechnen ist . Die Beyträge zu den zukünftigen 
Gehältern vertheilt man unter die sämtliche Interessenten nach dem Ver
h ältniß ihres Antheils an denen Einnahmequellen [ ... ]. 
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Bey dem Militair werden Officier e und Unter staab in Ansehung ihrer Ge
hälter9 und Emolumente gleichfalls sid1er gestellt, der Unterofficier und 
Soldat, so nicht Invalide ist, entlassen, ihm jedoch dasjenige, was er bey 
seiner Entlassung zu fodern berechtigt, zugetheilt und Stamm und Rang
listen angefertigt, um jedem das ihm zukommende bestimmen 10 zu können. 
Der invalide Soldat hat ein vollkommenes Recht auf das Invaliden Gehalt. 
In Ansehung der Armatur wird bestimmt werden müssen, ob sie unter 
sämtliche Inter essenten zu vertheilen. 
Munition und Vestungs Inventarium gehört dem Besitzer der Vestungen. 
Der Art. 4 des Reichsdeputations Schlusses versichert die Fortdauer politi
sd1er Verfassung, in so weit solche auf Reichsgese tzen, Observanz, Verträgen 
beruht, und Art. 5 wendet diesen Satz aud1 auf die getheilte Länder an. 
Die ständische Verfassung kann zwar im Bisthum Münster nach seiner er
folgten Auflösung nicht in d er bisherigen Form fortdauern, es wird aber 
in jedem einzelnen Theil sich eine besondere ständische Corporation bilden 
und an dem Besteuerungs Recht theilnehmen. Des Königs Majes tät ist vor
züglich ver anlaßt, für die Aufrediterhal tun g s tändischer Verfassung zu 
sorgen, weil von ihrer Existenz die Garantie des Credit Systems des Landes 
abhängt und die Sicherstellung des Eigenthums so vieler seiner neuen Unter
thanen, welches sonst mit denen häußlidien Bedürfnissen kleiner Regenten 
in Verbindung gesetzt wird. 
Das Conclusum vom 30 s ten October a. c. bestimmt die Vertheilungs Art 
<l er Sch ulJen derjenigen Länder , weld1e an mehrere Besitzer übergehen , es 
sollen nämlich die Cammer Schulden nach dem Domainen Ertrag, die Landes 
Sdiulden nad1 dem St euer Ertrag unter sämtlidie Theilhaber e ines Landes 
in verhäl tnismäß ige Theile vertheilt werden [ .. . ]. 
Die Sdiulden des Bis thums Münster sind theils Cameral Schulden, theils 
Landes Schulden ; erstere h aften entweder auf der Land Rentey Casse oder 
auf denen einzelnen Domainen Aemtern, und hat man von der hiesigen 
Rent Cammer ein vollständiges Verzeidiniß sämtlidier Cameral Sdiulden 
gefodert, nach dessen Einreidmng die Vertheilung nach dem Domainen 
Ert rag vorgenommen werden kann. 
Die Lan des Sdmlden oder die Schulden der Pfennig Cammer sind: 
a) die alte Schulden vor 1794, 
b) die Quotisations Capitalien, 
c) die Zinßen Rückstände aus dem 17. Jahrhundert, 
d) die neuere Sdiulden nadi 1794. 
Einzelheiten zu a- c. 
Die neuere Sdiulden sind als auf die Extraordinarien Steuer fundirt anzu
sehen, da die gewölmliche Schätzung nicht zureicht, um die Bedürfnisse der 
Haupt Casse zu befriedigen und man das Unbillige gefühlt zu haben scheint, 
alle neue Lasten auf den schatzpßidltigen Stan d zu legen und den freyen 
nicht daran Th cil nehmen zu lassen . 
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Die Pfennig Cammer hat ein specifiques und chronologisches Verzeichniß 
sämtlicher auf dem Lande haftenden Schulden eingereicht, und man hat das 
Gutachten des Geheimen Raths wegen des dabey anzunehmenden Verthei
lungs Grundes abgefodert, welches noch erwartet wird. 
Will man hierbey der bisher subsistirenden Landes Verfassung gemäß han
deln, sich aller neuerungssüchtigen , weitläufigen, spitzfindigen und nur 
viele Discussionen veranlassenden Grund Sätze enthalten, so würde man 

1) es bey der Verzinßung und Tilgung der alten Schulden vor 1794 durch 
den schatzpßichtigen Stand belassen, da diese Schulden vor und aus dem 
siebenjährigen Kriege herrühren und die zu ihrer Bestreitung bestimmte 
Steuer sich mit dem Eigenthum durch Kauf, Erbsdrnft u. s. w. consolidirt ha t. 

2) Die im 7 jährigen Kriege aufgenommene Quotisations Capitalien sollten 
aus dem Stempel Ertrag verzinst und, wenn alle Landes Schulden aus der 
Schatzung getilgt worden, zurückbezahlt werden [ . .. ]. 

3) Die neuere, nach 1794 contrahirte Schulden würden aus der Extra
ordinarien Steuer verzinßt und getilgt werden [ ... ). 
Die Eini;ichtung einer gemeinschaftlichen Credit Casse, woraus die Landes 
Schulden verzinst und geti lgt würden, hätte den Nutzen, daß das Eigenthum 
der Landes Gläubiger und die Zurückzahlung der Capilalien sicher gestellt 
würde, welches den Nachtheil, der aus der Concurrenz mehrer er Interes
senten bey diesem Geschäfte [zu befürchten wäre ?], sehr überwiegen würde. 
Des K önigs Majes tät hat ein ganz überwiegendes In teresse, für d ie Sid1er
stellung der Landes Schulden zu sorgen, indem der größte Th eil derselben 
denen in Münster wohnenden Rentenieren und denen hier liegenden Corpo· 
rationen gehört, so seine Unterthanen sind, und aud1 seinen eigeneu11 Cassen 
dur ch Saecularisation vieles zufallen wird und er als der Besitzer des größ
t en Theils des Landes und dessen Hauptort nach dem Concluso d. d. 30 s ten 
Oetober für die einstweilige Zinßzahlung haftet. 
I st man aber nicht zur Er richtung einer gemeinschaftlichen Credit Casse 
geneigt, so wird man wenigstens zweckmäßige Maaßregeln zur Sid1erheit 
der Landes Gläubiger treffen müssen. Diese würde erreidit, wenn die Theil
haber verabredeten: 

a) in ihren Distr ieten die ständische Verfassung wieder herzustellen und 
diesen Corporationen die verfassungsmäßige Theilnah me an <lern Steuer 
und Landschulden Wesen einzuräumen, 
b) wenn der von jedem Interessenten aufzubringende Tilgungsfond be· 
stimmt und 
e) diese ganze Uebereinkunft von des Königs Majestät garantirt würde, 
jedoch mit der Befugniß, auf Anrufen eines Gläubigers gegen die säumige 
Zahlungsbehörde die bereiteste Exeeution zu erkennen [ . . . ). 
Es bleibt12 bey der Auseinandersetzung die Bestimmung des Verhältnisses 
verschieclener gemeinschaftlidrnr Landes Anstalten übrig, insbesond er e 1ler 
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Feuer Societät, des Arbeitshaußes, des Canals13, Navigation der Ems, der 
Anstalt für Schullehrer und Seminarium für Geistlichkeit. 
Die Auflösung der Feuer Societät in so viele Gesellschaften als es Landes 
Antheile giebt, hat das Nachtheilige, daß aus einer großen Gesellschaft, die 
wegen der Größe des Versicherungs Capitals nur geringe Beyträge leistet, 
viele kleine entstehen, die zu einer solchen Kleinheit zusammensdiwinden, 
daß sie sich gar nid1t erhalten können, und daß in diesem Fall die Interes
senten die Vortheile, so aus ihren bish erigen Beyträgen entstehen, verliehren . 
Man würde durch Erhaltung der gemeinschaftlid1en Feuer Societät unter 
Königlicher Garantie und Aufsicht und ähnlichen Bestimmungen wie bereits 
oben erwähnt worden, jene Nachtheile vermeiden und auch dem diesseitigen 
Landes Antheil die Vortheile einer großen Feuer Societät versichern. 
Das Land Arbeitshauß ist für das ganze Land fundirt, und das wechselsei
tige Interesse, welches Nachbarn an Erhaltung öffentlicher Sicherheit haben, 
madlt es wünsdlenswerth, daß es so lange eine gemeinschaftliche Anstalt 
bleibe, als nicht einer der Theilhaber besondere Straf und Besserungs An
stalten errichtet. 
Der Canal kann als eine Pertinenz der Stadt Münster angesehen werden, 
da er eigentlid1 als Befö rderung ihrer Handels Verbindung mit Holland 
angelegt worden ; würde m an über diesen Gesiditspunkt mit denen lnteres· 
senten des Landes An theils, in welchem er zu liegen kömmt, einig, so bliebe 
nichts übrig, als sid1 die Jurisdiction über den Canal, die beyde Ufer und 
die zu seinem Behuf angelegte Werke auszubedingen, auch die Befugniß, 
ihn gegen Entsdiädigung der Privat Inter essenten mit der Ems in Verbin
dung zu bringen. K äme aber eine solche Verabredung nicht zu Stande, so 
mül3te man fes te bestehen auf die diesseitige Erhebung und Verwaltung 
der Canal Gelder , auf ihre ausschließende Verwendung zur Verbesserung 
und Ausdähnung des Canals, auf eine gemeinsdiaftlid1e Aufsicht und jähr
liche Schau des Canals. 
In Ansehung der Navigation auf der Ems würde man überhaupt verabreden 
müssen, daß man ihre Strohmbahn verbessern, wegen d er hierzu erfoder~ 
liehen Arbeiten und wegen Erhaltung der gemaditen Anlagen einen gemein
schaftlichen Plan und Besdiluß fassen wolle, wozu die Besitzer der an der Ems 
angr änzenden Landes Antheile sogleich Commissarien ernennen wollten . 
Die gemeinschaftliche Unterrid1ts Anstalten sind Universität, Gymnasium, 
Seminarium, Lehr Anstalten für Schullehrer. 
Universitä t, Gymnasium sind kein Gegenstand der Saecularisation. Ar
tikel 4 des Conclusum der Deputation d. d . 30. October verordnet die Con
servation der Schulfonds, sie bleiben also in ihrer Verfassung nach Vor
sdirift des Westphälischen Friedens. 
Das Seminarium für Geistliche ist eine kirchliche Anstalt, deren Fortdauer 
gleichfalls in dem Artikel 4 festgesetzt ist, bis dahin, daß eine andere 
Diocesan Einrid 1tung auf reidisgesetzliche Art getroffen worden. 
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Die Lehr Anstalt für Schullehrer wird aus demselben Grund gleichfalls bis 
zu dem erwähnten Zeitpunkt fortdauern müssen. [ .. . ]. 

1 u . ! Keine H ervorhebungen be i Pertz. 
3 Folgt bei P ertz: „oder statt dieser eines verhältnismäßigen Aequiv alents". 
• Protokolle d er Reichstagsdeputation (1803) I. S. 412 f. 
~ Protokolle . .. , Beilagen II. S. 238 ff. 
8 Das zweite „ilir" fehlt bei Pertz. 7 ,.festgc.<tellt" be i P ertz. 
8 „lebemlä11glid•" fehlt bei Pertz. 9 „Gehalte" bei P ertz. 
10 „zuteilen" bei Pertz. 11 „eigenen" fehlt bei P ertr:. 
!! „bleibt" fehlt in der R einschrift, vou Pcrtz clurd1 Konjektur ergänzt („bliebe" ). 
13 S. oben S. 561, Anm. 1. 

502. Stein an Schulenburg Münster, 3. Dezember 1802 
Staataardiiv MUu1ter. Spez ial-Orgnoiaa tion1-Komrui11ion Mün1tc r. Nr. l. Konzept. Eii&t:nh. - Auafertigung 
(wö rtlida überein11iwmcuJ) c laemala Prc uß. Ceb. Suat111rd1iv Be rlin. Jc ta. t Deuttdu:a Zeulralarddv II. 
Meroeburg. Rep. 70. Müuoter. Cap . II. Seel. XII. Nr. 2. 
Erotdrudt Pc rta, Stein 1. S. 489 IT. (Vcraeh entlidi 1804 datiert). Nodi der Reinodirift . - D101di audi 
1. S. 400 IT. - Hier nadi dem Kon•ept. - 3. Abut& gekünt. - Verbale Abweidtuogeo verm erkt . 

Fortga11g der Organisationsgesd•äfte. Vorsdiläge für eine einheitlidie und bessere 
V erwaltung d es Vermögens der Universität und des ]esuitenk ollegiums. Fürst en
berg und Spiegel. Ausführliche, außerorde11tlid1 günstige Beurteilung des letzteren 
1md seiner Bemühungen, „die alte selbständige Verfassung dieses Landes aufrecht 
zu erh olten". - Drängt auf sdmelle Ausmittlung des Wertes der gei.~tlid1en Güter. 
Die Auseinandersetzung mit de11 T eilhabem am Bistum Münster. Befürwortet die 
Aufred1terhalt1mg der alten Reichsl<reisverfass1mg für W estfalen unter preußisd1er 
Suprematie. 

Ew. Excellenz sehr verehrlid1en Auffoderung zufolge glaube id1 nunmehr 
verpflichtet zu seyn , Hochdenenselben einen abermaligen Vortrag abzustat
ten, über die Lage der hiesigen Gesd1äfte und die fernere Vorschritte1 

derselben in Hinsicht auf Einziehung vorbereitender Nachrichten über Ver· 
fassung und Provincial Vermögen, auf innere Verwaltung und auf die Aus
einandersetzung mit denen Theilnehmern an dem Bisthum Münster. 
(1]2 Man ist nunmehr mit Aufnahme der historischen Tabellen besd1äftigt, 
woraus sich wenigstens Menschenzahl, Wohnungen und Viehstand mit Be
stimmtheit ergeben wird, und mit Anfang künftigen Monats wird man 
hoffentlich im Stande seyn, Ew. Excellenz die allgemeine Uebersicht des Zu
standes des Provinz in Hinsicht auf diese Gegenstände gehorsamst vorlegen 
zu können. 
(2] Die Nad1richten über die Regierungs Verwaltung der Provinz, die Ver· 
fassung der bisherigen Landes Collegien sind num~ehr fast ganz vollständig, 
und werden die Berichte über diesen Zweig der öffentlichen Geschäfte aud1 
bald angefertigt werden können. 
(3] Bey denen Landes Cassen ist das Rechnungs Wesen zwar insoweit ver· 
bessert, daß man andere Bücher eingeführt und für das ordentliche Ein
tragen durd1 die tägliche Gegenwart des Rechenmeisters Pusch gesorgt 
wird, so daß die mit der heutigen Post abgehende Extracte Ew. Excellenz 
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einige, obwohl unvollständige Uebersid1 t des Zustandes des Cassen Vermö
gens versdrnffen werden3• 

Weitere personelle Einzelheiten dazµ. 
Zu denen wicht igeren Angelegenheiten, weldrn sich [4] auf die innere Ver 
waltung bezieh en, sind d ie Maasregeln gegen Theurung, welche Ew. Excel
l enz aus denen Vorträgen der Commission vollständig bekannt sind, und 
[5] die bessere Zusammensetzung der h iesigen Zuchthauß Commission, wo 
man darauf bestanden, daß außer dem Geh eimen Rath v. Droste4 nodl der 
Hof Rath Tenspolder5 aufgenommen und eine genaue Untersudlung des 
sehr unvollkommenen Zustandes des hiesigen Zucht und Arbeits Haußes 
vorgenommen worden. Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß nunmehr 
zweckmäßige Vorsd1läge gesd1ehen werden, um denen bey diesen Anstal
ten h errschenden Mißbräud1en abzuhelfen. 
[6.] Ebenso nö thig wär e es, die Universitäts und Exjesuiter Commission 
provisorisdl und in terimistisdl zu verbinden, und würde man hiezu in dem 
Persöhnlidlen der Mitglieder und der Natur des Gesdläf tes h inlänglidrn 
Bewegungs Gründe6 finden. Es hat nämlid1 die Universitäts Commission die 
Verwaltung des Vermögens der Universität, die Exjesuiter Commission die 
Verwaltung des weit ansehnlidrnren Vermögens d es Gymnasii, eines Insti
tutes, weld1es nach der hiesigen V crfassung als ein integranter Theil der 
Universität angesehen werden muß, indem die theologisd1e und die philo
sophische Faeul tät zum Gymnasio gehört und aus dessen besser zu ver
waltenden Fonds die Universität dereinst allein die Hülfsquellen zur Ab
helfung sehr wesentlicher Unvollkommenheiten erhalten kann. Es sind 
ferner bey der Universitäts Commission die Herren v. Fiirstenberg und 
v. Spiegel angestellt, beydes Männer von Geist, K enntnissen, Thätigkeit, 
bey der Gymnasien Commission ein Dohmherr v. Droste und der Vicekanz
ler zur Mühlen, ein alter, ab gelebter, stumpfer Mann. 
Durch Combinirung beyder Commissionen würde man die Verwaltung eines 
Vermögens, weld1es einen gemeinsdrnftlichen Zweck hat und im Wesent
lid1en unzertrennlid1 ist, vereinigen, und denen im PersönlidlCn der Mit
glieder der Gymnasien oder Exjesuiter Commission beruhenden Unvoll
kommenheiten abhelfen. 
[7 .] Bey dieser Gelegenheit erlauben mir Ew. Excellenz, einiges über den 
hiesigen Dohmdechant v. Spiegel zu äußern. Er ist ein Mann von ausgezeich
neten Geisteskräften, ausgebreiteten K enntnissen, einer großen und sehr 
b eharrlichen wissenschaftlid1en und Geschäfts Thätigkeit. Seine Bemühun
gen, die alte selbständige Verfassung dieses Landes aufrecht zu erh alten, 
sind bekannt7, da aber die größere allgemeine politisdle Ereignisse seine 
Bemühungen vereitelt haben, so hat er es nidlt einen Augenblick unter
lassen, die Foderungen seiner neuen Verhältnisse mit Offenheit, Würde 
und unermüdeter Thätigkeit zu erfüllen. Er besitzt den sehr sd1ätzbaren 
Ehrgeitz, gemeinnützig zu seyn und den Vorwurf <l es pfäffischen, müßigen 
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und genußreichen Lebens von sich zu entfernen, und er wird gewiß jede ihm 
angewiesene Stelle auf eine ausgezeichnete Art und mit Anwendung von 
Kraft und K enntnissen erfüllen. 
Eine mehr als zwölfjährige Bekanntschaft mit diesem Manne und verschie
denen Mit Gliedern seiner Familie8 und die Einsicht der über mehrere 
Gegenstände seiner hiesigen Geschäftsführung verhandelten Acten erlaubt 
mir, mit Bestimmtheit über ihn zu urtheilen . 
[8.J Das Schicksal der hiesigen Geistlichkeit sey, weld1es es wolle, sie werde 
mit Jahresgehältern aufgehoben, sie bleibe und werde besteuert, oder es 
werden neue kird1liche Einridltungen gebilde t, Diozesen und ihnen ange
messene Capitul errid1te t, so scheint es mir, es sey die genaue Ausmittelung 
des Werths der geistlichen Güther eine nothwendige Maasregel. 
Bey der unvollkommenen Bewirtsdrnftung dieser Güther Masse und dem 
noch verworreneren Rechnungs Wesens, so darüber geführt wird, ist viel
leicht kein anderes Mittel, als eine gründliche Veranschlagung nach richtigen 
landwirthschaftlichen Grund Sätzen durch Local Commissionen. 
Sollten Ew. Excellenz diesen Antrag genehmigen, so könnte die Geschäfts 
Vertheilung in der Art vorgenommen werden, daß man dem Krieges Rath 
v. Wolframsdorff auftrüge die Veranschlagung sämtlicher in Münster ge
legenen Collegiat Stifter, als St. Mauriz, alte Dohm, Ludgeri u. s. w., 
dem Geheimen Rath Hoffbauer die Veranschlagung des sämtlichen Dohm 
Capitularischen Vermögens, · 
dem Justitz und Domainen Beamten Brune zu Halle die Verans<hlagung 
von Marienf eitle und sämtlichen im Amte Sassenberg liegenden Manns
klöstern und Stiftern, 
dem Märckischen Cammer Assessor v. Rappard die Veranschlagung von 
Cappenberg und Liesborn. 
Diese Arbeit führte zur richtigen Ausmittlung des W erths des geistlichen 
Vermögens und zur Möglichkeit, alle Maasregeln, die dieses betreffen, mit 
Sachkenntniß auszuführen, zur K enntniß der innern Verfassung und des 
Zustandes des platten Landes, der innern Rustical Verhältnisse zur Be
urtheilung der Frage, inwiefern die zukünftige Domainenbeamte bey der 
P olizey Verwaltung zu gebrauchen , und da man früh oder spät sim in der 
Nothwendigkeit sieht, eine solche Maasr egel zu ergreifen, da sie auf K osten 
der geistlichen Corp orationen selbst geschehen kann, so glaubte ich keinen 
ferneren Anstand nehmen zu müssen, den gegenwärtigen gehorsamsten An
trag hey Ew. Excellenz zu thun. 
Das Auseinandersetzungs Gesd1äft mit denen Theilhahern am Bisthum 
Münster ist von einer solchen Wichtigkeit, daß ich mim verpflichte t halte, 
Ew. Excellenz meine Ansichten dieses Geschäftes in einem besondern an· 
liegenden Pro Memoria9 vorlegen zu müssen, nad1 dessen Inhalt id1 die Vor
bereitungs Arbeiten zu leiten beschäftigt bin und woraus ich vorläufig 
glaube, 
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die Nothwendigkeit folgern zu dürfen, d e n Civil Besitz sch l e cht e r · 
dings d e n e n Th e ilhab e rn nicht e inzur ä um en, bis man sic h 
über die Grund Sätz e d e r Auseinand e r S e tzung ve r e inigt und 
ein e n Vertrag darüb e r abgesc hlos se n h a t, in w e l c h e m d e r 
Pr e ußi sc h e Staat sich di e L e itung und Crayßdirec t oria l e 
Supremati e üb e r di e au s di esem V e rtrag fli eße n de V e r· 
hältnis se vorb e h ä lt10• 

Sd1ließlich bemerke ich, daß sim ein gewisser Rheingräflicher Hof Rath 
Kappes bey mir wegen Occupation des Amts Horstmar gemeldet, und, da 
ich ihm den Inhalt der bisherigen Verhandlungen eröffnet, ihn auch zur 
Einreichung eines schriftlichen Antrags aufgefordert, er dieses aber nicht 
gethan, so habe ich ihm bedeutet, daß von seinen mündlichen Aeußerungen 
keine Notiz genommen werden und nid1ts weiter geschehen könne, als ihn 
ferner hier in der Stadt als einen Fremden zu dulden. 

1 „Fortsdiritte" in d er Ausfertigung bei P ertz. 
! In de r Reinsd1rift und bei P ertz werden die einzelnen Absä tze nach den behand elten 
Gegenstündeu durdmumeriert. Die Num erie rung ist hie r in K lammern zugeset zt . 
3 „Vbersidu des Gassen V ermögens versdiaffen wird" in der Reinsdtrift und bei Pertz. 
4 Franz O t to Frh. v. Droste-Vis c h e ri ng . 
6 „Teuspolder" in d er Vorl age. 
0 „Bewegsgründe" in der Reinsd1rift und bei P er tz. 
7 Über die Haltung Spiegels am Vorabend de r Annexion s. Bruubuch-Sd1ult e, S. 90, ebd. 
S. 104 aud1 über seine Denksd1riften zur Organisation des M.ünsterlandes unter p reu ßi
sd1cr H errsdtaft, über d ie Wilmanns an Hand de r Aktenbericht.et hatte. 
8 S. oben S. 30, Anm. 2. g Nr. 506 .. 
10 Ohne Hervorhebung in der Reinschrift und bei P ertz. 

503. Stein an Sack Münster, 4. Dezember 1802 
Prcuß. Geh. Stcmt.ao.rchiv Berlin, jetzt Deut.ac.hca Zentrolnrchiv 11, ~lcncburg. R cp. 92. Nachlaß Joh. Aug. Sa.ck.: Au1· 
fcrtigung. Eigenh. - Erlldruck 1. S . 403lT. - Hier im 4. Abaohniu atnrk gcklirzt. 

Die Auseinandersetzung mit den „Moorgraf en" uncl mit den Herzögen vori Aren
berg und vori Oldenburg. Schleppender Gang des Veranlagungsgeschäfts für clic 
geistlidien Güter. - Kantonsverteilung. Stein 11ncl ßlüdier /ür Übernahme bürger· 
lidier münstersdier Offiziere in clie preußisdie Armee („hie rdurd1 wird die öffcnt · 
liehe Meynung gewonnen"). - Empfiehlt die Heranziehung des Bergrats v. Spiegel 
::ur Durd iführung geologisdier Untersudwngen im Paderbornsdien, Bevergem, 
Ibbenbüren arif Kohle und Sal:. - Weit ere Personalien. 

Vermerk Sacks: „den 7. Dec." 

Ew. Hod1wohlgebohren sehr verehrlimes Schreiben d. d. 28. m. p . habe im 
zu bean tworten. Id1 kann nid1t eher von hier abreisen, bis der Berid1t an 
den H. Gr. v. d. S(dmlenburg] wegen der Auseinandersetzungs Grundsätze 
abgegangen, indem sonst in meiner Abwesenh eit die Sad1e in Stocken ge· 
räth. Unterdeß bin ich mit der Paderborner Organisations Coromission in 
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Correspondenz wegen der Getraide Polyzey, habe ihr die hiesige Verord
nungen communicirt und die Schemata und lnstruction wegen der histori
schen Tabellen und hoffe, in der Mitte dieses Monats abzugehen. 
Heute schicke ich ein ausführliches Schreiben mit Anlage wegen des Aus
einandersetzungs Geschäfts an H . v. d. Schulenburg1, welch es Ihnen ohne 
allen Zweifel zu theil werden wird, daher ich dessen Inhalt übergehe. Wir 
müssen in Ansehung der kleinen Grafen nur feste halten, ihnen d en Brod
korb hod1hängen, auch gegen Arenberg und Oldenburg nicht nachgeben, 
gegen letzteren muß man in Hinsicht seiner V erbin<lung mit Rußland und 
seines reditlichen, schätzbaren Characters vertraulicher und sdionender 
handeln. 
Leider sind wir mit Einsammlung unser er geistlid1en statistischen Nach
riditen nicht sehr vorgerückt; die Nadirichten vom Dohm Capitul, wo Herr 
v. Spiegel mit Verstand und Thätigkeit arbeitet, sind da, bey den übrigen 
herrscht übler Wille, Trägheit und eine unbegreifliche Unordnung im Rech
nungswesen, man wird zusammenstoppeln, was man hat, übrigens ohne 
ordentliche Veranschlagung läßt sid1 nichts gescheutes und bestimmtes 
machen und muß nur sobald als möglich hiezu gesdiritten werden. 
Wenn man nur weiß, was errichtet werden soll, so kann man feste Beschlüsse 
nehmen, ich glaube, man wird aber denen zwey Weselschen Regimentern 
Cantons geben wollen, weldies auch sehr thunlich ist, wenn man Stradiwitz 
nach dem Eidisfeld schid<.t und ihm die dortige Gegend zum Canton und 
Garnison anweist. Weitere Einzelheiten dazu. 
Man hat die Idee geäußert, statt eines Infanterie Regiments hier drey 
Füsilier Bataillons zu formiren. - Dieses hat folgenden Nutzen a) der Dienst 
ist dem gemeinen Mann angenehmer, b) man ist weniger pedantisdi auf 
Größe, c) eine große Menge junger gebildeter hiesiger Officiers, so aber 
aus guten bürgerlichen Familien sind, würden angestellt werden, da ihnen 
das lächerliche Vorurtheil den Eingang in die schwehre Infanterie ver
schließt, hierdurch wird die öffentlid1e Meynung gewonnen, für das Wohl 
dieser Individuen gesorgt und die Einführung des Cantons durdi den Ein
fluß, den alle diese Persolmen auf die öffentliche Meynung haben, erleich
tert. -Der G[eneral] Blücher ist für diese Idee aus diesen Gründen, die mir 
sehr überzeugend scheinen. 
Es ist gewiß sehr gut, daß E. H. mit nach Berlin gehen, und so sehr ich 
wünsche, daß Sie hier wären, so sehr finde ich erster es wesentlich nöthiger, 
sollte dieses aber nicht gesdiehen, so bitte ich, uns hier zu besud1en. Rappard 
ist gestern hier angekommen [ . .. ],ich werde ihm die Casscn Samen geben, 
den oeconomisdien Theil der geistlidien Sachen, die Generalia des Aus
einandersetzungs Gesdiäftes usw. Er ist uns sehr nöthig, Ribbentrop taugt 
nichts und W olframsdorff ist eine gute Haut, aber kein streber Arbeiter. 
Ich schicke Ihnen die Anlage, sie ist vom Berg Rath v. Spiegel, Bruder des 
Dohmdechant, er war einige J ahre in Freyberg und hat Sclilesien usw. be-
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reist, ich habe ihn aufgefodert zu einer geognostischen Beschreibung vom 
Paderbornschen und werde ihn veranlassen zu einer Untersuchung des Ge
bürges von Bevergen, Ibbenbühren usw. in Hinsicht auf Kohlen und Salz. 
ld1 weiß hier in Westphalen niemand, der diese Partie wissensdrnftlich be
treibt, und glaube, daß es gut ist, diesen jungen Mann kennen zu lernen 
und, wenn man ihn brauchbar findet, herzuziehen. 
Dctten ist Professor der Physiologie, sehr wenig geschätzt und geldbe<lürf
tig, wenn man ihm übrigens ein Douceur gäbe, so wäre es der Sache an
gemessen. Machen Sie meine Empfehlung an H. Schulze und Focke. 
Arn Rand: Bey der Cappenberger Sacl1e2 kam nicht viel h eraus, die Leute 
haben Holz schlagen lassen, um eine Weinredmung von 4000 Th. zu bezah
len, nicht devastirt, man hat ihnen alles Holzschlagen ohne besondere forst
amtliche Anweisung inhibirt. - Unser guter Sobbe ist kein großer Freund 
von Berichten, ich werde es ihm doch zu verstehen geben, daß es nicht übel 
wäre, wenn er es thäte. 

1 Vom 2. und 3. Dezember. i S. oben S. 589. 

504. Stein an Sack Münster, 8. Dezember 1802 
Prcuß. Geh. SLaounrchiv Dcrlin, jetT.l Dcut11chc1 Zcnlrulorch.iv 111 Merseburg. Rcp. 92. NnchJaß Joh. Aus. 5Bclc: Au1~ 
fcrtigung. Eigcnh. - ErAtdruck 1. s. 405 r. 

Fortgang der Auseinandersetzu1ig mit den „kleinen Regenten". Einriditung der 
preußischen, Aussdialtuug der taxisdien Post im Münsterland. Einriditung einer 
Postverbindung von Münster und Wesel über Hagen- Meinerzhagen nach Frankfurt. 

V ermerk Sadu : „d. 11. Dec., btd. 13." 
Unsere kleine Regenten finden sich successive hier ein und werden ganz 
gewaltig vorn Hunger geplagt, es entsteht die Frage, ob man nicht mit jedem 
einzelnen den Punkt der geistlichen Güther und der Domainen nach dem 
Concluso der Deputation und der Landes Verfassung reguliren kann, aber 
die Landes Schulden und übrige Dinge [bis] zur allgemeinen Conferenz aus· 
setzen kann. 
Ein Punkt, der noch zu reguliren ist, ist der, wie es mit denen bey denen hie
sigen Justitz Stellen anhängigen Processen gehalten werden soll, wir haben 
ein Interesse bey dieser Sache in Hinsid1t, daß sehr viele unser er Unter
thanen Kläger oder Beklagte sind, ferner daß wir denen Rechtsgelehrten 
dieser Stadt Besd1äftigung gehen. 
In Ansehung der Post muß man darauf bestehen 
a) daß wir die fahrende Post überall , wo Münstersche Posten waren, be
h alten, 
b) daß in unserem District die Taxisdie Posten cessiren, denn sie stehen 
mit unseren Posten in keiner ordentlidien Verbindung, ein Brief von hier 
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nach Minden läuft 7 Tage, sie sind theuer, und sie sind unordentlich und 
ungefällig. 
Rappard ist hier und fleißig am Arbeiten, weisen Sie ihm gütigst seine 

Diäten an. 
Nadischrift: Gut wäre es, wenn man einen Postweeg von Münster nad1 Ha

gen, von Wesel nach Hagen gerade nach Frankfurt anlegte über Meinerz

hagen. Dieses ist der geradeste Weg aus Westphalen und Holland in das 

Reich. 
Der Major v. Kampz wird sich einige Tage in Hildesheim aufhalten, er ist 

ein vernünftiger Mann, der viele Kenntnisse hat. 

505. Stein an Sack Münster, den 10. Dezember 1802 
Preuß. Geh. Stnollarchiv Berlin, jetzt Dcut1chc1 Zcntrnlorchiv Jl, Merseburg. Hep. 92. Nnchloß Job. Aue. Sock. Aui-
fcrtigung. Eigenh. - Eratdruck 1. S. 406 f. . 

Bevorstehende Reise Steins nad1 Paderborn. Die Bevollmäd1tigten der T eilhaber 

am Fürstentum Münster. „Wir sollten einen Crnyßtag für Westphalen wieder bilden, 

. . . auf diese Art hielten wir den ganzen Westphülisd1en Croyß in Ordnung." Für 

den Fall einer Verlegung d e„ märkisch en Kammer nach Essen wird d er V erbleib 

der Regierung in Hamm vorgesddageri. 

Vermerk Sadcs: „d. 14. Dec., btd. d. 16 in Paderborn." 

Nachdem nun H err v. Rappard angekommen, er die Cassen Sachen über

nommen, das Separations Geschäfte e ingeleitet und die Zeit zur Zusam'men

berufung der Theilnehmer an der Auseinandersetzung nach dem Depu

tations Conclusum vom 26. November festgesetzt ward 1, so gehe ich den 

13. m. c. von hier nach Paderborn und werde bis d. 26. m. c. daselbst bleiben. 

Hoffentlich erhalte ich auf mein officielles Schreibend. d. 3. Decemberunter· 

deß noch Antwort. Vor dem 27. m. c. konnte wegen d er Entfernung und Un

schlüssigkeit vom Herzog von Oldenburg die Zusammenkunft nicht gehalten 

werden. Die kleinen H erren brummen zwar ein wenig, unterdessen wird sich 

dieses legen, und die Deputirte vom H erzog von Arenherg, H . G. R. Daniels, 

und vom H erzog von Oldenburg, welches wahrscheinlich der Etats Rath 

Georg ist, so wie auch der des H erzogs von Croy2, der alte H err von K crcke

ring, sind vernünftige Leute. Der Rheingräflidie, ein gewisser Kam. Rath 

Kappes, scheint etwas cholerisch, der Salmisd1e, Noel, ist ein listiger Schle i

cher, der die Insolenz gehabt hat, wie Sie sich vielleicht erinnern, in das 

Besitznehmungs Protocoll von Ahaus einzurücken, diese geschähe mit Vor

wissen des Grafen v. S[chulenbur]g und meiner , ich habe ihm daher erklärt, 

<laß er k einen Zutritt zu mir erhalten werde, bis er ein R ecantations Proto

coll zu den Acten einreid1te, ich habe ihn auch schled1ter<lings nicht zu

gelassen. 
Wir sollten einen Crayßtag für Westphalen wieder bilden, und wir würden 

hier eine große Ueberlegenheit erhalten, indem wir 10 Stimmen haben, mit 

Berg und Westphalen würden wir meistens einstimmig seyn, und auf diese 

Art hielten wir den ganzen Westphälischen Crayß in Ordnung. 
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Ihr Herr Bruder wird eine sehr gute Acquisition für die Grafschaft Marck 
seyn, da nun Rappard hieher kömmt, so könnte er die Wasserbau Sachen 
am Rhein und die Ruhr von Steele bis Ruhrort, ferner alle Weege Sachen und 
Fabriquen Sachen haben im Clev und Märckischen. 
Rappard meynte, die Cammer könnte sehr gut in Essen wohnen, man sollte 
das Local in dieser Hinsicht von Lehmann untersuchen lassen [ .. . ]. Dann 
müßte aber die Regierung nach Hamm kommen, indem sonst Hamm zu viel 
an Circulations und Häußer Werth verliehrt und die Hammenser als gute, 
treue Leute dieses nicht verdienen. 
Es ist recht gut, daß man für Erhaltung der weiblichen Klöster, Stifter u. s. w. 
sorgt, und [ich] empfehle diese nützliche Anstalten Ihrer Obhut. 
H err v. Erdmannsdorff wird gewiß die ihm gegebene Aufträge mit Ver
stand, Gutmütigkeit, Fleiß vollführen, er ist ein sehr braver Mann. 
Wegen Meppen werde ich den Herrn Daniels sondiren, wir könnten einen 
Theil der Gr afschaft T ecklenburg dafür geben . 
Verwendung für den Sohn des Oberlandforstmeisters v. Bärensprung. 
Die Organisation der Forstverwaltung in Südpreußen. 
Können Sie dann nicht nach Paderborn kommen - wäre das Separations 
Geschäft nicht, so gienge ich nach Hildesheim zu Ihnen. 

1 Gemeint ist wohl der Deputationsbeschluß vom 23. November 1802 (Protokolle II. 
s. 576 ff.). 
2 Das Haus Croy hatte für seine in den Niederlanden verlorenen Besitzungen die Herrsd1aft 
Dülmen erhalten. Regierender Herzog war damals August von Cr o y (1765-1822). 

506. Pro-Memoria Steins „Wegen des Auseinander Setzungs Geschäftes mit 
denen Theilhabern am Bisthum Münster" Münster, 12. Dezember 1802 
S1aauarcbiv Münater. SpeziaJ.Org1niaa1ioo1·Kommiu ion Mün1lcr. Nr. l. Konzepr. Eigenb. - Erstdruck 
Kocbendörffer, Territorialentwicklung und ß ehördcnorganiaation ... , S. 156 ff. - Außerdem 1. S. 400 (. 

Einzelheiten zur Ausei1iandersetzu11g über das geistliche Vermögen des Bistums 
Münster in Lingen, Teclclcnbzirg und Rheda nadi clen §§ 34, 35, 36, 42, 62 u. 63 des 
Reichsdepzitations·Konlclusums vom 23. November 1802 1. 

1 Stein datiert fälschlich 28. November, doch kann es sich nach den angeführten Paragra
phen nur um den Besd1luß vom 23. November 1802 (Protokolle II. S. 576 ff.) h andeln. 
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507. Stein an Sack Paderborn, 20. Dezember 1802 
Prcuß. Geh. S taouarchiv Berlin, jetzt Dcut1che1 Zcntralorchiv II, Merseburg. Rep. 92. No.chlo.ß Job. Aug. Sack: Au1· 
fertiguug. Eigcnb. - Erstdruck I. S. 409lf. 

Mensdien und VerhältniHe in Paderborn, Ko1itrastienmg des münstersdten und 
paderbornsdten Adels. Korruption der dortigen Verwaltung. Stein gegen Bildung 
eigener Behörden /ür Paderbom . - Konflikt mit d em Fii.rst en vo11 Salm. Die Ober
nahme und V erwendung der geistlidien Güter. Perwnalien, insbesondere Ernst 
Hci11rid1 Sadc. 

V ermerk Sadcs: „d. 21. Dcc„ btd. 22. e jd." 
Ew. Hochwohlgebohren beyde sehr verehrliche Schreiben d. d. 13. und 
16. December a. c. habe ich hier erhalten, wo ich seit dem 14. m. c. bin1

• 

Die Mitglieder der hiesigen Commission2 haben glcid1 von Anfang ein sehr 
menschenfreundliches, gutmüthiges Betragen beobad1tet und hiedurch im 
Ganzen sich viel Liebe erworben. Die Menschen dieses Landes sind an intel
lectueller und sittlicher Bildung sehr zurück, Unwissenheit, grobe Schwelge
r ey ist hier herrschend, das Ganze wird durch den Einfluß einer verderbten 
adlichen und bureaueratischen Oligarchie regiert . Die Familien von West
phalen, Buchholz, Mengersen sahen dies Land als eine Beute an, iu die sie 
sich zu theilen b erechtigt waren, und sie ersetzen den Nad1theil, welchen sie 
dem Land zufügen, durch keine gute und zu der Vervollkommnerung des 
Landes angewandte Eigenschaften. Der Münster'sche Adel zeichnet sich 
gegen diese verderbliche Menschen sehr durch gemeinnützige Thäti~keit 
und liberale Gesinnungen aus, und seit Bernhard von Galen hat keine 
Familie sich auf Unkosten des Bisthums bereichert, und dieser compcnsirte 
seinen Nepotism durd1 eine große politisdlC und militairisd1e Thätigkeit 
und durch Erhaltung der Stadt Münster für seinen Staat und für Deutsch
land, da sie sid1 mit Holland zu verbinden und von Deutsd1land looszureißcn 
die Absicht hatte. 
Die Landes Collegien sind nach der einstimmigen Meynung der Commission 
und des unbefangenen Publicums schled1t besetzt, verkäuflich, absichtlich, 
die Unterbehörden elend zusammengesetzt, ohne Ansehen, ohne zweck
mäßig vertheilte Geschäfts Crayße, ihre Arbeiten sind elend, und man wird 
hier noch m ehr wie anderwärts auf örtliche Untersudmng des Zustandes des 
Landes und der Provinzialbchörden dringen müssen, da die Berid1te ein 
sehr unvollkommenes Mittel der Aufklärung und Untersuchung abgeben. 
Ich würde das Land bereist haben, wäre nicht die Zeit meines Aufenthalts 
zu kurz und Witterung und \Veege zu abscheulich, nothwendig müssen 
aber dergleid1en örtliche Untersuchungen allen Besd1lüssen über die zu
künftige Organisation vorhergehen. 
Ich habe mich übrigens überzeugt, daß es nid1t rathsam sey, für dieses Land 
besondere Landes Collegien zu errichten. Ihr Würkungs Crayß ist zu klein, 
sie werden zu wenig zahlreich, und in allen kleinen Collegien fehlt es im 
Aeußeren an Ansehen, im Innern an Vereinigung von Kenntnissen, an 
Wetteifer, an Möglichkeit einer zweckmäßigen Geschäfts Vertheilung, an 
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Concurrenz zur Besetzung der Stellen, an Unabhängigk eit bey dem Stim
men. Erinnern Sie sich , wie unvollkommen eingerichte t waren die kleinen 
J ustitz Collegien und Cammer Collegien zu Geldern und Lingen? und ein 
ähnliches würde hier gebildet werden. Durch zweckmäßige Organisation der 
unter en J ustitz und Polyzey Instanzen, durch fleißige Visitation und 
Strenge, anhaltend fortwürkende Ober aufsicht iiber sie läßt sich der Nach
theil einer entfernteren Einwürkung der Landes Collegien ganz vermeiden. 
Man würde mit mehrerem Recht ein besonderes Landes Collegium für die 
Grafschaft Ravensberg oder für unser Sauer land zu bilden Ursache haben. 
Ich werde hier bleiben bis den 26. m. c. und dann nach Münster zurück
gehen . 
Den Inhalt des Antwort Schreibens (les H errn Grafen v. d. S[chulenburg] 
habe ich nur oberflächlich bearbeiten können, indem es in der Nacht vor 
meiner Abreise ankam3• Herr v. Rappard, der sich nun einstudirt, ist mir 
eine große Hülfe, da mit denen andern nicht viel anzufangen ist und es 
keine gute Arbeiter sind. 
Die von Ew. Hochwohlgebohren in Vorschlag gebrachte Obleute sind sehr 
gut, wir können unser Interesse ihnen anvertrauen, am besten wäre es, wenn 
die Wahl auf den Herzog von B. fiele. Die Gesandschaft in Regensburg ist 
e twas feige, es entsteht wegen des Fürsten von Salm nicht gleich Krieg, und 
da diesem ein T ermin auf den 27. zur Vereinigung über die Landes Antheile 
festgesetzt ist , so haben sie nicht Ursache, viel zu schreyen, besonders wenn 
man ihnen Klöster und Domainen vorläufig einräumt. Dem Noel h abe ich 
wegen seiner Lüge das Hauß verbothen und ihm erklärt, er werde nicht eher 
zu mir gelassen werden, bis er in Ahaus eine Recantation zu Protocoll 
brächte und mir diese einreichte. 
Es ist mir sehr angenehm, d aß der junge Bär ensprung die Aussicht hat, 
angestellt zu werden\ da er es verdient, so hoffe ich, E. H. nehmen sich seiner 
in Rücksicht des Vaters an, der ein alter braver Mann ist, der nun dem Staat 
30 J ahre lang treu dient. 
Gewiß ist es sehr gut, daß Ew. Hochw. für die Erhaltung des Bürenscheu 
J esuiter Fonds zu dem Seminario und Gymnasien Fonds stimmen, man muß 
diese Unterrichts Anstalten erhalten. 
Die Materie der geistlich en Sachen scheint mir sehr verwickelt, sie begreift 
so viele Gegenstände in sich, Zustand der geistlichen Corporationen, geist
lid1e oder vielmehr bischöflid1e Aufsicht über Disciplin, Cult, Bestellung 
der Seelsorger und die hiezu committirte Unterbehörden, das Vicariat, 
Schulen und Armen Sachen, welches eigentlich Polyzey Sach en sind. 
Id1 glaube, daß es sehr gut sey, ehe über alles dieses endliche Entschlüsse 
gefaßt werden, daß Ew. Hod1w. Paderborn und Münster besähen und die 
örtliche und persöhnlid1e Verhältnisse kennen lernten. 
Der Beyfall des Grafen Reden dauert nid1t lange. Ihr H err Bruder thut 
besser und kömmt in die Cammer Carriere5, wo er auch bessere Aussicht 
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hat. Wird das Clev Märckische Cammer Collegium zusammengesetzt, so wird 
man für ihn eine schickliche Stelle ausmitteln können - Schledltendahl un<l 
Rappard könnten in die neue Provinz und Wolff6, Lüdecke7, Neuhaus8 auf 
P ension, da diese Leute nicht zu brauchen sind, Bernuth, Ammon, Wülfing, 
Reimann9 rücken ein, und an die Stelle von Schlechtendahl kömmt Ihr Bru
der und erhält Weegebau, Rheinbau, Lippebau, Ruhrbau und Fabriquen 
Sad1en, der Assessor Müller kann als Steuer Rath in das PaderbornsdlC 
kommen, auch Hiilleeheim fürchtet eim vor der Arbeit im Collegio und 
wünsmt einen steuerräthlichen Posten. 
Mit näm ster Donnerstag Post smreibe ich Ihnen ausführlicher iiber die 
hiesige Angelegenheiten, da im mim m ehr darin werde einstudirt haben. 
Am Rand: Das Schloß zu Neuhaus wäre schicklid1er zur Residenz als Hil
desheim, bey der ungeheuren Menge großer Gebäude, die wir bekommen, 
ist man in Verlegenheit, was damit anzufangen, ich fürchte, es werden die 
Ruinen des 19. Jahrhunderts. 

1 Ober die Re ise Ste ins nach Paderborn s. Kochendörffer, T erritorialentwicklung u. Be
hördenverfassung, S. 126 u. Wilmons, S. 666 ff. 
! Bes tehend aus den Kriegs- und Domiiuenräten Silbersc;hlng, Sd1lcd1tendahl, Hüllesheim. 
Vgl. Kod1endörffer a. a. 0. S. 123 f. 
3 Die Antwort auf Steins Bericht vom 2. Dezember. S. Wilmans, S. 663. 
4 Als Assessor bei der Regierung im neu erw orbenen E rfurt. 
5 Er bli eb zuniid1st do ch in de r Bergverwaltung. Vgl. unten S. 632. 
1 Kriegs- und Domänenrat bei der K ammer in H amm und Cleve. 
7 S. oben S. 375, Anm. 1. 
8 Kriegs- und Domänenrut b eim Landesndminis trntionskollegium in Geld ern. 
g Kriegs- und Domii nenrnt bei der Kammer in Clcve. 

508. Stein an Schulenburg Münster, 28. Dezember 1802 
Staat11rcbiv Münlter. Spcz.ial-Orgaoiu tioua-Ko mmiuion P aderborn . Nr . 6. Kooz.ept . Eigcob. - Danadi 
Eu tdrudc. Kod1endörß'cr1 Te rri toriale ntwick lung u. ß chördcoo rgaoiu tioo, S. 158 ß'., ebenso I. S. 41 2 ff . 
uod hier. 

Die V erfassung des Fürstbistums P<1derborn. Zustand des Landes und seiner V er
wallllng. Soziale Struktur. Mängel der ländlidien Selbstverwaltung. Vorsdiläge zu 
ihrer V erbesserung. Aufnahme d er Domäne1i und geistlidien Güter. Untersudtung 
des Städtewesens und Sammlung von Material für sei11e Reform. Stein f iir Aus
schaltung des Steuerrats als staatl. Kontrollinstanz. - Befürwortet nach wie vor die 
administrative V erbindung vo11 Münster und Paderbom unter der neu zu errid1-
tende11 Kammer in Münster. Die Stadt Paderborn soll durd1 eine Garnison, Wege
bauten u11d Verbesserung der Lippe·Sd1.iffahrt entsdiädigt werden. - Sddoß Ne:i
ltaus als Bisdiofssitz. - Einziehung und V erwendung der geistlichen Güter. Um
wa11dlung der Korporatiorten. - Bedeutung d er Paderborner Forsten.. - Optimistische 
Betraditung der Entwidclungsmöglidikeiten des Landes unter preußisdier V erwal
tung, deren näd1ste Au fgabe. 

Bey meiner hiesigen Anwesenheit 1 habe im mich bemüht, mir aus denen 
Commissions Acten, denen Landtags Verhandlungen und denen Landes Ver-
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ordnungen einige K enntn isse von der Verfassung dieses Landes und der 
Lage der Commissions Geschäfte zu verschaffen und glaube nunmehr im 
Stande zu seyn, folgende allgemeine Bemerkungen über d iese Gegenstände 
vorläufig E. E. geh orsamst vor legen zu dürfen . 
Das Bisthum P aderborn ha t sehr wesentliche Abweichungen in seiner Ver
fassung von dem übrigen Westphalen, k eine zerstreute Wohnart, sondern 
geschlossene Dörfe r, k eine Erbentäge, keine Marken Genossensch aft, und 
die Einwohner h aben nicht das ruhige, besonnen e, in sich selbst versd1los
sene Wesen der übr igen Westphälinger. 
Es fehlt dem P aderbornschen an zweckmäßig gebildeten Unterbehörden 
für Justitz und P ol yzey Verwaltung, und der Einfluß, welch en die Gegenwart 
eines gebildeten, auf Gesetzlichkei t und Ordnung haltend en Beamten auf 
seine Amtsunterthan cn h a t, fällt hier h inweg. 
Auch die Abgaben Erhebung geschieht durch Sch a tz Empfänger aus d em 
Bauern Stand, die_ des Rechnungs Wesens unkundig sind, das öffentliche 
Vermögen ohne Aufsicht verwalten und die ärmere Srhatzpflich t ige durch 
Vorschüsse in ihrer Abhängigk eit erhalten und aussaugen. 

Die Bildung sold1er U nter Instanzen wird einher hier von der größten Wid1-
tigkcit und von eiern wohlthä tigsten E influß auf Verbreitung eines Geistes 
von Gesetzli chkeit und Ordnung unter den noch sehr rohen Eingesessenen 
[seyn]. 
Die Vertheilung d es Landes [in] eine der Oberfläch e und Bevölkerung an· 
gemessene Anzahl von Geridltsbezirken geh ört eigentlich zu der Organi
sa tion des .Tustitzwesens. Diesen R ichtern würden jedoch zugleich gewisse 
Zweige der Landes Polyzey anzuver trauen seyn, nämlid1 die Aufrechterhal
tung öffentli d1er SidlCrheit, weil K enntniß der Landes Gesetze und der 
Prozeß Ordnung selbst zu denen summarisd1en Untersuchungen, die b ey 
diesem Geschäfte vorfallen, erfoclerlich ist. 
Die Verwaltung der übrigen Polyzey und Militair Geschäfte, die Bearbei
tung der T abellen Sad1en würde einer besonderen Beh ön fo übertragen wer
den unter der Aufsicht einer angem essen en An zahl von Land Räthen oder 
Drosten. Es bedarf aber nod1 einer genauern Untersudnmg der Frage, 
oh es r a thsam sey, die Domainen Polyzey und Militair Gesd1äfte denen 
Amts Rentmeistern nach der bish erigen Verfassung anzuvertrauen und 
die Steuer Erhebung und Tabellenwesen denen zukünftigen Steuer Ein
nehmern, 
oder denen Amtsrentmeistern audl das Contributions Wesen zu übertragen, 
in weld1em Fall die Erhebung der Domainen Gefälle administrationsweise, 
nidlt als V crpachtung gescheh en müßte, indem sonst durd1 Verbindung ge
wisser Zweige der Landes Verwaltung mit Pacht Verhältnissen sehr nach
theilige Verwickelungen entsteh en würden . 
Man wird zuerst müssen die Aufnahme der historischen Tabellen b eendigt 
und die Emolumenten Tabellen angefer tigt haben, um daraus die Größe 
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der bisherigen Amtsbezirke erseh en und den Geschäfts Crayß der bisherigen 
Beamten, Drosten, Richter usw. daraus beurtheilen zu können. Verbindet 
man hiermit eine Bereisung der Provinz und die persöhnliche Bekanntschaft 
der Beamten, so wird man Data haben, um einen Plan über die Vertheilung 
des Landes in Bezirke und der Geschäfte in gehörig abgesonderte Zweige 
zu entwerfen. 
Denen P ersohnen, weld1Cn die Veranschlagungen der Domainen und geist
lichen Güther wird aufgetragen werden, liegt es auf, den Zustand des ihnen 
zugewiesenen Districts auch in Hinsicht der Rustical Verhältnisse, Abgaben, 
Gewerbe und die einzelne Zweige der ländlichen Polyzey zu untersud1en 
und Beyträge zur K enntniß des innern Zustandes des Landes zu sammeln 
und abzugeben. 
Man wird ihnen die denen Departements Räthen in der Grafsdrnft Mar<k 
gegebene lnstruction über Anfertigung der Bereisungsberichte und der 
topographisdlen Naduichten, so denen Anschlägen praemittirt wurden, zur 
Befolgung zustellen müssen . 
Auf gleiche Art wird die Untersuchung der Städte vorgenommen werden 
müssen in Hinsicht auf Municipal Verfassung, Cämmerey Vermögen und 
Schulden, Beyträge zu denen Landes Abgaben, Verhältniß des städtischen 
Gewerbes zum ländlichen usw. 
Bey der Menge der kleinen Städte, bey der Unfähigkeit der Magistrats
persohnen wird es nöthig seyn, daß die Untersuchung der kleinen nach 
einer angemessenen lnstruction dem Cammer Secretair Kühlenthal2 über
tragen und die der größern Städte von dem H errn K. R. v. Schled1tendahl 
selbst vorgenommen werde [ ... ]. 
I st dies vollendet, so wird man einen Plan über Einrichtung der Magistraete, 
der Cämmer eyen, des städtischen Sdmlden Wesens, Auswahl der Consum
tions Abgaben einer angemessenen Erhebungs Art entwerfen und das Ver
hältniß d es städtischen Gewerbes zu dem ländlichen bes timmen können. 
Zuglei.ch wird man die Frage entscheiden, ob es rathsam sey, die Ober Auf
sicht über das städtische Wesen einem Steuer Rath anzuvertrauen, oder 
weld1e sonstige Einrichtungen zu treffen seyen. 

Ich gestehe, im halte die steuerräthliche Stelle für sehr überflüssig, wenn 
man in größeren Städten die Magis traete zweckmäßig einridltet und die 
kleinere der Aufsicht der ländlichen Polyzeybehörde unterordnet. Man 
würde zu der Aufsidl t über Verwaltung der Accise Casse und Verfahren bey 
der H ebung einen mit diesem Geschäftszweig genau bekannten und in dem 
Detail routinirten ambulanten Ober Accise lnspector anstellen und so auch 
diesen Zweig des steuerräthlichen Geschäftes auf eine zweckmäßigere Art 
verwalten. 
Es können ferner für diese Provinzen entweder besonder e Landes Finanz 
nnd Polyzey Collegien, so wie audl Justitz Collegien gebildet oder sie denen 
verwaltenden Behörden der benachbar ten Provinzen untergeordnet werden. 
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Folgende sehr entscheidende Gründe sind für die administrative Verbin
dung des Preußischen Antheils des Bisthums Münster mit dem Erbfürsten
thum Paderborn. Wollte man nämlich besondere Collegien dafür errichten, 
so könnten diese nur wenig zahlreich werden, alle Nachtheile kleiner Col
legien würden sich alsdann äußern, Schwierigkeit, die Geschäfte auf eine 
zweckmäßige, denen Kräften eines jeden angemessene Art zu vertheilen, 
keine Ver einigung der Einsichten und Kenntnisse mehrerer, kein Wetteifer, 
statt dessen entweder eine vollkommene Starrsucht oder anhaltender Zank, 
vermehrte Verwaltungs Kosten, endlich wenige Gelegenheit für junge Leute, 
sich bey einem so einförmigen und unvollkommenen Geschäfts Gange zu 
bilden. Aus diesen Gründen hob man die Hohensteinsche, Hallische, Lin
gensche Deputation auf und hatte auch bereits die Verbindung der Geld
rischen Administration mit der Clevischen Cammer beschlossen, und man 
wird also eine ähnliche unvollkommene Einrichtung für Münster und für 
Paderborn nicht zu treffen geneigt seyn. 
Vereinigt man beyde Länder unter ein Landespolyzey und Finanz Collegium, 
so erhält dieses einen nicht zu großen Verwaltungsbezirk von praeter prop
ter 80 Quadratmeilen, der von 231 000 Seelen bewohnt ist, es wird aus einer 
angemessenen Anzahl Räthe zusammengesetzt, unter denen zweckmäßige 
Geschäftsvertheilung, Vereinigung von Kenntnissen, Mannigfaltigkeit von 
Ansichten stattfindet, und da beyde Länder catholische, geistliche, saecu
larisirte Staaten sind, mit einer ständischen Verfassung, da beyde sidi in 
einem ähnlichen religieusen und politischen Zustand befinden, so ist es 
wichtig, daß sie nicht nur nach gleichen Verwaltungs Grund Sätzen [be
h andelt werden], sondern aucli, daß deren Anwendung denselben Collegien 
anvertraut werde. 
Die Stadt Paderborn kann einen r eichlichen Ersatz erhalten für den Ver
lust, den ihre Nahrungsquellen durch die Entfernung der Landes Collegien 
leiden, indem man die zwey Bataillons des Regiments von Besserer darin 
legt. Bielefeld ist k ein schicklicher Garnison Ort wegen der Theurung der 
Lebens Mittel, des Mangels an Brenn Material, an Raum zu Wohnungen und 
an Arbeit für den Soldaten. Die seit vielen Jahren über diesen Gegenstand 
verhandelte Aeten bey der Mindenschen Cammer beweisen die Wahrheit 
dieser Behauptung, Paderborn hat hinlänglichen Raum, wenn man ein oder 
das ander e der weitläufigen Klöster zur Caserne einrichtet, die Lebens Mittel 
sind wohlfeil, Vorkehrungen zur Anschaffung des Brenn Materials lassen 
sich treffen, und es fehlt nicht an Arbeit für den Soldaten , da die Stadt einen 
weitläufigen Feldbau h at und die Exercier Zeit in der Westphäl. lnspection 
die Hände dem Landbau nicht entzieht. Man kann ferner den Nahrungs 
Stand der Stadt Paderborn verbessern durch den Bau der Landstraßen nad1 
Cassel und nach Beverungen und durdi Schiffbarmadmng der Lippe bis 
•••• 3, welche bey wenigem Gefälle einen sehr beharrlichen Wasserstand hat. 
Endlich würde es für das Paderbornsche von sehr vortheilhaften Folgen 
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seyn, wenn der zukünftige Westphälische und vorläufig der gegenwärtige 
Fürstbisch.of seinen Aufenthalt in Neuhaus nähme, er lebte in der Mitte 
eines catholischen Landes, in dem Schoos seiner Kirche, die Ausübung der 
Aufsich.t über Geistlichkeit und Religions Cult, so wie die Mittheilnahme 
an der Leitung der Schulen würde ihm erleichtert, die Circulation der Stadt 
würde gewinnen und das Schloß zu Neuhaus zweckmäßig benutzt werden, 
da man bey der Menge leer werdender geistlicher Gebäude sonst gewiß 
in Verlegenheit kömmt. 
Soll der Inhalt des Deputations Schlusses d. d. 23. November a. c. auf die 
geistlich.e Güther dieses Landes angewandt werden, welches wohl wahr-
8dieinlich ist, da der Preußische Staat entschädigt werden soll für den an
sehnlidien Verlust, welch.eo er an seiner Einnahme gelitten, so wür<le, 
1. das Dohm Capitul aufgehoben und denen Praebendirten neun Zehen
theile ihrer bisherigen Einnahme, jedoch unter der Bedingung, den Gottes
dienst bey der Hauptkirche zu versehen, gelassen werden [ . .. ] . 
2. Die Abteyen Abdinghof, Boedecken , Kloster zu H erstelle, Hardehausen, 
Marien Münster, Dahlheim, Collegiat Stift Bußdorff wiirden aufgehoben, 
die Competenz der Conventualen nach. dem Deputations Schluß bestimmt 
und das Vermögen mit dem Domainen Fonds vereinigt. 
3. Das Universitäts Hauß bleibt als Unterrichts Anstalt und das H auß Büren 
benutzt seine nach Abzug der Lasten bleibende Ueberschüsse zu g~mein
nützigen Zwecken, insbesondere der Erriditung eines Schulmeister Semi
narii, Verbesserung der so elenden Gehälter der Schulmeister, Beytrag zu 
einem lrrenhauß usw. 
4. Von denen Bettelmönchen ließ man nur den zum Schulunterricht und zu 
d er Sublevation der Pfarren nöthigen Theil übrig, die andern würde mau 
als überflüssig und dem Publico lästig aussterben lassen. 
5. Das adlich.e Stift Heerse würde man unter der Bedingung lassen, daß 1/J. 
der Praebenden für protestantische Officiers Töditer ohne Rücksidit auf 
Ahnenprobe bestimmt würde. 
6. Die reich.e Nonnenklöster zu Wormeln, Gehrden, Willebadessen würde 
man in weltlich.e Stifter verwandeln, in welchen die Hälfte der Pruebenden 
für Töchter der Officiers oder Königliche Räthe aus Landes Collegien be· 
stimmt wäre ohne Rücksicht auf Religion und Ahnen. Einen Theil der Ein
nahme könnte man auch zur Unters tützung der Mädch en Schulen bey denen 
Regimentern verwenden. 
Die Auflösung eines Theils der geistlichen Corporationen und die Ueber
nahme des Eigenthums ihres Vermögens erfodert eine genaue Untersuchung 
und eine oeconomische Würdigung desselben, theils um einen Benutzungs 
Plan dafür zu entwerfen , theils um die Competenz der bisherigen Usufruc
tuarien zu bestimmen. Diese Veransch.lagung muß besonderen Commis
sarien anvertraut werden, und br inge ich. hiezu in Vorschlag 
den Rentmeister und Justitz Cornmissarium Schniewind von Altena für das 
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Dohm Capitularische Vermögen und die Klöster Abdinghoff und Bußdorf, 
den Hauptpächter und Rentmeister Ueberhorst von Xanten für die Klöster 
Hardenhausen, H erstelle, Boedecken, Marien Münster, Dahlheim. 
Beydes sind Männer von guten landwirthschaftlichen Kenntnissen, von 
einem sehr redlichen und wohlwollenden Charakter. 
Die landesherrliche Forsten dieser Provinz und die in das Domainen Eigen
thum übergehende geistliche Forsten sind von großem Umfang und großer 
Wichtigkeit, daher es dringend nöthig ist, ihre Verwaltung zweckmäßig zu 
organisiren und gleich alles zur Vermessung und Abschätzung einzuleiten, 
um richtige Basen für den zukünftigen P lan des Forsthaußhalts zu erhal
ten. 
Ueberhaupt darf man es mit Gewißheit erwarten, daß dieses fruchtbare 
Land in 10- 20 Jahren zu einem höheren Grade von Production gelangen 
und seine Bewohner mehrere sittliche Vollkommenheit vorweisen werden, 
wenn man ihnen die Vortheile einer schleunigen und unpartheyischen 
Justitz und Polyzey Verwaltung versdrnfft, das Steuerwesen und der innere 
Haußhalt der Gemeinden geordnet, das Schulwesen besonders durch Errid1-
tung eines Schul Meister Seminariums und Erhöhung der Gehälter der 
Schullehrer zu verbessern fortfährt, die Anlage der Weege und der Schiff
barkeit der Flüsse befördert, die Spinnereyen begünstigt und die Juden 
nach den Grundsätzen <les Juden Reglements anno 1752 in Hinsicht auf 
ihren Aufenthalt, ihre Vervielfältigung und ihr Gewerbe behandelt, da 
diese für das hiesige Land äußerst nachtheilig sind 4• 

1 D. h. in P aderborn. Der Bericht ist spätestens am 26. Dezember begonnen worden, da 
Stein am 27. Dezember abreiste. Vgl. Wilmaus, S. 666. 
2 Rendant bei der Domänenkasse der Kammer in Hamm. 
3 Unlescrlid1 es Wort. 
• Sd1u lenburgs Antwort vom 6. Januars. Kod1eudörffer a. a . 0. S. 128. 

509 Stein an Sack Münster, 31. Dezember 1802 
Preuß. Geb. Stant!nrchi v Berlin, jetzt Dcutschca Zcntrolnrch.iv 11, Merseburg. Rcp. 92. Noohloß Joh. Aug. Sack: Au! · 
fcrtigung. Eigcnh. - Ers tdruck I. S. 417 lf. 

Die Sälcularisation von Cappenberg. Der Konfl.ikt mit dem Kreise der Fürstin 
Gallitzin wegen der Gräfin Schmettau. Katharina Stolberg. Fürstenberg „magni 
nominis umbra" . Der Dedwnt Olf ers und d er Banlcier Olfers. Die Errif:litung des 
Banlclcontors in Münster. Personalien. Bergrat v. Spiegel. 

Vermerf, Sacks: „d. 4. Jon. 1803" 
Meine Riickreise von Paderborn und mehrere dadurch veranlaßte Geschäfte 
haben mich abgehalten, seit zwey Posttagen Ew. Hochwohlgebohren zu 
schreiben, unterdessen hahe ich vorläufig meine Bemerkungen über dieses 
Land an den Herrn Grafen v. Schulenburg mit voriger Post abgehen lassen, 
und hoffe ich, daß Sie daraus ungefähr im Allgemeinen die Lage der Sachen 
werden eingesehen haben. 
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Das Aufhebungs Rescript von Cappenberg ist uns zugekommen, wir werden 
dieses Geschäft mit dem der V cranschlagung verbinden und dem Cammer 
Assessor v. Rappard auftragen . Der gewählte Weeg, ein Kloster und eine 
geistliche Corporation nach der anderen aufzulösen und bey dieser Auf
lösung die Verhältnisse individuell und örtlich zu bestimmen, ist gewiß 
der beste Weeg, um Härte und Unbilligkeit zu vermeiden. Uebrigens wird 
man gewiß einen höheren Betrag erzielen, a ls d er in dem Etat angenommen 
ist. 
Unser H err v. Fürstenberg, magni nominis umbra, und seine Gehülfin Für
stin Gallitzin, Graf Stolberg haben uns e inen Beweis von Fanatism gegeben, 
d er mir sehr unangenehm ist, und worüber wir die Acten an Graf Schulen
burg schicken werden. - Die Gallitzin brachte bey Nacht ihre Niece, die 
Gräfin Schmettau1, in das Kloster , der Bruder derselben, welchen die Mutter 
und der Oncle, Generallieutenant v. Schmettau2, diescrhalbcn hergesdlickt 
hatten, zeigte bey der Commission an, daß seiner Schwester die nöthige 
Willensfreyheit gefehlt und sie durch Zudringlichkeit gezwungen worden. 
Die Commission vernahm das Vicariat, und da dieses behauptete, der Ein
tritt sey freywillig gewesen, so wurde von der Commission verfügt, man 
wolle die Gräfin Schmettau, so 21 J ahre alt ist, durd1 einen Geistlichen und 
eine alte verheurathete Dame in ein Fräulein Stift nach Nottein bringen 
lassen, wo sie unter der Aufsicht der Aebtissin in einem Zustand von Unab
hiingigkeit von aller Influenz gese tzt und ihr die Möglid1keit gelassen', einen 
Entschluß mit ruhiger Besonnenheit zu fassen. Die Nonnen verweigerten, 
die Gräfin Schmettau dem hiezu committir ten Dechant Olf ers ver abfolgen 
zu lassen, und wird man nunmehr die Sache mit Nachdruck durchsetzten 
müssen. 
Dieselbe Clique hat nun die Gräfin Catharina Stolberg, Sdnves ter des Gra
fen, e ine alte Persohn von 50 Jahren, zum eatholisroen Glauben gebracht 
und geht das Proselyten maroen dieser Leute würkliro weit. - Ueberhaupt 
ist Fürstenberg in Geschäften nidlt mehr zu gebraud1en, und man wird bey 
der Organisation der geistlichen Verfassung darauf Rücksicht nehmen müs
sen, um die Schwäd1c seines Alters zu unterstützen und seinen F anatiem 
unschädlich zu maroen. 
Es ist unangenehm, mit solchen Lappalien seine Zeit zubringen zu müssen. 
Unterdessen geht das Separations Geschäft ruhig fort, und die Conferenzen 
mit d enen Rheingrafen, Salm und Croy gehn fort, so wie d enn d ie Sachen 
eine gute Wendung nehmen. Unter denen Deputirten befindet sich der hie
sige Banquier Herr Olfers3, ein sehr gesroeuter Mann, ehemals Assessor bey 
<lern Hofgericht, der die Stelle aufgab und das Haue Lin<lencamp übernahm. 
Er kennt das Land und nimmt einen lebhaften Antheil an seiner Erhal
tung. 
Die Baneo Direction fodert meine Vorschläge wegen Errichtung eines 
B[anco] Comptoirs, Auswahl des P ersonals u. s. w. Unter den Competenten 

619 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 1, Stuttgart 1957 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

ORGANI S ATION DER ENT S CHÄDIGUNGSLANDE 

zum B(anco] Director sind Wolfsdorff4, der Hof Rath v. Rappard5, jener 
ist ein guter Mensch , letzterer versteht die Geldpartie sehr gut, er behauptet, 
ein Versprechen vom Grafen v. d. S(chulenbur]g dieserhalb zu haben und 
begehrt zugleich die Stelle eines Hauptrendanten. I ch ges tehe, ich sehe ihn 
nicht gern hier , er ist aufgeblasen, gewinnsüchtig, übrigens ein guter Rendant, 
ich wünschte lieber, er bekäme die combinirte Clev Märcksche Kriegs Casse 
und Aster oth6 käme hieher. I ch fürchte, Wolfsdorff versteht zu wenig von 
Wechsel Geschäften und dergleichen. 
Nach denen hiesigen Nachrichten kömmt das Regiment v. Strachwitz hier in 
Garnison, ich hätte dieses nicht gewünscht, da die Zusammensetzung des 
Officier Corps der Weselschen Regimenter überhaupt fehlerhaft ist, auch 
der Commandeur von Boineburg7 ein alter, stumpfer Mann ist. H err 
v. Lyncker ist bereits fort nach Schlesien. - Ich gestehe, ich halte weder 
Herrn Schmidts noch Herrn v. Bülow für fähig zur Regulierung des hiesigen 
Forstwesens. Es fehlt ihnen an wissenschaftlicher K enntniß, nach Cappen
berg wollen wir Knoops9 nehmen, aber zur Leitung und gründlichen Be
handlung des ganzen fehlt es an jemandem. 
Den Berg Rath v. Spiegel habe ich kennen lernen in Paderborn, er ist ein 
unterrichteter , gescheuter Mann, und der königliche Dienst wird eine gute 
Acquisition an ihm machen, es wäre immer gut, den bey de r A<lministration 
arbeiten zu lassen, da er mit Eisen Hütten Wesen bekannt ist. 

1 Die F ürstin Ga 11 i t z in war seihst eine geborene Sd1mettau, Tocht er des preuß„ ur
eprün glich kaiserl. Generalfeldmarschalls Grafen S a m u e 1 v. Sc h m e t t a u (1684-1751), 
den Friedrich d. Gr. in seine Diens te gezogen h atte. 
1 F riedr. Wilh. K arl v. Sc h m e t t n u. Vgl. über ihn S. 171, Anm. 5. 
1 Ehemals münst erscher Hofgeridits-Assessor, dann Teilhaber des Bankhauses Linden
kompf & Olfers, mit dem aud1 Stein arbeite te. Vgl. Trende, Werdezeit der Provinz West
falen, SS. 205 u. 209, sowie die dort zit. Diss. von K arl Böhmcr, Die Entwicklung des 
münsterisdicn B ankwesens (Münster, 1927). 
4 Wolframsdorff ? 
5 R endant der Kriegskasse der Kammer zu Cleve. 
° Kriegsrat, Rend ant der K riegskasse der K ammer zu Hamm. 
7 Philipp Jul ius Leopold v. B oi n e b ur g (1738-1816), 1804 als Generalmajor entlassen. 
8 Forstmeist er bei der Kammer zu Mind en. 
• Förster beim Geldernsdien Adm inistrations-Kollegium. 
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510. Stein an Sack Münster, 5. Januar 1803 
PreuO. Geh. Stoat.Jarchiv Berlin. je tz.t Dcuuche1 Zentralarchiv II. Mcracbu.rg. Rcp. 92 . Nachlaß Joh. Aug. Sack : Au1-
fcrtigung. Eigcnh. - FrUhcr 1. S. 419fT. 

Personalien. Stellung :::u Katlroli::ismus und Mönd1S1vese11 („im Widcrsprud1 mit 

dem Geist wahrer R eligion und der ersten Pllidtt d es Mcnsd1en, gemeinnütziger 

Tätigkeit.") Das R edit des Staates :ur Eir1zielmng urid zwedcmäßigen Verive11du11g 

der geistlid1en Vermögen. F.·W. v . Spiegel als lcatholisdier Kronzeuge für die eige· 

n en Auf fassu11 gen über Mö11d1sklöster. Der Fall Schmettau. Die Fürstin Gallitzin 

(„stolz, bi go tt , überspannt") . Personal·E tat d er Domlcapitel von Paderborn und 

Mü11ster. 

Verm. Sadcs: „d . 8. Jununr, btd. 9. ejd." 

Euer Hochwohlgebohren sage ich den verbindlid1sten Dank für die Mit
theilung der provisionellen Organisations Grund Sätze. Wegen der Essen
dischen Angelegenheiten will ich auf einige Tage hinreisen, mit H errn En
gels1 und Herrn v. Reimann daselbst conferiren, mir wäre es angenehm, 

wenn dieser nacli Münster käme und ihr H err Bruder an dessen Stelle als Rath 
mit 1000 Th. Gehalt, um Wasserbau, Weegebau, Fabriquen Sachen correfe
rendo zu bearbeiten - und dann wird es mit diesen drey Räthen für Clevische 
Angelegenheiten genug seyn. Bernuth ist ein ganz gesclieuter Mann, aber 
kein streber Arbeiter, und diesen braud1en wir hier zum Cammer Director. 

Hiezu ist mir Rapp[ard] lieber wegen seiner Arbeitsamkeit, seiner Gründ

lid1keit und seiner genauen Kenntniß vom Cassen und Etats Wesen, w,elches 
bey neuen Collegien so scliwierig und verwickelt ist. Lobbes wünschte id1 
nebst Ueberhorst in das Pader[bornsclie] , wo würkliche Oeconomien sind, 

um hier bessere Landwirtschaft einzuführen [ ... ]. Nad1 Cappenberg, wenn 

die Anschläge fertig sind, wollte ich gern Gosebruch, der bey mir Verwalter 
war, anstellen, er ist aus der Gf. Marck, ist ein sehr gescheuter thätiger Mann, 
d er Erbprinz von Oranien wollte ihm die Verwaltung vom Kloster Wein
garten2 geben [ . .. ], icli habe ihn für uns zurückbehalten [ ... ]. 

Die Frage wegen Aufhebung der Klöster und geistliclien Corporationen 
sclieint mir sehr zweckmäßig in der Art von Ew. Hod1wohlgebohren zur 
Auflösung eingeleitet zu seyn, daß der Zustand jedes Klosters einzeln unter
sucht und über jeden einzelnen Fall besonders mit Rücksicht auf kirdilidies 

Bedürfniß, Localität u s. w. statuirt werden soll. Ich gestehe, icli halte die 
Kloster Anstalten für den Sitz des Aberglaubens oder eines dumpfen Hin
brütens, oder der Dissolution und Insubordination, ihr Geist ist im Wider
spruch mit dem Geist wahrer Religion und der ers ten Pflidlt des.Mensdlen, 
gemeinnütziger Thätigkcit. Man hebe die Institute auf, schohne die Indivi

duen, die örtliche Anstalten, verbessere Lehr und religieuse Anstalten, 
denn der Catholicism als Ausfluß des Mönchswesens ist wahre Geistesläh
mung. Durch die vorgesd1lagene genaue Untersudlung des geistliclien Ver

mögens lernt man den Zustand jeder einzelnen Corporation kennen und die 
Mittel, bey der Auflösung jene Zwecke zu erreichen. 
Der Staat bedarf Wiederherstellung des verlohrenen öffentlichen Einkorn-
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mens zu denen großen Zwecken der Besoldung seiner Justitzbedienten , 
seiner Invaliden, zur Errichtung zweckmäßiger Verteidigungs Anstalten, 
von deren Existenz seine Integritaet und Independenz, mit einem Wort 
seine Selbständigkeit, abhängt. 
Die Entbehrlichkeit der Dohm und Collegiat Stifter ist gleichfalls unbezwci
felt, übrigens würden aus schon öfter erwähnten Gründen Capituls nach 
einem verjüngten Maasstab in Paderborn und Münster subsistiren. - Noth
wendig ist es aber zu einer ordentlichen Landesverwaltung, daß ihre Ge
rechtsame, die den Gang dieser stöhren, aufgehoben werden, z. B. ihre aus
ged~ihnte Exemtionen, ihre Patrimonial Gerichtsbarkeit, die sich h ier über 
ppter 14 000 Seelen erstreckt, ihre Befugniß zur Accise Erhebung auf dem 
platten Lande. 
Ich wünsdie sehr, der Graf S[diulenbur]g veranlaßte die Minister Hoym 
und Voß, uns eine deutliche Darstellung der Südpreußisch en und Schlesi
schen geistlichen Verfassung und deren Verhältniß zu denen Cammern 
mitzutheilen. 
Ich überschicke Ihnen in der Anlage sub petito remissionis et silentii eine 
Ausarbeitung des ehemaligen Cammer Präsidenten v . Spiegel, meines Uni
versitätsbekannten3, er hatte unter dem vorigen Churfürsten zu Cöln die 
Verwaltung der Domänen Direction, der neuen Universität zu Bonn und 
des dortigen Schulwesens, er ist ein Bruder des Dohmdechanten. - Sie sehen 
daraus, wie vernünftige Catholiken über das Mönchswesen denken. 
Die Acten wegen der Gräfin Schmettau wird Herr v. Sobbe [?] mit niicl1ster 
Post absenden an d en H. Grf. v. Schulenburg. Sie haben keinen Begriff, 
mit welchem fanatischen Eifer, welchen Ränken die Fürstin Gallitzin und 
ihre Anhänger dieses Geschäft betreiben, und wie sie sicl.1 bestrebt, uns alle 
Schwierigkeiten in den Weeg zu legen. Die Fürstin Gallitzin ist eine äußerst 
stolze, bigotte, überspannte Frau, die ihre Anhänger in einer blinden Ab
hängigkeit erhält. Denn Fürstenberg ist magni nominis nmbra. 

Anlage. Paderborn. 
Dohmdechant ... . 
7 Dohmherren a 500 . 
7 Dohmherren a 1000. 

Münster. 
1 Dohmprobst 
1 Dohmdechant . . 

11 Dohmherren zu 1000 
12 Dohmherren zu 500 
25 Canonici a 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Hiezu sowie zu der Sustentation des Bischofs würde die ganze Diocese con
curriren, und man würde dieses P ersonal bey dem Gottesdienst, Consistorial 
und Lehr Anstalten beschäftigen. 

1 Regierungsrat bei der Regierung in Moers. 
2 Weingarten k am durch den Reid1sdeputationshauptsd1luß an den Erbprinzen von 
Oranicn. 
3 S. oben S. 30, Anm. 2. 

511. Stein an Schulenburg Münster, 17. Januar 1803 
Ehemal1 Preuß. Cch. Sta atu rdliv Berlin . Jet 1t Dcu11d1e1 Zcntralardiiv II, Merseburg. Rcp. 70. Hauptko rn· 
miuioo. Cap . II. Seel. XXXI. Nr. 2. Vol. 1. Ausfertigun g. - Er11drudt 1. S. 421 ff . 

Die N eugestalwng der märkisdien Kammer und ihres Bezirlcs infolge der Auf· 
Lösung der Kammer in Cleve. Der Bergassessor Saclc. Neue Kreiseinteilung. Reform· 
bedürftiglceit des Ressortreglements von 1749. V erhältnis des Staates zii den cleve· 
märlcisd1e11 Stä11den. Rüdcständigk eit ihrer Verfassung und Vorscliläge :u ihrer 
Verbesserung. Die geplante Verlegung der clevesdien Regierung nadt Essen und 
die dadurdi entstehenden lokalen Problem e. 

Es haben Euer Excellenz mir in dcro sehr verehrlichem Schreiben d. d. 
Hildesheim 28. Dec. a. pr. aufzugeben geruht, mein Sentiment abzugeben 
1) über die nöthige Verstärkung der Märckischen Kammer nach ihrem er
weiterten Geschäftsumfange, über die dazu aus der Clevischen Kammer zu 
nehmende Subjecte, über die, so nach Münster zu versetzen oder sonst in 
Hinsicht auf ihre physisd1e und moralische Kriifte unterzubringen, 
2) über die bcabsichtete Bildung der Unterbehörden, 
3) über die Verlegung des Wohnsitzes der Regierung von Emmerich nadl 
Essen. 
Durdl Verbindung des Clevisd1en, Essendischen, Werdensdlen mit der Graf
sd:iaft Marck vergrößert sid1 der Gesd1äfts Creiß der dasigen K ammer 
1. an Rcnteyen 

mit Essen, Werden, Dinslaken, Holten, Sdlermbeck, Rees und die 
Fragmente der Renteyen Emmerich und Cleve, 

2. an Städten 
Essen, Werden, K ettwig, Duisburg, Ruhrort, Dinslaken, Holten, Scherm
beck, Wesel, Rees, Isselburg, Emmerich, Elten, 

3. an Militaria 
das Servis Wesen der Stadt Wesel, 

4. an sonstige Verwaltungs Gegenstände kommen die Essendisme, Wer
densche, Clevisme, Weegebau Samen, die Ruhr Lippe und Rhein Wasser
bau Sachen, die Essendisd1e und Clevische Forstsachen, die wid1tige 
Gemeinbeits Theilungs Sachen des landräthlich Weselsmen Creißes, 
Stempel und Accise Samen in Betramt. 
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Das Märckische Kammer Collegium wird durch eine Verstärkung mit 3 Rä
then in den Stand gesetzt werden, den ihm neu angewiesenen Geschäfts 
Creiß zu bearbeiten, und hierzu würden die Krieges Räthe v. Ammon und 
Wülfingh und der Märckische Kammer Assessor Sack auszuwählen seyn. Die
sem jungen Mann, der seinen Aufenthalt in Freyberg, Halle und Erlangen 
mit vielem F leiß benutzt hat, um sich gründliche mathematische, physische 
und chymische Kenntniß, außer den gewöhnlichen juristischen Wissen
schaften zu erwerben, der sodann bey dem Märckischen Kammer Collegio 
den Anschlag der Rentey Wetter mit vieler Solidität bearbeitet und nun
mehr per modum commissionis nach Schlesien gesandt wurde, um die Wal
denburgische Bergwerks Deputation zu dirigiren, jedoch mit Vorbehalt 
seiner Anstellung in dem Märckischen Kammer Collegio, wünschte ich die 
Ruhr Lippe und Rhein Wasserbau und die Clevische Wegebau Sachen über
tragen zu sehen, da ich gewiß bin, daß er sie mit Sach Kenntniß und Inter
esse bearbeiten werde. 

Stellenbesetzung. 
Wegen der Unterabteilung des neuen Verwaltungsbezirks in Creiße, hielt ich 
es für nöthig, mit dem Regierungs Rath Engels und dem Krieges Rath 
v. Bernuth und v. Reiniann während meines Aufenthalts in Essen in Confe
renz zu treten, und habe idi die Ehre, Ew. Excellenz das darüber abgehal
tene Protocoll in der Anlage ganz gehorsamst zu überreichen. 
Es ist darin in Antrag gebracht 

1) den landräthlich Emmerichschen Creiß bis an das rechte Lippe Ufer zu 
vergrößern, 

2) das Essendische, Werdensche und den auf dem linken Lippe Ufer liegen
den Theil des Clevischeu zu einen Creiß zu vereinigen, 

3) die auf dem rechten Lippe Ufer liegende Städte zu einem steuerräth
lichen Creiß, die auf dem linken liegende, nebst Essen, Steele, Werden, 
Kettwig zu einem andern zu bilden, 

4) einen Deputatum Camerae, den Krieges und Domainen Rath v. Bernuth 
in Wesel zu lassen und ihm die Aufsicht über Domainen, Wasserbau, Servis 
und die Besorgung der nachbarlichen Verhältnisse zu überlassen. 
Sollten aber Ew. Exc. über den Krieges und Domainen Rath v. Bernuth 
sonst zu disponiren für gut finden, so könnte dem Krieges und Domainen 
Rath Kanitz1 die Stelle eines Deputati Camerae übertragen werden, und die 
steuerräthliche Stelle im nördlichen Clevischen Städte Creiß, oder dem 
auf dem rechten Lippe Ufer liegenden, dem Gouvernements Auditeur Hen
rici oder denen Kammer Assessoren v. Hofmann oder v. Münz2 • 

Bey der bevorstehenden Umbildung der verwaltenden Collegien und der 
ihnen anvertrauten Bezirke wird es gewiß nöthig seyn, auch auf zweck
mäßigere Bestimmung der Ressorts Verhältnisse und Einrichtung der Cle
vischen Stände Rücksicht zu nehmen. 
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Das Ressort Reglement entzieht der Kammer das Armen Wesen, die Auf
sicht über das geistliche und Kirchen Vermögen und über Schulen, alles 
dieses sind Polizey und Verwaltungs Zweige, die eine K enntniß der Quellen 
und der Leitung des öffentlichen Einkommens voraussetzen, es legt ferner 
der Kammer die Red1tspflege in mehreren sie selbst betreffenden Sachen 
bey und erregt Mißtrauen bey denen Partheyen. 
Das Ressort R eglement ist ferner unsystematiscll und dunkel abgefaßt, seit 
52 Jahren ist die Hoclllöblime Jurisdietions Commision besmäftiget, es zu 
commentiren und zu declariren, und dennoch entstehen täglich neue Strei
tigkeiten. 
Diese Unvollkommenheiten, welclle von beiden Collegien gefühlt werden, 
müßte man gegenwärtig beseitigen, das für die neue Westphäliscllen Pro
vinzen gewählte Ressort Reglement aucll auf die älteren anwenden, die 
Gesroäfte zweckmäßig vertheilen, ihren Gang vereinfamen, vielen unnützen 
Discussionen ein Ende mad1en. 
Von denen Ständen selbst kann kein Widersprucll erwarte t werden, da sie 
weder dazu befu gt sind, indem die Bildung der Landes Collegien und die 
Vertheilung der Verwaltungsgeschäfte unter sie ein unbestrittenes Recht des 
Monarchen ist, noch ein sonstiges Motiv haben, indem im dreist behaupten 
darf, daß die Clev-Märckischen Stände Beweise des vollkommensten Zutrauens 
zu denen Kammer Collegien seit einer Reihe von Jahren gegeben haben. 
Die Zerstückelung des Clevischen und einige andere Ereignisse mad1en aber 
eine Umformung d er Stände selbst nöthig. Es wurde nemlid1 zu der Admis
sion unter die Clevisd1e Rittersmaft Güterbesitz und Ahnen Probe erfor
dert, die Anzahl der ritterbürtigen Familien im Clevisd1en hat sim aber so 
vermindert, daß deren jetzt effective nur nom zwey den Landtag hesud1en3, 

die Familie v. Quadt und v. Wylich, und auch diese beide sind ohnbeerbt. 
Unter diesen Umständen wäre es ratsam zu verordnen 
a) daß die Essensehe und Werdensche Stände denen Clevischen incorporiret 
würden, 
b) daß die Landtagsfähigkeit eines Ritterguts, wie es jetzt ist, von 6/m rh. 
auf 20 000 rh. gesetzt werde, 
c) daß der Eigenthümer, d er zu gleicher Zeit einen Repräsentanten des 
Contributions Standes vorstellt, den Besitz einer gewissen Anzahl Contri
hutions pflimtiger Grundstücke außer seinem Ritte rsitz nachweisen müsse4

• 

Bey der Verlegung des Wohnsitzes der R egierung von Cleve nam Essen 
kömmt es auf das Daseyn eines smicklimen Collegien Hauses und den 
nöthigen Raum zu Wohnungen für die Mitglieder und Subalternen an[. „]. 
Räumlidie Unterbringung der Regierung und ihrer Mitglieder. 
Da es in Essen an einem Markt fehlet, so müßte dieser eingeführt und zu
gleich dafür gesorgt werden, daß denen Familien der Königlimen Bedienten 
Gärtens gegen billige Miethe überlassen werden, wozu theils die Kämmerey 
Gründe, theils die abtheylimen Gründe benutzt werden dürften. 
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Die Unterbringung der Regierung ist demnach ausführbar, sie se tzt aber 

voraus den Ausbau des Collegien Hauses der einen Curie, die freye Benut
zung des J esuiter Collegiums, welches alles wieder von der nunmehr in Un

terhandlung begriffenen Auseinandersetzung mit der Fürstin abhängt [ ... ]. 

1 Kriegs- und Steuerrnt in Emmerich, später in Duisburg. 
! Ersterer bei der Kammer in Hamm, letzterer bei der clevisd1en K ammer. 
3 Es waren sogar drei. Vgl. Ritter, Stein l. S. 75, Anm. 14 und die dort zi tiert e Arbeit von 

Wollenhaupt, Die clevisch-märkisd1en Landstände im 18. Jahrhundert (1924). 
4 Vgl. dazu Ritter, Stein I. S. 78, Anm. 20. 

512. Stein an Sack Münster, 19. Januar 1803 
PrcuO. Geh. Stnntnrchiv Berlin, jet7.l Dcul1ohc1 Zentralnrchiv II, Merseburg. Rcp. 92. NachlnO J oh . Aug. Sack: Auo
fertigung. Eigcnh. - Eratdruck I. S. 4241T. - Hier gegen Schluß ctwns gckilnt. 

Die Reorganisation der cleve-märkisdien Kammer. Der Domdedwnt v . Spiegel, 

Bemuth, Rappard, Goldbed' und andere Personalien. Die Aufhebung der Klöster, 
Umwandlun g d er Nonnenklöster iu Erziehun gsanstalten. industrielle V erwertung 
sälcularisierter Baulidikeiten. 

V erm. Sad,s: „den 22. J an„ btd. 31. Jan." 

Da ich in Essen die Sachen ziemlich unvollkommen vorbereitet fand, so habe 

ich meinen Aufenthalt abgekürzt und bin bereits den 12. m. c. zurückgekom

men, wurde aber unpäßlich, so daß mich dieses noch einige Tage in meinen 

Geschäften zurücksetzte. Meine Vorschläge wegen der Combination von 

Cleve, Essen, Werden werde ich d en Freytag mit Herrn v. Spiegel abschik

ken, der nach Hildesheim r eist, um seine dortige eigene Praebende Ge

schäfte und die hiesige Capituls Geschäfte dem H errn Grafen v. d. S[chulen

bur ]g zu empfehlen.Nehmen ihn E. H. freundschaftlichst auf, er ist ein Mann 

von Charakter und Kenntnissen und Arbeitsamkeit, man wird ihn bey der 

Umbildung der Universität und Gymnasien, bey denen Armen Sachen, alles 
theils ganz vernachlässigte, theils unvollkommen behandelte Gesd1äfte, be

nutzen und in Thätigkcit setzen. 
Ich werde mich wegen Generalisirung der neuen Ressort Verhältnisse auf 

Cleve und Marck ausführlich äußern, denen Ständen wird es e inerley seyn, 

wer die geistliche Sachen hat, Cammer oder Regierung, sie haben zu der 

ersteren vollkommenes Zutrauen. 
Herr v. Schütz1 ist durchaus ein Schurke, der die öffentliche Verachtung und 

den Strang verdient. 
Bernuth hat viel Klugheit, Gewandtheit, nur f ehlt es ihm an s tätem, be

harrlid1en Fleiß - theilt sich die Cammer nad1 dem Ressort Reglement ao. 
1798 2, so könnte man ihn zum ersten Cammer Director machen, der also 

bey dem 2. Senat sitzt, und Rappard zum 2 ten, d er mit dem Präsidenten 

bey d em L sitzt. 
Sie haben in Ansehung seiner F ehler vollkommen recht, er ist aber sehr 

fleißig, hat ein ganz gutes Urtheil, und in Rechnungs Liquidations Etats 
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Sachen ist er ungewöhnlich fertig, welches uns in den ersten Zeiten viel zu 
schaffen machen wird. 
H err v. Goldheck ist gar nicht zu brauchen, eine Entschädigung wäre ihm 
wohl zu gönnen. 
ld1 wünschte statt Goldhagen, den ich vorschlug, Herrn von P estel3 zu der 
Untersuchung des städtischen Wesens und im Paderbornschen zu brauchen. 
- Er ist gründlich, behutsam, judicieus und kennt die steuerräthliche 
Partie. 
Für einen geschickten Cammer Justitiarium müssen wir sorgen. Der Asses
sor Mettingh4, so jetzt nach Plock [kam], ist ein sehr geschickter Mann, ich 
wünschte, er käme in die Regierung oder aud1 als J ustitiarius in die Cammer, 
wozu der Geheime Rath von Bernuth noch besser wäre. - Sie kennen ihn? 
Hüllesheim müssen wir suchen, als Oberburgemeister mit dem Titul von 
K[riegs] und D[omainen] Rath in der Stadt Paderborn anzustellen, in ein 
Collegium ist er gar nicht zu brauchen. 
Die lnstruction über das Verfahren bey dem Aufheben der Klöster wird 
gewiß sehr nützlich seyn zu unserer Leitung[ ... ] . Die Nonnen Klöster kann 
man für alte Mädchens und Erziehungs Anstalten behalten, jedoch keine 
Vota. 
Der Bericht wegen der Gräfin Schmettau _mit Acten geht morgen zur Post. 
Voss5 ist durch Trinken stumpf, übrigens einer der brauchbarsten bey der 
Mindenschen Regierung. · 
Der Dohmdechant Spiegel wird Ihnen wegen seines Bruders, des Berg Raths, 
spred1en . Graf Reden hat das Talent, alle Leute von sidi _zu entfernen und 
zu degoutiren . 
Wen bekommen wir zum R egierungs Präsidenten? 
Wir müssen dem veräditlidien Scheuerbein nicht die Administration von 
Werden geben, eh emals Courrent Schüler, dann Theolog, dann Hofmeister 
in Niederhofen, dann Jurist, dann Anhänger und Verwandter der Sd1midts, 
einer boshaften, gefährlichen Menschenrace, dann Werkzeug ihrer feind
seeligen Gesinnungen gegen den Abt. - Seine vorläufige Theilnahme an den 
Geschäften hat einen sehr üblen Eindruck gemacht. 
Nachsdiri/t. Es finden sich Liebhaber zu verschiedenen der alten Gebäude 
a) Lüders6 aus Bielefeld will das alte Sdiloß Sassenberg erbpachten und hier 
eine Fabrique anlegen und Bleicher ey, 
L) Zu P orbeck [?]Schloß und Garten findet sich ein Erbpächter , 
c) Vielleicht erbpachtet der Englische General Ferdinand Hompesd17 die 
Abtey W erden. 

1 Der Geh. Finanzrat. v. S c hüt z aus Berlin, mit dem Suck zusammen in der Gesetz-Kom
mission war? 
: Für Ansbach-Bayreuth, vgl. S. 541, Anm. 5. 
3 Kriegs- und Steu errat bei der mindensdten Kammer. 
' Bis dahin in der Regierung in Lingen. Vgl. S. 554, Anm. 9. 
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5 Kriegs- u. Domäneurat bei der Kammer in Minden. 
8 Cnrl Lu e der, Begründer einer Damastfabrik in Bielefeld, der sich dann später mit 
August Wilhelm Kisker (1781- 1856) zusammenschloß und so eines der größten Unter
nehmen der ßielefelder Textilindustrie mitbegründete. Vgl. den Beitrag von Gerh. Sd:ira
der über Aug. W. Kisker in d . Rhein. Westf. Wirtsdiaftshiogra phien IV. 
7 Fc rd. Ludw. Anton (sei t 1822 Graf) v. Homp esc h (gest. 1831), großbritan. 
General der Kavallerie, Sohn des ehemaligen Kanzlers von Jülich und Berg und späteren 
lrnyr. Ministers Franz Karl Fr. v. Hompesd1 (gest. 1801) und Bruder des ebenfalls als 
bayr. Staatsmann hodwerdienten Ministers Joh. Wilh. Frh. v. Hompcsd1 (1761- 1809), 
der ehenfalls in der Verwaltung von Jülid1 und Berg emporgestiegen war. 

513. Stein an Sack Münster, 29. Januar 1803 
PrcuO. Geh. Su1o t1nrchiv Berlin, jcltl Deut1chc1 Zcntralof.chiv 11. l\fcr1cburg. Rep . 92. NachlnO Joh. Aug. Sack.: Au1· 
fertigung. Eigcnh. - Erstdruck 1. S. 426 f. - Kleine Kürzungen im 1. Ab1atz, let11er Absatz weggefallen. 

Fortgang der Organisationsgesd1ä/te. V erteilung und Rekrutierung des Militärs. 
Stein für Erleichterung der alten tve!t/älischen Kantone. Die Zahl der eximierten 
Bergleute und Fabrikanten (10 000 Seelen). Der Konfl.ikt Blüdter-Sdwlenburg. 

Verm. Sadcs: „den 1. Februar" 

Unsere Gesd1äfte sind nunmehr ziemlim alle im Gang, Assessor von Rap
pard ist in Cappenberg, Brune in Marienfelde, und im werde den ersteren 
veranlassen, aum balde etwas wegen Liesborn vorzunehmen, Wolfsramsdorff 
besmäftigt sich [ ... ] mit denen hiesigen Collegiatstiftem , Rappard bear
beitet die Nachrimten über das Dohm Capitularische Vermögen, Ribbentrop 
sitzt an denen städtischen Sachen [ ... ],ich habe mich an das Project zur Bil
dung des Landes Collegien Samen nam dem Verhältniß des Fränkismen 
R essort Reglements gegeben, und ich hoffe, wir haben alles zur Zeit der 
Ankunft des Generals v. Schulenburg präparirt auf das Frühjahr. Von Pots
dam erhalte im verschiedene militairisme Nachrimten folgenden Inhalts 
a) man will auf Münster , Paderborn, Lingen und T ecklenburg fundiren die 
2 R egimenter Cassel und Strachwitz, 1 Dragoner Regiment und 1 Füsilier 
Brigade, welches 12 Companien ausmamt. 
Nun müssen wir auf ein Infanterie Regiment r emnen 100 000 Seelen. wir 
können also nur fundiren 2 Infanterie Regimenter und 1 Cavallerie Regi
ment. Denn es sind nur vorhanden 

Münster . ... . 
Paderborn ... . 
Lingen, Tecklenburg . 
Essen, Werden . . . 

123 000 
85000 
45000 
25 000 

278 000 

Man muß auf Essen und Werden wenigstens 10 000 Seelen für die Exem
tion der Bergleute, Fabricanten u. s. w. abremnen, so daß nur 268 000 Mann 
übrig bleiben. 
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Will man dann ferner gar nicht sorgen, um die alte Westphälische Can
tons zu erleichtern, indem man Sd1laden verstärkt, Besserer und Schenclc 

von denen Abgaben der 100 und 300 Mann nadi Wesel befreyt. 
Man will ferner das Regiment Cassel nadi Münster oder Paderborn legen, 
im ersten Fall ein Bataillon Füsiliere nach Paderborn, warum will man aber 

gar nichts thun, um Bielefeld zu erleichtern, warum will man den Druck der 
Bürgerschaft, das Elend der Soldaten, die Devastation der Forsten fern er 

gestatten? und nichts thun, um ihm abzuhelfen? 
Man will endlid1 1 Eseadron Dragoner nadi Wahrendorf legen, einem Fa
briquen Ort ohne Ställe, warum nidit nach Ahlen, Oelde, Beckum Acker

städte. Man entsdieidet über alle dergleidien Dinge ohne Sachkenntniß, 
ohne Lokalkenntniß. 
Suclien Sie dod1 die Sache, wenn es irgend möglich ist, anders einzuleiten, 

damit diese wid1tige militairism e Verhältnisse nam rimtigen Grund

sätzen und Erfahrungen bestimmt werden. 
Man äußert sim ferner als hömsten Auftr.ag, im mögte alles zu Versöhnung 

vom Grafen v. d. S[dmlenbur]g und General Blücher beytragen, letzterer 

will dem Grafen v. S[mulenburg] die militairisd1en Honneurs mamen, 
Parole abfodern u. s. w. Dies ist ja wohl überhaupt der ganze Streitpunkt, 

und ich ersuche Ew. Hochwohlgebohren, von Ihrer Seite alles dazu beyzu

tragen, tantas eomponere lites und mir über die Same Ihre Meynung zu 
sagen. 
Bewerbung Rappards um die Stelle eines Bankdirektors u. a. 

514. Stein an Sack Münster, 2. Februar 1803 
Preuß. Geh. Staataarchiv Berlin, Jet zt Deuuchco Zentralarchiv U, Merseburg. Rep. 92. NacWaß Job. Aug. Sack: Au1-
fertiguog. Eigcnh. - Erstdruck 1. S. 428 f. - KUrzung im 3. Ah1alz. 

Der Domdediant v. Spiegel. Der Bisdiof von Hildes/r eim. Mald ius. Das V erhältnis 

vori geistlidier und weltlid ier Verwalt1tng. Die p ersonelle Besetzung cler ne1ten 

Domäne11ämter. Cosebrudi. Das Ressort·Reglement /ür die neue Kammer. Stein 

be/ürditet eine zu gro ße Ablrängiglceit der V erwaltw1g von der Justiz. Der fI erzog 

von Looz-Corswaren. 
V erm . Sad;s: „J. 5. Febr„ bt<l . 6. Febr." 

Es ist mir sehr angenehm, aus Ew. Hod1wohlgebohren sehr geehrtem und 
freundsd1aftlimem Smreihen d. d. 31. m. pr. zu ersehen, daß der Dohm
dechant v. Spiegel aum Ihnen als ein smätzhare r und gebildeter Mann 

ersdlien, und ich bin überzeugt, daß sein Aufenthalt in ß erlin ihm 
persöhnlim nützlim und Amtung und Anhänglid1keit für unsern Staat 

geben wird1• - Er ist von seiner Aufnahme in Hildesheim und von Ihrem 

gütigen Benehmen gegen ihn, wie Sie aus der Anlage ersehen, sehr zufrie

den, und in Beziehung auf den Inhalt seines Sdueibens wiederhole id1 sehr 

den Wunsm, keine allgemeine kird1liche Einrid1tungen zu treffen, bis Sie 
alle hier waren. 
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Der Biscliof von Hildesheim2 ist indolent und ohne Energie, und sein Be
nehmen ist ohne alle Würde und Festigkeit. 
ld1 hoffe, in 14 Tagen bis 3 Woclien Ihnen die Nadiricliten über Marienfelde 
und H erborn zu schicken - dann folgen die Nachrichten ü ber die Collegia t 
Stifter und das Dohm Capitul [ .. . ]. 
Malchus3, den ich aus seinen Sd1riften kenne und aus Ew. Hocliw. Briefe, 
würde in diesem Augenblick, wo man die Untersuclrnng des geistlichen Ver
mögens ber eits eingeleitet hat, vielleicht niclit von dem Nutzen seyn, den er 
im Hildesheimischen gehabt hat. - Ich wünschte, er machte eine Ausarbei
tung über die Verhältnisse der geistlichen Behörden, Biscliof, General 
Vicariat, Suffragan u. s. w. zu der Cammer, dieses is t eine schwehre Materie. 
Man kann die Grundsätze von Riegger4 lnstitutiones jurisprud. eccles. zu 
Grunde legen , besonders Theil 1p.89. 288. 313. Theil III, p. 623, [Theil] IV, 
151-169. Er ist catholischer Canonist, im System des F ebronius und Kayser 
.T osephs. 
Zu Adminis tratoren oder eigentlicl1en P erceptoren der hiesigen Domainen 
wird man 
1) die bisherige Amts Rentmeister braud1en, worunter ganz vernünftige 
Leute sind, z.B. Assessor Geisberg, Reinhardts - , theils die Clevische in 
specie Lobbes, F eldman, Hallensieben - den H eisselbach habe icli für mid1 
engagirt, ich muß bey meiner Entfernung von meinen Giithern zuverlässige, 
brauchbare Leute haben. Gosebrucli, den ich für Cappenberg vorgesclilagen, 
ist Landwirth, Feldmesser und hat allgemeine Begr iffe vom Wasserbau, er hat 
a) in denen unglücklidlen Kriegsjahren mein Vermögen verwaltet, 
b) meine Producte in <las Clevisdle und nacli Holland ao. 1800 und 1801 
abgesetzt, 
c) in einem mir gehörigen Dorfe die Vermessung geleite t und die Sepa
ration vorgenommen, 
d) und ao. 1802 meine Güther auf dem linken Rheinufer fast alle verkauft. 
Ich verliehre ihn sehr ungern, er ist aber ein redlicher, gescheuter , energie
voller Mensch. 
Aud1 werden sich unter denen hiesigen vacant werdenden Beamten nod1 
Leute find en lassen, die man zu Administratoren anstellen kann, denn die 
mit dem Mililair vorgegangene Veränderung, wo man nur 10 Offieiers aus 
dem Münster sclien genommen und zwar nur angebliche Edelleute ohne alle 
Rücl(:sicl1t auf Verclienstlid1keit5• 

ld1 bin hier bescliäftigt mit dem allgemeinen Plan wegen Bildung der 
Collegien - sollte das Ressort Reglement ao. 1797 und 1798 nid1t die Cam
mern zu abhängig von denen Regierungen und tlltimato vom .Tustitz Depar
t ement machen? Dieses müßte docl1 möglichst erwogen werden. Goldheck 
sd1eint mir sehr vergnügt zu seyn. 
Der Herzog von LoozO ist in Rheine eiQgerückt, wir haben ihm gesagt, wir 
würden den Civil Besitz ihm nid1t anders einräumen, als wenn er den 
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bisherigen Verhandlungen der Auseinandersetzungs Commission bey
trette ( ... ]. 

1 Vgl. oben S. 626. 
2 Fr a n z Egon Frh. v. Für s tenb e r g ·H e rdrin ge n (1737-1825}, seit 1789 Fürst
bischof von Hildesheim und Paderborn. Er erreg te durd1 seinen Geiz nodt den Zorn d es 
späten Stein, als dieser vergebens wegen Unterstützung der Monumen tn Germaniae Histo
rica an ihn appellie rte. S. Steins Brie f vom 16. Februar 1826 in Bd. VI dieser Publika tion. 
3 Karl Aug. Frh. v. Mal c h u s (1770- 1840). Er war nadt beendetem Studium de r Kameral
wissensdtaft und Jurisprudenz in H eidelberg und Göttingen 1790 Legationssekretär des 
kuiserl. Gesandten bei den Höfen von Bonn und Mainz, Graf v. Westphalen, geworden 
und hatte in dieser Stellung sehr viel Gelegenheit gehabt, sidt mit den politisch en Ver
hältnissen Deutschlands während d er Revolutionskriege bekannt zu madi en. Sd1on in 
dieser Zeit ist er mit einigen politisd1en Sdtriften hervorget ret en. 1799 wurd e er Dom
sekretär d es Domkapitels in Hildesheim und d amit der e igentlich leitende Beamte der 
Landesverwaltung des Bistums, die e r in einer heute nodt gültigen Monographie gesdtil
d er t hat (1800). Nad1 der Säkularisation übernahm ihn der preuß. Staa t in die Spezial
Organisat ions-Kommission für Hildesheim und Paderborn. 1803 kam er als Kriegs- und 
Domänenrat nad1 Halberstadt. A ber auch diesmal wied er führt e ihn sein Weg sehr bald 
aus dem Dienst des e inen Staates in den seines Überwinders. 1808 wurde Maldtus Staatsrat 
des Königreidts Westfal en und Generaldi rektor der Steuern, 1811 Finanzministe r, 1813 
audt Innenminister . 
4 Paul Joseph (seit 1764 Ritter v .) Ri egge r (1705-1775}, der Hauptvertreter de r unter 
Maria Theresia herrsdtenden slaat skirdtlidien Ridttuq.g, Professor d es geistlidien Red1ts 
an der Universität Wien u nd R eferent für geistlid1e Angelegenheiten he i der böhµi isd1en 
Hofkanzlei. Seine „lnstitutionum jurisprudentiac ecclesiasticue parles 1- IV" erschi enen 
1765- 1772. 
ß De r Satz blieb unvollendet. Zu ergänzen ist wohl: „läßt genügend Leute übrig, die dazu 
braud1bar sind". 
6 Arnold Herzog von L o o z . Co r s war e n (1776-1827) erhielt für die seinem Hause auf 
dem linken Rheinufer verlorenen Besitzungen den größten Teil d es Amtes Rheine und 
einen kleinen T eil d es Amtes Wollheck als neues Fürsteutum Rh eina-Wollbeck. 

515. Stein an Sack Münster, 5. F ebruar 1803 
PrcuO. Geh. Stnntso.rchi v Derlin, jetzt Deutschei Zcotrnlarchiv Il , Merseburg. Rcp. 92. Nnchlnß Joh. Aug. Sack: Au1-
fertig1rng. E igcnh . - Entdruck l. S. 129 f. - 3 . Abaotz gckUnt. 

Hitllesheim. Sd1led1ter Ei11drudc d es preußisd1en V orgehens bei der Beset :zamg der 
Offiziersstellen der west fälisdier1 Regimenter. Steir1 befürwortet erneut eine stärlcere 
Berüdcsid1tigu11g der Einlteimisdwn und beantragt, zu diesem Zwedc ei11e Reihe 
vo11 Nobiliti erun.gen vorzunehmen. 

Verm. Sad;s: „d. ß. Februar" 

Ew. Hocli.wohlgebohren habe id1 die Ehre mitzutheilen 
1) ein Schreiben von H errn K. R. Silberschlag - icli. habe mir die Mitthei
lung des Vortrags Protocolles pro J anuario ausgebeten, um das Sünden 
Register des Herrn v. Hüllesheim daraus zu ersehen, es liegt in seinem Be
tragen Trotz, I nsolenz und Pflichtvergessenheit - gut wäre eine Adrnonition 
von Hildesheim aus, 
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2) ein Sdueiben von der Essendischen Commission wegen der Gebäude un<l 
Schlösser - man wird würklich hierauf Bedacht nehmen müssen, sonst er
halten wir Ruinen. 
Der Dohmherr Hompesdi ist gestorben [ ... ]. 
Man ist hier sehr niedergeschlagen über die neue Formation des Militairs 
und daß nur 11 Officiers von den Münsterländern in die neue Formation 
aufgenommen worden. 
Ich wünschte, man adelte verschiedene der angesehensten bürgerlichen 
Familien, um diesen den Eintritt in die Armee zu verschaffen und dadurch 
die Neigung des dienstpßid1tigen Standes zur Dienstleistung zu beför
dern. 
Lyncker hat seinen förmlichen Abschied nachgesumt, wen nehmen wir nun 
zur Bearbeitung und Leitung der Forstpartie, die gewiß sehr wichtig ist? 

516. Stein an Sack Münster, 12. F ebruar 1803 
Prcuß. Geh. Staotstlrchiv Berlin, jetzt Dcuu chcs Zcnlrnlnrch.iv II, Merachurg. Rep. 92 . Nachlaß Joh . Aug. Sock: Au1. 
fcrtigung. Eigcoh. - Erstdruck I. S. 430f. - Kleine Kürzung in der ersten Nachschrift. 

Eindringlidie Vorstellungeri wegen der Mängel der neueri Karitorisverteilung. Die Feh· 
ler bei der Besetzung der Offi:r.iersst elleri. V erwendung des Bergassessors Sadc und 
Vindces. Steins eigene Wünsdie wegeri seiner kün/tigen Stellurig. Seiri persönlidier 
Etat als preußisdier Oberpräsident; „zu denen 5000 Th. setze ich nod1 eb en so viel 
zu". Das Minoriten · urid das Dominilcaner-Kloster in Münster. Der Fürstbisdio/ 
von Corvey. 

Als Beantwortung der Besd1wehrden des H. Gr. v. d. S[chulenbur]g über 
das einseitige Verfahren in Militair Angelegenheiten theile ich Ihnen das 
Schreiben des H errn v. Kampz mit, und wer sagt nun die Wahrheit? Die 
auffallendste F ehler bey dieser Cantons V ertheilung habe ich in Eile in der 
Anlage B aufgezählt und bitte, sie dod1 Herrn v. S[dmlenbur]g vorzulegen. 
Sollte er nicht dem König Vorstellung thun wollen, so halte ich mich dazu 
verpflichtet, sobald mir die Nachrimt offiziell zukömmt, denn in der That, 
ein übertriebenes Abgabe System ist weniger namtheilig als ein drückendes 
und unvollkommenes Canton Wesen. Id1 beschwöre Ew. Hocl1wohlgebohren, 
in dieser Angelegenheit mit Nachdruck und Muth zu handeln [ ... ]. 
Da Spiegel fort ist, so mamt das Dohm Capitul bisweilen dummes Zeug, 
diese P etition1 ist ein Compliment für Gen. v. Blümer und wird nicht den 
geringsten sonstigen Effect in der Sad1e selbst haben. 
Auf die Ernennung der Officiers selbst hat er keinen Einfluß, es sind alles 
unbedeutende junge Leute, die man nach denen Listen und dem von wählte, 
dem Capitain v. Acker hat Kampz zur Compagnie geholfen, man sagt, er 
leide am Canonenfieber. 
Ihr Herr Bruder schreibt mir und wünscht bestimmt, wieder hier angestellt 
zu seyn2, ich wünsme es so sehr als er und hoffe, daß es nun wird bewürkt 
werden, da er uns im Märckismen unentbehrlich ist [ ... ]. 
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Was m eine Individualität anbetrifft, so ist mein Wunsch 
1) daß Vinclce als Vicepräsident mit meinem Minden'schen Gehalt 
= 27 00 Thl. nach Minden komme3, hier fehlt es nicht an Arbeit für ihn, 
Gemeinheits Theilung, verbessertes Schul Armen Wesen , Weserbau, Weege
bau - seine Kenntnisse und Thätigkeit verdienen Belohnung und ein Feld 
zur Aeußerung, dann muß man auch Bedacht darauf nehmen, junge Leute 
anzuziehen. 
2) daß ich das Ober Präsidium behalte und mir mein patentmäßiges Gehalt 
auf das Münstersche und Märckisch Clevische Carnmer Departement fundirt 
werde und allenfalls mit 500 Th. erhöht werde, mein patentmäßiges Gehalt 
ist 2500 Thl. und freye Wohnung, diese und 500 Thl. misse ich seit 1796 
wegen des Verlustes des linken Rhein Ufers. 
Der Aufenthalt hier erfodert mehr Aufwand, Essengeben, und zu denen 
5000 Th. setze ich noch ebensoviel zu. Da ich aus dem Clev Märckisd1en 
1560 Th. habe, so braucht man auf das hiesige Cammer Departement nur 
3440 fundiren - nur nicht auf Sportuln, es setzt den Präsidenten immer in 
ein übles Licht, auf einer Seite soll er sorgen, daß die Canzley ihre gesetz· 
mäßige Emolumente genieße, auf der andern, daß die Partie geschont 
werde, er muß also uninteressirt sein. 
1. Nadischrif t. Man wird, um Raum zu Casern!!n das Minoriten Kloster und 
um Raum zum Collegien Haus das Dominikaner Kloster benutzen und die 
Mönche aufheben oder verlegen müssen in eines der auf dem Lande leer 
stehenden Gebäude [ .. .]. 
2. Nadischrif t. Herr Fürstbischof v. Corvey4 wird sid1 um die Hompeschische 
vacante Curie melden, er hat nun ppter. 11 000 Th. Revenue, und ist es billi
ger, diese zu einer Dienstwohnung für einen unserer Räthe, z.B. Wolframs
dorff, zu asserviren, als sie ihm zu geben. Die Wohnungen sagt der Depu
tations Sd1luß nur ad dies vitae zu. 

1 nid1t festgestellt. 
2 Vgl. S. 539, Anm. 3. 
3 S. Nr. 524 u. Nr. 532. 
• Ferd . Frb . v . Lüninck (1755-1825) , seil 1795 Fürslbisd1of von Corvey. - Lüninck 
war nie Priest er gewesen , er hatte R ed1tswissensdrnft studi ert, dann am R eid1skammer
geridtt gearbeitet und war 1779 kurköln. Regierungsrat, spä ter Geh. R at und Mitglied 
des Ober-Appellationsgerid1ts geworden. Mux Franz verlieb ibm eine Präbende in Mün
ster. 1794 verhandelte Lüninck für d en Fürstabt von Corvey, Theodor Frh. v. Drabeck 
(seit 1781), in Wien und Rom über die Erhebung Corveys zum Fürstbistum, die er audt 
nodt im letzten Lebensjahr Brabecks crreidtte. Zum Dank dafür wurde e r ins Domkapitel 
aufgenommen, das ihn dann zum Nad1folger Brnbecks wählte . 
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517. Denkschrift Steins „Ueber das Canton Wesen im Münsterschen und 
Paderbornschen" Münster, 16. F ebruar 1803 
Staatu rtbiv Mü nster. Spe1i1l-Organiutio o1-Kommiu ioo Mün1tcr. Nr. 1. Konzept. Eigcnh. - Audertiguog 
ehcm1h Prcuß. Cch. Staa l urddv Berlin. Je tzt Dcu11d1u Zcut ralardth· II . Merseburg. Rc p. 70. Jlauplkom
miuion. Cap. II. See l . XIII. Nr. 15. 
Era1druck Kod1c ndörffcr, Tcr ritorialculwiddung und Dc liördcnvc rhuuug, S. 165 ff . Na cb dem Ko nzept. -
Eben10 audt 1. S. 431 !! . und hier. - Stellcnwei10 gokünt . 

Ausführlid1.es Gutad•ten über die sozialen Auswirkungen des Kantomueseru , sowie 
über die Mittel, die Vorurt eile der Bevöllcerung zu beseitigen und ihren berechtig
t en Klagen abzuhelfen. - Stein betont seine Oberzeugung von der Notwendiglceit 
ausreid•ender V erteidigungsrnillel, „weil die Integrität und Independenz des Staates 
von denen Vertheidigungs Anstalten abhängt", verlangt aber gerade deshalb Maß
nahmen, um die Abneigung der Eingesessenen gegen den Kriegsdienst zu vermin
dern „durd1 Unterrid1t und durch jede sonstige Erleichterung und Milderung, die 
sid1 nur irgend mit dem \Vesentlidlen des Standes seihst vereinigen laBSen". 
lrn eirizelnen 1Vird vorgesdilageri: Erlei,d1terung der Kantonpf/.id•t durd, Herab
set:;u11g der Die11st:eit, ausreid Lende Fürsorge fü.r die Invaliden , Besetzung der 
Bauernstellen mit den gedienten, nidrt mit den dienstuntauglidLen Söhnen (das 
bisherige System als Dislrriminierung der „Race der Fünf zölligen"), Rücksid•t auf 
Heimatbe:irlr urLd religiöse Überzeugung bei der V erteilung der Garnisonen, Er
leid1ter1mg der Einquartierungslasten und A npassung der Servisgelder an die ver· 
änderten V erhältnisse, Heran:iehung der GeistlidLen und der Lehrer, „um denen 
Eingesessenen ihre Pflicht, eins Vaterl and zu vertheidigen, einzusmiirfen". 

Die Einrichtungen einer Provinz in Beziehung auf das Militair erfodern die 
größte Aufmerksamkeit , da sie am innigsten und stärksten in alle öffent
liche und h äußliche Verhältnisse eingreifen und einen entschiedenen Ein
fluß auf allgemeinen Wohlstand und das Glück des Einzelnen haben. 
I ch halte es für unvermeidlich nothwendig, diese Einrichtungen zu treffen, 
weil d ie Integrität und Independen z des Staats von denen Vertheidigungs 
Anstalten abhängt, die er gegen äußern Angriff getroffen hat. 
Die wichtigste Zweige der Militair Einrichtungen sind die des 
1. Cantons, 2. d er Einquartierung, 3. Verpflegung mit Fourage und Brod, 
4. Marsch und Vorspanns. 
Der Berich.t des Geheimen Raths dd. Münster , den 13. Deeernber 1802 ent
hält die Geschidite des Verfahrens bey Ergänzung des Münsterschen Mili
tairs seit Bernhard von Gahlen bis 1763. 
Dieser Fürst hatte ein stehendes geworbenes Truppen Corps und eine Land 
Militz, aus der in der Folge oft Leute an die Regimenter in Kriegszeiten 
abgegeben wurden . 
Entwidd ung der münsterschen Militärverfassung im 18. Jahrhundert. 
Durch die Verordnung dd. 16. März 1766 führte man eine militairische 
Conscription in der Art ein, daß alle junge dienstfähige Mannsd:iaft zum 
Dienst verpflichtet und wegen der dreyjährigen Dienstleistung loosen, die
jenige, die das Loos getroffen und diensttauglid:i, einrangirt werden sollten. 
Diese Ergänzungs Art wurde anno 1786, den 29. May aufgehoben, die 
Zahlung eines Werbe Geldes und die freywillige Werbung eingeführt. 
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Die Haupt Rücksid1ten, weldle bey dem Cantons Wesen zu nehmen, sind 
Menschenzahl, Gewerbe, und beides wird sich aus denen anliegenden 
Extracten der historischen Tabellen ergeben. 
Die eigentliche Anzahl der dienstfähigen und dem Gewerbe entbehrlichen 
und dienstpflid1tigen Mannschaft wird sid1 erst bestimmen lassen, wenn 
Cantonbücher und Cantons Extracte angefertigt worden sind, wenn also 
eine Cantons Aufnahme erfolgt. 
Eine solche Aufnahme erfodert Kenntniß der über das Cantons Wesen er
lassenen Verordnungen, Uebung in·der Anwendung, vie le Gedult und Fl eiß, 
und es ist durd1 den Besitz solmer Eigenschaften der Hauptmann v. Bälzig 
und der Kriegs Rath v. Schlechtendahl zu diesem Geschäfte vorzüglich 
geschickt. 
Man wird zu der ersten Einrichtung einen Offizier von einem fremden R egi
ment nehmen m üssen, da die für die hiesige Provinz bestimmte Truppen 
nie an Cantons Gesm äften Theil genommen haben. 
Es ist dringend nothwen dig, sich ernstlich zu bemühen, die Abneigung des 
Unterthanen gegen den Kriegsdienst durm Unterrid1t zu vermindern und 
durch jede sonstige Erleimterung und Milderung, die sim nur irgend mit 
d em Wesentlimen des Standes selbst ver.einigen lassen. 
Diese Erleichterungen würden hauptsächlich sich beziehen auf den Garnison 
Ort, Dienstzeit, Aufhebung verschiedener im Canton Reglement e~thalte
ner und das bessere F ortkommen der Unterthanen stöhrender Vorsmriften . 
Liegt der Garnison Ort dem Canton möglichst nahe, so .wird der Hin und 
H ermarsm nad1 d er Garnison dem Cantonisten weniger lästig und kostbar, 
er bleibt mit denen Seinigen in mehrerer Verbindung, ist seine Gegenwart 
zu Hauße augenblicklich nöthig, so erh ält er leichter Urlaub, und er findet 
an dem Garnison Ort selbst Landsleute von derselben Religion, Sitten, 
Mund Ar t, alles Vortheile, welche bey entfernten Garnisonen hinwegfal
len und deren Entbeh rung die Abneigung gegen den Dienst vermehren. 
Münster ha t ganz entschiedene Vor theile zum Garnison Ort für die Münster
länder , s ie sind seit J ahrhunderten gewohnt, diese Stadt als den Haupt Sitz 
ihres Vaterlandes anzusehen, sie finden hier Verwandte, Bekannte, und ihre 
Heymath ist im Durd1sdmitt k eine vier Meilen von dem Garnison Ort ent
f ernt. Wesel hat alles dieses gegen sim, es ist seit langer Zeit als der Sitz der 
militairischenHärte und wegen der bisherigen schlechten Zusammensetzung 
der Garnison verrufen , 11- 12 Meilen von dem Wohn Ort der Cantonisten 
entfernt, diese find en sich auf einmal an einen ihnen in Hinsicht auf Ein
wohner, Sitten, Religion, Sprame ganz fremden Ort versetzt. 
Nach dem Projeet der neuen Canton Eintheilung der W estphälismen Pro
vinzen , soweit sie mir bekannt geworden, erhält 

1. das Regiment Cassel Paderborn, Essen, Elten, Werden, den cantonfreyen 
District der Grafsmaft Mank und Cleve und recrutirt 2 Escadrons in War
burg und Warendorf. 
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2. das Regiment Strad:iwitz erhält Münster, Lingen, T ecklenburg und recru
tirt das Füsilier Bataillon von Ernst, 2 Compagnien von lvernois und eine 
Escadron in Münster. 

Hiernad:i erhält Cassel 
Paderborn .. 
Essen, Ellen, Werden . . . . . . . . . . 
Cantonfreyen District der Grafschaft Mank . 
Cleve praeter propler . . . . . . . . . . 

Summa 
und unterhält 16 Compagnien und 2 Escadrons. 
Strachwitz erhält 

Münster 
Lingen, Tecklenburg 

85 000 Seelen 
27 000 Seelen 
25 000 Seelen 
45 000 Seelen 

182 000 Seelen 

123 000 
45 000 

168 000 

also 14 000 Seelen weniger wie Cassel und recrutirt 22 Compagnien und 
1 Escadron [ ... ]. 
Es wäre zu wünschen, daß man die Dienstzeit in Friedenszeiten auf 10, 
höchstens 15 Jahre bes timmen könnte, weil nach ihrem Verlauf der Ver
abschiedete noch im Stande ist, ein zu seinem Fortkommen erfoderliches 
Gewerbe zu ergreifen. Dieses kann geschehen, wenn der Can ton hinlänglich 
groß ist, um den Abgang zu ersetzen und wird sid1 nad1 erfolgter Auf
nahme der Cantonbücher ergeben. 
Das Canton Reglement selbst enthält mehrere Bestimmungen, die den 
Militair Stand unangenehm machen -
die Entlassung von demselben, die Befreyung davon wird von d e r k ö r
p e rl ich e n Größe abhängig gemacht. Dieses ist ein so unbedeutender, 
zufälliger Umstand, daß man billig ihn ganz übersehen sollte. 
§ 30 des Canton Reglements heißt es: „findet kein Erb Recht statt, so muß 
von mehreren Söhnen derjenige den Hof erhalten, der zum Militair keine 
vorzüglid1e Geschicklichkeit hat." 
Hat er also eine vorzügliche Geschicklichkeit zum Militairdienst, so verliehrt 
er die Aussid:it, einen Hof zu erhalten, er wird also bestraft. 
Es ist viel natürlicher, den zu wählen, der am längsten, treuesten seine 
Diens~pßichten erfüllt und überhaupt festzusetzen, daß keiner einen 
Bauer Hof oder eine städtisd1e, nicht exemte Nahrung antretten soll, der 
nicht im Militairdienst gestanden, daß bey seiner Entlassung im Fall der 
Concurrenz mehrerer auf seine Dienstjahre, Diensttreue und Gesdliddich
keit, der Wirtschaft vorzustehen, Rücksid1t genommen werden soll. 
§ 30, litt. b: „Soll ein solches Guth durd:i Heyrath einem Cantonisten zufallen, 
so hat das Regiment die Verbindlidlkeit, den Cantonisten zu verabschieden, 
wenn er nidlt d ie Größe von fünf Zoll und darüber hat." 
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Hier wird nun abermals dem fünf zölligen Manne das Mittel, sich anzusiedeln 
genommen, und es scheint fast, a ls habe man die Absicht, die Race d er Fünf
zölligen auszurotten, indem ihnen die Ergreifung eines sie eximirenden 
Geschäftes oder ihre Ansiedlung erschwehrt wird. 
Die Anzahl der Bauer Höfe, die durch Heurath vererbt werden, ist wohl im 
Ganzen zu geringe, als daß man zu fürd1ten hätt e, die Regimenter würden 
einen starken Abfall an Zoll Maaß le iden, wenn im vorliegenden Fall die 
Verabsdüedung ohne Rücksicht auf Zoll Maaß gestatte t werden sollte. 
§ 30, litt. f: „Erwirbt ein angesessener Unterthan ein zweytes Adrnr Guth, 
so darf er seinen zweyten Sohn nicht darauf ansetzen." Was soll er aber 
damit machen, soll er es dann mit Schaden verpachten? 
§ 34 et 36: „Aus dem Bauern Stand sollen nur solche ein Handwerk erler
nen, die zum Militairdienst untauglich sind - nach beendigten Lehrjahren 
soll ein solcher nur in so fern einen Exemtions Schein erhalten, als er nicht 
fünf Zoll hat." 
Abermals eine Strafe für den Fünf Zölligen . 
§ 40 bestimmt die Bedingungen, unter welchen dem Bauern Stand das Stu
diren nachgelassen werden soll. 
In diesem catholischen Lande, wo der Priester Stand zur Eheloosigkeit be
stimmt ist, wo er sich also nid1t aus sich selb~t ergänzt, da muß Rücksicht 
genommen werden bey dem Ertheilen der Erlaubniß zum Studiren auf 
Erhaltung einer zu d enen Pfarrstellen und Caplaneyen verhältnismäßigen 
Anzahl von Subjecten, und hier muß man auf den Antrag des General 
Vicariats und die von ihm geschehene Nad1weisung der Erforderniß zu 
jenen Zwecken jährlich eine verhältnismäßige Anzahl Erlaubniß Scheine 
ertheilen. 
Der Inhalt der Cabine ts Ordre dd. Berlin, 6. December 1800 wird auch in 
Ansehung der neuen Provinzen eine Einschränkung leiden müssen. Es sol
len nämlich alle Cantonisten für unsicher, also für Ausländer erklärt wer
den 

1. welche ohne Erlaubniß außer ihrem Domicilio über 1/z Jahr abwesend 
sind und sich bey Canton Revisionen nicht s tellen, oder 
2. eine herumschwcifende Lebens Art führen, oder 
3. in cantonfreyen Städten sich aufhalten, 
4. oder auf der Wanderschaft über Urlaub ein J ahr ausbleiben. 
In einer Provinz, wo der Canton erst eingeführt wird und eine große Ab
neigung gegen den Soldaten Stand herrscht, wo die erste Zeit das Bestreben, 
sich der Dienstpßichtigkeit [zu entziehen] , sehr häufig seyn wird, da wird 
die Anwendung der Cabinets Ordre dd. Berlin, den 6. December 1800 die 
Folge haben, daß die Anzahl der Unsichern und als Ausländer Angesehenen 
bis zur Erschöpfung des Cantons zunimmt. 
Es ist daher nöthig, daß m an es in Ansehung der Unsicherheits Erklärung 
bey denen Vorschriften des § 84-86 des Canton Reglements lasse. 
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Es lassen sich noch folgende Hülfs Mittel anwenden, um die Abneigung des 
Eingesessenen gegen den Soldaten Stand zn mildern. 
Man hat in denen Westphälischen Provinzen mit Nutzen eingeführt, die 
zur Completirung der Regimenter erfoderliche Recrouten Zahl unter die 
dazu concurrirende einzelne Bezirke nad1 denen Cantons Extraeten zu ver
theilen, sie durch das Interesse der Beamten und Unterthanen mit dem des 
Ganzen zu verbinden und zu verhindern, daß nicht die Nachlässigkeit der 
Beamten d es einen Bezirks denen thii tigeren eines anderen zur Last falle. 
Es würde ferner sehr zur Aufmunterung des Cantonisten beytragen, wenn 
er bey seiner Aushebung und Einrangirung ein kleines H and Geld aus 
Provinzial Fonds erhielte als einen Beytrag zu denen Kosten, mit welchen 
der Marsch nach der Garnison und der Aufenthalt daselbst verbunden ist. 
Die ausreichende und gewisse Versorgung des Invaliden wird hauptsäd1lich 
dazu beytragen, um die Abneigung gegen den Soldaten Stand zu vermin
dern. 
Die Dienstpßid1t trifft hauptsächlich die ärmere Classe, denn alle Befreymi
gen des Canton Reglements beziehen sich auf Geburt, Vermögen, Kunst
fertigkeiten, Wissenschaften. 
Bey dem Opfer, welches der Aermere dem Staat von Gesundheit, Leben und 
Unabhängigkeit bringt, ist es wohl billig, daß man ihn gegen Mangel und 
Hunger schützt und besonders für den verwundeten und hülfloosen Krieger 
sorgt. Vieles ist bereits in dem Staat gesdiehen, aber noch nicht hinreichend, 
und bey einer ao. 1800 im Mindenschen Cammer Departement geschehenen 
Aufnahme der unversorgten Invaliden betrug deren Anzahl 1855, worunter 
646 waren, die einer Unterstützung dringend bedürftig waren. 

Die Allerhöd1ste Cabinets Ordre dd. Berlin, d. 9. Februar 1801 foderte das 
Gutachten der Cammern ab wegen Verstärkung der Versorgungs Fonds für 
d en Invaliden, und die Cammer in Minden gab damals mehrere mir passend 
scheinende Vorschläge ab. Sie bestanden darin, daß die bisheI."ige Versor
gungs Art durch Stellen, Invaliden Compagnien, Gnadenthaler fortdaure, 
der Provinz diese Fonds nebst der Confiscations Quote überwiesen, weldie 
aus ihren eignen Mitteln durch zweckmäßige lmpositionen soviel zusdließen 
würde, damit jeder hülfsbedürftige Invalide des Cantons Regiments wenig
stens 11/ 2 Rth. monatlidi erhielte. 
Läßt man der hiesigen Provinz den beträchtlichen Bestand der Invaliden 
Casse, so wird es keiner Zusdiüsse durch besondere lmpositionen bedürfen. 
Mit dieser Erleichterung der Dienstpflicht müßte man Belehrung und Unter
ridit verbinden und 
1. einen sehr concentrirten Extract aus d em Canton Reglement mit Hinweg
lassung alles desjenigen, was den hiesigen Unterthanen nid1t betrifft, pub
liciren lassen, 
2. das Vicariat anweisen, denen Pfarrern und Schullehrern aufzugeben, 
denen Eingesessenen ihre Pßidit, das Vaterland zu verthei<ligen, einzu-
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schärfen und dieserhalb ein passendes dringendes Circular an sie zu erlas
sen, worin alle auf diese Pflichtbezug habende Motive entwidrnlt sind. 
Das hiesige Volk ist religieus und anhänglich an die Geistlichkeit, es würden 
daher die vorgeschlagene, auf Belehrung sich beziehende Mittel gewiß einen 
wohlthätigen Einfluß haben. 
Der andere bey der militairisd1en Einrichtung in Betrachtung kommende 
Gegenstand ist das Einquartierungswesen. 
Einquarti e rung und S e rvi s . Es ist keine geringe Last für einen Hauß
besitzer , in seine F amilie einen fremden, verheuratheten, gewöhnlidl rohen, 
unsittlich en Menschen aufzunehmen, und mir sind mehrere Fälle bekannt, 
wo durch die Einquartierung das Glück ganzer Familien zcrstöhrt wurde. 
Man muß also dafür sorgen 
a) daß die Garnison Stadt nicht überlegt, sondern auf eine ihrem Gewerbe, 
Häußer Zahl usw. angemessene Art bequartiert werde, 
b) daß gar keine Exemtion statt finde, 
c) daß die Servis Sätze dem Preiß derjenigen Bedürfnisse angemessen seyen, 
welche der Bequartierte dem Einquartierten geben soll, oder welche sich der 
Officier für seinen Servis verschaffen sollte. 
Eine Garnison von vier Bataillonen und einer Escadron ist für eine Stadt 
wie Münster, die ... 1 Häußer zählt; nicht zu viel, und sie läßt sich um so 
m ehr unterbringen, da für Stallungen in öffentlichen Gebäuden gesorgt ist 
und allenfalls noch für beweibte Ausländer eine Caserne für ein paar hun
dert Mann gebaut werden kann. Es ist für die Gesundheit, Sittlich.keit, das 
leichte For tkommen des Soldaten ein großer Gewinn, wenn er bey dem 
Bürger untergebracht werden kann, und die Casernen muß man nur für 
soldle reserviren, durch deren Belegung der Bürger zu sehr beschwehrt 
wird. 
Auf der andern Seite ist es aber denen Foderungen der Geredltigkeit an
gemessen, daß sowohl der Gemeinen Servis für den Bequartierten als der 
Officier Servis dem Preiß der Miethe, der F eurung und des Lichtes angemes
sen sey. Die Servis Sätze in denen alten Westphälisdlen Provinzen sind es 
nicht, sie sind anno 1732 gemacht und passen auf die gegenwärtige Zeiten 
nidlt mehr. 
Bey dem hohen Preiß der Miethen und der F eurung müßte man für Mün
ster, Warendorf, Paderborn und Warburg den 

Beweibten Servis auf 1 rt. 4 ggr. 
den unbeweibten auf - rt. 18 ggr. 

und den Officier Servis nach denen Sätzen des Servis Reglements für Süd
preußen und zwar für die Städte Warschau und Calisch dd. 4. Juny 1797 
bes timmen. 
Sind auf diese Art die Servis Sä tze verhältnismäßig bestimmt, so wird die 
Abschließung eines für die Stadt und das Militair so vortheilhaften Aus
miethe Contracts möglich, der durd1 Ertheilung von Baufreyheits Gelder 
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an die Eigenthümer kleiner Häußer zum Ausbau von Soldaten Cammern 
noch sehr erleichtert werden wird. 
Das Brenn Ma terial ist hier sehr theuer [ ... ]. Sorgt man nicht dafür, daß 
der Soldat und Subaltern Officier F euer Material für reducirte Preiße und 
in geringer Quantität kaufen könne, so wird der erste zum Holzdiebstahl 
und unzählichen Excessen gereizt, und der letztere kann nicht subsistiren. 
Deshalb wird vorgesdtlagen, ein „Feuerungs Magazin" für den Bedarf des 
Militärs anzulegen und daraus Holz zu reduzierten Preisen zu verkaufen . 
Den Brand für Wad1en, Casernen, Lazarettes wird man auf Steinkohlen 
einrichten. 
Der Servis ist als eine allgemeine Landes Abgabe zu betrachten, der in 
denen Städten durch Consumtions Abgaben, auf dem platten Lande durch 
directe Abgaben aufgebracht wird, denn es ist kein Grund vorhanden, die 
Vergütung der Einquartierungs Last einer einzelnen Corporation, z.B. 
denen Städten, ausschließlich aufzulegen. 
Im Clev und Märckschen, auch in Südpreußen wird der Servis von der T otali
tät aufgebracht und hier , im Münsterschen und Paderbornschen, wird diese8 
umso nöthiger, da dem platten Lande gewisse städtisd1e Gewerbszweige 
nid1t genommen werden können, durch deren Entbehrung es in anderen 
Provinzen zur . Theilnahme an denen städtischen Abgaben herangezogen 
wird. 
Verpfl e gung mit Brod und Fourag e. Um das VerpflegungsGe
schäfte d em Militair Departement, denen öffentlid1en Cassen und d er 
Provinz zu erleichtern, auch um zu vermeiden, daß nicht durch den Aufkauf 
zu den Militairbedürfnissen die Preiße in die Höhe getrieben werden, wäre 
es rathsam, die Natur Gefälle der Königlichen Domainen und der geistlichen 
Güther, so in Domainen verwandelt werden, nach einem festen, der Doma
nial Casse von dem Militair Departement zu vergütenden Preiß [ ... ] an die 
Magazine abzuliefern. Das Militair Departement müßte sodann den Trans
port vom Domainen Amt nach dem Magazin besorgen und sich verpflichten, 
aus seinem eisernen Bestand zur Zeit des Bedarfs 300 Wispel für diesen 
Preiß zu Provineial Bedürfnissen zu verabfolgen. 

Vorspann. In Ansehung des Marsch und Vorspanns Wesens läßt sich nichts 
vorschlagen, solange die Garnison und Revue Platz nicht definitif be
stimmt sind. Münsters Eignung zum „Revue Lager" wegen seiner zentralen 
Lage in Nordwestfalen. 
Bey der Bestimmung der Vorspanns Vergütungs Sätze wird man gleidl 8 ggr. 
annehmen, um im Fall der Leistung des Natural Vorspanns den ihn stellen
den Eingesessenen vollständig zu befriedigen [ ... ] . 
Sollten die hier vorgetragenen Vorsdlläge den höchsten Beyfall zu erhalten 
das Glück haben, so würde nunmehr das Nöthige vorbereitend eingeleitet 
werden, um die Einrichtungen selbst zu seiner Zeit bewerkstelligen zu 
können2• 
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1 Lücke im Text. 
1 Schulenburgs Antwort vom 7. Miirz mit R andbemerkung Steins, Stantsard1iv Münste r 
ebd. Vgl. Wilmans o. a. 0 . S. 671. 

518. Stein an Schulenburg Münster, 23. Februar 1803 
Suau arcbi• Müoller . Spezial 0 0rgani11tion1·Kommi11ioo Müoatcr. Nr. 1. E igenh. Konzept (20. Februar) . -
Audc rtiguog chcmah Prc uB. Geb. Staataa rchiv Be rlin . Jetzt Dc utacbe 1 Zcntralarthiv 11, MeueLurg. Rc p. 70. 
Hauptkommiu ioo. Cap. II. Seel . XII . Nr. 15. Vo l. 1. - Eratdrudt 1. S . 439 oa <.h d e m K onzept (mit hhdae r 
Da tie rung : 2 2. Februar). 

Begleitsd1reiben zum Berid1t vom 16. Februar betr. die Kantonsverfassung in W est· 
falcn. Unter Hinweis auf seine langjährige Erfahrung verlangt Stein nadidrüdclidi 
die Berüdcs id1tigu11g der in seinem Bcrid1t e11twidceltc11 Rid1tli11ien und V orsd1läge 
„weil zu befürchten ist, daß die Folgen von entgegengeset zten Maasregeln Entvöl
kerung, Widcrsetzlid1keit für den Augenblick und fo rtdauerndes Mißvergnü gen für 
d ie Zukunft seyn werden" . - Die Aufnahme der für die Kantonsverfasmng crfor
d erlidten statistisd1en Tabellen. Personalien dazu. 

Ew. Excellenz haben mir in Hochdero sehr verehrlichem Schreiben dd. Hil
desheim, den 13ten m. c.1 die Frage vorzulegen geruht, wem von Seiten des 
Civils in denen Provinzen Essen, Werden, Paderborn und zu seiner Zeit 
im Münsterschen der Auftrag zur Cantons Aufnahme zu ertheilen seyn 
mögte? 
Vor Erhaltung dieses Auftrags glaubte id1 verpflid1tet zu seyn, Ew. Excel
lenz meine Gedanken über die in den Westphälischen Provinzen zu treffen
den Militair Einrichtungen vorlegen zu müssen, und überreiche ich in der 
Anlage ganz gehorsamst einen diesen Gegenstand betreff enden Aufsatz. 
Da ich nun seit 18 J abren in Westpbalen angestellt bin und in verschiede
nen Dienstverhältnissen, so weiß ich aus einer fortdauernden vielfachen 
Erfahrung, wie sehr die Canton Einrichtungen in Westphalen schwierig aus
zuführen und wie mannichfaltige Rücksichten dabey zu beobachten sind. 
Diese habe ich in der Anlage dargestellt und wünsche um so dringender , daß 
man auf ihren Inhalt Rücksicht nehme, weil zu befürchten ist, daß die Fol
gen von entgegengesetzten Maasregeln Entvölkerung, Widersetzlid1keit für 
den Augenblick und fortdauerndes Mißvergnügen für die Zukunft scyn 
werden. 
Der Cantons Aufnahme selbst müßte ohnvorgreiflich die Aufnahme der 
historischen Tabellen vorhergehen, weil diese zur Controlle dienen, ob säm l· 
lid1e aufgefoderte Mannschaft sidl gestellt, und weil man aus ihnen gleid1 
die bedingt und unbedingt gesetzmäßig Eximirte ersehen kann. Hier wird 
man balde mit der Aufnahme der historischen Tabellen fertig seyn, wie weit 
man im P aderbornsch en, Essendischen und W erdensm en fottgerückt, ist mir 
nicht bekannt, unterdessen wird das Geschäfte dorten möglid1st müssen be
schleunigt werden. 
Dem von Ew. Excellenz geäußerten so treffenden Urtheil über die Land
räthe v. Senfft, v. H oevel und den Assessor v. Hoffmann2 kann ich nicht an-
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ders als ganz unbedingt beytretten, und würde der Auftrag im Paderborn
schen, Essendischen und Werdenschen usw. dem Land Rath v. Senfft und 
Hauptmann v. Puttkammer, Regiment von Schenk, 
in dem Münsterschen, Lingen und T ecklenburgschen dem Land Rath 
v. Hoevel und Hauptmann v. Bälzig, Regiment v. Besserer, geschehen 
können. 
Es wäre nach m einer Einsicht zweckmäßig, das Geschäfte wegen seines 
großen Umfangs zu theilen [ ... ]. 

1 Im Staatsarchiv Münster ebd. 
1 Assessor bei der Kriegs· und Domänenkammer in Hamm. 

519. Stein an Vincke Münster, 26. Februar 1803 
Arihiv Ültenwaldo. Nachlaß Vincke. Nr. 87. Eigenb. - Teildruck ßodelachwingh, Vindce I. S. 218 (ohne die 
drei le tzten Ab1ä1se). - Vollatiindig enlmah bei Kochendörffer, ßrie lwec:luel Nr. 12. - Außerdem 1. S. 440. 

Vinckes Rückkehr aus Spariien. Stein wünscht ihn als Nadi/alger im Präsidium der 
Mindenschen Kammer. Bitte um Literaturangaben über Pestalozzi. 

Ich freue mich sehr über Ihre glückliche Zurückkunft in Ihr Vaterland und 
daß Sie den fortdauernden Vorsatz haben, die mannichfaltige Kenntnisse, 
die Sie besitzen und die Sie auf Ihren Reisen vermehrt, zu seinem Nutzen 
anzuwenden. 
Nur kann ich Ihrem Wunsch, in dem engen, abhängigen Geschäfts Crayß, 
der Ihnen als Land Rath angewiesen ist, stehen zu bleiben, (nicht beipflich
ten]. Bey denen gegenwärtigen Veränderungen werde ich nur wenige Auf
merksamkeit auf die Mindensche Angelegenheiten wenden können. Diese 
sind denn doch wichtig. Sie treffen Land Arbeitshauß, Schul Reglement, 
Armen Anstalten, Allodification der Eigenbehörigen, Gemeinheits Thei
lungen, Fortsetzung des Straßenbaues, Revision des Bleich und Leggewesens. 
Mein Wunsch und mein Antrag ist, daß Sie als Präsident in Minden an
gestellt werden und daß Sie die Leitung der erwähnten Geschäfte über
nehmen. Nützlich für Sie in der ersten Zeit und überhaupt für das Ganze 
ist es, wenn die Verbindung mit mir und denen übrigen Westphälisd1en 
Cammern fortdauert. 
Ditfurth1 könnte Ihre Land Raths Stelle erhalten, ich hoffe, die Stände wer
den ihn wählen. 
Machen mich Euer Hochwohlgebohren mit der Litteratur der Pestalozzischen 
Lehr Methode bekannt und sagen mir gefälligst, was darüber geschrieben 
ist. 
Ehe Sie einen Entschluß fassen über den Inhalt meines Briefes, so bitte ich, 
mit Ihrem Herrn Schwager und Ihrer Frau Schwester zu sprechen und beide 
meiner Ehrfurcht zu versichern. 

1 Franz v. D i t f ur t h wurde 1804 Vinckes Nachfolger im Landratsamt. S. Th. v. Ditfurth, 
Geschichte des Geschled1ts v. D. (1894) , S. 274. 
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520. Stein an Sack Münster, 2. März 1803 
Prcuß. Ceh. Stant1Drchiv Berlin, jetzt Deutsches Zentralarchiv 11, Mcucburg. Rcp . 92 . No.chloß Joh. Aug. Sack: Au•· 
fertigung. Eigcnb . - Entdruok 1. S. 45 lf. 

Vbersendet ihm die De11ksd1ri/t für Sdmlenburg vom glcidien Tag e. Vorschläge 
zur Stellenbesetzung. Akzise- und Kantonsver/ass1mg. Fragen der weiteren Ge
scltä/tsbehandl1mg. Blüdier. 

V crmerlc Sadcs: „d. 11. März" 

Ew. Hochwohlgebohren habe ich die Ehre, in der Anlage mitzutheilen 
1) die Hunde Liste, um mit kleinerem anzufangen, 
2) einen Aufsatz über die Bildung der hiesigen Landes Collegien nebst ver
schiedenen Anlagen, und wünschte ich über dessen Inhalt zuförderst Ihre 
Meynung zu wissen, ehe ich ihn dem Minister vorlege. - Wende ich die darin 
aufgenommenen Grund Sätze auf die Persohnen an, so würde sich folgende 
Zusammenstellung bilden: 
1. Senat. Director? 
l.Rappard. 2. Wolframsdorff. 3.Ribbentrop. 4.Sd1lechtendahl. 5.Reimann. 
6. Delius oder Pestel, dieser suo loco. 7. Druffel. 8. Scheffer. 9. Vagedes oder 
Schwick, beyde nur mit dem Titel von Cammer Räthen. 10. Justitiarius. 
Könnte man hiezu den Geheimen Rath v. Bernuth bekommen? 
2. Senat. Director Coninx. 
Lehens und Hoheits Sad1en Forckenbeck, Armen und Schul Sachen ,T ens
polder, geistliche Sad1en Rettenbacher und der Justitiarius. 
Um zu verhindern, daß man uns nicht eine Accise Verfassung über den 
Kopf hinwegnimmt, so bereist Ribbentrop mit dem Bielefelder Accise ln
spector Curlbaum die Städte ganz im Detail und wird den Nahrungs Stand 
jeder einzelnen untersuchen, und dann läßt sid1 ein Plan entwerfen. 
Soll man die Vorschläge über die Einrichtung der einzelnen Verwaltungs 
Zweige successive nach Hildesheim schicken, oder alles vorbereiten und 
r eponiren bis zur Ankunft des General Graf v. d. S[chulenhur]g, letzteres 
wäre besser, weil man alsdann hey denen Vorträgen und Beschlüssen gegen
wärtig seyn könnte. 
Allenfalls könnte man einzelne Materien durch Pro Memorias bearbeiten 
und sie nach allgemeinen Bemerkungen bearbei ten und zur Abfassung eines 
finalen Entsd1lusses vorbereiten. 
Nach dem Schreiben des H errn v. Kampz, der sogleich über die West
phälisd1e Cantons Verfassung auf meine Veranlassung Lärmen geschlagen, 
ist alles nur Project, das noch immer abgeändert werden kann. 
Ew. Hod1w. Schreiben d. d. 28. Februar erhalte id1 soeben und bemerke 
uoch geschwinde vor Abgang der Post, 
1) daß die Cammer Berichte nichts ganz bestimmtes wegen des Eisgangs 
am Rhein enthalten, nur scheint für Ruhrort die Gefahr groß gewesen, und 
bey der Graevensward war sehr großes Wasser wegen eines Durchbruchs im 
Holländisd1en. 
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2) Hoffentlid1 wird der König die Vorschläge des Generals Graf v. S[chulen
burg] genehmigen. 
3) Blücher hat das Gouvernement angenommen, aber nur die Naditheile, 
die für ihn daraus entstehen und die unverkennbar sind, vorgetragen. - Er 
hat würklid1 nidit die Absidit gehabt, dem Minister S[diulenburg] etwas 
Unangenehmes zu sagen, sondern sie war, wie idi es gewiß weiß, ihm seine 
Hodiaditung zu bezeugen, das können Sie auf mein Ehrenwort vcrsidiern, 
aber ein alter Husar drückt sich bisweilen uneigentlich aus. 
Aus der Anlage wegen Marienfelde werden Sie sehen, daß Brune alles balde 
einreichen wird. Mit Liesborn soll balde folgen [ ... ]. 

521. Denksdirift Steins „Ueber die Bildung der Landes Collegien im 
Fürstenthum Münster" Münster, 2. März 1803 
Staatu rd1iv Münttcr. Spczi1l·Orgaoiution1-Kommi11ion Münster. Nr. l. Konz_cpt. Eigcnb. - Au1re rtig ung 
cbcm1l1 Prcuß. Geb. Staaturchiv Berlin. Je tzt D cut1d1e1 Zentralarchiv 11, Mcucburg. Rcp. 70. Haupt
kommi uion. Cap. II. Sect. XXXI. Nr. 14. Vol. 1. 
Erstdrutk Kod1cndörErcr, Territorialentwicklung und Bchördcnvcrhu ung, S. 176 fI . - Nach dem Ko n1cpt. -
Ebcnao auch 1. S. '40 II. und hier. Etwu gekürzt. 

Darstellung der Geridus- und Verwaltungsorganisation im Fürstbistum Münster. 
Neuordnung der Landesverwaltung auf der Grundlage der Ressort-Reglements von 
1797 und 1,798. Aufsidit über das Kirchen· und Sdmlwesen. Justizpflege. Geschäfts· 
kreis d er Regierungen und der Kammern. Fragen der geistlichen Sdiulau/sicht, der 
lcommunalen Selbstverwaltung . auf dem Lande durdi Drosten und Amtsrent· 
meister und deren Unterorgane. Auflösung der kurf ürstlid1e11 Behörden und Vber· 
nahme münstersdier Beamter in die preußisdie V erwaltung. - Ausdehnung und 
Bevölkerung des Amtsbezirlcs der neuen Kriegs· und Domänenkammer, deren widi
tigste Verwaltungsau/ gaben und der für ihre Bewältigung erforderliche Personal
bestand. Notwendig/,eit einer angemessenen Besoldurig der preußischen Beamten. 

Sämtlidie Münstersdie Landes Collegien haben die Darstellung ihres Ge
sdiäfts Crayßes, das Verzeidmiß ihrer Mitglieder, deren Emolumenten und 
ihrer Unterbehörden eingereicht. Es ist auch im Allgemeinen festgesetzt, 
daß in denen neuen Westphälisch en Provinzen das Neu Ostpreußisdie 
[Ressort Reglement] d. d. Berlin, den 3. März 1797 und Fränkische d. d. Ber
lin, den 10. Dccember 1798 seine Anwendung finden solle. Es lassen sidi also 
die Grundlinien des Plans zur Auflösung der bisherigen Landes Behörden 
und Erriditung der mit der Verfassung der Preußischen Monardüe über
einstimmend gebildeten Collegien entwerfen. 
Folgendes sind die Landes Stellen, denen die Verwaltung der Justitz, 
Landespolyzey und Finanz und der geistlichen Sachen anvertraut ist: 

1. Obergerichte 1• 

1. Lehen Cammer. 
2. Regierung oder Hof Rath. 

Die Regierung hat 
a) die Ober Aufsid1t über sämtlidie Ober und Unter Geridite, 
b) sorgt für die allgemeine Sidierheit, 
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c) übt die Criminal Gerichtsbarkeit aus, 
d) ertheilt ausschließlich sidieres Geleit, Veniam Aetatis, 
e) bestättigt die Raths Wahlen communiter mit dem Geheimen Rath, 
f) Contributions Sachen gehören vor sie in erster Instanz, 
g) sie entscheidet die J urisdictions Conßicte zwisd1en denen Unter Gerichten, 
h) in Fiscal Sachen geht an sie die Appellation, 
i) sie hat die R evisions Instanz. 

Regierungs Bericht d. d. 29. November 1802 an die Commission2• 

3. Weltliches Hof Gerid1t. 
Sein Gerichtsbezirk umfaßt das ganze Erz Stift, es hat Rechtspflege über 
a) seine Mitglieder, 
b) über die Exemten im ganzen Lande in Civil Sachen, nicht in Fiscal Sachen, 
c) hat eine concurrente Jurisdiction mit allen Unter Gerichten, insofern 

diese nicht das jus primae instantiae haben, welches nur wenigen zusteht, 
d) es ist das Provincial Appellations Gericht. 

4. Geistlimes Hof Gericht oder Officialat.3 

[1.] Sein Gerichts Sprengel geht über das Ober Stift mit Ausschluß der Oerter 
Bevergern, Dreyerwalde, Hopsten und Riesenheck und nicht über das 
Nieder Stift, 

2. es hat die Jurisdiction in geistlichen, Matrimonial Beneficial Pat,ronat 
Sachen, über d en Clerum, Capitul, Stifter, Klöster, deren Haußgenossen 
in Real und P ersonal Sachen, 

3. concurrente Jurisdiction mit dem weltlid1en Hof Geridlt über Exemte 
in civilibus, mit denen Unter Gerichten über nid1t Exemte, insofern 
diese nid1t das jus primae instantiae haben, 

4. die Appellationen von denen Ardüdiaconaten gehen an sie. 
Die Archidiaconate sind dem Off:icialat untergeor<lnet und haben die Auf
sicht über Kirchen, Pfarren, Schulen, alle Arme und milde Stiftungen, über 
die P ersohnen der Pfarren, Kirchen, Armen Rechnungs Abnahme, Bestra
fung der fleischlimen Verbrechen, der währen<l des Gottesdiensts begange
nen Stöhrungen, der Vernachlässigung der Sacramente, der Nachlässigkeit 
der kirchlichen Bediente. 
Es ist dem Officialat ferner untergeordnet die Dohm Capitularisd1e lm
muni taets J urisdiction. 
Der Instanzen Zug geht in Civil Sad1en an die R eichs Gerichte, in causis 
ecclesiasticis an das Erzbischöflicli Cölnisd1e Metropolitan Gericht, von die
sem nach Rom. 

II. Geistliche B ehörd en 4• 

1. General Vicariat. 
Es hat im Nieder Stift und J enen Oertern Bevcrgern, Dreycrwalde, Riesen
heck und Hopsten jurisdictionem ecclesiasticam ordinariam, episcopalem 
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et arcl1idiaconalem, also in geistlid1en Samen, Matrimonial Beneficial 
Samen, aud1 i.iber den Clerum in Civil und Straf Samen, aussmließlim der
jenigen von denen letz teren, so zum Land Fiscalat gehören. 
Im Ober Stift erkennt es über die Verbrechen und Vergchungen der Geist
lichen. 

2. Suffraganat5• 

III. Landes Po 1 y z e y und Finanz b e h ö r d c n 6 • 

1. Der Geheime Rath. 
Dieses ist die oberste Landespolyzeybehörde, hat die Einleitung zu denen 
s tändisd1en Verhandlungen. 

2. Hof Cammer 
hat die Verwaltung der Domanial und Regal Gerechtsame, Zölle, Land 
Accisen, Smiffbarmaclmng der Flüsse, Juden Samen, Jurisdiction über sie, 
J urisdiction in Marken Sacl1en, wo der Landesherr Marken Rid1ter ist. 

3. Geheime Kriegs Rath7 • 

Seine Geschäfte betreffen die Militair Oeconomie, er hat aum Jurisdiction 
in erster Instanz über das Militair und die Führer im Lande, über Excesse 
und Criminal V ~rbredien der regimentirten Militair P ersohnen erkennt das 
Regiments Kriegs Gericht. 

4 . Medicinal Collegium. 
Es werden versd1iedene Gesmäftszweige durm besondere immediate Com
missionen und Deputationen verwaltet: 
l. Pfennig Cammer Deputation - eine landesherrlid1e und ständische De
putation, die die Curatel über die Landpfennig Cammer ausübt. 
2. Landtags Deputation - ist eine landsherrlime Deputation, welme die 
landcsherrlidie Anträge an den Landtag besorgt. 
[3.] Universitäts Commission - hat die Verwaltung des Universitäts Ver
mögens. 
[4.] Exjesuiten Commission - verwaltet die zum Gymnasio bestimmte Ex
jesuiten Güther. 
[5.] Invaliden Commission7 

Folgencles sind die rimterlid1e und polyzeyliche 

Unterbehörden 

l. Di e fürs t l ich e Unt e r Gerichte 8 haben jurisdictionem realem et 
personalem, contentiosam et voluntariam mit Ausnahme 
a) der geistlichen Persohnen und Sachen, b) Militair Persohnen, c) Landtags 
Edelleute, d) landtagsfähige Städte als Corporation, e) herrsdiaftliche Be
diente, f) adliche Güther und deren Besitzer, g) Lehens Samen, h) Contri
butions Samen, i) Medicinal Sachen, k) Marken Sad1en, l) Post Sadien, 
m) Führer steh en unter dem Kriegs Rath. [ .. . ... ]. 
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2. Die Patrimonial Unter Gerichte haben die Civil Jurisdiction in 
civilibus et fiscalibus in demselben Umfang wie die fürstliche Unter Gerichte 
und müssen sich die Concurrenz des geistlichen und weltlichen Hof Gerichts 
gefallen lassen. 
[3.] Die Dohm Capitularisch e Unter Gericht e haben das jus 
primae instantiae. Die meiste Patrimonial Gerichte haben auch Criminal 
J urisdiction, sie untersuchen und sprechen durch Verschickung der Acten, 
bey Erkennung von Lebens Strafen muß die Sentenz an den Landesherrn 
zur Bestättigung eingeschickt werden. 
Die Unterpol y z e y b eh ö r den sind 
1. Amts Droste und Amts Rentmeister, 
Sie haben die Aufsicht über das ganze Amt, Polyzey Verwaltung, Direction 
des Steuerwesens und des Communitäts Vermögens, Ausübung und Be
kanntmachung der Befehle der obersten Behörden, halten auf Befolgung 
der erlassenen Verordnungen, haben aber keine Jurisdiction und die Unter 
Richter sind ihnen in Justitz Sachen nicht unterworfen; jedoch in denen 
ihnen übertragenen Polyzey Sachen, nämlich Brandversicherungs Angele
genheiten, öffentliche Sicherheit und Befolgung der Weege Ordnung. Die 
Amts Rentmeister haben auch die Erhebung der Domainen. 
2. Die Richt er in denen erwähnten Angelegenheiten. 
3. Crayß Steu er Einnehmer. Diese haben die Erhebung der Steuern 
oder Contribution und hat jedes Kirchspiel einen besonderen Receptor; 
Die Beamte haben an Unt e rb ed ient e 
a) den Amts Schreiber, 
b) in denen einzelnen Kirdtenspielen die Vögte, Amtsführer. 
Die Dohm Capitularische Gerichte sind von denen Beamten exemt und die 
Dohm Capitularisdte Gografen vertretten die Stellen derselben und ver
richten die beamtliche Geschäfte. 
Die Angelegenheiten der Städt e und Wigbolde sind unter d er 
Leitung der Beamten denen Magistraeten anvertraut, welche nadt der bis
herigen Verfassung jährlich gewählt wurden. Nur der Magistrat in Münster 
hat eine Jurisdiction, in denen übrigen Städten wird sie vom landesherr
lidten Richter ausgeübt. 
Wendet man die in den Ressort Reglements d. d. Berlin, den [3. März] 1797 
für Neu Ostpreußen und d. d. Berlin, den 10. December 1798 für Franken 
enthaltene Grund Sätze über die Bildung der Landes Collegien und über ihr 
V erhältniß unter einander an, so lassen sich die Grundlinien des Plans zie
hen, nach welchem die Umformung der hiesigen Behörden geschehen 
würde. 
Nach denen aufgeführen Verordnungen würden dem Lan d es Just i t z 
Co 11 e g i o beygelegt 
a) alle J ustitz Sachen im wei tläufigsten Verstand ohne Unter schied oder 
Ausnahme gewisser Gegenstände, 
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b) die Ausübung der gesamten landesh errlichen Criminal Jurisdiction, 
c) alle Handlungen der freywilligen Gerimtsbarkeit, Hypothek enwesen, 
d) Vormundschafts Wesen, 
e) die Aufsid1t über sämtlime Unter Gerimte. 
Der Geschäft s Crayß d e r Camm e rn umfaßt 
1. alle Militair Marsd1 Einquartierungs Servis Cantons Proviant Magazin 
und Vorspann Angelegenheiten, 
2. Steuer Sad1en, alle Regalien, Domainen, 
3. alle Landespolyzey Samen, mithin aud1 alle Medicinal F abriquen Innungs 
Handlungs Sachen, 
4. die Ober Aufsicht über alle im Staat vorhandene öffentlid1e Anstalten, 
Communitäten, 
5. die Landes Hoheits SadlCn als Gränz Huldigungs Incolats Auswande
rungs Abschoß Sachen, nachbarliche Verhältnisse, ständische Sachen, Cen
sur, Aufsicht auf Ardiive und Bibliothek en, 
6. das Lehenswesen. 
7. die Ober Aufsicht über das geistlid1e, Kirchen und Schulwesen, also daß 
die Cammern bey Besetzung der geistlid1en Stellen, besonders der geist
lid1en Oberen, concurriren, ferner die Leitung der Verwaltung des geist
lid1en Vermögens, [Aufsicht] über das Kirchen Vermögen, die Ausübung 
des juris circa sacra, über die ca tholische Geistlichkeit, welche für ihre 
P ersohn in ihren weltlichen und bürgerlichen Privat Angelegenheiten nnd 
in Criminal F ällen der J urisdiction der Regierung unterworfen sind. Es müs
sen die Geistliche bey ihrer Ansetzung den Eyd der Treue bey denen Cam
mern leisten, sich in allen F ällen, wo bey Besorgung ihrer Amts Angelegen
heiten [es] einer Mitwissensmaft, Genehmigung oder Mitwürkung des 
Staats [bedarf] , an die Cammern sid1 wenden. Dagegen bleiben sie in ihren 
Amts Angelegenheiten und geistlichen Verrichtungen ihren vom Staat an
erkannten Oberen unterworfen . 
Zur Bearbeitung der geistlichen und Schul An gelegenheiten werden Consi
storial Rä the der Cammer beygeordnet, so wie für die Landeshoheits Leh ens 
und Consistorial Sach en ein eigner Senat aus Consistorial Regierungs und 
Kriegs Räthen bey dem Cammer Collegio gebildet wird. 
Denen R e gi e rung e n wird die Justitz Pfl ege anvertraut; wenn wegen der 
der Verwaltung und Aufsicht der Cammer anvertrauten Gegenstände und 
Gesmäfte ein Proceß entsteht oder wenn gegen die von der Cammer ge
troffene Verfügungen ein Widerspruch entsteht, weld1er zur Erörterung im 
Weege Red1tens geeignet ist, oder wenn wegen Uebertrettung der in das 
Cammer Ressort sd1lagenden Gesetze Untersuchung und Strafe verhängt 
wird [ . . . ],so muß man solche Maasregeln treffen, d amit das Ansehen dieser 
Gesetze möglid1st aufrecht gehalten werde, und hiezu scheint mir das schick
limste Mittel zu seyn, wenn man denen Deputirten d er Cammer , welche 
nad1 § 15 des Ressorts Reglements bey dem Votiren gegenwärtig seyn sollen, 
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ein würkliches Votum beylegt und es dem R egierungs Präsidenten zur 
Pflicht macht, fiscalische Sachen nur älteren, erfahrnen, mit der Landes
verfassung bekannten Räthen zuzuschreiben . 
Eine Ausnahme von dem allgemeinen Justitz Ressort müssen Gemeinheits 
und Markentheilungs Sad1en ausmadlCn. Nach der bisherigen Verfassung 
wurden sie gemeinschaftlich von beiden Landes Collegien behandelt, die 
Processe aber allein von der Regierung. Hiedurch entstand ein sd1leppen
der Geschäfts Gang, und die einseitige Entsch eidung solcher meistens oeco
nomischen Sachen von d enen J ustitz Behörden gab oft ganz sonderbare, 
selbst widersinnige Resultate. Es wird daher rathsam seyn, <lieses für die 
hiesige Provinz so wichtige Gemeinheits Theilungs Geschäft einer aus J usti tz 
Cameral und ständisd1en Bedienten zusam mengesetzten Commission anzu
vertrauen, so wie im Osnabriickischen, LaucnburgisdlCn und neuerlich noch 
in der Lüneburgischen Verordnung d. d. 24. J nny 1802 geschehen ist, weld1e 
letztere ein sehr vollständiges und lehrreimes Gesetz ist . 

Nach diesen Vorsduiften würde also die Lehen Cammer mit dem zweyten 
Senat der Kriegs und Domainen Cammer vereinigt. 
Die Geschäfte der Regierung, das geis tlich e und weltliche Hof Gerid1t und 
ein Theil d er Geschäfte des Vicariats, insofern sie contentieus sind, ferner 
d es Oberlandfiscalats Gerid1ts und Fiscal Appellations Gerichts werden dem 
Landes Justitz Collegio oder der Regierung beygelegt. 
Der G es chäft s Cr a y ß d e r K r i e g s u n d Domain e n Ca mm e r um
faßt den des Geheimen Raths, der Hof Cammer (mit Ausschluß der Juris
diction über die Juden, welche vor <las Landes J ustitz Collegium gehört), des 
Geheimen Kriegs Raths, insofern er nicht denen Regimentern, der en Ge
richten und deren Regiments Quartiermeistern zusteht, der Landpfennig 
Cammer Deputation, d er Landtags Deputation, der Lehen Cammer. 
Es ist sehr wichtig und schwehr, die Gränz e n d e r ge i s tli c h e n und 
weltlich e n G e walt , der potestatis ecclesiasticae und des juris circa 
sacra zu bes timmen, wofern jenes der Catholischen Kird1e als kird1liche Ge
sellschaft, dieses dem Staat zusteht. 
Das Allgemeine Landrecht II. Tit. 11 bes timmt <l as Verhältniß der kird1-
lichen Gesellschaft gegen den Staat gesetzlich, doctrinell findet es sich in 
Riegger „Institutiones juris ecclesias lici" P . I , p. 90, 290, 319. P. III, 627. 
P . IV, p. 155, einem bekannten Catholischen Redlts Gelehrten. 
Die geistlidlC Gewalt des Bischofs oder sein Diocesan Recht hat zum Gegen
stand Reinheit des Dogma, J en Gottesdienst, Aufsicht über Geistlichkeit, Auf
sidl über das Kirdlenvermögen. Diese Gewalt übt der Bisdlof aus durd1 sein 
Vicariat, welches hier zu einem förmlid1en Collegio würde gebilde t werden. 
Das bisherige Miinstersche Vicariat würde seine Geridltsbarkeit über die 
Geistlid1keit verliehren, weldle der Regierung beygelegt is t, sowie audl die 
Beurthcilung von Zeh end, Beneficial, Ehe Sachen und endlich die Gerid1ts
barkei t im Nieder Stift, weldlcs von der hies igen Diocese getrennt wird . 
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Da die geistliche Gewalt von dem jure circa sacra getrenn t , d ie eine der 
geistlich en Behörde, Bisd10f und Vicariat, die andere dem zwcyten Senat 
des Cammer Collegiums anvertraut wird, so entsteht die Frage, ist es ra th
sam, die geistliche Behörde von der Aufsicht über die Catholische niedere 
Schulen auszusd1ließ en ? 
ist es bey der Verbindung, worin Religions Unterricht bey Chris ten mit der 
Erziehung steht, bey der Theilnahme, welch e der Pfarrer an dem Unterrid1t 
der Landjugend nimmt, ra thsam, die geistliche Behörde von aller Mitwür
kung bey der Erziehung auszusd1ließen? 
Soll sich der Einfluß der weltlid1en Behörde nicht einsduänken auf Aufsicht 
und Leitung d es Erziehungs Wesens im Allgemeinen, und ist es nicht hin
reichend, wenn die geistliche Behörde die Genehmigung der wel tlid1en nach
sucht zu Err ichtung neuer Schulen, Vermehrung .der Gehälter, Auswahl der 
Lehrbücher und Lehr Methode und die letztere durcli Theilnahme an Visi
tationen , Examinibus die Ober Aufsicht ausübt? 
Die Archidiaconate sind geistlid1e Unterstellen, welche Aufsiclit über Kir
chen, Pfar rer , Schulen, Armen und milde Stiftungen haben und über ge· 
wisse geistliche Vergehungen [ ... ]. 
Diese geistlid;ie Unter Instanzen können immer bleiben, nur muß ihre rich
terliclie Eigenscliaft aufhören, sie eingesdu änkt werden auf die Aufsiclit 
über Pfarrer , Kirchen, Schulen und [sie] in Zukunft von dem Bisd10f mit 
Genehmigung des Landesherrn ernannt [werden]. 
Die V e r wa ltun gs A rt d er Land esp olyz ey und SteuerSad1en kann 
ferner denen Dro s t e n und Amt s R e n t me i s t e r n anvertraut bleiben, 
und wir d es die ferner zu macliende Erfahrung lehren, ob es r athsam ist, die 
Districte der Amts Rentmeister nocli zu verkleinern und denen Verwaltern 
der Kloster Güther gleid1falls einige Unter Abtheilungen als Beamten anzu
weisen. 
Nützlich wird es immer seyn, die Domainen Beamte ferner aud1 mit ande
ren Angelegenheiten außer ihrem nur in H ebungen bestehenden Domainen 
Empfang zu beschäftigen und auf diese Art sie gemeinnütziger zu machen, 
als es die wohl besoldete und wenig beschäftigte R entmeisters im Clev und 
Märd,schen sin d. 
Der Dohm Capitularische Antheil des Amts Wolbeck wird entweder mit 
dem des Amts Rheine und Bevergen zu einem Crayß verbunden werden 
oder einen eigenen Crayß ausmaclien, d a es nachtheilig ist, wenn die Er
nennung der örtliclien Polyzeybehörde niclit durcli den Staat, sondern durd1 
besondere Corporationen geschieht. 
Folgende V e r ä n d e r u n g e n würde die Instanz der Beam ten leiden müssen: 
1. Der Drost würde der Gleichförmigkeit h alber seinen Nahmen mit 
dem eines Land Raths verwechseln. 
2. Die denen Drosten beyzulegende Districte würde man nach Eingang der 
historischen T abellen bestimmen. 
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3. Die Landespolyzey und die Aufsicht des Steuerwesens blieb dem Drosten 
und dem Amts Rentmeister; ihre Unterbehörden wären aber 
a) in Steuer Sachen, Tabellen Canton Marsch Einqartierungs Sachen die 
Re c e p t o r e n, deren Bezirke durch Combination vergrößert würden; 
b) in Weege Brand Sachen und solchen, welche die öffentlid1e Sicherheit 
[be treffen] die Richter, da alle diese Geschäfte leicht in conten tieuse 
und criminelle ausarten. 
4. J edem Drost würde ein Crayß Schreiber untergeordnet, der Expeditionen 
besorgt, Tabellen, Revision d er Rechnungen in calculo etc. bearbeite te, 
und ein Crayß Copist , wozu der Amts Schreiber gebraucht werden kann; wo 
dieser fehlt, muß er angestellt werden . 
5. Denen Kirchspiels Rechnungen würde die Form der Clev Märcksd1en 
Erbentage gegeben werden. 
Die Städt e blieben ferner der Aufsid1t der Beamten untergeordnet mit 
Ausschluß von Münster , welches eine Immediat Stadt wird und deren 
Magistrat aus geschäftserfahrenen und hinlänglidt besoldeten Männern zu
sammengesetzt werden kann. 
Wählt man nun nach denen vorgetragenen Grund Sätzen die hiesige öffent
liche Beamte aus und vertheilt sie unter die neue Landes Collegien oder 
entläßt sie ihrer Dienste mit Beybehaltung ihrer aus dem R eichs Deputations 
Schluß fließenden Befugnisse, so ergibt sich folgendes: 
Staats Calender p. 21 und 239• Der Graf Merveld würde seinen Sitz und 
Stimme im Cammer Collegio behalten, er ist ein Mann vo.n einem sehr rich
tigen Urtheil, einer genauen Kenntniß der Provincial Verfassung und 
könnte man ihn zum Landtags Commissario nebst nod1 einem andern Mit 
Glied braudien. 
Die Geheime Räthe Druffel, Forckenbeck und T enspolder und der Rath 
Scheffer sind ausgezeichnet geschickte Leute, letzterer ist besonders mit 
dem Markentheilungs Geschäft bekannt, und sie würden bey dem Cammer 
Collegio anzustellen seyn, bey welchem man auch die Subalterne und den 
Registrator der Geheimen Canzley Diricks brauchen kann. 
Dem GeheimenRath Münstermann würde man die Aufsicht über die Landes 
Archive geben, d en Rath v. d. Beck in das Justitz Collegium nehmen, und 
der Rath Callenberg10 hat sid1 zum J ustitz Commissar gemeldet. 
p. 25. Der Kriegs Rath geht ganz ein. 
Aus denen Mit Gliedern der Regierung, des geistlid1en und weltlichen Hof 
Gerichts würde man das Landes Justitz Collegium zusammensetzen. 
p. 33. Von der Hof Cammer könnte man nur zwey Räthe brauchen, Schwick 
und Vagecles, die übrige sind theils unbrauchbar, theils würde man sie hey 
Administrationen oder bey andern minder wichtigen Geschäften anstellen. 
Die Subalterne würde man nach Maasgahe ihrer Fähigkeit einrücken lassen. 
p. 35. Die Lehn Cammer würde man dem zweyten Senat der Kriegs und 
Domainen Cammer einverleiben. 
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Der dem zweyten Senat der Kriegs und Domainen Cammer anvertraute Ge
schäfts Crayß erfodert einen Director und Mit Glieder von gründlid1en 
Kenntnissen der Rechtsgelehrsamkeit, besonders des canonischen Rechtes, 
denen kirchlichen Verhältnissen, da die Gränzen des juris circa sacra und 
der potestatis ecclesiasticae so sehr schwankend sind, und der Pädagogik. 
Zum Director wäre gewiß niemand geschickter als der Canzler von Coninx. 
Unter die Mitglieder müßte zur Vermehrung des öffentlichen Zutrauens ein 
Geistlicher auf genommen werden, wozu ich .. .11 in Vorschlag bringen zu 
dürfen glaube. 
Das General Vicariat bedarf einer totalen Reform, sowohl in seinen Mit 
Gliedern als in seinem Geschäfts Crayß und seinen Formen. 
Dem verdienstvollen, aber nunm~hr bejahrten Freyherrn v. Fürstenberg 
würde man einen tüchtigen Director beyordnen, und ich halte es am besten, 
das weltliche Hof Gericht, welches aus geschickten, würdigen Männern be
steht, dem Vicariat einzuverleiben, dem Official die Direction aufzutragen 
und die bisherige Vicariats Assessoren zu entlassen. 
Die Größe und Zu sa mm e nsetzung d es Ca mm e r C o l l e g i i wird 
bestimmt durch den Umfang der Gcsch(ifte, und dieser läßt sich ohngefähr 
beurtheilen nach Bevölkerung, Summe der Abgaben , Stärke der Garnisonen 
und denen son~t bekannten innern Provincial Verhältnissen. 

Die Bevölkerung des zukünftigen Münsterschen Cammer Departement be
trägt von 

Münster . .. . . 
Paderborn ... . 
Lingen T ecklenburg 

Die Summe der Abgaben wird ausmachen 
1. bey Münster 

an Contribution . . . . 
Extraordinarien Steuer . 
Servis 

Domainen . . . . . 
Geistlid1e Güter ppter 
Salz, Stempel, Post . 

2. Paderborn 
a) Contribution 
b) Kopf Schatz 
c) Catastration 

652 

123 000 
85 000 
41 000 

249 000 Seelen 

178 857 
36 317 

2 260 
217 434 

26178 
110 000 

50 000 
403 612 

73 837 
19 770 
10 912 

104 519 
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Domainen ... . . . . 
Geistliche Güther . . . . 
Salz, Stempel, Post u . s. w .. 

3. Lingen und Tecklenburg 
Contribution . . 
Domainen 
Stempel und . . . 12 

Forst. 
Salz . 
Accise 

Der ganze Betrag der Abgaben wäre also 
von Münster . . . . . 
Paderborn . .... . 
Lingen und T ecklenburg 

67180 
100 000 

25 000 

296 699 

70 718 
56203 

1483 
1862 
2406 

21134 
153 806 

403 612 
296 699 
153 806 

854 117 

Von diesen Revenuen erfolgen 459 383, also über die H älfte, aus Domainen, 
von denen der größte Theil eine ganz neue inner e Einrichtung erfodert 
und die überhaupt mehr Aufsid1t und Mitwürkung von Seiten der verwal
t enden Behörden erfodert als die Erhebung von Steuern und directen Ab
gaben. 
Der Umfang der Provincial Militair Verhältnisse bestimmt sich aus dem 
Garnison Stand von pptr. 36 Compagnien und 2 Escadron und dem Canton 
von fast 36 Compagnien und 2 Escadron. 
Die sonstige wichtiger e Gegenstände der Landes Verwaltung sind Verbes
serung der Linnen Fabrication, Eröffnung und Verbesserung der Communi
cationen durch Weegebau, Schiffbarkeit der Ems un d Lippe, Verbindung 
des Canals13 mit der Ems, Gemeinheits Theilungen, Holz Cultur. 
Nimmt man nun Rücksidit auf den Geschäfts Crayß des zukiinftigen zu 
bildenden Collegiums, so werden wahrsdieinlich , ohne den zweyten Senat 
zu rechnen, 20 000 Vortragsnummern eingehen und man wird außer dem 

Präsidio brauchen: 
3 Domainen Räthe, 
2 Räthe für Accise und städtisdie Sachen, 
1 Justitiarium, 
1 für Forst und Jagd Sadien, 
1 [für] Fabriquen, Weege, Wasserbau, Salz, 
2 für Militaria, Servis Sachen, 
1 bis 2 Assessoren, 

also 10 Räthe und 1- 2 Assessoren. 
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Zu dem zweyten Senat wäre außer dem Präsidio 
1 Rath für Hoheits Lehen Sad1en, 
1 für Armen Sachen und Schul Sachen, 
1 für geistliche Sachen und der 
Justitiarius Collegii erfoderlich. 

Das Personale der Subalternen beyder Senate bestünde aus 
1 Canzley Director und 7 Secretairs, ebensoviel Calculatoren , 3 Registra
toren mit ihren Assistenten, 8 Canzellisten, 2 Pedellen und drey Boten. 
Es wird für hinlänglich e Besoldungen gesorgt werden müssen , damit die 
Mitglieder der Collegicn frey von Nahrungs Sorgen und mit Anstand an 
einem so theuren Ort wie Münster leben können. Zu wünsdien wäre be
sonders in Ansehung der Subal ternen, wenn man die Einriditung treffen 
könnte, daß ihnen eine ihren Bedürfnissen angemessene Menge von Natu
ralien, z.B. Getraide und Fcurungs Material, ers teres für d ie Anschlags
preise, letzteres für eine billige Taxe aus dem Holz und Kohlen Magazin, 
welches auch für die Garnison anzulegen erfoderlich ist, überlassen würde, 
um sie von denen Veränderungen der Preise unabhängig zu mad1en. Dieses 
wird aber bey denen beträchtlichen Natural Gefällen, so in Zuk unft bey den 
Domainen zu .erheben sind, leicht rnöglidi zu rnadien seyn. 
Gehälter. 
1 Im Original nicht hervorgehoben . 
1 Liegt bei. Von Ste in abgeschrieb en. 
3 Im Original unterstrichen. 
4 Im Original nicht hervorgehoben. 
~ Im Original unterstrid1cn. 
0 Vom Herausgeber gesp er r t. 
7 Im Original unterstrichen. 
s Im Original nicht hervorgehoben. Ebenso alle im Folgenden der besser en Übersicht 
h albe r gesperrten Stellen. 
u Staatskanzlei und Geheimer Rat. 
10 Callenberg wurde als Regierungsrat übernommen. 
11 L ücke im Text. 
11 Unleserliches Wort. 
13 Des Max-Kanals. 

522. Stein an Sack Münster, 3. März 1803 
Prouß. Geh. St.aat1arohiv Berlin, jetzt Deutacbea Zentralarchiv II. Merseburg. Rcp. 92. Nachlaß J ob. Aug. Sack: 
Ausfertigung; Eigenh. - Erstdruck 1. S. 452 !. Nachtrliglicb ab 3. März 1804 erkannt (1. unten Nr. 566 S. 726 !.) 

523. P ro-Memoria Steins „Die ßildung der Quellen des öffentlidien Ein
kommens im Fürstcnthum Miins ter" Münster, 6. März 1803 1 

Ehema h Prouß. Goll . Staaturthiv De rl io . Jetst D cutsd1c1 Zcntralardiiv 11 . Merseburg. Rap . 70. Mün1te r. 
C11>. II. Sect. XII. Nr. 2. Au1fcr ti g1111g. - Erotdruck Port z. Stein 1. S. 501 ff. - Außerdem 1. S. 453 U. -
Vcrbalo Abwcidiuugeu vom E re tdruck v~rtucrk L 

Steuerverfassmng des Bistums Münster. Stein gegen Ein/ ührung der Generalalc:ise. 
Befürwort et vielmehr deren Ei11 sclträ11hu11g auf diewidLLigs te1~Bedar/sgege11stände. 
Grundsätzlidie A usführrmgen ::ur St erierpolitih: „den Erwerbsßciß nid1t liihmcn. 
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sondern ihn nur nöthigen, verhü ltn ismäßig zu dem öffentlichen E inkommen beyzu
tragen." Ablehnung geringer Steuersätze, die wenig einbringen und hohe Hebungs
kosten verursadien. - Wediselwirlm ng zwisdien Steuer und Zoll. Eingliederung der 
neuen Landesteile in das preußisdte Zellsystem. Hauptp roblem: Einführung von 
Durchgangszöllen und eines gleidtmäßigen Zoll tarifs für alle wcst/älisdten Gebiete, 
Au/ hebung der Binnenzölle im preußidien Staat. -Auswirkungen der Säkularisation 
auf das Stcuerartflwmmen. - Stein verlangt eine geredtte Verteilung der Steuern 
auf Stadt und Land, empfiehlt einen sdwnerule11 Übergang zum n euen System , 
wamt davor, „durch eine zu sd1leunige Erhöhung zu viel auf einmal dem Privat 
Eigenthum zu en tziehen" und rät, „dem Privat Fleiß Zeit zu lassen, um sich die 
Mi t tel zu verschaffen, die mehreren von ibm gefordert werdenden Bcytrüge uufzu
hringen". 

Die über das öffentliche Einkommen eines Landes anzustellende Betrach
tungen können sieb beziehen auf die Quellen seiner Entstehung, auf deren 
Ertrag und dessen Verhältniß zu denen Bedürfnissen des Staats. 

Die wichtigste Quellen des öffentlichen Einkommens dieses Landes sind: 
1) die Grundsteuer oder Contribution, 
2) die Extraordinarien Steuer, 
3) Stempel, 
4) Werbe Gelder, 
5) Servis2, 

6) Domainen, weldie gewisse öffentliche Consumtions Abgaben unter 
sich begreifen. 

Die Grundsteuer ist am Ende des 16 ten Jahrhunderts eingeführt, ohne daß 
man weitere Nadirichten hat über das dabey beobaditete Verf~hren, sie 
ist die Hauptquelle des öffentlichen Einkommens, aus der Verwaltungs 
Kosten, Unterhaltung des Militairs, Zinsen der Landes Schulden genommen 
wurden. 
Sie trifft hauptsächlich das Grund Eigenthum, jedoch in sehr ungleidiem 
V erhältniß, und sie läßt jede andere Art des Vermögens unbesteuert. 
Dieses ergiebt sieb am auffallendsten aus dem geringen Beytrag der Stadt 
Münster, der in der ganzen Sdiatzungs Summe von 350 000 rh. nur 1472 rh. 
ausmachte, und aus dem Mißverhältniß, in welchem die Beyträge der Städte 
gegen einander und zu denen des platten Landes standen. 
Diese Unvollkommenheiten nöthigen von jeher bey eintretenden außer
ordentlichen Bedürfnissen auf neue Abgaben Bedacht zu nehmen, und man 
führte nach dem siebenjährigen .Krieg eine classificirte Kopfsteuer ein, die 
einer Vermögenssteuer sich näherte, aber nur wenige Jahre hindurch erhal
ten wurde, indem man die Ueberschüsse bey der Schatzung verwandte, diese 
also durch den sdrntzbaren Stand allein bewirkt wurde. 
Der Französische Krieg veranlaßte neue außerordentliche Ausgaben zur Be
streitung der Kosten des Contingents, der Demarcation, und diese wurden 
durch neue Anleyhen und die Extraordinarien Steuer aufgebracht, welche 
aus mehreren Abgaben besteht, und zwar: 
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1) aus der Viehsteuer, 
2) dem Erbschatz, welcher von denen verschiedenen Classen <ler Bauern 
Erben einmal vom Colonus, einmal vom Gutsh errn erlegt wird. 
3) Zwey Prozent von den Zehenden. 
4) Zwey Prozent von den Zinsen der Capitalien. 
5) Zwey Prozent von dem Ertrag freyer Gründe und Mühlen. 
6) Das Nahrungsgeld der verschiedenen Classen der Kaufleute. 
7) Einer classificirten Kopfsteuer. 
8) Einer Steuer von denen Raud1fängen. 
Die Anlage enthält d en Ertrag der Extraordinarien Steuer und das Ver
hältniß der verschiedenen Arten der Abgaben, woraus sie bestehet, und es 
ergiebt sich daraus, daß auch sie J1auptsächlich den Gutsbesitzer und den 
Landmann trifft und die übrige Arten des Vermögens schont. 

Denn so betrügen im Ober Stift: 

die Viehsteuer . 
der Erbschatz 
Zehnten Steuer . 
freyer Gründe Steuer 

39482 rh. 
12 590 rh. 

438 rh. 
7 603 rh. 

60113 rh. 

und alle übrige Steuern, wenn ich auch annehmen will, was doch nicht ist, 
daß das platte Land zu der Capitalien-, Kaufmanns-, Hausgenossen-, Feuer
stätten Steuer nichts beytrug, machten nur eine Summe von - 18 467 rh. -
aus. 
Es machte ferner der Beytrag der Stadt Münster in allen Classen der Extra
ordinarien Steuer nur eine Summe von - 7970 rh. - aus, ohnerachtet sie der 
Sitz der Landes Collegien, vieler Rentenierer und einer im ganzen wohl
habenden Population ist. 
Die Stadt Münster trug nun zwar die Einquartierung, ohne irgend eine V er
gütung an Servis von dem nicht bequartierten Theil des Landes zu erhalten, 
aber auch die Last traf nur den kleinen Bürger, indem alle obern Classen 
der Einwohner von der Einquartierung frey sind. 
Die Extraordinarien Steuer ist ferner ihrer Natur nach eine vorübergehende 
Abgabe, die mit der Tilgung der darauf radizirten Schulden aufhört. Die 
Besteuerungs Gegenstände, welche sie treffen, sind nicht gut gewählt aus 
bereits angeführten Gründen, denen noch hinzu kömmt, daß die Interessen 
Steuer die Capitalien von den einländisd1en Anleyhen entfernt. 
Die Consumtions Abgaben haben den Vorzug, daß sie das in Circulation 
gebrachte Vermögen gleichförmig besteuern, und, da verschiedene größere 
Städte, als Wahrendorf, Münster, Paderborn in dem hiesigen Verwaltungs 
Bezirk liegen, so ist die Abgabe selbst in Hinsicht auf Erhebungsart und 
Erhebungskosten anwendbar und vermutlich productif. 
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Diese Consumtions Abgaben oder die Accise können nun entweder alle 
Bedürfnisse des Lebens ohne Unterschied treffen oder nur einige vorzüg
lich wichtige; man kann eine General Accise einführen oder einzelne Ge
genstiinde vom allgemeinen Bedürfniß ausheben. 
Die General Accise hat den unverkennbaren Nach.theil, daß sie eine zahl
loose Menge von Gegenstände b es teuert, die nur sehr wenig aufbringen, 
und nichts d esto weniger das Publicum denenselben Hebungsformen unter
werfen, die bey denen productisch en Gegenständen in Anwendung kommen, 
daß alle Eingesessen en des Landes, ohne Unterschied, die Accise Gesetze 
k ennen und befolgen müssen oder in Defraudations Processe verwickelt 
werden, und daß endlich hierdurch dieAbgabe eine Gehässigkeit im Publico 
erhält, die dieses zum Bestreben, sich der Abgabe auf j ede Art zu entziehen, 
anreitzen. 
Man kann diese naclltheilige Folge vermeiden, wenn man nur Gegenstände 
der allgemeinen Consumtion besteuert und auf diese Art die Hebungsfor
men vereinfacht, nur gewisse Classen der Gewerbe treibenden in Verbin
dung bringt mit denen Accise Cassen, so daß dem größten Theil der Ein
wohner die Abgabe unfühlbar wird. 
Die zweckmäßigste Gegenstände der Besteuerung wären: 
Gemahl zum Backen. 
Getränke, als Bier, Brandtwein, Wein. 
Fleisch. 
Die Gründe, weld1e man gegen die Besteurung der ersten Bedürfnisse des 
m enschlichen Lebens anführt, sind bekannt, unterdessen ist eine mäßige 
Abgabe auf das Gemahl zum Backen sehr einträglich und der Betrag von 
einigen Grosd1en pro Scheffel zu gering, um einen Einfluß auf den Preis des 
Brodes, d en des Taglohns und der mit ihm in Verbindung stehenden sonsti
gen Gewerbs Verhältnisse zu haben. 
Das Getränke ist ein Gegenstand der Consumtion, zugleich. aber auch des 
Handels und der Fabrication, und muß bey seiner Besteurung auf alle aus 
diesen Eigenschaften fließenden Verhältnisse Rücksicht genommen wer
den. 
Die Brandtwein Fabrication ist ein wichtiger Nahrungszweig dieser Provinz, 
die nicht allein ihren Bedarf verfertigt, sondern auch beträchtlich ausführt, 
und bey seiner Besteurung muß Rücksicht genommen werden auf die Con
currenz des denen übrigen Theilnehmern zugefallenen Antheils des Bis
thums, auf das H erzogthum Westphalen und auf die Concurrenz der vielen 
auf dem linken Rheinufer liegenden3 gar nicht besteuerten Brennereyen. 
Es hat ferner die Brandtwein Fabrication einen vortheilhaften Einfluß auf 
die Landwirtschaft, da sie besonders stark auf dem platten Lande betrieben 
wird. 
Will man also dieses vortheilhafte Gewerbe erhalten und nicht durdi Be
steurung eine reidihaltige Quelle des öffentlidien Wohlstandes verniditen4, 
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so muß man solche Besteurungs Sätze annehmen, bey welchen es bestehen 
kann, und eine solche Hebungsart wählen, welche den Erwerbfteiß nicht 
lähmt, sondern ihn nur nöthigt, von seinem Verdienst verhältnismäßig zu 
dem öffentlichen Einkommen bcyzutragen. 
Es wird sich bey der nunmehr vorzunehmenden Unter suchung ergeben, 
welche Besteurungs Sätze die auswärtige Concurrenz zuläßt, wenn man den 
Betrag der lmpositiouen im Cölnischen und die Preise des Quedlinburger 
und Nordhäuser Brandtweins und des vom linken Rheinufer ausmittelt. 
Die Brandtwein Fabrication kann vom pla tten Lande nicht entfernt werden, 
da sie ein sehr ausgebreitetes mit der Cultur des Landes in Verbindung 
stehendes Gewerbe ausmacht, die Erhebungsart der Abgabe auf der Mühle 
hat sehr viele Schwierigkeit, und wir~ es am sich ersten in Hinsicht auf Ertrag 
und am einfachsten in Hinsicht auf die Hebung selbst seyn, wenn man den 
im Lüneburgschen und Calenbergschen eingeführten Blasen Zins in An
wendung bringt. 
Den Weinhandel wird man nach denen Städten und Wiegbolden, wo er 
unter Aufsicht ist, hinweisen und dem cinländischen Weinhandel durch die 
Besteurungs Sätze und durch das Verboth des Herumrciscns der fremden 
Weinhändler, um Bestellungen anzunehmen, begünstigen müssen . Man 
kann das städtiscl1e Gewerbe überhaupt noch unterstützen, indem man es 
denen Krämern auf dem platten Lande zur Pftidlt macht, ihre Waaren aus 
denen Städten zu nehmen. 
Ich trage Bedenken, die Besteurung der Material und Ellen W aaren in 
Vorschlag zu bringen, weil geringe S~i tze wenig aufbringen und dennoch 
kostbare und lästige5 H ebungsanstalten erfordern, hohe Sätze das Gewerbe 
des redlidlen Verkäufers niederdrücken und zur Defraudation anreitzen. 
Unterdessen glaube ich , daß eine zweckmäßige Zoll Einrichtung hier ge
troffen werden kann und productif seyn wird. 
Es durchschneiden nemlich die Preußisch Westphälische Provinzen nach 
ihren neuen Grenzen Westphalen der Länge nach, und alles Fuhrwerk, so 
aus dem Bergisd1en, Herzogthum W estphalen, Holland, Frankreich nach 
d em nördlichen Deutschland geht oder auch nad1 dem R eich, muß clie Preu
ßisdie Provinzen durdiziehen; daß eine mäßige Zoll Abgabe sehr produc
tif ist, beweist der anliegende Märckische Zoll Tarif und der dadurd1 be
würkte Zoll Ertrag, der - 20 766 Th. - ausmacht. 
Will man aber diesen Zweck erreid1en und dem Accisewesen durd1 Zoll 
Einrichtung zu Hülfe kommen, Gegenstände, weld1e jenes nicht trifft, durch 
dieses zu e inem Beytrag zum öffentlichen Einkommen nöthigen, so muß 
die Zoll Einridltung für sämtlidrn einander berührende Westphälisdrn Pro
vinzen, also ausschließlid1 Ostfriesland, nach einem und demselben gemein
schaftlichen Plan getroffen werden . 
Die Entwerfung eines solchen Plans se tzt nothwendig eine genaue K ennt
niß der ein und ausländisd1en Handels Verhältnisse des Landes voraus, auf 
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welches die Zoll Einrichtung angewandt werden soll, insb esondere der Rich
tung <ler durchgehenden Waarenzüge. 
Diese K enntniß von Westphalen so wie auch von d em Detail des Verfah
rens bey der Zoll Erhebung besitzt vorzüglich der Kriegs und Dom. R ath 
Liebrecht, der m it dem besten Erfolg <las M;irckische Zoll Wesen ao. 1796 
e ingerichtet hat. Man würde einen gleich guten Erfolg von seinen Be
mühungen zu erwarten haben, wenn man ihm den Auftrag gäbe, das West
phälische Zoll Wesen in sämtlichen Westphälischen Provinzen ausschließ
lich Ostfriesland zu r ech erchiren mit Zuziehung eines von ihm selbs t aus
zuwählenden P rovinzial Zoll Beamten und einen Plan zur Aufhebung der 
Aemter und Zwisch en Zölle und zu ihrer Verwandlung in Grünz Zöll e zu 
entwerfen. 
Es wird ohnehin nöthig, die Zölle zwischen denen alten und ncnen P ro
vinzen, die das Verkehr sehr stöhren, aufzuheben und für den Ersa tz der 
dadurch entsteh enden Ausfiille wieder zu sorgen. Da diese Einrichtung 
hauptsächlich Bezug h a t auf die Münstersd1e, Essendisd1e und Bergisd1e 
Gränze, also auf das Verh ältniß mit dem Märckischen Zoll Wesen, so liegt 
hierin ein Grund mehr, demjenigen den Auftrag zur Untersudrnng zu geben, 
der dieses Zoll Wesen eingerichte t hat und nod1 gegenwärtig leitet. 
Bey der bevorstehenden Untersuchung des Accise und städt. Wesens wird 
es sich ergeben, weld1er Th eil der städtischen Ausgaben fi.i r Schuld en, V er
waltungs Kosten der Accise Casse zufällt. Man wird aber den bey der Accise 
Einrichtung in den alten W cs tphälisch en Provinzen begangenen Fehler ver
meiden m üssen, alle bish erige städtische directe Abgaben aufzuheb en und 
alles durd1 Surrogate von Consumtions Steuer bestreiten zu wollen und 
den Bewohner der Stadt von allen außerordentlichen Beyträgen zu denen 
städtischen Communitaets Bedürfnissen zu entbinden und zu entw·öhnen. 
Die Staats Abgaben an städtisd1er Contribution und die auf die alte städ
tisclie Accise bisher fundirte städtische Ausgaben müßte man nunmehr aus 
der Haupt Accise Casse bestreiten, diejenige directe städtisd1~ Abgaben, 
weld1e aber bisher zur Bestreitung der Communitaets Bediirfnisse bes timmt 
waren, würden f erncr fortdauern und nach Maasgabe des Bedarfs steigend 
und fallend periodiscli r egulire t werden. 
Einen besonderen außerordentlid1en Beytrag des platten Landes zu der 
Accise Casse in der Art, wie ihn die Grafschaft Marck, das Lingen und Teck
lenburgsd1e leisten, wird hier nicht gefordert werden können, da dieses 
ber eits so beträchtliche Summen außer der Contribulion znr Extraordinarien 
Steuer aufbringt. 
Hiezu kömmt eine allgemeine, auf das ganze neu einzuführende Abgabe 
System sich b eziehende Bemerkung, daß durdi E inziehung des geistlidien 
V ermögcns und durch Verwandlung desselben aus Privat Eigenthum in 
Staats Eigenthum überhaupt die Fähigkeit der Provinz, Abgaben zu tragen, 
sich vermindert, indem das Privat Eigenthum, welches eigentlich besteuert 
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wird, sich in diesem Verhältniß vermindert. Würde alles Grund und Mobilar 
Vermögen Staats Eigenthum, so hörten alle Abgaben auf, und der Staat 
genösse den ganzen reinen Ueb erschuß des National V crmögens. 
Beyläufig gesagt, so existirt würklich eine sold1e Art, das öffentliche Ein
kommen zu gründen, nämlich in Ostindien, man h a t die Instruc tion der 
dortigen Fürsten für ihre Finanzb ediente, und m an siehet6 daraus, das 
ganze Grund Eigenthum gehört ihnen, und man k ennt dort k eine andere 
Abgaben als den P acht Ertrag dieses Grund Eigenthums und die Abgabe 
vom auswärtigen Handel oder Zölle. 
Der Stempel hat bisher einen unbedeutenden Ertrag geliefert, man wird 
nad1 erfolgter Einrichtung der Landes Collegien die Vorschriften der neuen 
Verordnung d. d. 13. September_a. p. in Anwendung bringen. 
Der Servis war nur für den Offieier bestimmt, der Bequartierte erhielt für 
die Natural Einquartierung k eine Entschädigung. 
Man wird bey der Beredrnung des Ertrages der zukünftigen Consumtions 
Abgaben finden 7, ob es rathsam ist, den städtisd1en Beytrag zu der Haupt 
Servis Casse durch Consumtions Abgaben, wie im Minden Ravensbergschen 
oder durch eine directe Abgabe, die Haussteuer, wie im Märckischen auf
zubringen. 
Der Ertrag d~r bisherigen Abgaben des Bisthums Münster war in ruhigen 
Zeiten seinen Bedürfnissen nid1t allein vollkommen angemessen, sondern 
lieferte, wie der anliegende Landtags Status ao. 1792 und alle vorherge
h ende von 1777 an beweisen, einen beträchtlid1en, zur Sdrnldentilgung 
bestimmten Ueberschuß. 
Die Zinsen waren bis auf 60 000 rh. heruntergebracht, und selbst bey dieser 
zu 97 000 rh. angenommen en und ausgeschlagenen Position war eine sehr 
ansehnlime Ersparung. 
Dieser Uebersmuß und die Ersparung wird sim auch gegenwärtig wieder 
ergeb en, wenn man die neue Smuld des Französisd1en Kriegs und der De
marca tion auf die Extraordinarien Steuer ihrer ers ten Bes timmung gemäß 
überweist. 
Es ist nimt möglid1, den zukünftigen Ertrag dieser Provinz zu bestimmen 
und ihn in Ansehung der ve rsmiedenen Quellen des öffentlidrnn Einkom
m ens, nemlid1 der durm Saecularisation vergrößerten Domainen, der Con
tribution8, Accise, Zölle, Stempel, Salz und Postwesens [zu veransd1lagen]. 
Bey der Bes timmung dieser Abgaben wird man auf die Nothwendigkeit 
Rücksimt nehmen, n icht durm eine zu schleunige Erhöhung zu viel auf ein
mal dem Privat Eigenthum zu entziehen, sondern dem Privat Fleiß Zeit zu 
lassen, mn durm kräftiger e Aeußerung und durd1 haushälterische Ueber
legungen sich die Mittel zu verschaffen, die m ehreren von ihm gefordert 
werdende Beyträge zu den öffentlimen Abgaben aufzubringen. 

1 Eingcrcid1t mit Begleitsd:ireiben vom 9. März 1803, in dem znnöd:ist kurz übe r die Ver
wendung Ribbentrops und Pcstcls zur Untcrsud:iung des Städtewesens in Münster und in 
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Paderborn berid1tet und die Zulassung Pestels zu den Sitzungen der Spezial-Organisatione
Kommission in Paderborn verlangt wird. Gedr. Pertz, Stein I. S. 500 f. - Regest frü
he r I. S. 459. 
1 Fehlt bei P ertz. 
3 „liegendett" fehlt bei P ertz. 8 „ersieht" bei Pcrtz. 
5 „lästige und lcostbare" bei Pertz. 4 „verstopferi" bei Pe rtz. 
7 „man wird bei Beredmung der :r.ukünf Ligen Conmmtions-Abgaben finden" bei Pertz. 
s Fehlt bei P ertz. 

524. Stein an Vincke Münster, 9. März 1803 
Ard1iv 0 1tcnwald c. Nac:l1laß Vindtc. Nr. 87. Eigeoh. - Entdrudt Dodchc:liwingh. Vindce 1. S. 218 f. unter 
Wcglllu ung cl e1 clrill~n und des lc t z lt:n Abut ze1. - Yo ll 1t. cntmah bei Kod1cndö rffer, Bricfwcd 11e l Nr. 13. -
Außc r<le m 1. S. 459, chcufal11 ohne den l e latco Abuts, der auch hie r nur inhaltlid1 wiedergegeben wird . 

Reibungen zwisdLen Vinckes Vater und den preußisdien Behörden. Prelcäre Stel
lung des Salmes. Seine Jugend lcein ernsthaftes Hindernis für die von Stein gc
wünsdite Beförderung zum Kammerpräsidenten in Minden. Empfiehlt ihm, sidi mit 
Sdwlenburg in Hildesheim bekannt ztt madien. Ditfurth. 

Die zwey in Euer Hochwohlgebohren sehr geehrtem Schreiben d. d. 5. m. c. 
bemerkten Rücksichten sind mir nicht entgangen. Ich k enne das Mißver
hältniß, worin Ihr Herr Vater1 beständig mit denen Landes Collegien steht, 
fühle, daß dieses Ihre Lage sehr delicat macht, ich hoffe aber, daß er selbs t 
in Zukunft aus Schonung für Sie als einen Sohn, den er liebt, vieles unter
lassen wird, was er bisher vorgenommen. Ich kenne Ihre Denkungs Art und 
Sittlichkeit zu gut, um nicht überzeugt zu seyn, daß Sie siCh jeder Theil
nahme an diesen meistens Kleinigkeiten betreffenden Zänkereyen enthal
ten, sondern alles dem Collegio überlassen werden, und bitte E. Hochwohl
gebohren, über diese ganze Angelegenheit mit Ihrem Herrn Schwager und 
Ihrer Frau Sdnvester2 Rücksprache zu nehmen. Sollte es nid1t möglidi seyn, 
Ihren Herrn Vater zu einer R esignation auf Ihren Herrn Bruder, den Haupt
mann bey dem Regiment in Ansbach3, zu bestimmen oder sonst irgend eine 
Einrichtung zu treffen? 
Daß ein Land Rath Präsident wird, das ist ja eine sehr legale und gewöhn
liche Ascension, die paar Jahre, die Ihnen an 30 fehlen, kann man mit Vice 
decken. Dörnbcrg~ war jünger wie Sie und hatte damals bey weitem weder 
so viele Diensterfahrung und wohl auch jetzt nicht so viele Sachkenntniß. 
Ich halte Ditfurth5 für einen fleißigen, redlichen Mann und wünsd1tc, daß 
er an Ihrer Stelle Land Rath würde. 
Gut wäre es, wenn Sie sich einige Tage in Hildesheim aufhi elten und mit 
dem Grafen Schulenburg näher bekannt würden. 
Läßt sich Vindces Sdiwester Elisabeth und ihrem Gatten, dem Minister 
v . d. Rede empfehlen. 

1 Ernst ld e l (Edel) Job s t Frh. v. Vin c ke (1738-1813) war naru seiner Ausbil
dung am Carolinum in Braunsruweig und einer langjährigen Italienreise zuniid1st in 
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hannov. Dienste getret en, wurde aber im 7jähr. Krieg Adjutant des ihm vom Carolinum 
h e r hefreundeten Prinzen Ferdinand von Brnunsd1we ig. Mit diesem k äm pfte er bei Min· 
den, Krefeld und Vellinghausen, nahm abe r se inen Absd1ied, nadtdem ih m seine Mutter 
1759 die Domdedrnntenst elle in Minden gek auft hatte. Von nun an lebte er h auptsächlid1 
se inen hii nslid1 en Angelegenheiten, denen seines Domkapitels und seiner Stellung als 
Drost des h annov. Amtes Gröneberg. Von Friedridt d. Gr„ der ihn sd1ätzte, ließ er s id1 
nod1 e inmal für d en preuß. Dienst gewinnen und ging 1768 als Gesandter nach Kopen· 
hagen. Er kehrt e aher bald wieder nadi Minden zurück und ge riet als Domdedtant bald 
in eine Re ihe von Konfli kten mit d er preuß. B ürokratie, die ihn dem Staate immer mehr 
entfremdet en. Im gle ichen Maße wnd1s seine Hinneigung zu H annover, dessen Verfassung 
seinem sliindisd1-aristokratisd1en Lebensgefühl ohnehin mehr ent spradt als der Absolutis
mus preuß. Prägung. Der preuß.-hanno v. Gegensatz ging seitdem mitten durdt die Familie, 
in weldt e r neben dem Vater de r in der hannov. Armee dienende ä ltest e Sohn Ernst 
v. V in c k e (geb. 1765, 1831 als hannov. Generalleutnant pensionie rt, 1845 gest.) auf 
welfisd1cr, d ie übrigen Familienmitglieder auf preuß. Seite st anden. Der alte Vincke ge· 
hörte, wie ührigens aud1 Delius (s. oben S. 547, Anm. 5) 1807 zu de r D eputation , die in 
P ari s dem neugehackenen König von Westfalen di e Huldigung der Fürstentümer Minden 
und Puderhorn und d er Grafsdrnft Ravensbe.rg darbringen mußte. Politisdi ist e r dann 
bis zu se inem Tod nid1t weit er he rvorgetre ten. 
2 Elisabeth, verh. v. d. Reck, s. oh en S. 532, Anm. 8. 
3 Ca rl v. V in e k e (1770- 1813). Er hat sid1 frühzeiti g verabschieden lassen und lebte 
seitdem auf seinem in Mecklenb urg e rworben en Besitz. 
4 S. oben S. 375,, Anm. 3. 5 Vgl. oben S. 642, Anm. 1. 

525. Pro-Memoria Steins „Ueber die Bildung der Polyzey und Finanz B~
hörden für das platte Land und die Mediat Städte des Fürstenthums 
Münster". Münster , 19. März 1803 
Stnnturdl i\• M ü111tcr . S pci.i al -Org nui1atio111°Komm i11iou Münu cr . Nr. l. K onzept. Eigcnh . - Au sfer tig ung 
e he mals Prcuß. Geh . S tu11ts ard1i v llerl ia. Jc 1z t D c u1Bd1c& Zc ntralard1iv II, Merseburg. Re p . 70. Müns ter . 
Cup . II. Stet. LI. Nr . 1. ( d n 1 . 6. Jun i). 
EratJrudt Ko d1c nclörO'c r, T crritori ulcntwiddung und ßehördcovcrhu uog, S. 190 ff. uod1 dem Konzept. -
El> euso 1. 460 fT . uud hi er. Gckünt , in1bc1. in den Sd1 luß olu d10ittcn. ' 

Ergän:ende A usfü.liru 11gen S teins zur De11lcschri/t vom 2. März 1803. Orga11isatio1i 
der Unterbeh örcle11 für clie V erwaltung cles platten Lancles. Umivandlu.ng der 
Drost eien in Landratsämt er. Wahl und B estätigurig der Landräte. Ihr Gesdtä/ts· 
lcreis 11ach den bish er im Lande geltend en tLlld nadi den preu ßisdten Gesetzen und 
V erordnungen. Beibehaltung d er Kreistage und der bisherigen Unterorgane der 
lä11dlidie11 V erwaltungen. In alledem sudit Stein an die besteheriden Institutionell 
u11d d ie bisherige Verwalt1L11gspraxis anzulmü.pfen, eine möglidist e1tge und lebens
nahe V erbindung der Ve rwaltung mit der eingesesserien B evölkerung h erzustellen, 
„wie es denn übe~haupt die Pflicht der land riithlidtcn Behörde ist, mit unermüd
lid1em Fleiß und Gewissenh afti gke it für das Wohl des ihr anvertrauten Crayßes 
und sein er E in gesessenen zu sorgen". 

Die bisherige Einrichtungen der Unter Instanzen, denen die Landespoly
zeyverwaltung im Fürstenthum Münster anvertraut war, sind in dem Pro 
Memoria cld. (2. März] 1 dargestellt und Vorschläge abgegeben, wie sie nad1 
denen gegenwärtigen Bedürfnissen der Landes Verwaltung umgeformt wer
den können. Es beziehen sich diese Vorsd1läge wegen zukünftiger Einrich-
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tung der Behörden auf die Bildung der Behörden selbst, den ihnen anzu
weisenden Verwaltungsbezirk, die ihnen zu ertheilende Instructionen über 
ihre Gesd1äftsführung und auf ihre Besoldung. 
Die bisherige, unmittelbar von denen Landes Collegien r essortirende Lan
despolyzeybeamte sind die Dr os t e n und Amt s R e ntmei s t e r 2, um 
diese nun denen landräthlichen Instanzen ähnlich zu machen, würde man 
dem Drosten die Benennung von Land Rath und die land rä thlirhe Func
tionen beylegen, den Amtsrentmeister ihm als Assessor und Assistent bey
ordnen und ihnen einen Crayß Sdueiber und Crayß Copisten un tergeben. 
Auf diese A1·t behielte man die bisherige Verfassung möglichs t bey und 
man verhinderte, daß der Domainen Beamte nicht in einen wohlbesolde ten 
und wenig beschäftigten Clev oder Märckischen Haupt Pächter oder Ad
ministrator ausarte. 
Die Land rät h e werden nach der in der ganzen Monard1ie subsis tirend en 
Verfassung durch sämtliche Besitzer adlicher Güther aus dem angesessenen 
Adel oder in dessen Ermangelung aus fähigen, im Lande angesessenen Sub
jecten gewählt, d em Carnmer Collegio vorgeschlagen und nach gefund ener 
Qualification von des Königs Majes tä t bestättigt. 
Die Landrentmeister werden unmittelbar ohne Concurrenz der Eingeses
senen landesherrlid1 angestellt, desgleichen die landräthliche Subalternen. 
Es ist auf jeden Fall nothwendig, dem Dohm Capitul, es werde aufgehoben 
oder nur nach einem kleinern Maasstab umgeform t, die sogenannte jura 
amtmannica, die es bisher in einem sehr großen District ausübte, zu nehmen, 
indem es nadltheilig ist, wenn die Ernennung zu solchen wichtigen Stellen 
nichtdurd1 den Staat, sondern durch untergeordncteCorporationen geschieh t. 
Durch diese Veränderung und durch die Zersplitterung des Amts Rheine 
und die Trennung des Amts Be.vergern von demselben entsteh t die Noth 
wendigkeit neuer Vertheilung der landräthlichen Crayße. 

Die Anlage enthält die dieserhalb abgegebene Vorschläge des Geheimen 
Raths Grafen v. Merveld, die ich der Sad1e ganz angemessen halte, in Be
ziehung auf Oertlichkeit, Mensd1en und Häußerzahl. 
Der Geschäft s C rn y ß d e r land rät h 1 ich e n B e hörd e im Allgemei
nen ist Verwaltung der Landespolyzey, <l es Militair Wesens und Aufsicht 
über das Steuer Wesen, die öffentlid1e Abgaben nn<l das Commnni taets Ver
mögen. Insbesondere lieg t ihr auf: 
I. B e kanntma c hun g der ihr von den Oberbeh örden zugefertigten 
Verordnung e n und G ese tz e durd1 Affi girung an öffentlid1en Orten 
oder Verlesen in denen Kirchen durch die Canzeln, und müssen die Geist
liche ihren dieserhalb an sie ergehenden Requisitionen ohne Anstand defe
riren, auch die Publicanda mit der Bemerkung, <laß die P ublication erfolgt, 
an die Gerichts Obrigkeiten remittiren. 
Die Anschaffung der Sammlung der Landes Gesetze bey denen Crayß 
Stuben, der Proceß Ordnung, des Corporis Constitutionum und des Land 
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Red:its muß auf Kosten der Crayß Casse gesd:iehen, da sie, im Fall es auf 
privat Kosten bewürkt werden soll, sonst unterlassen wird. 
Die Land Räthe fertigen denen Richtern die Verordnungen zu, und diese sor 
gen für die legale Bekanntmachung durch Af fixion, Bekanntmachung in 
denen Kird1en oder durch die Vorsteh er. 
Die R eceptoren erhalten gle ichfals ein Exemplar des Publicandi zu ihrer 
Nadirid1t und Aditung. 
II. Für s orge für Erhaltung innrer Ruh e und Sich e rh e it der 
Persohnen und des Eigenthums (Münst. Edicte 1774, 20. Januar wegen 
allgemeiner Sicherheit. 1778, den 19. November, 29. May). 
Die Maasregeln, welche die Polyzeybehörde in dieser Hinsidit zu treffen 
hat, sind h auptsächlich in folgenden Gesetzen enthalten : 
Münstersch es Edict wegen der allgemeinen Sich erheit, d. d. 20. Januar 1774. 
Das Allgem eine Land Redit, Theil II. Tit. 20, Abschn. IV., besonders § 180, 
181, 184, 186. sq. Verordnung d. d. Berlin, den 30. December 1798. Edict 
wegen Verhütung geh eimer Verbindungen dd. Berlin, den 20. October 1798. 
lnstruction dd. 9. Januar 1725 und 20. December 1730. Circulare dd. Ber 
lin, 28. F ebruar 1778 wegen der Diebesjagden und Visitationen der H er
bergen usw. Publicandum wegen der denen Bewohnern des platten Landes 
verbotenen Aufnahme der Vagabonden dd. Berlin, 30. Juni 1781. Edict 
wegen der Betteljuden dd. Berlin, 12. December 1750. Reglem ent wegen 
Aufhebung der solidarisd:ien Verbindlid1keit der Juden Gemeinden dd. 
Berlin, 18. July 1801, § 10, 11 sqs. 
III. Aufs i cht auf das Armen Wes e n und Fürsorge für Verhütung 
der Armuth [ ... ]. 
Die Ausübung dieser Verordnung liegt unter Direction des Land Raths 
hauptsädilich den en Geridits Obrigkeiten auf. 
IV. Fürsorg e für di e Erhaltung d e r Gesundh e it durdi Beobadi
tung der V orsdiriften der Medicinal Verordnung, derjenigen, so wegen des 
H eeb Ammen Wesens und der Kuhpocken Impfung, wegen des bey m ensch
lid:ien und thierischen Epidemien zu beobaditenden Verfahrens erlassen 
[worden ... ]. 
V. L e itung d e r F e u e r Polyz e y. 
Die Vorschriften des Edicts d. d. Münster, den 15. April 1768, Publican 
dum dd. 7. Januar 1772, Rescript dd. Münster, 22. Juny 17804, Publican
dum dd.10. Juny5 l 784, 12. July 1784, Publicandum dd. 22.November 1787, 
Verordnung dd. Münster , den 19. August 1791 b estimmen die Pflid1ten des 
Land Raths bey Aufnahme 
a. der Cataster, und soll diese nicht von denen Geridits Obrigkeiten, son
dern in denen Städten von denen Magistraeten, auf dem platten Lande vor 
denen Receptoren vorgenommen werden, weldie audi die Einziehung und Er· 
hebung der Beyträge zur Brand Versicherungs Casse, die vorläufige summa· 
rische Untersud:iung der Entstehung des Brandes und die Taxation besorgen . 
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Sobald ein Brandsmaden dem Land Rath angezeigt wird, muß er sidi an 
Ort und Stelle verfügen, das nöthige wegen Dämpfung des F euers dispo
niren, auch die Aufnahme des Sdiadens, Ausmittlung der guths und landes
herrlichen Remissionen der Beschädigten veranstalten, und die Protocolle 
und Verhandlungen werden von der landräthlichen Instanz bey der König
lidien Kriegs und Domainen Cammer eingesdiickt. 
2. Die Visitation der F euer Gerä tschaften und Gebäude; diese liegt r espec
tive den Magistraeten und Receptoren unter Direction des Land Raths auf, 
und wird von ihm auf die Beobachtung der in den oben allegirten V erord
nungen enthaltenen Vorsduiften wegen Vorbeugung der F euers Gefahr 
nachdrücklich gehalten [ . . . ] und ihm in Erinnerung gebracht, daß, wenn 
die Land oder Stadt Obrigkeiten es an der gehörigen Aufsicht auf das F euer 
Polyzeywesen ermangeln lassen, sie sich nidit nur Strafe zuziehen, sondern 
auch dem durch ihre Schuld Leidenden zum subsidiarischen Ersatz verhaf
tet ble iben. 
Es wird die Entwerfung einer Brand Ordnung für das platte Land nöthig 
seyn. 
VI. B e förd e rung der Landes Cultur durch Anwendung folgender 
würksamer Mittel: 
1. B e yspiel auf s e in e n e ignen Güth e rn und V e rbr e itung d e s 
Unt e rrichts unter den Unterthanen von dem Verfahren bey der Wech
selwirtschaft, Bau d er Futter Kräuter , Stallfütterung, Veredelung der zur 
Landwirtsdiaft gebrauchten Thier Racen, Holz Cultur. 
2. B e tr e ibung d e r M a rk e n und G e m e inh e its Th e ilung e n nadi 
der Vorschrift d er Verordnungen dd. Münster , den 16. September 1763, 
den 25. März 1765, dd. 17. Juny 1768, dd. 14. December 1772, ferner des 
Allgemeinen Land Rechts und der Allgemeinen Gerichts Ordnung, des Edicts 
dd. Berlin, den 21. October 1769, der Cabinets Ordre dd. Potsdam, den 
11. August 1770, lnstruction dd. Berlin, 22. August 1770, Rescript dd. Ber
lin, 5. F ebruar 1774. 
Es werden zwar besonder e Special Gemeinheits Theilungs Commissionen 
ernannt werden, es liegt aber dennodi denen Beam ten die Beförderung 
dieses Geschäftes ganz vorzüglidi auf. 
3. Beförd e rung der Abwässerung e n und Vorfluth. [ . . . ] . 
4. Aufh e bung d e r Dien s t e und Verwandlung derselben in Geld oder 
Naturalprästationen. 
5. B e förd e rung d e r Aufh e bung d e r Eig e nb e h ö ri g k ei t und 
ihre Verwandlung in Erbpacht nach der Erbpadits Ordnung dd. Münster , 
den 21. September 1783 und 12. December 1785 oder in gänzliche Freyheit 
der Persohn und des Eigenthums, worüber noch besondere landesherrliche 
Bestimmungen erfolgen sollen. 
VII. Aufsicht üb e r W ee g e , Straß e n, F 1 ü s s e und Ca n ä l e nach 
der Verordnung dd. Münster, den 5. Juny 1765, Allgemeines Land Recht, 
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Theil II, Tit. 15, Abschn. 1, § 1 sq. Tit. 20, § 1497, und soll clas Chaussee 
Reglement für die Grafschaft Marck dd. Berlin, den 31. May 1796 in dem 
Münstcrschen Cammer Departement gesetzliche Kraft haben. 
Die Besorgung dieses Gesd1äftszweiges liegt denen Steuer Einnehmern 
unter Leitung der landräthlichen Behörden auf. 
VIII. Canton Marsch un<l Einquarti e rungs Sach e n . 
Das Canton Reglement dd. Berlin, 12. F ebruar 1792 enthält das von der 
landr äthlichen Behörde zu beobachtende Verfahren bey Aufnahme der 
Cantonbiicher, Cantons Revision, Ver abschiedung der Cantonisten, Erthei
lung von Wanderpässen, Bestrafung der ausgetrettenen, Versorgung der 
Invaliden. Die Cabinets Ordre dd. Berlin, 6. December 1800 bestimmt das 
Verfahren bey der Unsid1erheils Erklärung der Einländer, und die lnstruc
tion dd. Berlin, 24. May 1793 schreibt die Prüfung der Cantonpflichtigen 
in Absicht ihrer Fähigkeit zum Studiren vor. 
Die gegen Desertion wiirklid1er einrangir ter Soldaten zu ergreifende Maas
regeln enthält das Edict, dd. Berlin, 8. Januar 1788°, und den 25. September 
1796 und die Strafen der ausgetrettenen das Canton R eglement und das 
Allgemeine Land Red1t Theil II. T it. 20, Sect. 8 . 
Die von dem·Land Rath zu beobachtende Pflichten bey Aushebung der zur 
Mobilmadrnng erfoderlichen Pferde, Verpflegung der Cavallerie, Märschen 
und Einquartierungen enthält das Reglement dd. 9. April 1789, das Marsd1 
Reglemen t anno 1752, den 5. Januar, Circulare dd. Berlin, 1. März 1796, 
Tiescript dd. Berlin, 7. May 1800, wobey besonders darauf zu halten, daß 
mit dem Vorspann kein Mißbraucl~ vorfalle, endlich das Fourage Regle
m ent. Mit dem Inhalt dieser Verordnungen m uß sich der Land R ath genau 
bekannt machen [ . . . ]. 
IX. A u f s i c h t a u f d a s S t e u e r W e s e n u n d a ll e ö ff e n t l i c h e 
Abgaben, wobey haup tsächlid1 folgende Gegenstände in Betrachtung 
kommen, 
1. die richtige V crtheilung der Abgaben an Contribution, Extraordinarien 
Steuer, Concurrenz zum Vorspann, zur Fouragelieferung, und muß der 
Land Rath alle Praegravationsbeschwehrden untersuchen und ihnen ab
helfen, 
2. Verhinderung der Zersplitterung d er contribuablen Höfe, insofern sie 
gegen die gesetzliche Vorsduift ist, 
3. Aufsicht auf die richtige Erhebung und Berechnung der Contribution 
und sonstigen öffentliche;n Abgaben, worüber, sowie auch über das Exe
cutions Verfahren gegen säumige Zahler und Restanten eine besondere 
Verordnung wird erlassen werden, weld1C zugleich das 
4. Nöthige wegen des Verfahrens bey denen Kird1spiels Reclmungen oder 
Erbentägen enthält. 
5. Er muß dagegen nie zulassen, daß von denen Eingesessenen eigenmädi
tige Collecten angestellt [ ... ] werden, 
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6. noch daß ein Bauernhof unbese tzt bleibe oder eingezogen werde gegen 
die Edicte dd. Berlin, 14. Martii 17397, 12. August 1749, Allgemeines Land 
Recht Theil II. Tit. 7, § 14 sq., Tit. 9, § 73, 
7. hingegen besorgt seyn, daß bey eintrettenden Unglücksfällen und Miß
wachs, Hagelschlag der Unterthan die verfassungsm äßige Remission erhalte. 
X. E i n r e i c h u n g d e r v o r s c h r i f t s m ä ß i g c n t a b e 11 a r i s c h e 11 

Nachw e is u n gen vom Zustand des Crayßcs, worüber noch ein e beson
dere Vorschrift erlassen wird. 
Der Land Rath und Amts Rentmeis ter halten wöchentli ch zwey Crayßtage, 
wo alle Unterthanen, welche bey der lan<lr~it ltli chen Behörde Gesch äfte 
haben, sich mit ihrem Anliegen melden, hier vernommen und zwed(mäßig 
beschieden und abgefertigt werden müssen, so wi e es d enn überhaupt die 
Pflicht der landräthlichen Behörde ist, mit unermüdlichem Fleiß und 
Gewissenhaftigkeit für das Wohl des ihr anvertrauten Crayßes und seiner 
einzelnen Eingesessenen zu sorgen. 
Die landrä thliche auf der Crayß Stube arbeitende Subalterne sind <l er Crayß 
Sdueiber und der Crayß Copist ; der ers tere bearbei te t alle Rechnungs und 
Tabellen Sachen , der letztere mundirt und führt die Registratur. 
Die Besoldung der Amts Drosten und Amts Rentmeister werden den schick
lichsten Fonds abgeben zur Bildung der Gehälter der landrä thlichen Be
hörden [ . . . ]. 
Die gegenwärtige Drosten und Amts Rentmeister würde man in Gemäßheit 
des Deputations Schlusses dd. 23. November a. pr. beybehalten müssen, 
nur bey bevorstehenden und wahrsd1einlich balde erfolgenden Veriinde
rungen könnte man folgenden P lan ausführen . 
[ .. . ] Die Unterbediente der Dros ten, Amts Rentmeister und Richter sind 
die Hausvögte, Kammervögte, Kirch spielvögte, Führer. Diese müssen zu 
d em Polyzey und Rentey Dienst beyb ehalten und mit zweckmäßigen ln
s tructionen verseh en werden. 

1 Nr. 521. 
2 Die hie r und im Folgenden der hesseren Ohersid1t halber gesperrten Stellen s ind im 
Original nid1t h ervorgehoben. 
3 In den fol genden Absdrnitten sind die von Stein aufgeführten Geset ze und Verordnun
gen weggelassen, so we it es sich nid1t um besonde rs wid1tige Bestimmungen hand elt oder 
es des Zusammenhanges wegen uucrläßlid1 is t, s ie mit anzuführen. - Die vorsteh ende 
Aufstellung aus Steins eigene r Feder beweist seine ausgebreitete und bis ius Einzelne 
gehende Gesetzeskenntnis, sowie seine n Drang zur gründlid1en Erfassung d es Gegen
standes, aber auch den kompilatorisdlC n Eifer, der ihn be i alle r Großzügigke it, mi t de r 
er die Dinge anzuseh en und anzufassen pflegte, zuweilen erfaßte. Diese Veranl agungen 
s ind später seiner Arbeit bei dor Begrj.indung der Monumenta German iae His torien zugute 
gekommen, für die e r Bogen um Dogen mit Zusammenst ellungen der einsdilägigen Quel
lenlite ratur füllte. Daß e r sich dabei die nötigen Unterlagen nid1t durd1 Hilfskrüfte zu
sammentragen ließ, beweist im vorliegenden Falle der Zust and d es K onzepts; er hiitte 
sonst einfach die Elaborate seiner Hilfskräfte d em Kopisten be ilegen können und hätte 
es nidit nötig gehabt, alles eigenhändig niederzuschreiben. 
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4 „1784" in d er Ausfertigung. 
• „1784" in der Ausfertigung. 

526. Stein an Schulenburg 

~ „Januar" in der Ausfertigung. 
7 „1749" in der Ausferti gung. 

Münster, 13. April 1803 
Suauard.i iv Münste r. Spezinl -O rga niaa tions·Kommiu ion Münste r. Nr. l. Konzept. Eigcuh . - Autfertigung 
chcmnh Pre uß. Geh . S taounrd 1iv Dcrlin. Je tzt Dcuu d1c1 Zentro lorWiv II, Merseburg . Re p. 70. Huupt
kommiu io n. Co p. II. Scct. XXXI. N r. 2. Vol. ], 
E retdruck Kod1cncl örfTe r, Tc rril o rio lc ntwidd uug und Dc hörde nvcd nuung, S. 198 ff. noch dem Ko nzept. -
Ebento auch 1. S. 466 IT. und h i< r. - Kleine Künua gen. 

Begründet seilten lViderstand gegen eine ze11tralistisdie V erwaltung Westfalens 
durdt die neu zu bildende münstcrsdie Kammer {unter Beseitigung der cleve· 
märkisdien K ammer iri Hamm), mit dem Hinweis auf den Geist der preußisdien 
Dienstverfassu1ig, die eine genaue Belrnrmtsdiaft der Be/1örderi mit den lolcaleri und 
persönlidien V erhäli11isse1i ihres Bezirhes voraussetze und bei der „denen Unter· 
thanen der Zugang zu d en öffentlichen Beamten, um ihre Wünsche und Besd1wehr· 
den vorzulegen, mehr als irgendwo erleid1tert wird". Audi die speziellen Interessen 
des Militärs {Kantonsverteilung und älmlidies) werden (mit Riidcsidit auf den 
Adressaten) ins Feld geführt. 
Ferner wird darauf hingewiesen, daß bei einer derartigen Zentralisation die leite1i· 
den Beamten , dc1ien es vorzüglidi aufliege, „den fortschreitenden verbessernden 
Gang der öffentlichen V erwaltung zn leiten und zu h esd1leunigen", soweit mit De· 
tails überladen wiirden, „daß ihnen zu jen em Wid1tigeren weder Zeit noch Freiheit 
iibri r; bleibt". V ielfältiglceit der von den Kammern der wes tlidten Provinzer; zu 
bewältigenden Dienstgesd1.äf te. 
Ei.n V ergleidi mit den räumlidi ausgedehnteren Kammerbezir/cen im Osten und die 
daraus hergeleit et en Argumente für die Bildung eines ähnlich umf asseriden Kam· 
m erbezirkes in W estfalen werden u. a. mit dem Hinweis auf die Ausübung staat· 
licher Funktion durch den adligen Großgrundbesitz in den östlidien Provinzen der 
Monardiie abgelehnt, „d u in W estfalen diese r Unte rschied ganz unb ekannt ist und 
alle Unterthanen unmittelbar unt er dem Staat steh en". 
Zum Sdiluß wird nodi einmal auf die Notwendiglceit und d en Nutzen einer mÖg· 
lidist weitgehenden Dezentralisierung hingewiesen mit Rücksidtt auf die öffent· 
liehe Meinung und „weil d er Unterthan die ve rwaltende Behörde in Hinsicht auf 
Bequemlidike it, mehreren Sdmtz und mehrer es Interesse nahe zu haben wünsdit". 
Dagegen befürwortet Stein die Auflösung der Regierung in Lingen „die mit uner
sdiütterlidiem Sinn auf Aufrechterhaltung der dortigen intoleranten Religions 
Verfassung hält, ohne einigermaasen auf die gerechten Wünsche so vieler tausend 
Mensd1en Rücksicht zu n ehmen". 

Die Gründe, welche E. E. der Verbindung des Clev Märckischen Cammer 
Departements mit demjenigen, so für das hiesige Collegium bestimmt ist, 
entgegengesetzt haben1 , sind so überzeugend, daß mir nichts ihnen hinzu
zusetzen, sondern dem mir ertheilten sehr verehr liehen Auftrag d. d. Hildes
heim, den [8. April 1803] gemäß nur übrig bleibt, sie im Einzelnen näher 
auszuführen. 
Die Dienst Verfassung des Preußischen Staates unterscheidet sich von denen 
der anderen dadurd1, daß die vorhandene, die Polyzey und Finanz Ver-

668 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 1, Stuttgart 1957 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

1 3 . APRIL 1803 

waltung betreffende Vorschriften, eine genauere Bekanntschaft der ein
zelnen örtlichen und persönlichen Verhältnisse bey denen Ober Behörden 
voraussetzen, und 
daß die Aufsicht auf die Unter Stellen sehr genau und denen Unterthanen 
d er Zugang zu denen öffentlichen Beamten, um ihre Wünsche und Be
schwehrden vorzulegen, mehr als irgendwo erleid1tert wird. Beyspielsweise 
will ich nur zwey Gesd1äftszweige anführen, Canton Verfassung und Ver
waltung des Communitaets Vermögens. 
Das Verfahren hey der Bestimmung der Aushebung zum Militair Dienst 
geschieht nur im Preußischen Staat durch eine Cantons Commission, welche 
die Dienstpflicht und die Dienstfähigkeit örtlich mit Zuziehung der Local 
Beamte und individuell prüft. In andern Staaten werden entweder ganze 
Classen zum Dienst bestimmt, z. B. in Frankreich, wo man alle in einem 
gewissen Jahre gebohren en Menschen loosen läßt, oder man überläßt die 
Aushebung der jedem District zugetheilten Mensd1enzahl denen Unter Be
hörden, z.B. im Oesterreichischen denen Crayßhauptleuten [ ... ]. 
Weil die Cantonsverhältnisse in Westphalen verwickelter als in denen üb
rigen Provinzen sind, so hat man es für nöthig gefunden, der Cantons Com
mission einen R ath aus dem Collegio beyzuordnen . 
Die Aufsicht über die Verwaltung des Vermögens der Corporationen 
schränkt sich in denen meisten Ländern nur ein auf Verbindlichkeit zur 
Redmungs Ablegung und Ertheilung der Einwilligung des Landesherrn zu 
Veräußerungen. In der Preußischen Monarchie werden peiiodis~e Etats 
entworfen, die die Vorschriften über die Verwaltung bis in dem geringsten 
Detaille enthalten, und k eine Veräußerung k ann geschehen ohne die aus
führlichste Untersudmng [ . . . ] . 
Eine F olge dieser Eigenthümlichkei t der Dienst Verfassung des Preußi
schen Staats ist es, daß man die Verwaltungsbezirke der P olyzey und 
Finanzbehörden nicht zu groß und aus heterogenen Theilen zusammen
gesetzt bilden dad, wenn nicht dem Geist dieser Verfassung zuwider für 
die oberen Behörden die genaue Bekanntschaft der einzelnen örtlichen und 
persöhnlichen Verhältnisse verlohren gehen und die Aufsicht auf die Unter
behörden ersd1laffen soll. 
Dieses würde aber wahrsclie inlich entstehen, wenn man die Provinzen 
Münster, Paderborn, Essen, Elten, Werden, Cleve und Marck der Verwal
tung eines Cammer Collegii anvertrauen wollte, da der Umfang seines Ver
waltungsbezirkes zu groß und sein Geschäfts Crayß aus zu het erogenen 
Theilen zusammen gesetzt seyn würde. 
Die Größe des Verwaltungsbezirks läßt sich ohngefähr aus folgenden Zahlen 
beurtheilen : 

1. Cleve . 
2. Marck 

Quadra tfläche 
18 
46 

669 

Mensd1enzahl 
60000 

130 000 
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3. Essen, Elten, Werden 31/2 27 000 
4. Münster . ...... 38 123 000 
5. Paderborn . . .. .. 40 89 000 
6. Lingen und Tecklenburg 24 40 000 

169[1/2] 469 000 

Die Anzahl der bey dem Landes Collegio einlaufenden Nummern würde 
nad1 dem Verhältniß, daß bey dem Märddsmen Cammer Collegio 14000 
Nummern einlaufen, 50 000 betragen . Erfolgen diese Nummern aus einem 
Verwaltungsbezirk, der e in e und di ese lb e Verfassung hat, so bestehen 
sie freylim oft nur aus einer Vervielfältigung von Collectaneen über den
selben Gegenstand und die Gesd1äftsführung wird erleimtert, erfolgen 
aber diese Exhibita aus einem Cammer Departement, welmes ans d enen 
heterogensten Theilen zusammengesetzt ist, so sind es fast ebensoviele 
Geschäfte, die für sim bestehen. 
Das Präsidium, welchem es vorzüglim aufliegt, Generalien zu bearbeiten, 
den fortsmr eitenden, verbessernden Gang der öffentlimen Verwaltung zu 
leiten und zu besroleunigen, wird mit dem mechanisroen Theil der Ver
waltung so überladen, daß ihm zu jenem wichtigem weder Zeit nom Frey
hei t des Geistes übrig bleibt. 
Aus einer solchen Ueberhäufung der Gesmäfte kann nid1ts anderes als eine 
unvollkommne Bearbeitung entstehen, wodurch Verwaltung und das ~ohl 
der Administrirten leide t und die oberen Behörden die genaue Bekannt
sdiaft mit denen Bedürfnissen der letztem und ihre Verbindung mit ihnen 
ganz verliehren. 
Aus folgenden Betramtungen ergiebt sid1 aber, wie heterogen die Bestand
theile des aus denen Westphälisd1en Bisthümern und den Clev Märcksmen 
Provinzen zusammengesetzten Verwaltungs Bezirks wären: 
a) in Hinsicht a uf Religion, da in denen Bisthümern die catholisd1e 
die einzige, in denen Clev Märckschen aber die protestantische die h err
schende ist, 
b) auf Ru s tical V e rh~ltni sse, die in denen Bisthümem Eigenbe
hörigkeit, in dem Clev Märcksdien Pad1t oder volles Eigenthum sind, 
c) auf Gewerbe, in denen Bisthümern existirt nur Ackerbau und Lin
nen Fabrication, das Clev Märcksche ist der Sitz jeder Art der Industrie, 
d) auf di e näh e r e Zw ec ke d er V e rwaltung: diese sind in denen 
Clev Märckismen Provinzen Vervollkommnerung älterer Einrirotungen, 
ferner Fabriquen, Wasser, Weegebau, Commercial Verhältnisse, öffentlid1e 
protestantische Erziehung, in denen beiden Bisthümem sind es Saeculari
sation oder Anwendung der Preußischen Verfassung auf ein geistliroes 
Land, Verwaltung des geistliroen Vermögens, Aufhebung der Gemeinheiten, 
Verwandlung der Eigenbehörigkeit in Erbpad1t, Verbesserung der catho
lischen Erziehungs Anstalten; 
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e) auf ständische und Steu e rv e rfa ss ung 2 : jede dieser Provinzen 
hat eine eigenthümliche selbständige ständische Verfassung und Steuer Ein
richtung. 
Man kann die Wahrheit dieses Raisonnements durch passende Beyspiele 
nicht entkräften. Der Geschäfts Crayß der Chur Märkisdien Cammer ist 
zwar, wenn man bey Mensch enzahl und Oberfläche stehen bleibt, größer 
als es <ler denen hiesigen Collegien bestimmte seyn wird. Aber es bleibt auch 
bey diesen Verhältnissen die Aehnlichkeit stehen, der Versd1iedenheiten 
giebt es desto mehrere. 
a) Die Chur Mark ist nur e in e Provinz, die dieselbe, eine bereits seit einer 
R eihe von Jahren gegründete Verfassung ha t, sie ist nicht ein Inbegriff von 
fünf vcrsdiiedenen Ländern , worunter drey erst eine Einrichtung erhalten 
sollen; 
b) die Nähe des General Directorii und sein Aufenthalt in der Provinz 
erleichtert die Verbindung zwischen diesem, der Cammer und denen Unter 
behörden und setzt ersteres in Stand, durch selbst erlangte Kenntniß vieles 
zu leiten, zu entsd1eiden, weldies bey entfernten Provinzen hinwegfällt. 
c) Viele Geschäftszweige sind von der Chur Märkischen Cammer ganz ge
trennt, z. B. Accise, Zoll, die Berliner und Potsdamer Fabriquen, verschie
dene Zweige der städtisdien Polyzey, oder werden durch die Stände vor
bereitend bearbeitet, als Steuer Fourage Feuer Societäts Sachen, welche 
Hülfsmittel hier alle nicht eintretten werden; 
d) en<llid1 erleichtert die Eintheilung der Unter thanen in Mediat und 
Immediat Unterthanen in denen Provinzen jenseits der Elbe, di~ daraus 
fließende Uebertragung vieler Zweige der Polyzey Verwaltung, Steuer nnd 
Abgaben Erhebung an die Guthsbesitzer oder an die Dominia denen Colle
gien und ihren Untergebenen die Landesverwaltung, da in Westphalen 
dieser Unterschied ganz unbekannt ist und alle Unterthanen unmittelbar 
unter dem Staat stehen. 
ld1 enthalte midi jedes Urtheils über den Einfluß, welchen die Zusammen
legung eines sold1en großen R egierungs Departements auf die Justitzver
waltung haben wird, und schränke mich auf die Bemerkung ein, daß in 
dem Märckischen wegen der Entfernung der Regierung die Visitationen der 
Unterbehörden unterblieben und daß in dem Lingenschen, wo die Regie
rung zugleich die erste Instanz a~smad1t, der Unterthan unwillig ist, die 
Vortheile eines ihm nahen und wohlfeilen Untergerichtes eutbeh ren zu 
müssen. 
Will man bey Bildung neuer EinriC4tungen einigermaasen Rücksicht nehmen 
auf öffentliche Meynung, so glaube ich behaupten zu dürfen, daß dieses 
Zusammenwerfen so vieler in ihrer Verfassung von einander ganz abwei
chender Provinzen in denen Provinzen Cleve und Marck vielen Unwillen 
erregen wird, weil der Unterthan die verwaltende Beh örde in Hinsicht auf 
Bequemlichkeit, mehreren Schutz und mehreres Interesse nahe zu haben 
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wünscht, weil die Stadt Hamm ungern das Cammer Collegium und die aus 
seinem Aufenth~lt ihm entstehende Vortheile verliehrt, und es ist mit Ge
wißheit vorherzusehen, daß von allen Seiten, von dem versetzen Collegio, 
Magistrate, Stände usw. Vorstellungen werden eingereicht werden. 
Auf der andern Seite glaube ich, daß der größere Theil der Bewohner der 
Grafsdrnft Lingen, der catholische Theile, wünscht, seine religieuse Ver
hältnisse einer andern Behörde als der Regierung anvertraut zu sehen, die 
mit uner schütterlichem Sinn auf Aufrechterhaltung der dortigen intoleran
ten Religions Verfassung hält, ohne einigermaasen auf die gerechte Wünsche 
so vieler tausend Menschen Rücksid1t zu nehmen, und daß es weit meh r 
zum Glück der dortigen Unterthanen beytragen würde, ihnen die Vor theile 
zweckmäßig eingerichteter Untergerichte zu verschaffen, als die Regierung 
in Lingen zu lassen . 

1 In der Auseinandersetzung mit dem Generaldirektorium, das auf Vored1lag Goldhecke 
die Vereinigung dieser Kammern (mit Ausnahme der Lingenedien) verlangt hatte. 
Schulenburg ford erte deshalb am 8. April das Gutaditen Steine ein. Dne Schreiben 
Schulenburgs ebd. Die weitere Entwicklung e. Wilm ane, S. 680. 
! Hier nach Analogie der vorhergehenden Abedinitte a} bis d) gesperrt. Nicht so in der 
Vorlage. 

527. Denkschrift Steins Marienfelde, 19. April 1'803 
Staaturcbiv Münt ter. Spczial · Organieationt·K ommi11ion Münltcr. N r. 1. Konzept. Eigenb. 

Aufnahme und Ertragsermittlung der Abtei Marienfelde. Vordringlich e Auf gaben 
ihrer künftigen Administration: Aufhebung der Dienste und Umwandlung d er 
Naturalabgaben in eine „mäßige Geldtaxe" , Beseitigung der Eigenbehörigkeit im 
Interesse der Staats1virtsd1af t und Beförderung der Markenteilungen, „wobey 
jedoch mehr Rücksicht genommen werd en muß auf Verbesserung des Zustandes der 
Uuterthanen, Beförderung der Landes Cultur als auf Erhaltung großer Abfindun· 
gen . . . und auf das Domainen-lntcreeee". V erwendung der K lostergebäude :z:ur 
Ei11rid1tung einer lrre11anstalt durd1 Vind•e. 

[ ... ]Die Gegenstände, womit sich die zukünftige Administration vorzüglich 
zu beschäftigen hat, sind außer der Erhebung der Einnahmen und Bestrei
tung der Ausgaben nach dem Anschlag Etat [ ... ] noch folgende, 
1) Aufhebung der Dienste und Verwandlung in Dienst Geld, insofern dieses 
nicht bey der Anfertigung des Anschlags schon geschehen. 
2) Ueberlassung der Natural Gefälle an die P raestantiarien gegen eine jähr
lid1 festzusetzende mäßige Geldtaxe, um die für sie lästige Ablieferung zu 
vermeiden und die bisher gewöhnlid1e theure Beköstigung zu erspahren, 
wo es bey außerordentlichen Fällen unbenommen bleibt, die Natural Ab
lieferung zu fodern. 
3) Verwandlung der Eigenbehörigkeit in Erbpacht nach denen Vorschriften 
der Erbpachts Ordnung ao. 1783 und der Additional Verordnung ao. 1785, 

672 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 1, Stuttgart 1957 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

19. APRIL 1803 

wodurch der Eigenbehörige Freyheit seiner P ersohn und den freyen Ge
brauch seines Vermögens erhält, zu mehrerer Thätigkeit angereizt wird und 
der Staat theils durch die vergrößerte Industrie, theils durch die Verein
fachung der Erhebung der ihm gehörigen Gefälle gewinnt. 
4) Beförderung des Markentheilungs Geschäfts durch Aufhebung der Ge
meinheiten und ihre Verwandlung in privatives Eigenthum, wobei jedoch 
mehr Rücksicht genommen werden muß auf Verbesserung des Zustandes 
der Unterthanen, Beförd erung der Landes Cultur als auf Erhaltung großer 
Abfindungen für die markenrid1terliche und markenherrlid1e Redlte und 
auf das Domainen Interesse. 
Die sehr ausgedähnte und schöne Kloster Gebäude werden leer und unbe
nutzt stehen und ihre Unterhaltung der Domainen Bau Casse äußerst läs tig 
seyn, wenn man sie nid1t zu einem andern gemeinnützigen Zweck anwendet. 
Das Bedürfniß der Anlage eines Irrenhaußes für sämtlidie Westphälische 
Provinzen ist schon lange von der Landes Verwaltung bemerkt und darüber 
mehrere Vorarbeiten vorgenommen worden, man hatte Soest als den nach 
seiner Lage schicklichsten Ort zu dieser Anlage ausgewählt, die Anzahl der 
Kranken, welche allein in denen alten Provinzen 106 beträg t, ausgemittelt 
und als Unterhaltungs Mittel einen Beytrag von denen dem Staat anheim 
gefallenen Güther der jenseits Rheinischen, aufgelöst im Clevisd1en liegen
den geistlichen Corporationen in Vorsd1lag gebracht. Da unterdessen da11 
Entschädigungs Geschäft sich seiner Entwicklung näherte und es vorher
zusehen war, daß verschiedene Gebäude geistlid1er Communitaeten dispo· 
nibel werden würden, so nahm man mit der Fortsetzung dieser Angelegen
heit Anstand, welche gegenwärtig wieder vorgenommen werden kann. 
Marienfeld hat eine besonders schickliche Lage zu einer solchen Anstalt, 
indem es in der Mitte sämtlicher Preußischen Westphälischen Staaten sich be
findet, wegen des sandigen Bodens zu jeder Jahreszeit vollkommen zugäng
lich ist und seine Gebäude ( ... ] alle Erfodernisse zu einer sold1en Anstalt in 
einem hohen Grade von Vollkommenheit erhalten können. Der Herr Land 
Rath v. Vincke, der die zur Milderung des menschlichen Elendes bestimmte 
Anstalten zum Gegenstand seiner vorzüglichen Aufmerksamkeit auf seinen 
Reisen gewählt, stimmt[ ... ] meiner Meynung bey, und würde man im Fall 
sie die höchste Genehmigung erhielte, ihm den Auftrag geben, einen auf das 
hiesige Loeal passenden Plan zur Anlage eines Irrenhaußes [ . .. ] mit Zuzie-
hung [ ... ] des H errn Bau Direetor Lehmanns und eines Arztes auszuarbei-
ten [ .. . ]. 
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528. Stein an Sdmlenburg Münster, 10. Mai 1803 
St•aturchiv Münste r. Spcziol-Organhation1-Kommi11ion Münster. Nr. l. Konzept. Eigcnh. - Eutdrudc. 
Kod1cndö rfTe r, Tcrri1ori ale otwicklung und Dehördenvcdau uog, S . 205 ff . - Späte r I. S. 470 C. 

Vorsd1läge fiir S tan</eserhölumgen und Nobilitierungen. 

Es wird gewiß zur Vermehrung der allgemeinen Zufriedenheit beytragen, 
wenn bey Gelegenheit der einzunehmenden Huldigung einige Standes Erhö
hungen vorgenommen und insbesondere mehreren angesehenen bürger
lichen Familien die mit dem Adel verknüpfte Vortheile durch die Höchste 
Königlid1e Gnade beygelegt werden. 
Dem mir von Euer Excellenz unter dem 25. m. pr. gegebenen sehr verehr
lichen Auftrag zufolge1 habe ich in dem vorgeschriebenen doppelten Gesichts
punkt des Vermögens und der Verdienstlichkeit Erkundigung von denen 
adlichen und bürgerlichen Familien der alten Westphälischen Provinzen und 
des Münsterschen eingezogen, auf die eine Standes Erhöhung anwendbar 
wäre, und lege Euer Excellenz das R esultat dieser Erkundigungen ganz ge
horsamst im Folgenden dar. 

1. In denen alten Westphälisd1en Provinzen. 
A. Zum Grafen Stand. 

Den Cammer H errn v. Romberg zu Brüninghausen. Er ist ein Besitzer eines 
Vermögens von 30 000 Rth. Einkommen. Die übrigen Bramber dieser Fa
milie sind 
die Kinder des verstorbenen Generalleutnants v. Romberg2, Commandant 
in Wesel, die k einen Anspruch auf eine Standes Erhöhung machen un d aus 
mehreren Gründen nicht machen können, 
der Gouverneur von Stettin8, dessen Gesinnungen mir über diesen Gegen
stand nicht bekannt sind. 

B. Adel. 
Der Geh eime Kriegs Rath Hoffbauer. Er ist ein Mann von unbestrittenen 
Verdiensten, wie seine mit dem besten Erfolg verbundene Bemühungen, 
die Dienste aufzuheben, den Domainen Ertrag zu erhöhen, die Gemein
heiten zu theilen usw. es beweisen. 
Er besitzt mehrer e adliche Güther und zwar die H errlichkeit Dornum in 
Ostfriesland, das Westphalsche Guth in H erforden, clen Danckelmannschen 
adlid1 freyen Hof in Minden. 
Euer Excellenz gewogentlid1en Fürsorge darf ich diesen durch Verdienst e 
und Gütherbesitz qualificirten und von mir vorzüglich geachteten Mann ge
horsamst und dringend empfehlen. 
Wegen des Ostfriesischen Regierungs Referendar Conring, dessen Bruder , 
der Regierungs Rath4, bereits geadelt ist, beziehe ich mich auf die Anlage. 

II. Im Erbfürstenthurn Münster. 
A. Zum Grafen Stand. 
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Den Erb Cämmerer Freyherr v. Galen5• Er ist ein braver, der gegenwärtigen 
Verfassung ergebener großer Guthsbesitzer6 • 

B. In Adel Stand. 
a) Der Geheime Rath und Vizekanzler zur Mühlen und seine Kinder7 • 

Er ist von einer angesehenen, seit vielen Jahren wichtige Stellen im Bisthum 
begleitenden [!] Familie, besitzt ein großes Vermögen, das durch mehrere 
ihm zufallende Erbschaften in kurzer Zeit vergrößert werden wird. 
b) Der Hof Cammer Rath DettenS hat ein ansehnliches Vermögen und ist 
ein ganz braver Mann. 
c) Der Hof Gerichts Amtsverwalter Scheffer und seine Deszendenz. 
Er ist bereits aus dem Berichte des Geheimen Raths v. Sobbe als ein aus
gezeichneter geschickter Mann bekannt9• 

d) Der Geheime Rath Druffel10 und seine Kinder . Er besitzt ein beträd1t
liches Vermögen und wird wegen seiner persöhnliehen Eigenschaften sehr 
gesd1ätzt. 
e) Der Geheime Rath Maximilian Forckenbeck nebst seinem Bruder, dem 
Hof Rath und dem Director des Medicial Collegii 11• 

Diese Familie hat sd10n seit vielen Jahren ansehnliche öffentliche Stellen 
begleitet[!] und ist in guten Vermögens Umständen. 

1 Staa tsard1iv Münster, ebd. - Vgl. auch Nr. 515. 
2 Joh. Fri e dr. Wilh. Mo ritz Frh. v . Romb e rg (1724--1792), seit 1789 Komman
d ant von Wesel. - Die Familie erhielt keine Standeserhöhung. 
3 Friedr. Gi s b e rt Wilh. C hri s tian Frh. v. Romb e rg (1729- 1809), damals eben
falls Generalleutnant. Er war 1799 (70jiihrig) zum Gouverneur von Stettin e rnannt wor
d en, „da es Euch bei Abnahme Eurer Krä/te unstreitig angenehm sein wird, in ein ruhigeres 
V erhältnis zu k ommen", wurde nach der Kapitulation 1806 kassiert und 1809 (80jährig) 
zu lebenslänglid1er F estun gshaft verurteilt, starb aber an den Folgen e ines Sd1laganfulls, 
nod1 ehe er seine Strafe antret en konnte. 
4 Preuß. Adel für H e r m. Ju s t u s Co n ring 1792 oder 1796. Er war Regie rungsrat 
an d er Regierung in Aurid1. Über seinen Bruder, d en Referendar, war nidits zu ermitteln. 
5 Ferdin a nd Fr h . v. G u 1 e n, Erbkiimmerer des Fürstentums Münster, nad1 Steins 
Vorsd1lägen in d en preuß. Grafenstund erhoben (8. November 1804). 
e Zur Erhebung in den Grafenstand war ursprünglid1 nudi nod1 der „Erbdrost Drost 
v. V i s ch e r in g " vorgesd1lagen. Begründung: „Er ist Erbdrost dieses Fürstenthums, 
besitzt ein sehr anselmlidies Vermögen und ist wegert seiner Bemühungeri, das Gemein
nützige zu fördern, sehr sdiätzbar." 
Außerd em wurde nodi genannt „die vcrivittibte Freyfrau Landsberg·V elcn mit ihren 
Kindern" . Hier wird die Standeserhöhung hauptsächli ch mit dem Hinweis auf den aus
gedehnten Besitz de r F amilie begründ et. - Be ide F amilien sind von Ste in nad1triiglidi 
im Konzept gestrichen. 
7 Vgl. oben S. 586, Anm. 5. Die Familie e rhielt d en preuß. Adel am 10. J uli 1803. 
s Clemens Aug. D e t t e n (t 1827) wurde im Frühjahr 1803 vom Kaiser gead elt. 
9 Sc h e ff e r wurde nicht nobilitie rt. 
10 Vgl. oben S. 574·, Anm. 2. Dr u ff e 1, d er einer der niid1st en Vertrauten des ve rstor
benen Kurfürsten Max Franz gewesen war, e rhielt den preuß. Adel am 8. November 1804. 
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11 Preuß. Adelsdiplom vom 29. Oktober 1804 für den Geh. Hofrat Fr i e d r. Chri s tian 
For c k e nb cc k (1742-1820) und vom 8. Novembe r 1804 für Ma x. For c k e nb cc k 
(1749- 1820). Beide waren schon am 26. Februa r 1804 in d en Reichsadelss t and erhoben 
worden. e 
Zur Nobilitie rung war zunüd1st aud1 vorgesehen, aber nad1trüglid1 wi eder gestrid1en: 
„Der Hof Rath Sprickmann, der als Gelehrter belrnnnt und dessen Sohn ein a11se/111lid1es 
Vermöge11 erheurathet hat." 

529. Stein an Schulenburg Münster, 4. Juni 1803 
Slaallordaiv Münste r. Spezial -O rg aui1at ion1-Kommi 1slon Müo1tcr. Nr . 1. K o u ze p t. Eigeuh. 1 dot. 
10. M ai 180 3. - Audcrti gung ehemals Pre uß. Geh. S toottord:iiv Berlin. Jct&t D c ut1che1 Zentrolo rd1iv 11. 
:Me raclrnrg. Rcp. 70. Hauptkommiu ion. Cop. 11. Seel. XXI. Nr. 14. 
Erudrudt Kod1endörffcr1 T erritorialcutwicidung und Bchördenverfaas uug, S. 205 ff . Nod1 dem Konzept. -
Ebcnao aucb 1. S. 471 O' . und hier. 

Bildung der Kriegs· und Domänenlrnmmer für Münster und Paderbom nad1 dem 
11eue11 R essort·Reglement vom 2. April 1803. - Es wird zunäd1st nodi einmal ein· 
gehe11d die bestehende Landesverfassung gesdiildert und sodann Steins Vorschlag 
:mr Organisation der neuen Behörde entwid.elt . Beides stimmt weitgehend mit 
dem Beridu vom 2. März 1803 überein, 11ur sind iii cler vorliegenden Denkschrift 
die Au.sführungen über die lokale V erwaltung des platten Landes knapper, die 
sadilidien und personellen Darlegungen über Geschäftslcreis und Zusammensetzung 
der 11e;1en Kammer aus/ ührlidier gehalten; insbesondere ist audi die Frage nach 
dem Verhältnis vo11 weltlidier und geistlidier Gewalt grüridlidwr behandelt. 
Audi in dieser Denksclrrift ivird im Personellen und irn Sadtlichen ei11e m.öglic/1st 
sclwnende Vberleiturrg unter Anlehnu.ng an bestehende V erhältnisse und durcii 
Übernahm e bewährter münstersd1 er B eamter befürwortet, letzteres mit Rück· 
sidit auf „das Eigenthümlid1e der Verhältnisse eines saeculnrisirten Landes" und 
in der Absid1t, „die Kräfte dessen Bewohner möglid1st zu b enutzen und gemeinnützig 
zu mnd1en und ihre Ne igung zu gewinnen". - Kritik des R essort·Regleme11ts von 
1803. Zu den vordringlidisten Aufgaben der Kammer wird die m.öglidiste B esd1leu· 
nigung der Gem einheitsteilung gered111et. 
Auf de11 ersten, rein clarstellende11 Teil cler Denksdirift wurde hier verziditet; der 
zweite mit Steins positiven Anreg1111.ge11 1111d Vorsdilägen unter W eglassung einiger 
Wieclerhol1mgen wiedergegeben. 

Der von Euer Excellenz unter dem 28. April a. c. von mir abgefoderte Plan 
wegen Bildung der Münster Paderbornschen Cammer läßt sich nunmehr 
entwerfen, da von sämtlichen Münsterschen Landes Collegien die Darstel
lung ihres Geschäfts Crayßes, das Verzeichniß ihrer Mit Glieder, deren Ge
hälter und ihrer Unterbehörden eingereicht sind und da das Reglement dd. 
Berlin, den 2. April 1803 die Art bestimmt, wie die Geschäfte zwischen den 
Landes Collegien, der Cammer und Regierung, vertheilt werden sollen. 
Der Bericht des Geheimen Raths von Sobbe d. d. [13. December 1802] ent
hält die Landes Stellen, denen die Verwaltung der J ustitz anvertraut ist, 
und es bleibt also nur übrig, diejenige Behörden anzuzeigen, so die Landes
polyzey, Finanzen und die geistliche Sadien in diesem Lande bisher ver
waltet haben [ ... ]. 
Münst ersche Landespolyzey und geistlich e Behörd e n 1• 
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Um f o r m u n g d e r m ü n s t er s c h e n Land es p o l y z e y B eh ö r d e n 
nach dem Ressort Reglement d. d. 2. April 1803. 
Wendet man die im Ressort Reglement dd. Berlin, 2. April a. c. enthaltene 
Grund Sätze über die Bildung der Landes Collegien und über ihr Verhältniß 
unter einander auf die hiesige Behörden an, so giebt es folgende Resultate. 
Der Geschäfts Crayß der Cammer 2 umfaßt 
1) alle Militair Angelegenheiten, 2) Finanz Verwaltung, 3) Polyzey Ver
waltung, 4) Ober Aufsicht über alle Corporationen und öffentliche Anstal
ten, 5) öffentliche Erziehung, 6) Zensur, 7) die Consistorialia der Protes tan
ten und das jus circa sacra in Ansehung der catholischen Kirche, die aber 
ihre besondere geistliche und Consistorial Einrichtung behält. 
Es umfaßt also der Geschäfts Crayß der Kriegs und Domainen Cammer den 
des Geheimen Raths, der Hof Cammer (mit Ausschluß der Jurisdiction über 
die Juden), des Geheimen Kriegs Raths, insofern er nidlt denen Regimen
tern selbst überwiesen ist, der Landpfennig Cammer Deputation, Landtags 
Deputation u. s. w. 
Diese Collegien würden also aufgelöst, ihre Mit Glieder entlassen, die brauch
bare wieder angestellt, das neue Kriegs und Domainen Cammer Collegium 
gebildet, ihm Cassen und Registraturen übergeben und denen Unterthanen 
diese Verhältnisse bekannt gemacht. 
Die Entwerfung des Plans zur Bildung des Cammer Collegii erfodert die 
Bestimmung der Anzahl seiner Mitglieder und Subalternen, Größe ihrer 
Gehälter, die Auswahl der P ersohnen, die Festsetzung der Dienstformen, 
die Bestimmung der Unterbehörden. 
Anzahl d e r Mitgli e der der Kri e gs und Domain e n Camm e r. 
Die Größe und Zusammensetzung eines Cammer Collegii hängt ab von dem 
Umfang seiner Geschäfte, und dieser läßt sich ohngefähr beurtheilen nadt 
der Bevölkerung, der Summe der Abgaben der Städte, der Garnisonen und 
denen sonst bekannten Provinzial Verhältnissen . 
Es folgt nun die schon S. 652 f. {Nr. 521) abgedrudcte Berechnung der Bevöl
kerung und des Steueraufkommens in Münster, Paderborn, Tecklenburg und 
Lingen. Das letztere ist etwas abweichend mit 832 985 {statt 854117) Th. 
angegeben. - Das weitere trotz einiger Wiederholungen ungekürzt: 
Von diesen Revenuen erfolgt die Hälfte aus d enen Domainen, von denen 
der größte Theil eine ganz neue innere Einridttung erfodert, daher denen 
verwaltenden Behörden mehr Aufsicht und unmittelbare Theilnahme zur 
Pßid1t [zu] mamen (ist] als die Erhebung von Steue1· und clirecten Ab
gaben. 
Der Umfang der Provincial Militair Verhältnisse bes timmt sidt aus dem 
Garnisons Stand von 26 Compagnien und 2 Escadron und dem Canton von 
36 Compagnien und 2 Escadron. 
Die übrige wichtiger e Gegenstände der Landesverwaltung sind Verbesse
rung der Linnen Fabrication, Gemeinheits Theilungen, Holz Cultur, Eröff-
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nung und Verbesserung d er Communicationen durch W eegebau, Sd1iffbar
keit der Ems, Lippe. 
Mit Rücksicht auf diesen Geschäfts Crayß des Cammer Collegiums, so wer
d en wahrscheinlich von Polyzey und Finanz Sachen jährlich 30 000 Num
mern und von geistlichen SadlCn, Schul Hoheits Sachen 6000 eingehen. Man 
wird also brauchen zur Bearbeitung der Finanzen und Polyzey Sachen 

3 Domainen Räthe 
2 Räthe für Aceise und städtische Sachen 
1 Justitiarium 
1 Rath zur Fors t Jagd Stempel Sach en 
1 für Fabriquen Weege Wasserbau Salz Sachen 
2 für Militaria, Canton, Servis, Einquartierung 
und 1- 2 Assessoren. 

Die Bearbeitung der geistlidlCn, Sdml und Armen Sad1en würde wenigstens 
zwey besondere Räthe und die Hülfe des Justitiarium [!] erfodern. 
Accise und Zoll Sachen würden in dem Collegio von dem Accise und Zoll 
Rath oder Director bearbeite t ; nadt den§ 5, Nr. 3 des Ressort Reglements 
sollen zwar die Accise und Zoll Sachen den dazu besonders angeordneten 
Behörden überlassen werden, <la man aber bereits eingesehen, daß die Ver
·bindung der Aceise und Zoll Direction mit der Cammer in Hinsicht auf Ver
einfachung der Geschäfte und Verminderung der Verwaltungs Kosten von 
Nutzen sey, da das Südpreußische und Pommersche Provincial Departement 
hierüber ber eits mit dem Accise und Zoll Departement den 5. May 1800 eine 
solche Verbindung verabredet hatte, auch auf meinen Antrag vom . .. . 3 die 
Zolldirection in Emmerich bereits zu einer ähnlichen Einrichtung die Zu
stimmung gegeben, so ist zu hoffen, daß in denen Westphälischen Entschädi
gungs Provinzen eine ähnliche Verbindung stattfinden werde. 
Au s w a hl d e r P e r s ohn e n. 
Bey der Auswahl der Mitglieder des Cammer Collegii und seiner Subalter
nen wird denen ertheilten höd1sten Vorschriften gemäß die Auswahl mit 
cler Rücksid1t getroffen , daß man möglich st für die Beybehaltung der alten 
Beamten sorgt , jedod1 diesen Zweck so zu erreichen sucht, daß nicht der 
wichtigere einer verfassungsmäßigen, thätigen und fortschreitenden öffent
lid1en Verwaltung vernachlässigt werde. 
Aus <l ern Geheimen Rath würden die Geh eimen Räthe Forckenbeck, Dmffel 
und der Rath Sd1effer in der Kriegs und Domainen Cammer als Kriegs und 
Domainen Räthe anzustellen seyn, der Rath v. Tenspolder als Kriegs Cas
sen Rendant. Die Räthe v. d. Bedc und Callenberg sind bereits zu Mitglie
dern der zukünftig zu errichtenden Regierung in Vorschlag gebrad1t. 
Dem Geheimen Rath Graf August Merveld würde der Sitz und Stimme in 
<l er Kriegs und Domainen Cammer seinem Wunsche gemäß, ohne ihm darum 
seine Anwesenheit fortdauernd zur Pflicht zu mad1en, zu lassen seyn, er ist 
ein Mann von einem sehr richtigen Urtheil, einer genauen Kenntniß der 
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Provincial Verfassung und der fortdauernd gute Gesinnungen gegen die 
Preußische Monarchie geäußert [hat]. 
Der Münstersche Geheime Kriegs Rath geht ganz ein, sowie auch die Hof 
Cammer, von der zwey Räthe, Boner und Gräver, als Administratoren von 
Liesborn undMarienfelde angestellt sind, die übrige sind nicht brauchbar. 
Es ist durchaus erfoderlich, bey d enen Landes Collegien Preußische Ge
schäftsmänner anzustellen, welche die nöthige Bekanntsdrnft mit den Geset
zen des Staats, seinen Geschäftsformen, mit F ertigkeit in ihrer Anwendung 
und Betriebsamkeit in der Behandlung der Geschäfte verbinden, und es ist 
d er Sache angemessen , diejenige Geschäftsmänner beyzubehalten, welche 
bereits bey der Organisation gebraucht worden, da sie Gelegenheit gehabt, 
die Entschädigungsländer in mannichfaltigen Beziehungen kennen zu lernen. 
Die Kriegs Räthe v. Rappard, v. Wolframsdorff und v. Schlechtendahl wür
den also bey dem hiesigen Collegia angestellt und diesen auch ein Rath aus 
dem Mindenschen Collegia zur Bearbeitung der Lingen und Tecklenburgi
schen Sachen und ein geschickter; mit denen Gesetzen der Monarchie genau 
bekannter Justitiarius beygeordnet werden, der, wenn gleich der Kriegs und 
Domainen Cammer keine Gerichtsbarkeit beygelegt ist, dennoch unentbehr
lich ist, um für eine gesetzliche Behandlung und Einleitung der die Cammer 
betreffenden Rechts Angelegenheiten zu sorgen . 
Zu dieser so wichtigen Stelle scheint mir einer der zwey folgenden Subjec te 
geeignet 
1) der Clev Märckische Geheime Regierungs Rath v. Bernuth. - Dieser junge 
Mann hat m ehrere Jahre bey der Märckschen Cammer Justitz Deputation 
sehr gründlich gearbeitet und sich mit den Finanz und Landespolyzey Ver
ordnungen bekannt gemacht, e r kam sodann als Assessor bey der Regierung 
nach Posen, von dorten als Assessor der Regierung nach Cleve, wo er d er 
Märckschen Sicherheits Commission beygeordnet wurde und sich durch Thä
tigkeit und Klugheit so auszeichnete, daß er die Stelle eines Geheimen Re
gierungs Rath erhielt. 
2) Der R egierungs Assessor Mettingh zu Thorn. Er stand als Assessor bey 
der Lingenschen Regierung, bearbeite te dorten als Marken Theilungs Com
missiarius der Grafschaft Tecklenburg dieses wichtige Geschäft mit Gründ
lichkeit, Sad1kenntniß, F leiß und hat sich ber eits von denen zwey wichtigen 
Geschäftszweigen, denen Ru s ti ca l und Mar ca l V e rhältni sse n des 
Münsterschen auf dem erwähnten Weeg eine vollkomne Kenntniß erworben. 
Die Leitung des Bauwesens könnte niemand besser anvertraut werden als 
dem Bau Director Lehmann, dessen Geschäfte sid1 durch den Verlust der 
West Seite des Clevischen beträchtlich vermindert haben und dem ber eits 
nach der Verordnung wegen Abkürzung der Dienstformen d. d. Berlin, 
22. Februar 1802 die a llgemeine Aufsid1t über das Bau Wesen im Minden
schen und Hammsch en Cammer Departement übertragen ist. Es würde den 
Gesd1äfts Gang erleichtern und eine geredit e Belohnung der Verdienste 
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seyn, die er sid1 in seiner 25 jährigen Dienstzeit und noch in dem verßos· 
senen Jahr durch die Ausführung des schwierigen Weser und Werrebrücken
baus erworben, wenn man ihn als Kriegs und Domainen Rath in der hiesigen 
Cammer anstellte [ . .. ]. 
Nach dem § 5 in fine des Ressort Reglements d . d . Berlin, den 2. April a. c. 
sollen denen Cammern zur Besorgung der geistlich en und Schul Angelegen
heiten sachverständige Mitglieder zugeordnet werden, also ein Pädagoge 
und ein Canonist. 
Der hiesige Professor Kistenmaker ist nad1 der öffentlichen Meynung ein 
gründlicher Pädagog, man könnte ihm mit dem Prädicat eines Sdml Raths 
die Bearbeitung d er Sdrnl Sad1en auftragen. 
Der Professor der geistlichen Rechts Sd1medding ist ein Mann von gründ
limen K enntnissen und liberalen, von Bigotterie und Mysticism entfernten 
Grund Sätzen, dem man die Bearbeitung der geistlimen Samen anvertrauen 
könnte. 
Euer Excellenz erlauben mir hier einen Vorschlag ganz gehorsamst zu thun, 
der von denen angenommenen Gesm äftsformen abweid1t und nur durch 
das eigenthümlid1e der Verhältnisse eines saecularisirten Landes, durch die 
Absimt, die Kräfte dessen Bewohner möglichst zu benutzen und gemein
·nützig zu mad1en und ihre Neigung zu ge:winnen, gerechtfertigt wird. 
Es haben nämlich geistliche, Smul Armen Sam en nur eine entfernte Bezie
hung auf Polyzey und Finanz Gesd1äfte, insofern nun eine solche Verbin
dung vorhanden ist, so wird darauf Rücksicht genommen, indem man ihre 
Verwaltung einem und demselben Collegio und der Leitung desselben Präsi
denten anvertraut hat. Man wird aber füglid1 die Sdrnl Armen und geist
lime Sad1en in einer besonderenAbtheilung des Collegii bearbeiten können , 
wenn man über allgemeine Grund Sätze und Verordnungen zuerst sid1 in 
d em Pleno derselben vereinigt hat. 
Diese mit denen Specialien der betreffenden Sdrnl Armen und geistlichen 
Sadrnn besdüi ftigte Abtheilung würde bestehen aus dem Geheimen Rath 
Druffel für Armen Sachen , dem Professor Smmedding für geistlime Sad1en, 
einem P ädagogen oder Schul Rath und dem Justitiario Camerae. 
Diese Abtheilung würde keinen besonderen Director bedürfen , wenn nicht 
der Zweck zu erreimen wäre, die Kräfte eines gebildeten, angesehenen 
Mannes dieser Provinz zu benutzen und zwar unentgeltlicli, ihn gemein
nützig zu mamen und ihn an das Interesse dieses Staats zu binden . 
Aus diesen Gründen würde id1 ganz gehorsamst vorsclilagen, dem Dohm
decliant v. Spiegel mit dem Prädicat eines Vize Präsidenten die Direction 
der Abtheilung des Cammer Collegii an zuvertrauen, welmer geistlid1c, Ar
men und Schul Sad1en übertragen sind, und icli würde diesen V orsmlag 
nimt gewagt haben, hätten Euer Excellenz sid1 niclit bereits in hod1dero 
Sclireiben d. d. Hildesheim, d. 8. December a. c. dahin zu äußern geruht: 
„daß wenn der Dohmdemant v. Spiegel denen Forderungen der veränder-
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ten Verhältnisse mit Offenheit, Würde und unermüdlicher Thätigkeit nach
zuleben strebt, so wird er audi bey vorfallenden Gelegenheiten zum besten 
des Ganzen gebraucht werden können, und es sey daher nicht zu bezweifeln, 
daß dies Zutrauen seinen rühmlidien Ehrgeiz, gemeinnützig zu seyn, reizen 
und ihn zum V ortheil des Landes in Leben und Thä tigkei t setzen werde." 
Gehälter. 
Die Größe der denen öffentlidien Beamten zu ertheilenden Gehälter wird 
in Verhältniß stehen müssen mit dem Preiß der Bedürfnisse des Lebens in 
dieser Stadt und denen Erfodernissen zu einem anständigen und von Nah
rungssorgen freyen Daseyn [ . .. ]. 
Das Gehalt des dortigen Cammer Directors4 ist nad1 der Anlage 2000 Reidis
thaler, der Räthe 1300, 1200, 1000, 800, 600, der Cammer Secretairs, Cal
culatoren u . s. w. 800, 600, 500, der Canzlisten 600 bis 300. 
Münster ist theurer als Minden in Rücksidit der Lebensweise, dem Preiß 
der Feurung, Miethe, billig ist es, daß die Gehälter verhältnißmäßig erhöht 
werden, und hierauf habe id1 bey denen in der Anlage enthaltenen Vor
schlägen Rücksicht genommen. 
G esc häftsform e n. 
Man ist in dP-n neuesten Zeiten bemüht gewesen, die Geschäftsformen zu 
vereinfachen und abzukürzen und wurde nach dem 22. Februar 1802 mit 
Zustimmung Euer Excellenz eine Instruction fiir clie Westphälisdie Carn
mern eµ tworfen. Die darin enthaltene Grund Sätze könnten auch dem hie
sigen Cammer Collegio zur Vorsdirift dienen, man wiirde es im Allgemei
nen darauf hinweisen, um seinen Inhalt so lange zu befolgen, bis daß zu 
seiner Zeit eine auf die hiesige Oertlid1keit passende Vorschrift entworfen 
worden wäre. Diese Grund Sätze sind audi hier, wo die Einriditungen des 
Steuer Wesens mit denen im Clev Märckischen geltenden übereinstimmen, 
sowie die Rustical Verhältnisse mit denen Minden Ravensbergisdien, voll
kommen anwendbar. 
Geistliche Verhältnis se. 
DasRessortReglement dd. 2. April a. c. legt zwar denen Cammern die Aus
übung des juris circa sacra bey, denen r editmäßigen geistlich en Oberen der 
catholisd1enKird1e bleibt aber die geistlid1e Gewalt, potestas ecclesiastica. 
Es ist sehr sd1wehr, die Gränzen der geistlidien Gewalt, die aus denen innern 
gesellsdiaftlid1en Verhältnissen der Kirche als Gesellschaft emanirt, und die 
der Landeshoheit in geistlid1en Angelegenheiten zu bestimmen. In einem 
geistlichen Staat, wo dieselbe P ersohn Bischof und Fürst war , wurden diese 
Gränzen weniger genau beobachtet, als sie in einem weltlidien protestanti
schen Staat gegen catholische Unterthanen beobadite t werden müssen. 
Das Allgemeine Land Recht bestimmt das Verhältniß der geistlichen Gewalt 
gegen den Staat g es et z 1 i eh im II. Th eil. Tit. II, d o c tri n e 11 5 der catho
lisdle Rechtslehrer Riegger, lnstitutiones juris eeclesiastici P . I., p. 90, 290, 
319. P. III. p . 627. P. IV. p. 155. 
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Die geistliche Gewalt des Bischofs bezieht sich wesentlid1 auf Reinheit des 
Dogma, den Gottesdienst, Aufsicht über das Betragen der Geistlichkeit, Auf
sicht auf das Kirdien Vermögen. 
Der Bischof von Münster übte seine Rechte durch den Weyhbischof oder 
Vicarium in Pontificalibus aus, in Ansehung der geistlid1en Verrichtungen 
selbst, als Ordination u. s. w., die geistliche Gewalt aber durdi den General 
Vicarium oder Vicarium in spiritualibus. 
Sollte es rathsam seyn , die geistliche Gewalt einem einzelnen Mann anzu
vertrauen , erhält dieser nicht hiedurch einen zu überwiegenden Einfluß, 
indem die Geistlichkeit einer großen Diocese allein von ihm abhängig ge
rnad1t wü·d, und wo ist unter denen Geistlidien der Westphälischen Ent
schädigungsländer ein soldier Mann zu finden, der Thätigkeit, Einsicht, 
Mäßigull{, und Anhänglichkeit an die Monardiie in dem Grad vereinigt, daß 
er dieses Zutrauen verdient? 
Es scheint mit rathsamer , für Münster und Paderborn ein Consistorium 
zu bilden, dem der ganze Inbegriff der geistlid1en Gewalt anvertraut wird. 
Dieses bischöflidie Consistorium könnte aus dem hiesigen Of ficial zur Müh
len, einem gescheuten, hraven Mann, dem Assessor Rettenbad1er und dem 
PaderbornsChen Official und dem Canonicus Haase zusammengesetzt, die 
Mit Glieder des bisherigen Vicariats, welches heftige, bigotte Menschen sind, 
entfernt werden, und dem verdiens tvollen, aber nunmehr bejahrten Frey
her r v. Fürstenberg ließe man das Aeußere des Präsidiums. 
Nach dem § 3, nr. 3 und § 5, nr. 9 des Ressort Reglements soll über die 
Gränzen der geistlichen und weltlid1en Gerichtsbarkeit, der geistlidien 
Gewalt der Kirche und des juris circa sacra des Staats eine besondere 
Constitution en tworfen werden und stelle ich gehorsamst anheim, ob nicht 
die Bearbeitung eines sold1en Entwurfs dem Gerichts Amts Verwalter Schef
fer und dem Official zur Mühlen, beides verständige Geschäfts Männer von 
gemiißigten Grund Sätzen aufzutragen sey. 

A ll gem ein e B e merkung e n üb e r das R ess ort Regl ement ao. 
1803. 
In Ansehung des Ressort Reglements erlaube icl,1 mir nodi folgende zwey 
Bemerkungen ' ' . 
1) wird es auf das Lingen und Tecklenburgisdie müssen ausgedälint werden; 
denn wollte man hier die alte Verfassung beybehalten, so behält die Miin
stersche Camme1· die Gerichtsbarkeit in denen ihr nadi dem Ressort Regle
ment anno 1794 beygelegten Samen und insbesondere über sämtliche Kö
niglidie Eigenbehörige. 
2) Nach der bisherigen Verfassung wurden Gemeinheits und Marken Thei
lungs Sad1en gemeinsdrnftlich von beiden Landes Collegien behandelt, wel
d1es einen sdileppenden Geschäfts Gang veranlaßte, und aus der einseitigen 
Entsdieidung solcher, meistens oeconomischen Sadien entstanden oft ganz 
widersinnige Resultate. Das Nachtheilige einer soldien Gesdiäftsführung ist 
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von der Mindensdien Cammer ausführlidi mehrmahlen dargestellt worden, 
und noch neuerlich haben die zur Entwerfung der Gemeinheits Theilungs 
Grund Sätze für das Clevische ernannte Commissarien aus denen beiden 
Landes Collegien und Ständen dahin angetragen, daß das Gemeinheits Thei
lungs Geschäfte aus einer Justitz Cameral und ständischen Mit Gliedern zu
sammengesetzten Commission anvertraut und von denen Landes Collegien 
getrennt werde. Auf ähnliche Art ist man bey dem Verkoppelungs Gesdüifte 
im Lauenburgischen verfahren und neuerlich im Lüneburgisch en, worüber 
unter dem 25. Juny 1802 ein sehr lehrreid1es, durchdach tes, die Aufhebung 
der Gemeinheiten betreffendes Gesetz entworfen. 
Die Aufhebung der Gemeinheiten ist für das hiesige Cammer Departement 
eine Sache von der größten Wichtigkeit, es h ängt der Fortgang der Landes 
Cultur allein von ihr ab, es muß sowohl die dieses Geschäfte betreffende 
Gesetzgebung möglichst vervollkommnet als auf die Bildung zweckmäßig 
eingeridite ter Behörden, die diese Gesetze anwenden, Rüd(sicht genommen 
werden. 
Wegen Bildung der landräthlichen Crayße beziehe id1 mich auf den Inhalt 
des besondern Pro Memoria und ste lle ich ganz gehorsamst anheim, ob 
nicht 
1) die Zahl und Größe der Crayße, 
2) die landräthliche Dienst Verhältnisse im Allgemeinen und 
3) die _Aufhebung der drosteylichen Rechte des Dolun Capituls und die 
Übertragung derselben an die Land Räthe zu bestimmen. 
4) die Einrichtung der landräthlichen Behörden übr igens der zukün ftigen 
Cameralbehörde zu überlassen. Diese Einrichtung muß aber balcle statt 
haben, da das Amt Rheine Bevergern zersplittert und der bisherige Amts 
Drost und Amts Rentmeis ter in dem District des Herzogs von Loos wohnt, 
aud1 der Amts Drost des Amts Wohlbeck, Graf v. Merveld , nadl der An
lage, die er mir zur weiteren Beförderung an Euer Exeellenz zugestellt hat, 
seine Stelle als Amts Drost niederzulegen den Entsdllul~ gefaßt hat, jedoch 
den Wunsch äußert, Sitz und Stimme in dem Cammer Collegio beyzubehal
ten, dessen Genehmigung ich der Fürsorge Euer Excellcnz zu empfehlen 
wage, da der Graf Merveld ein durd1 seine Kenntnisse von der Lan<les
verf assung, Thätigkeit und sein vernünftiges, der Lage der Sad1en angemes
senes Betragen sehr schätzbarer und in diesem Lande allgemein geadlteter 
Mann ist. 

1 Stein gibt nun die, wie eingangs erwähnt, mit der Denkschrift vom 2. März 1803 weit· 
gehend übereinstimmende Dorstelh1ng der Lnndesvcrfossung d es Bistums Münster, nur 
werden hie r zuerst die Kompetenzen des dort vergessenen Rats oh d er oberst en Verwal
tungsbehörde de r Cürstbisd1öflichen R egierung behandelt. „Zu seinem Gesd1ä/ts Crayß 
gehören Grän::: und Hoheits Sad1en, allgemeine La11despolyzey, insbesondere Feuer Armen 
Sicherheits Innungs Handels Polizey, Marsd1 Einquartierungs [Sadien?], Extraordinarien 
Steuer, Contributions Weege Vo r/luth Gemeinhcits Th eilungs Sadien, Aufsicht über die 
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Pfennig Carnmer, Zensur des fot elligen:::blattes, des Theaters, Publication der gedruckten 
landesherrlidien V erordmmgen." 
1 Im Original nid1t h ervorgehoben . 3 Lücke in der Vorlage. 
' In Minden. ~ Im Original nidlt hervorgehoben. 

530. Stein an Schulenburg Münster, 4. Juni 1803 
Staatu rcLiv :Münatcr. Krieg•· und Domäuc nkammcr Mün1te r. Fad1 1. Nr . 2. K o n z c p t . Eigenh., dat. 
21 . i._t a i ] 8 0 3 . - Au1fcrti gung (wörtlida übc rcin1 timmc nd) c igenh. cbcm. Preuß. Geh. Staaturdiiv Dcrlio . 
Je tzt D c ut1d1u Zeutralard1iv II. Mcreeburg. Rcp . 70. Hauptko mmin ion. Cap. 11 . Scct. XXXJ. N r. 2. Vo l. l. -
Entdrudt 1. S. 481 f . (n1di d er Auo!er tigung). - Hier nach dem Kon1 epl unter Wegfall dee letalen Abu t1e1. 

[ ... ] 

(Behandelt zunädu t die administrative V ereinigung der Abteien Essen, W erden 
und Eltern mit Cleve-Marfc). - Das neue Ressortreglement und seine Anwendung 
auf geiHlid1e und Sd111lsad1e11. Steiri befürwortet die Bildu11g eines Provillzial
sdiulkollegiums, Einführung von Sdiul- und Kird1envisitaiionen. - Geuhäftskreis 
der Rid1ter und Rezeptoren. - Magistratsver/assung von Essen. 

Es wird nothwendig seyn zu bestimmen , ob das Ressort Reglement d. d. 
Berlin, den 2. April a. c. in Ansehung aller geistlid1en Sachen oder nur in 
Ansehung der Catholischen im Clev-Märckischen Cammer Departement an
gewandt werden solle ? 
Nach der dem Herrn Geh. Rath v. Sobbe durd1 <les H errn Groß Canzler 
Excellenz mit getheilten Cabinets-Ordre d. d. Potsdam, den 10. Maya. c. soll 
„bey der Regierung zu Münster und zwar in ihrem ganz e n Jurisdictions 
Bezirk das neue Ressort Reglement in Anwendung gebracht werden." 
E s sind also der Clev Märckisch en Cammer zur Verwaltung der Erziehungs 
Armen und geistlid1en Angelegenheiten nad1 dem Schluß des § 5 des Res
sort Reglements sadwerstäudige Mit Glieder heyzuordnen, und könnte man 
gegenwärtig dem so lange gefühlten B~dürfniß eines zweckmäßig organisir
ten Provincial Schul Collegii mit Anwendung der erfoderlichen Modificatio
nen abhelfen, worüber in dem Jahr 1799 nad1 dem Inhalt der sub petito 
remissionis anliegenden Acten so vieles verhandelt wurde, aber wegen da
maliger Ressortverhältnisse der Cammer und Regierung nid1t zur Ausfüh
rung gebracht werden konnte ( . .. ]. 
Die Besd1wehrde in der GrafschaftMarck war allgemein und, wie es scheint, 
gegründet, daß man bisher auf die Armen und Lehr Anstalten und auf die 
Erhaltung einer angemessenen Disciplin unter der protestantis.chen Geist
lichkeit nicht <lie gehörige Aufmerksamkeit verwandt habe, und folgt daraus 
die Notwendigkeit ( ... ], eine Kirchen und Schul Visitation durch die neu 
angeordnete Behörde vornehmen zu lassen. 
Die Organisations Commission sd1lägt in ihrem Plan d. d. 8. May a. c. vor, 
die Verwaltung der Landes Polyzey denen Receptoren in erster Instanz zu 
übertragen, da man aber nicht Land Gerichte bilden, sondern Richter anzu
stellen die Absicht [hat], so halte ich es für zweckmäßiger, denjenigen Theil 
der Polyzey, der eine Kenntniß der Gesetze und eines auf die Prozeß Ord
nung gegründeten Verfahrens voraussetzt, und wo die Bestimmung der 
Gränzen zwischen Justitz und Polyzey Sad1en unmöglich ist, denen Richtern, 
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die übrige Zweige der Polyzey denen Reeeptoren, und zwar beiden unter 
Leitung des Land R aths anzuvertrauen. Hiernach gehörte zum Geschäfts 
Crayß der Rid1ter: 
1. Bekanntmachung der Gesetze jeder Art, 
2. Fürsorge für die Erhaltung innerer Ruhe und Sicherheit, also Aufsid1t 

auf Vagabonden, 
3. Verwaltung des Armen und Kirchen Wesens, 
4. Aufsicht auf die Medizinal Polyzey, 
5. Marken Vodluth Sachen. 
Zu dem Geschäfts Crayß des Receptoren würden überwiesen: 
a) Feuer Polyzey 
b) W eege Sad1en 
c) Militaria 
d) Contributions Sachen 
e) Tabellen. 
Die Trennung des Justitz und Polyzey Magistrats der Stadt Essen in zwey 
Senate hat das Nad1theilige, daß öfters Discussionen entsteh en werden über 
die Frage, was Justitz-, was Polyzey Sache ist, wie dieses die Erfahrung in 
Soes t leh rt. Besser ist das rathäußliche Reglement von H amm zu Grunde zu 
legen und den Justitzburgemeister jedesmal zum Dirigenten des Magistrats 
Collegii zu machen [ ... ]. 
Die Stadt Essen erfodert einen Magistrat, dessen Mitglieder thätige ein
sichtsvolle Männer von einem festen unbescholtenen Charakter sind, da die 
obere Classen ihrer Einwohner größ tentheils denen neuen Verhältnissen 
abgeneigt sind und unter der niederen Classe sich vieles zu Verbrechen 
geneigtes Gesindel befindet, wie die Verhandlungen der Sicherheits Com
mission es darthun. 
Kreiseinteilung. Stellenbesetzung. 

531. Pro-Memoria Steins „Ueber die Bildung der Polizey- und Finanzbehör
den für das platte Land und die Mediatstädte des Fürstenthums Münster" 

Münster , 6. Juni 1803 
Ehcma h Preuß . GcJ1 . Staa taard.a iv Be rlin . Je tzt D cutsd1c1 Zcntra lard d v II. Mc rach urg. Rc p. 70. Münster. 
C• p . II . Seel . LI. Nr . 1. Vol. J. Ausfertigung. - F r üher 1. S. 482 {ebenso). 

Formel! und inhaltlid1 übereinstimmend mit dem gleidmamigen Pro-Memoria Steins 
vom 19. März 1803. 

532. Stein an Sdmlenburg Münster, 8. Juni 1803 
StaaturdfrY Münster. K rieg•· und Domii ocnlc.ammc r Mü ns ter. Fadi 1. Nr . 1. Konze pt. Eigcnh . - Au1fe rl iKung 
c igcnh. (mit uocrheblid1cn u ilh tiadico Abwcidmogen) chemah Pre uß. Geh. Staatu rd1iv Berlin. Jetat 
Deutu h eo Zentra la rdiiv 11 , Mer1ehurg. Rep. 70. Houptkommiuion. Cap . 11. S. XXXI. Nr . 14. Vol. 1. 
Erstdrud< 1. S. 483. Nach der Auafort iguog wie h ier. 

Stein, nad1 wie vor gegen eine zentralistisd1e V erwaltung Westfalens durcli eirie 
Kammer, befürwort et nachdrücklich die Erhaltung der märk iscl1eri und der min
denschen Kammern, sowie die Ernennung Vinckes zum Präsidenten der letzteren. 
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Denen heute abgehenden Vorschlägen wegen Bil<lung der Münster Pa<ler 
bornschen und Clev Märckischen Cammer erlauben mir Euer Excellenz noch 
folgende Bemerkungen wegen des diesen Collegien vorzusetzenden Präsidii 
hinzuzufügen. 
Die nach denen gegenwärtigen Umständen zu der hiesigen Ca mm er Director 
Stelle Ansprucl1 habenden Competenten sind der Kriegs Rath v. Bernuth 
und v. Rappard - beide sind rechtschaffene, arbeitsame Geschäfts Männer. 
Der erstere hat mehrere Uebersicht, mehrere Fertigkeit im Ausdruck, mehr 
äußeren Anstand, Eigenschaften, die dem letzteren ganz fehlen. 
Der Verbindung der Westphälischen Entsd1ädigungs Provinzen mit denen 
Clev Märckischen, Minden Ravensbergiscl1en unter ein und dasselbe Priisi
dium steht die Bedenklichkeit entgegen, daß die Einrichtung und Verwal
tung der neuen Provinzen die Aufmerksamkeit von denen alten Provinzen 
ganz abziehen und den Geschäfts Gang in diesen lähmen wird. 
Insbesondere sind im Minden Ravensbergischen mehrer e wichtige Verwal
tungszweige, die die unmittelbare Theilnahme und Mitwürkung des Prä
sidii erfodern, nämlid1 die Verbesserung d es Bleichwesens und der Linnen 
Fabrication, womit man seit 2 J ahren beschäftigt ist, die Gem einheits Thei
lungen, Strohmbau, Straf und Besserungs Anstalten zu H erford, Allodifi
cation der Eigenbehörigen, Aufhebung d es Mühlenzwangs, Verbesserung 
der Garnison Einrichtung zu Bielefeld. 
Diese Sachen würden bey der Entfernung und der getheilten Aufmerksam
keit des Präsidii stocken oder einen langsameren Gang geh en, als es sich bey 
ihrer Wichtigkeit r ed1tfertigen ließe. 
Aus diesen Gründen trage icli daher gehorsamst dahin an, daß d er Clev 
Märckischen und Münster P aderbornsclien ein und derselbe Präsident und 
der Minden Ravensbergisroen Cammer ein anderer vorgesetzt werde. 
Zu dieser Stelle würde iro den H errn Land Rath von Vincke in Vorsclilag 
bringen, es ist ein junger Mann von au8gezeidrneter Tlüitigkeit, Sittliclikeit 
und K enntnissen, der sich in seinem Posten als Land R ath die Liebe und das 
Zutrauen aller Eingesessenen erworben und mehrere ihm besonders er
theilte Aufträge, als R evision des Bielefelder Bleirowesens, Verbesserung 
der Straf und Arbeits Anstalten zu Herford, aucli nocli neuerlicli die An
scliaffung und Uebersendung d er Span'sd1en Schaafe1 mit allgem einem Bey
fall verriclitet hat. 
1 Vgl. oben S. 566, Anm. 7. 

533. Angern an Beyme (Auszug) Hildesheim, 10. Juni 1803 
Ehern1l1 Pre~ß. Geh . Staatu rc:biv Derlin. Jotat Deut1d1e1 Zont ralarc:biv II. Meneburg. Rep. 89. 50 C. Eigenh. 
- En tdrudc l . S. 484 (eb enso). 

Frage seiner Ernennung :z;um Staatsminister1• V erweist auf Stein. 

Icli wünsclie mich nie zu poussiren, sondern werde midi immer glücklicli 
schätzen, wenn ich nur sehe, daß id1 meinen Posten zur Zufriedenheit 
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meines Herren verwalte. Der Oberpräsident v. Stein ist älterer Präsident als 
ich und ein thätiger, schnell sehender Mann, der mehr T alent zum Departe
m ents Chef hat als ich. 

1 Für d as niede rsäd1s.·westf. Departement. Angern wurde am 23. Juli 1803 ernannt, Stein 
für diesmal übe rgangen . Vgl. S. 537, Anm. 3. 

534. Bericht der Spezial-Organisations-Kommission für Münster über die 
im Fürstentum Münster einzuführenden K onsumtions-Steuer 1• 

Münster, 12. Juni 1803 
Ehemule Preuß. Geh. Staet oardiiv Berlin. J et zt Deut sci1 e1 Zeu t ralordiiv II, Moueburg, Rep. 70. H uupt kom· 
miu ioo. Cop. II. Soct. XXVI. 7. Auslortiguog. - Früher 1. S. 481 (Rogcll) . 

Ausführlidies Gutad1ten zum Berid1t und den Vorsdtlägen des Kriegsrats Ribben· 
trop über die einzu/iihrende Konsumtionssteuer, insbes. die Frage, ob die märkisd1e 
Alczisever/assung auf die neuen i.vestfälisdien Gebiete auszudehnen .~ei. Nad1 ein
gehender Darlegung d er Verhältriisse, vor allem in den Städten, tvird an Hand des 
Ribbentropsdien Beridtts und seiner Vorsdtläge angeregt, die Generalak:z:ise in 
Münster wegen der offenen Lage des Landes nidit einzuführen, dafür aber nad1 
dem Muster der märlcisdien Alrzisever/assung einige wid1tige Artikel des ersten 
Bedarfs (Mehl, Fleisdi, Branntwein) zu besteuem. 

1 Vgl. dazu Lehmann, Stein l. S. 293 ff„ der d en Beridtt seiner Darst ellung der Steuer· 
verf assung der westl. Provinzen zugrunde gelegt hat, auß erdem Steins Beridtt vom 6. Miir:r. 
1803 (Nr. 523), dessen A usführungen über die Generalakzise mit denen di eses Kommis
sionsberid1ts weitgehend übereinstimmen, sodaß L ehmann (a. a. 0 . S. 300, Anm. 1) Stein 
für d en Konzipienten des ganzen Berichts halten möd1te. 

535. Aus der Anweisung Beymes zu einem Schreiben an Schulenburg 
Berlin, 15.Juni 1803 

E hemuh Preuß. Geh . Staa t u rcbiv Berlin . Je11t Dout1cbe1 Zeo t ralftrcbiv II. Meroeburg. Minüten 1803. Mäu
Juli . - E ru drud< 1. S. 484 (eben•.o) . 

Die Ernennung Steins zum Staatsminister vom König abgelehnt. 

Schulenburg wird mitgeteilt : [ .. . ] daß S. M. durch den S. Exc. mitgetheilten 
Brief Herrn v. Angerns, worin er das Ministerium verbitte, unschlüssig wer
den, Herrn v. Angern zum Minister zu ernennen , noch weniger aber geneigt 
wären, Herrn v. Stein dazu zu promoviren, in dieser Unschlüssigkeit sich 
aber vorbehielten, mit Sr. Exc. selbst darüber zu sprechen. 

536. Schulenburg an Beyme Hildesheim, 19. Juni 1803 
Ehemah Preuß. Geh . St„uarcbiv Be rlin. Je tzt Doutacbe1 Zontralardtiv II, lllorooburg, Rop. 89. 58 C. Au1· 
fortigung. - Erstdruck J. S. 485 (obco10) . 

Ministerkandidatur Steiris und Angem s. Selbstdiarakteristik der preußisdien Mini· 
sterialbürokratie. 

[ ... ] Ich will zugeben, daß der H err v. Angern seinen Platz im Ministerio· 
nicht ganz ausfüllen würde, wenn solches wie in England und anderen gro-· 
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ßen Staaten dazu bestimmt wäre, die wichtigs ten politischen Verhältnisse, 
die Oeconomie der Reiche im Großen zu beu r theilen, Resultate daraus zu 
ziehen und aufzustellen e tc., allein das ist die Bestimmung unserer Ministres 
en Corps überhaupt nicht. 
Zu einem solchen Minister wäre der H . Freiherr v. Stein eher geeignet, da er 
Lebhaftigkeit des Geistes, Kenntnisse und Verstand genug besitzt. Kommt 
es aber, wie ich glaube, auf einen Mann an, welclier die gewöhnliclie innere 
Administration nach richtigen Grundsätzen mit Erfahrung, Einsicht und 
gutem Willen leite und di e Köni g lich e n Ka ss e n schont, wie das 
so wenige thun, so kenne ich keinen Qualifizierteren zum Finanz Minister 
unserer Art als den Herrn v. Angern [ . .. ] . 

537. Stein an die Spezial-Organisations-Kommission für Paderborn 
Münster, 26. Juni 1803 

Stunt u rd1i v Münst er . Oberprii1idium. A. Nr. S. II. K onzept. Kanzle ihand. - Erotdruck 1. S. 485 11. Hie r 
e 1wa1 gekürzt. 

Einsetzung und Instruktion d er Landräte iri Münster und Paderborn. Miingel der 
ländlichen Selbstverwaltung. Die gutsherrlidi-bä11erlidien V erhältnisse. R e/ orm· 
bedürf tiglceit der landständischen V er/ assung. Dorf gemein de. 

Einern Hochlöblichen Collegio r emittire ich hierneben das mir unterm 20. 
d. M. nebst Anlagen communicirte Rescript d. d. Hildesheim, den 8. m. c. 
wegen erfolgter Bestätigung der für die dortige Provinz gewählten drey Land
räthe und der vorgesd1lagenen Kreis-Secretarien, so wie auch wegen der für 
sie zu entwerfenden lnstruction und bemerke, überhaupt be trachtet, daß es, 
da das Paderbornisclie dem Verwaltungs Bezirke der Münsterschen Cammer 
einverleibt werden wird, nach meiner Meinung r athsam ist, die möglichste 
Uebereinstimmung in die Gesd1äfts-Vertheilung und Dienst-Verfassung 
beider Länder zu bringen, in so fern dieses mit ihren innern Einrichtungen 
zu vereinigen ist. In dieser Absicht tbeile ich Eurem Hod1l. Collegio hier 
über die Vorschläge mit, welche id1 wegen Einrichtung der landräthlidien 
Behörde im Fürstenthum Münster bey des Herrn Generals der Cavallerie 
und Staats-Ministers Grafen v. der Sdiulenburg Excellenz abgegeben h abe, 
und worüber vermuthlich bey dero Anwesenheit die Entscheidung erfolgen 
wird. 
Da die Unter-Instanzen im Paderbornischen und deren Gesdiäftskreis mir 
nid1t bekannt sind, so ersuche ich ein Hochl. Collegium, mir eine Nachwei
sung der Ersteren und eine Darstellung der Letzteren zuzustellen, um be
urtheile~ zu können, in wie weit sie bey den zu treffenden n euen Einrich
tungen zu benutzen oder zu modifi.ciren sind. 
Ein Hoch!. Collegium wird indessen aus dem absduiftlidi anliegenden Pro
Memoria ersehen1, daß idi es nidit rathsam finde, die Clev-Märckische Ein
riditung nad1zuahmen und den Steuer -Einnehmern den ganzen Inbegriff 
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der Polizei-Verwaltung zn übertragen, sondern gewisse Zweige derselben, 
welche eine Kenntniß der Rechtsgelehrsamkeit voraussetzen, den Richtern 
zu überlassen vorschlage, weil sonst leicht Unförmlid1keiten und Nullitaeten 
entst ehen . Ich h abe die Erfahrung vor mir, indem im Minden- und Ravens
bergischen die P olizei durd1 die Justitz- und Domainen-Beamte mit mehre
r er Gesetzlichkeit und Nachdruck verwaltet wird, als in dem Märckisd1en 
durch die größten Theils unwissenden und mit den Geschäfts-Formen un
bekannten Receptoren geschieht. - Die Rentmeister im Clev-Märckischen 
sind ferner viel zu wenig besd1äftigt und zu gut besoldet, und man wird dar
auf sehen müssen, daß man diesen F ehler bcy der jetzigen Bildung der Kreis
Behörden vermeidet. - Es hat auch im Minden- und Ravensbergischen so 
wenig als hier im Miinsterschen das Domainen-lnter esse gelitten, wenn man 
d en Amtsrentmeistern noch eine andere Bestimmung außer der Domainen
V erwal tung gab. 
Was nun, insbesondere betrachtet, die mir mitgetheilte lnstruetion für die 
Landräthe betrifft, so bemerke ich folgendes darüber : 
ad § 1) „Guthsobrigkeit." 
Es muß doch zuerst bestimm t werden , ob es im Paderbornischen in dem hier 
beabsichtigten Sinne Gut h s · Obrigkeiten, Guths-Herrschaften, Grund
Herrschaften giebt? - Wir haben in Westphalen k eine Grundherrn oder 
Guthsherrn in dem Sinne des A. L. R. II. Theil, Lit. 7, § 87 et sq„ und es 
existirt in Westphalen keine Erbunterthänigkeit. Der Eigenbehörige, Päd1-
ter, Meierstättische ist zu besonderen Praestationen, Dienstleistungen 
u. s. w. n ach Vorschrift der Eigenthums-Or dnung, Mejer-Ordnung d. d. 23. 
December 1766 verpflichtet, in seinen übrigen persöhnlidlCn Verhältnissen 
aber hat er mit dem Guthsherrn nichts zu thun, sondern steht unter dem 
Landesherrn. Hat der Guthsherr die Patrimonial-Gerichtsbarkeit, wie sie 
ihm in ein zelnen F ällen zukömmt, so besitzt er sie ex concessione des Lan
desherrn, nidlt als eine Folge der Erhunterthänigkeit, (und die Mejer-Ord
nung den 23. Deeember 1766 spricht von Praestationen, Diensten u. s. w.) 2• 

Da es nun hier keine Guths- oder Grundherrn in dem Sinne des Landrechts 
giebt, so kann auch der Guthsherr nicht als eine Polizei-Instanz angeseh en 
werden, sondern er ist nur in einzelnen F ällen Gerid1tsh err, und seine Be
fugnisse sind nad1 den Bestimmungen seiner Concessionen zu beurtheilen. 
ad§ 2) „Ritterschaft ." 
Man wird wohl besser setzen: und den Besitzern adlidier Güther, oder ad
liche Gutsbesitzer, weil sonst die Wahlfähigkeit durd1 den Stammbaum ein
geschränkt wird 3• 

ad § 4) Die Accise-Verfassung wird nod1 näher bestimmt werden. ( ..... . ] 
ad § 8) Man wird mit den Ständen Rückspradie nehmen müssen, ob sie 
Kreis-Deputirte ernennen wollen ? 
Wegen der dem Landrathe unterzuordnenden Behörden beziehe ich mich 
auf meine vorher gehende Bemerkungen. Der Landrath bedarf jedoch nodi 
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eines Kreis-Copisten, für den ein angemessenes Gehalt zu bestimmen ist. 
ad § 9) Ich halte es für zweckmäßig, in der Instruction die Gesetze anzu
führen, welche die Pflichten der öffentlichen Beamten bestimmen und sich 
auf die einzelnen, ihnen anvertrauten Geschäftszweige beziehen, sie sind in 
meinem Pro-Memoria aufgezählt . 
ad § 23) „Grundherrschaften" 
fallen hier weg. - Anstellung von permanenten Dorf-Obrigkeiten als Schul
zen, Dorf-Gerichten ist von großem Nutzen. 
ad § 24) „Handwerker" 
dies hängt von der Provincial-Verfassung ab, in ganz Westphalen sind die 
Handwerker auf dem Lande zerstreut. 
ad§ 31) Die Cassen-Verfassung hängt von der Contributions-Einrichtung 
ab, ob Erbentage, Kirchspiels-Einrichtungen u. s. w. gewöhnlich sind oder 
nicl1t. 
ad § 42) Es wird gut seyn, wöchentlich zwey Kreistage anzuordnen, an wel
chen der Landrath zu Hause ist, alle Beschwerden und Vorträge der Unter
thanen anhören und das Nöthige darauf verfügen muß. 
Ein Hochlöbl. Collegium ersuche ich, von vorstehenden Bemerkungen den 
erforderl~chen Gebrauch zu machen. · 

1 Vom 14. Juni 1803. 
1 Nachträglich gestrichen. 
8 Vgl. dazu Ritter, Stein 1. S. 78, Anm. 1. 

538. Schulenburg an Beyme Hildesheim, 12. Juli 1803 
Ehcmah Preuß. Geh . StaatoarmiT Dcrlia. Jc tst Dcuumc1 Zeotralarmiv II . Mencburg. Rep. 89. 58 C. 
Eigeah. - Eutdrudi: 1. S. 487 (eben10). 

Betr. die Frage der Ernennung Steim :mm Staauminister. 

[ .. . ] Was übrigens den Herrn Oberpräsidenten Freiherrn vom Stein betrifft, 
so kann icl1 mich auf unsere frühere Correspondenz beziehen, und es ist 
leicht möglich, daß er, wenn er nicht ins Ministerium berufen wird, um seinen 
Abschied bittet [ ... ] . 

539. Bericht der Spezial-Organisations-Kommission für Münster (Stein) an 
die Haupt-Organisations-Kommission „Ueber die Municipal Verfassung der 
Stadt Münster und das Cämmerey Vermögen derselben"1• 

Münster, 16. Juli 1803 
Staauarchlv MUn1ter. Krieg•· und Domäncnk.ammer Münt ter. N r. 26. Kon.zept . Eigeuh. Begonnen am 
11. Februar, abge1d1lo11ea am 12. Juli 1803 auf Grund vend1iedcner Berimte Rihhen t rop1. - Au1fertigung 
(1tili1ti1eh abweichend) ehcm. P rcu ß. Geh. Staaturd1iv Berlin. Je tzt D cut1che1 Zeutral ard1iv II . Mencburg. 
Rep. 70. Mün1te r . Cap. 2. Seel. XL. Nr . 8. - Er11drudi: 1. S. 488 ff. Nod1 der Au1fc rtigu ug wie hie r . 

Vorsdiläge zur Reform der V erfassung und Finanzverwaltung der Stadt Münster. 
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Aktenvorgänge. 

Der bisherige Geschäftskreis des Magistrats begreift in sich: 
1) die Vormundschafts Sachen der nicht Befreiten, die Amts und Zunft 
Sachen, scabinal Sachen oder solche, die die Servitutes urbanorum prae
diorum zum Gegenstand haben, über die Befreite und Unbefreite und worin 
die Appellationen an den Stadtrichter gehen. 
2) Die Criminal Jurisdiction mit dem Stadtrichter. 
3) Die Civil und Criminal Jurisdiction über den Theil der Stadt, welcher 
der Bispinghof heißt. 
4) Die übrigen Zweige der Civil Jurisdiction in der Stadt bis an die Spitze 
der Außenwerke, wo nemlich die Gerichtsbarkeit des sogenannten Pfahl
gerichts (ein fürstliches Untergericht, welches sich 50 Ruthen wei t da, wo 
keine besondere Grenzen angegeben sind, von der Spitze der letzten Außen
werke der Stadt an rund um die Stadt bis in die Backenfeldsche Jurisdiction 
erstreckt, und welches einer der Hof Cammerräthe als Richter verwaltet) 
ihren Anfang nimmt. 
Die städtische Policey ist nach sehr schwankenden Grenzen zwischen dem 
Geheimen Rathe, dem Stadtrichter, Magistrat und verschiedenen städtischen 
Commissionen, z.B. der Beleuchtungs Commission, der wegen des Straßen
pflasters u. s. w. getheilt. - Der Stadtrichter besorgte besonders die Sicher
heits und Armen Policey. Die Dom lmmunitaet steht . in Civil Criminal 
und Policey Sachen unter dem Dom Capitul. 
Der Magistrat wurde jährlich durch 10 aus der Bürgerschaft und von ihr er
nannten Wahlherren gewählt; den Syndicum, Secretair, sowie sämtliche 
Unterbediente bestellte der Magistrat; der Stadtrichter aber ist nach dem in 
actis generalibus wegen Untersuchung der rathäuslichen Wesens befind
lichen Restitutions Edicte de Ao. 1544, fol. 50 und nach der copia indulti de 
10. October 1681, Fol. 78 ein landesherrlicher Beamter. 
Die Einl,lahme Quellen der Cämmerey bestanden 
1. in Abgaben 
a) der Schatzung, einer Art directer Vermögenssteuer [ .. . ]. 
b) des Stadt Werbeg e ldes, einer directen, auf Häusern ruhenden 
Abgabe, 
c) den Consumtions Abgab e n oder Accise von Wein, Brantwein 
u. s.w., 
d) des Bra.u Schillings, welcher nach dem Schreiben des Magistrats 
de 31. December 1802 [ .. . ]als eine unveränderliche Reluition von der Ver
bindlichkeit, im Stadtbrauhause brauen zu lassen, anzusehen ist, daher auch 
ganz füglich als ein auf den Häusern haftender, zur Cämmerey Casse flie
ßender Canon, der mit den Consumtions Abgaben coexistirt hat, ferner 
coexistiren kann, 
2) in Einnahmen vom Capital Vermögen, liegenden Gründen und Gerechtig
k eiten, welche in Vol. 1 act. Commissionis betreffend die Untersuchung des 
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rathäuslichen Wesens Fol. 1-101 genau verzeichnet sind. Dieses städtische 
Vermögen wurde in 15 verschiedenen Cassen berechnet, ein Verfahren, wo
durch die Uebersicht des Ganzen verschleiert ward. Wie bey der Rechnungs
abnahme verfahren werden sollte, bestimmte die landesherrl. Verordnung 
d. d. Bonn, den 27. April 1766 [ . .. ]. 
Diese allerunte rthänigst vorausgeschickten Bemerkungen geben den Fa
den der historisd1en Tabelle an die Hand, welche der Kriegs und Domainen 
Rath Ribbentrop von dem gegenwärtigen Zustande des städtischen Wesens 
in seinen drey verschiedenen Berichten vorträgt2, und hierauf läßt er in dem 
Berid1te de 9. m. c. seine Vorschläge über die zukünftige Einrichtung der
selben folgen, welche wir mit unserem allerunterthänigsten Gutacliten be
gleiten werden. 

Die Vorschläge sind: 
1. das Stadt u. Pfahlgericlit mit dem bisherigen Magistrate zu vereinigen, und 
a) diese Instanzen in einem Justitz und Policey Magistrat umzubilden, der in 
einen J ustitz und einen Policey Senat abgetheilt ist und vom Stadtrichter 
als Präses beider Senate präsidirt wird; 
b) deren Ressort gegen einander nad1 den allgemeinen in Ew. Königl. Maje
stät Mon~rchie in Ansehung der J ustitz und Policey Verhältnisse geltenden 
Grundsätzen zu bestimmen; 
c) dem Policey Magistrat abe r den ganzen Umfang der städtischen Policey 
anzuvertrauen. 
2) Dieser Magistrat würde seine Geschäfte nach einer provisorischen ln
struction, in welclie die in den Preuß. Collegien gewöhnlichen Geschäfts 
Formen aufgenommen sind, bearbeiten . 
3) Die Magistrats Glieder würden vom Bürger Vorstande gewählt und von 
den oberen Behörden genehmigt, de r Secretair, Syndicus, Registrator und 
sämtliclie Unterbediente von dem Magistrate den Oberbehörden zur Bestät
tigung vorgesd1lagen. 
4) Der Magistrat wür<le aus folgenden Mitgliedern und Subalternen be
stehen: 
a) aus dem Stadtricliter Gräver als Stadt Präsidenten oder erstem Stadt 
Director. 
b) Dre i Bürgermeistern, nemlich dem Bürgermeister Scheffer und den beiden 
Bürgermeistern Scliweling und Hildebrand und einem Syndicus, Reine, des
sen Stelle nach dem Abgange des jetzigen niclit wieder besetzt wird. 
c) 2 Senatoren, Haase und Buscli, welclie zugleich Assessoren im Justitz 
Senat würden. 
d) Einern Cammerarius, Münstermann, 1 Secretair, Meiteler, 1 Registrator, 
der zugleich Calculator ist, Neumann, und 
e) aus einem aus sechs Mitgliedern bestehenden Bürger Vorstande. 
5) Die Geschäfte werden nach einer ausführlidien Departements Reparti
tion vertheilt. 
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Diese Vorschläge des Kriegs und Domainen Raths Ribbentrop sind eben 
so sehr den örtlichen Verhältnissen als den Grundsätzen der Diens t Verfas
sung in Ew. Königl. Majestät Monardüe angemessen ; nur werden nach un
serem pßichtmäßigen allerunterthänigsten Dafürhalten noch fol gende nä
h ere Bes timmungen in jener zweifadlen Hinsicht in Anwendung kommen 
müssen. 
ad 1) : Nicht nur das Pfahlgericht wird mit der städtischen Magistratsbehörde 
zur Vermeidung der aus der Vervielfältigung de r Behörden entsteh enden 
Collisionen, zur Befestigung der allgem einen Sicherheit in d er Stadt und 
zur Abstellung der Straßenbetteley und der Gartendieberey zu vereinigen, 
sondern auch aus eben diesen Gründen de r Verwaltungsbezirk <les Magistrats 
auf die Dom lmmunitaet mit auszudehnen seyn. - Da sich das Pfahlgerid1t 
auf der einen Seite der Stadt bis zur Bauernsch aft Sprack el 5/ 4 S tunden 
weit er streckt, so würde diese Ausdehnung für die Policey Verwaltung des 
Magistra ts nicht nur zu groß seyn, sondern auch bey der objec tiven Ver
schiedenheit der Stadt und Land Policey nid1t füglich r espiciret werden 
können ; es würde daher eine Einschränkung des Bezirks nad1 dieser Seite hin 
nötig seyn und bey Gen ehmigung des Vorschlags zur Vereinigung des Pfahl
geridlts mit dem Magistrate die näher e Bes timmung der Grenzen des Ge
richtsbezirks selbst vorbehalten werden müssen. - Es würd e aber aud1 die 
Aufhebung aller lmmunitae ten ohne Unterschied zu e iner schn ellen und 
durchgängig guten Polieey Verwaltung in der Stadt um so m ehr wesentlich 
nötig seyn, da die bisherigen gesetzlichen Vorschriften Hierüber sehr schwan
kend sind, die be iden Commenden des Maltheser und T eutschen Ord ens 
würden mit dem Dohmhofe ausdrücklich benann t werden müssen, <ln beide 
eine Art von Exemtion von der T erritorial Landeshoheit beh aupten und bey 
m ehreren Veranlassungen, besonders nod1 die Maltheser Commende in 
n eueren Zeiten, sich gegen die Befol gung de r Policey Vorsduiften auf
gelehnt haben. 
ad 2) : Der Stadt Präsident und Stadt Direetor, wovon der E rster e eine 
Justitzperson seyn muß, würden in dem Policey Magistra te den Geschäfts
kreis erhalten müssen, der in den Preußisd1en Collegien dem P räsidio bei
gelegt ist, insbesondere würde der Stadt Präsident die Geschäfte zu bearbei
t en haben, die sich auf die Sich erheits Polieey und die damit in Verhindung 
steh enden Generalien der Armen Sachen beziehen, weil diese eine genaue 
K enntniß der Gesetze erfordern. 
ad 3) : Der Stadtrichter oder Sta<lt Präsident würde, so wie er b isher in Mün
ster gebräud1lid1 gewesen ist, und n ach Analogie der Verfassung an<lerer 
großen Städte in Ew. K önig!. Majestä t Staate und in Rücksicht der Wichtig
k eit der Stelle vom Lan des Herrn ernannt, die übrigen Magis trats Mitglie
der aber vom Magist ra t und B ürger vorstande auf Lebenszeit gewählt und 
von den oberen Beh örden bes tättiget werden müssen. 
Städt.ische Gehälter und Finanzen. 
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1 Es kommt hier nur d er erste, für die Gesdiid1te der Kommunalve rfassung inte ressante 
Teil des Beridits zum Abdruek. 
2 „Ueber das Schuldenwesen d er Stadt Münst er" . 24. F ebr. 1803. - „Uebe r den Brau
schilling". 2. März 1803. - „Ueber die gegenwärtige und zukünftige Verfassung d es Magi
s trats de r Stadt Münst er ." 9. Juli 1803. - Siimtl. bei d en angeführten Akte n. 

540. Bericht der Spezial-Organisations-Kommission für Münster (Stein) 
„Ueber die rathhäusliche Verfassung in den Städten und Wiegbolten des 
Fürstenthums Münster" Münster, 28. Juli 1803 
Staat u rd.iiv Münuer. Krieg•· und Domincnkarnmcr Münate r. Nr. 25. K on1ept. Eigenh. vom 12. Juli 1803. -
Autfc rti gu ng Prcuß , Geh . Staa taarcbiv Berlin. Jctat D cul1c:he1 Ze ntralarchiv 11. Mcueburg. Rcp . 70. Mür.Uc r. 
Cap. II. Organ iaation. Sect . XL. Nr. 8. - Erotdrudc 1. S. 491 a. Nadt der Au1fertigung wie hier . 

Aus/ iihrlidie Darstellung der Gemeindeverfassung im Fürstentum Münster vor 1803. 
Re/ ormvorsdiläge Steins und Ribbentrops, insbes. die städtische Finan:i;verwaltung 
und Ratsverfassung betreßend. Stein für lebenslängliche Magistrate unter Beseiti
gung der bisherigen jährlidien Ratswahl und Ernennung der erstmals :i;u bestim
m enden Ratsmitglieder durch den Staat, „da die wählende Bürger gegenwärtig 
nod1 zu wenig mit den en Erfordernissen, weld1e die Quolifica tion eine r Magistrats 
P erson voraussetzen, b ekannt sind". Num erisdi und reditlich sehr beschränkte 
B ür'g ersdiaf tsver tretunge11 . 

Ew. König!. Majestät haben wir bereits mit unsrem allerunterthänigsten 
Berichte vom 16. m. c. den commissarischen Bericht des Krieges u. Do
mainen Rath Ribbentrop über die Municipal Verfassung und das Cämmercy 
Vermögen der Haupt und Immediat Stadt Münster vorgelegt. Da er nun 
auch über die rathhäuslich e Verfassung der sämtlichen 16 andern Städte 
und Wicgbolte des Fürstenthums Münster seinen commissarischen Haupt
bericht unte rm 12. d . M. erstattet hat, so verfehlen wir nicht, denselben, 
hieneb en abschriftlich die 16 Special Berichte über eine jede der 16 Städte 
oder Wiegbolte, nebst den projectirten 16 Cämmcrey Etats originaliter mit 
den im beygefügtcn Verzeichnisse specificirten Commissions Acten in 29 
Voluminibus bes tehend, sub pe tito humil. r emissionis zu überreichen und 
auch den von dem Krieges u. Domainen Rath Ribbentrop be reits unterm 
13. May d. J. er s tattet en Bericht über die Stadt T elgte alleruntertänigst ab
schrif tli eh anzuschließen. 
Es enthält dieser Haupt Bericht, welcher die Special Berichte zur Grundlage 
nimmt, eine allgem eine Ueb ersicht d er bish erigen städtischen Municipal 
Verfassung des Fürstenthums Münster und Vorschläge zu ihrer Umbildung 
n ach den Grundsätzen der Preußisd1en Monarchie. 
Die Wiegbolte untersche iden sich von den Städten dadurch, daß er ster e in 
Hinsicht auf Abgaben, öffentlidie Lasten pp. in einer genauen Verbindung 
mit dem Theile des platten Landes steh en, mit welchem sie als Kirchspiel 
ver einigt sind, weld1es b ey den Städten der Fall nicht ist . 
Sämtlich en Städten und Wiegbolten sind vorgesetzt: 
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a) die Magisträte, weldie jährlidi durdi Wahlherren, die die Bürgersdiaft 
ernennet, gewählet und landesherrlidi bestättigt werden. 
b) Piese Magisträte stehen unter dem Drosten und Amtsrentmeister außer 
dem Magistrate der Stadt Münster, weldier unter den obersten Landes
behörden stehet. Ueber die Wiegbolte Freckenhorst, Drensteinfurth und 
Harsewinkel üben das Stift Freckenhorst, der Freiherr von Landsberg und 
die Abtey Marienfelde, über Lüdinghausen aber das Dom Capitel gewisse 
oberherrlidie Redite aus, Sassenberg ist eine bloße Freiheit, weil es auf 
ursprünglich steuerfreiem Grunde, nemlidi solchem, der zur Hafersaat des 
Amtshauses oder Sdilosses Sassenberg gehört, gebauet ist. 

Diese Verhältnisse werden bestimmt durdi die Policey Ordnungen einzelner 
Städte, Münster und Wahrendorf, durdi die Wahl Reglements und die Ad
ministrations Reglements wegen Verwaltung der Cämmereyen, weldie in 
den Städten des Amts Wolbeck, nemlich Ahlen, Beckum, Telgte, Senden
horst und dem Wiegbolte Wolbeck, permanenten General Empfängern an
vertraut sind, da hingegen in den übrigen Städten die Verwaltung des V er
mögens der Cassen unter mehreren auf ein Jahr angestellten Empfängern 
vertheilt ist. 
Der Geschäftskreis der Magisträte umfaßt die F euer Polizey, Aufsidit auf 
Maaß und Gewicht, Zunft Sadien, Einquartirung, Anstellung von Vormün
dern, Versuch der Sühne unter streitenden Parteien , städtisdie Servituten, 
Verwaltung der Cämmerey und Vertheilung und Erhebung der öffentlidien 
Abgaben. 
Hiebey ist noch alleruntertänigst zu bem erken, daß die Besitzer der land
tagsfähigen Güter oder Häuser in den Wiegbolten den polizeylidien Ver
fügungen des Magistrats nicht unterworfen sind. 
Das markenrichterliche Amt steh et mehrern Magisträten, permanentlidi d em 
in Wahrendorf, Ahlen, Beckum, T elgte, Werne, Sendenhorst, Oelde, Lü
dinghausen, Olfen, Wolbeck und Stromberg zu. 
Die Redrnungen werden von den Magisträten bey den Drosten und Amts
rentmeistern abgelegt. Hievon sind ausgenommen : Münster, als eine Imme
diat Stadt und Lüdinghausen, Freckenhorst, Harsewinkel, Drensteinfurth, 
weldie vom Dom Capitul, dem Stifte, dem Kloster Marienfelde und dem 
Freiherrn v. Landsberg r essortiren. Wir fügen noch alleruntertänigst hinzu, 
daß dieses auch in Ansehung des Wiegbolts Wolbeck der Fall ist, worüber 
der Graf v. Merveld eine Art Oberaufsicht und das Recht der Abnahme der 
Redinungen sowohl in Absicht des Wiegbolts als der Armen hat. 
Der Commissarius p. Ribbentrop gründet seine Vorschläge wegen künftiger 
Einrichtung der Magisträ te : 
1) auf die Vorsdiriften des Lan drechts Th. II, Tit. 81, 
2) auf mehrere rathäuslidie Reglements der alten Provinzen, z.B. für Thc.rn 
und Danzig, für Schwelm in der Grafsdiaft Marck de 12. März 1801 und 
3) auf die hiesigen örtlid1en Verhältnisse. 
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Die Magistrats Mitglieder sollen in Zukunft auf Lebenszeit und die neu an
zuordnenden vom Magistrat und dem Bürgerstand gewählt und von den 
obersten Behörden bestättigt werden . 
Der Magistrat soll ferner in der Stadt und F eldmark die Polizey in ihrem 
ganzen Umfange, Militaria, Salz Stempel und Feuer Societaets Angelegen
h eiten verwalten, un<l in solchen Städten, wo Stadtgerid1te sind, wird der 
Jus litz und Polizey Magistrat combinirt. Die Dienst Formen, nach welchen 
die Magisträte verfahren, müssen mit der Preußischen Dienstverfassung in 
Uebereinstimmung gebracht werden. 
Das Cämmerey Vermögen jeder einzelnen Stadt ist vom Commissario unter
sud1t, die Cämmerey Etats sind mit Hinsid1t auf die zukünftige Accise Ver
fassung und die Erfordernisse d er zukünftigen Municipal Verfassung ge
bildet, die nötige justificatoria gesammelt und die Special Commissions 
Acten über jede einzelne Stadt zusammengetragen. 
Einzelheiten über die versdiiedenen Etats. Defizit. 
Dieser Mehrbedarf entsteht aber aus folgenden Gründen: 
a) In den mehrsten kleinen Städten waren k eine Consumtions Steuern, die 
Sdlßtzung wurde durd1 directe Abgaben aufgebracht, diese werden jetzt 
crl assen. und die Scha tzung von der Accise Casse übernommen; in diesem 
Falle unternimmt nun die Accise Casse k eine städtische Consumtions Steuer, 
sondern sie erläßt die alten Abgaben und fiihrt ganz neue ein, sie verliert 
aber in diesen Städten, wo keine städtische Accise war, nicht mehr als in 
denen, worin sold1e erhoben wurde, und es ist der Verlust nur anscheinend. 
b) Die zukünftigen städtischen Verwaltungs Kosten sind ansehnlicher wie 
die bish erigen , weil in Zukunft für regelmäßige Verzinsung und Tilgung -
weld1e bish er nidlt geschahe - gesorgt werden soll, und die Gehälter der 
Magistrats P ersonen ihren vermehrten Gesd1äften und dem neuen Verhält
nisse ihrer Fortdauer angemessen geregelt worden sind. Der Krieges u. 
Dom. Rath Ribbentrop schlägt vor, die sämtlid1en Competenzen zu der 
Städte Credit Casse zu ziehen und den Städten quartaliter ihren Bedarf an
zuweisen und auf diese Art die Cämmereyen cum onere et commodo zu 
übernehmen. 
Wenn dieses gcsd1ehen sollte, so würde man nicht nur die Competenzen, 
sondern das ganze Cämmerey Vermögen sämtlicher Städte zu einer gemein
sdlßftlichen Casse ziehen müssen; eine Einridltung, die in der ganzen Preu
ßischen Monarchie nid1t anzutreffen ist, und die das Interesse der Magisträte 
an Verbesserung und Erhaltung des Cämmerey Vermögens ganz aufhebt. 
Uebernimmt der Staat die städtischen Schulden oder Hiuft die Verzinsung 
und Tilgung der Schulden durd1 die Haupt Accise Casse, so fällt ohnehin 
die Städte Credit Casse hinweg. 
Erlauben Ew. König!. Majestät allergnädigst, daß wir uns in Ansehung der 
übrigen Bemerkungen auf den commissarischen Bericht selbst beziehen 
dürfen. 
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Der p. Ribbentrop übergiebt zugleich mit den bereits eben alleruntertänigst 
allegirten 16 Special Berid1ten die Cämmerey Etats d er einzelnen Städte 
und Wiegbolte nebst den sid1 darauf beziehenden Commissions Acten und 
zwar 
1. von Wahrendorf. - Hier soll der Magistrat aus einem Bürgermeis ter , 
einem Camerario, einem Secretair und 2 Rathsberren bestehen. Die Stadt 
hat eine Bevölkerung von 3581 Seelen und ist eine ansehnlidie Fabrik
stadt. 
2. Ahlen. - Diese Stadt, die 1854 Einwohner hat, soll einen gleid1 zahl
r eid1en , nur etwas geringer besoldeten Magistrat erhalten. 
3. Beckum. - Erhält bey einer Population von 1567 Menschen einen gleich 
zahlreichen Magistrat wie Wahrendorf und Ahlen. 
4. Telgte bey einer Population von 1518, 
5. Sendenhorst für 1294 Seelen und 
6. Werne für 1392 Seelen erhalten gleich zahlreidie nur sdiled1ter besol
dete Magisträte wie jene größere Städte, und eben dieses findet statt bey 
den Wiegbolten Oelde und Olfen, wovon ersteres 1104 und letzteres 968 
Seelen zählt, 
bey Lüdinghausen von 1095 Seelen, bey Drensteinfurth von 887 Seelen, bey 
Freckenhorst von 1177 Seelen, bey Sassenberg von 1259 Seelen. 
Hingegen soll der Magistrat: 
für Bevergern von 722 Seelen und Wolbeck von 692 Seelen 
aus einem Bürgermeister, aus einem Cämmerer uncl aus 2 Rathsherren be
stehen; 
der Magistra t für Stromberg von 390 Seelen aber aus einem Bürgermeis ter 
und 2 Rathsherren . 
Wir merk en hier nodi alleruntertänigst an, daß bisher zu den Secretariat 
Stellen in den Städten, weldie den sogenannten recessum restitutionis ha
ben (Wahrendorf, Beckum und Ahlen), der Magistrat im Erledigungsfalle 
ein, zwey oder mehrere Subjecte dem Landesherrn präsentirt hat, aus 
weldier dieser einen anordnete. 
Im Vorstehenden glauben wir, die R esultate der commissarisd1en Verhand
lungen des p. Ribbentrop kürzlid1 dargestellt zu haben, welche eine Ueher
sid1t der bisherigen Municipal Verfassung des Fiirstenthums Münster und 
des Zustandes des Cämmerey Vermögens verschaffen. 
Ew. Königl. Majestät haben zwar durdi das allergnädigste Rescr . de 15. Nov. 
a. p. zu verordnen geruht, daß die Einrid1tung des rathhäuslichen Wesens, 
außer in Münster, der zukünftigen Krieges und Domainen Cammcr über
lassen werden soll, es werden jedoch uad1 unserm alleruntertänigsten Dafür
halten, <la die vorliegenden Materialien bereits gesammelt sind, gewisse 
allgemeine Grundsätze vorläufig festgesetzt werden können , wonach bey der 
rathhäuslid1en Einrichtung zu verfahren ist. 
So wird man die jährlid1e Wandelbarkeit des Magistrats, eine evident ua<'h-
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theilige Einrichtung, welche ganz abweichend von der rathhäuslichen Dienst
verfassung in Ew. König!. Majestät Staaten ist, absdrnffen und lebensläng
lich fortdauernde Magis trats Personen anordnen müssen. F erner umfaßt 
nach der Preuß. Dienstverfassung der Gesd1äftskreis der Magisträte im all
gemeinen : 
a) Polizey im allgemeinsten Sinne, sie bezieht sich auf öffentliche Sicher
heit, Gesundheit und Reinlichkeit, Verpflegung mit Lebensmitteln, bürger
liche Gewerbe, insbesondere Gesinde Sachen. 
b) Verwaltung des städtischen Vermögens. 
c) Servis Einquartierungs Marsch und Canton Sachen, Salz Stempel Feuer
societä ts Juden Sachen. 
d) Schul und Armen Sachen. 
Und dieser Geschäftskreis innerhalb der Stadt und F eldmark würde auch 
den Magisträten im Fürstenthum Münster anzuweisen seyn, um ihn nach den 
vorhandenen Gesetzen und unter Leitung der obersten Behörden zu ver
walten. 
Ferner: es haben die Städte des Fürstenthums Münster außer der Haupt
stadt keine Gerichtsbarkeit, sie wird in denselben Namens des Landesherrn 
ausgeübt, und da auch die Gerichtsbezirke in Zukunft umgeformt und be
trächtlich vergrößert werden, so läßt sich nur in wenigen F.iillen die Ver
bindung der Gerichtsbarkeit mit d em Magistrate möglicli maclien. 
Da aber Wahrendorf ein beträd1tlicher Ort von 3561 Seelen ist, wo die 
Polizey Verhältnisse durch das Fabriken Verkehr, die größere Lehr und 
Armen Anst alten, die Belegung des Orts mit einer Garnison schwieriger 
und verwickelter werden, wo auch ferner bisher ein eigener fürstlicher 
Stadtrichter gewesen ist, so halten wir es für rathsam, dem dortigen Magi· 
s trate die Gerichtsbarkeit beizulegen, einen J ustitz und einen Polizey Bür
germeister zu bes tellen un<l den auf diese Art angeordneten Magistrat aus 
einem J ustitzbürgermeister, einem Secre tario, einem Camerario und einem 
Rathsherrn zusammen zu setzen. 
Die Wichtigkeit der Stadt und die Art der Zusammensetzung d es Magi
strats, den man aus geübten Geschäftsmännern bilden kann, machen es zur 
Abkürzung des Geschäftsgangs rathsam, Wahrendorf zu einer Immediat 
Stadt zu erheben. 
Bey der Zusammensetzung der Magisträ te der übrigen Städte würde man 
nach unserm alleruntertänigsten Dafürhalten folgende R egeln anzunehmen 
haben: 

a) Die Magisträte der Städte, deren Bevölkerung über 1500 Seelen ist, 
sollen aus einem Polizey Bürgermeister, einem Camerario, der zugleid1 
Secretarius ist, und zwey Rathsherrn bes tehen . - Zu dieser Classe gehören 
Ahlen, Beckum, Telgte. 
b) Die Magisträ te der Städte, deren Bevölkerung zwischen 1000 und 1500 
ist, bestehen aus einem Bürgermeister, einem Camerario, der zugleich 
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Secretarius ist, und einem Rathsherrn. Zu dieser Classe gehören Senden
horst, Werne, Oelde, Freckenhorst, Sassenberg, Lüdinghausen, Harsewin
kel, Olfen. 
c) Die Magisträte der Städte, d eren Bevölkerung unter 1000 ist, bestehen 
aus: einem Bürgermeister, der Camerarius und Secretarius ist, und einem 
Rathsherrn. Hierher gehören Drensteinfurth, Bevergern, W olbeck, Strom
berg. 
Sodann würde auch die Anordnung eines aus der Bürgerschaft erwählten 
Bürgervorstandes, der ein votum collectivum hätte und in den Städten 
der ersten Classe aus vier, in denen der andern aus zwey und denen der 
dritten Classe aus einem Mitgliede bestände, das öffentliche Zutrauen ver
mehren, er ist aud1 in den mehrersten Städten der alten Westphiilischen 
Provinzen hergebracht. 
In allen diesen Städten würde man auch zugleich dem Camerarius die Post· 
halterey, Stempel und Salz Distribution geben, ihn auch bey der Accise 
Casse als Rendant oder Controlleur nach Maaßgabe seiner Fähigkeiten 
brauchen müssen, um ihm auf diese Art ein ausreichendes Gehalt zu ver
schaffen. 
Die Gehälter der Magisträte würden sich nach der Anlage B des commis
sarisd1en Berichts und den verschiedenen Special Berid1ten und Etats bil
den [ ... ] . 
Als Mediat Städte sind Lüdinghausen, Freckenhorst, Drensteinfurth und 
Harsewinkel anzusehen, weld1e, wie schon oben allcruntertänigst bemerkt 
worden, von der Herrschaft des Dom Capitels, des Fräulein Stifts Frecken
hors t, dem Freyherrn v. Landsberg und der Abtey Marien fclde abhängig 
sind. Da der Staat die Befugniß hat, diese erwähnten beiden geistlichen 
Corporationen ganz aufzuheben, so kann er ihnen auch einen Teil ihrer 
Gerechtsame entziehen und das Verhältniß, worin sie gegen diese Wieg
bolte in Polizey und Gerichts Sad1en standen, aufheben. Wir glauben, daß 
dadurch ein regelmäßiger Geschäftsgang erleichtert werden wird. - Die 
Gerechtsame des Frh. v. Landsberg über Drensteinfurth bleiben ihm un
verändert und ist ihre Ausübung der Oberaufsicht des Staats untergeordnet . 
Harsewinkel hört durch Aufhebung der Abtey Marienfelde auf, unter einer 
Grundherrschaft zu s tehen, da aber dieses Wiegbolt in so manigfaltigen 
Verhältnissen mit dem Domainen Amte Marienfelde steht, auch ganz isolirt 
auf der Grenze lieg t, so könnte m an zur Vermeidung aller Collisionen mit 
anderen Behörden den Magistra t in Harsewinkel den Beamten von Marien
feldc unterordnen. 
Wenn Ew. König!. Majestät di~se alleruntertänigste Vorschläge allergnä
digst zu genehmigen geruhen, dann wird sie das kiinftige Cammcr Colle
gium sogleid1 nach seiner Errichtung in Anwendung bringen und zu der 
Einrichtung des rathhäuslichen Wesens in der Provinz sdueitcn. 
Da jedod1 die Bedürfnisse der Städte noch nicht auf eine ganz befriedigende 
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Art haben ausgemittelt werden können, so würde die Competenz noch näher 
und fiir jetzt nur provisorisch zu b es timmen seyn, die bish erige Verpflich
tung der Bürger zu Communitae ts Las ten, z.B. Pflaste rgcld, Wegebesse
rung pp. vorbehalten bleiben. 
Die erste Ernennung <ler Magistrats Personen würde, olmmaaßgeblid1, lan
desher rlid1 gescheh en müssen, da die wählende Bürger gegenwärtig noch 
zu wenig mit denen Erfordernissen, welche die Qualification einer Magi
strats Person voraus setzen, bekannt sind [ . . . ]. 

1 „Vom Bürgerst ande". 

541. Stein an Sack Münster, 30. Juli 1803 
Preuß. Geh. S1nnunrchiv Derlin, jelzl Deutsches Zeulra larchiv 11, Merseburg. R ep. 92. Nncblnß J oh. Aug. Snck: Au1· 
fcrligung. Eigcnh. - Erstdruck 1. S. 497f. 

V bersendet d en Berid it vom 28. Juli und anderes Material ::ur Organisation d er 
Verwaltung in Münster 1111d Paderbom. Differenzen mit Albrerht über das in den 
Entsd1ädigungslande11 ei11:11/ühre11de S t euersystem. Dienstreise Stei.11s 11adi Pader
born. Wün sd1t Urlaub 11nrli Nassnu. 

In der Voraussetzung, daß Ew. Hochwohlgebohren glii cklid1 wieder in Ber 
lin angekommen sind, adressire ich m ein Schreiben dahin un<l wiederhole 
Ihnen die Versich erung, wie unangenehm mir die Kürze und das Vorüber
geh ende ihres Aufenthalts war. 
Sie erhalten nunmehr unsere Berichte 
wegen der Stadt Münstersch en Munieipal Verfassung, Stadt Münstersch en 
Schulden , 
wegen des Provinzial Sd111lden Wesens, der Provinzial Mnnieipal und Städte 
Schulden Verfa sung; dieses in Verbindung mit denen Etats der Domainen 
und Steuer Cassen, denen Vorschliigen wegen Bildung der Landes Collegien, 
Verhandlungen über das Accise Wesen, historische Tabellen srueinen mir 
die Materialien zum Organisations Plan 
in Beziehung auf öffentlid1es Einkommen 
in Beziehung auf Bildung der Verwaltungsb ehörden 
und Verwaltungsbezirke zu liefern. 
Der H. Geh . F. R. Albr ed1t 1 war hier , und ich habe an ihm einen guten, 
billig denkenden, vernünftigen Mann k ennen gelernt, unterdessen konnten 
wir uns doch nid1t vereinigen, er glaubt seinen Zweck zu erreichen durch 
sehr leid1te Tarif Sätze vom Caffee und denen anderen Artikuln des 4. und 
5. Capituls, ich Lin aber der Meynung, daß alsdann wenig aufkömmt, die 
H ebungskosten bleiben , und die Veranlassung zum Unwillen des Publi
cums und zur Stöhrung <l es Gewerbes bleibt vor wie nad1. 
Ew. Hod1wohlgebohren werden aus dem Bericht wegen des Schuldenwesens 
sehen, wie dieselbe Sache liegt , mir scheint, man könnte dem Lande in 
Rücksicht der neu eingeführten Stempel Salz Aeeise Post Abgaben, der 
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Fourage Lieferungen einen großen Theil der die Extraordina1·ien Steuer 
ausmachen<le Abgaben erlassen, z. B. Viehsteuer und verschiedene mit 
der Accise sid1 nicht vereinigende Abgaben - und eine aequivalente Sdml
den Summe auf die General Cassen übernehmen, die anf der Landpfennig 
Cammer haftende Schulden würden bleiben, und der Staat könnte sie als eine 
R ente ankaufen, größtentheils fallen ihm diese durch Saecularisation zu. 
Ich reise diesen Abend nach Paderborn und bleibe dort bis den 17. m. fut. , 
um die Provinz kennen zu lernen, und da ich nicht vermuthe, daß die 
Organisation zu Stande kömmt, so wünsd1e ich meinen Rückweeg über 
Nassau zu nehmen, hierüber erbitte ich mir die Meynung Ew. Hochwohl
gebohren nach Paderborn. 

1 Geh. F inanzrat im Akzise- u . Zolldepartement des Generaldirektoriums. 

542. Stein an Sdmlenburg Paderborn, 12. August 1803 
Ebcmah PreuD. Geb. Staotu rchiv DerHn. Jetz t Dcuud,ca Zentralarchiv II. Meraeburg. Rep . 70. Paderborn. 
Cap. 11. Org. Seel . XII. Nr. 2. Auolc rli gung. - Er>l<lruck 1. S. 498 ß'. - Hier etwa• gckün t. 

Arbeiten und Aufgaben der Organisationslcomm.ission für Paderborn: Ablösung 
der l eimten und Huden. V erbesserung der Forstwirtsdiaft rmd Erleiditerurig des 
Getreidehandels, Straßenbauten , Sdiißbarmadwng der Lippe, Suspendierung des 
Mindener Stapelrechts, Veransdilagung der Domänen, Besdiränkung der luden, 
insbes. ihres Hausierhandels mit Landesprodukten. 

Der Zweck meines Aufenthalts in der hiesigen Provinz war, die Oertlich
keit derselben k ennen zu lernen und midi von der gegenwärtigen Lage der 
Geschäfte der hiesigen Commission zu unterrichten [ ... ] . 
Die Hauptgesichtspunkte, weld1e die Landesverwaltung zu erreichen wird 
sudten miissen, sind Hinwegräumung der Hindernisse, welche der Vervoll
kommnung der Land und Forst Wirtscliaft entgegenstehen und Erleichte
rung des Absatzes d er Produkte. 
Hude auf den F eldern und in den Forsten hindert die Fortschritte der 
Cultur, und man wird durch Beförderung der Separation oder der Zu
sammenlegung der denselben Eigenthümern gehörigen und in einer Flur 
?:erstreut liegenden Grundstücken und ihre Befreyung von Servituten sehr 
vieles wiirken, bis dahin aber, daß diese Separation eingeleitet und be
würkt, ist die Erlassung einer zweckmäßigen Hude Ordnung, die den Bau 
d er besagten Früchte in den Schutz nimmt, erforderlich. 
Die Separation oder Verkopplung ist leichter als Theilung der Westphä
lischen Marken, weil diesen die Eigenthums Redtte und Servituten, die 
oft zu schwankend sind, durcl1 redttlicl1es Verfahren müssen ausgemittelt 
werden. 
Nur wird es nöthig seyn, die Leitung des Separations Geschäfts dem Cam
mer Collegio allein und nicht concurrirend mit der Regierung anzuver-
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trauen, aus denen in der Natur der Sache liegenden und in meinem Vortrag 
d. d. 10. May1 wegen Bildung der verwaltenden Behörden im Münstersd1en 
enthaltenen Gründen. 
Die Allgemeinheit des Natural Zehendes oder Zug Zehendes ist ein sehr 
großes Hinderniß für die Landwirtschaft - da der Staat als Domainen Be
sitzer der größte Zeh endherr ist, so gesdüeht schon vieles, wenn man den 
pflichtigen Unterthanen den Zug Zehenden als Sack Zeh enden nach An
sd1lägen überläßt und es ihm gestattet, diese so bes timmte NaturalPraesta
tion nach billigen Preisen zu reluiren. und wenn man eine zweckmäßige 
und billige Zehend Ordnung verfaßt. 
Die Forst Verwaltung ist in einer Provinz wie die hiesige, wo es an anderm 
Brenn Material als Holz fehlt, wo noch Holzbestand vorhanden ist und 
dieser wegen des Zusammenwohnens der Menschen in Dörfern sich leichter 
erhalten läßt als im eigentlid1en Westphalen, wo die Menschen in zer
streueten Wohnungen existiren, von der größten Wid1tigkeit. Man muß 
wünsroen, daß die Leitung dieses Geschäfts einem thätigen, wissensdlaft
lichen und mit der Laubholz Cultur bekannten Ober Forstmeister anver
traut werde [ ... ]. Auro die städtisroe Forsten sind von großem Umfang, 
werden schlecht bewirtschaftet und erfordern eine thätige und mit Sachkennt
nissen versehene Leitung. [ ... ] Empfehlung Lynckers als Oberforstmeister2 • 

Man nimmt an, daß dieses Land die Hälfte an Getreide mehr erzeugt als 
es bedarf und diesen Vorrath theils über Lippstadt in das Ravensbergsd1e 
und Münstersdie, theils nach dem Lippesdlen, theils endlidi auf die Weser 
nadi Bremen absetzt. 
Dem Absatz des Getreides steht der Mangel von Städten und insbesondere 
großen Städten, die Unwegsamkeit des Landes und der Punkt des Min
denschen Stapel Rechts entgegen. Man würde ihn befördern und ein regel
mäßiges, fortdauerndes Verkehr erhalten, wenn man folgende Anstalten 
träfe: 
a) den Bau der Wegelinien 

von Salzkotten nach Paderborn, Driburg, Brakel, Beverungen 
von Paderborn, Warburg auf die Hessisme Gränze, 
von Warburg nam Beverungen. 

Diese Wege eröffnen eine Verbindung mit der Grafsmaft Marck, die durm 
den Verlust des linken Rhein Ufers ihren Markt am Rhein verlohren, mit 
der Weser, mit dem Hessismen. 
b) Smiffbarmadmng der Lippe von Neuhaus bis auf die Münstersdie Gränze 
gemeinsch.aftlich mit dem Herzogthum Westphalen. Von der Münstersmen 
Gränze würde die Schiffbarmamung durm die Grafsd1aft Marck und das 
Fürstenthum Münster bewürket werden. 
Die in dem 6ten Decennio des vorigen Jahrhunderts angefangene Verhand
lungen würden mit der Darmstädtisdien Regierung erneuert, bei der ein 
Geist der fortsdueitenden Verbesserung herrsmt. 
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c) Suspension des Minclenschen Stapels.- Der Druck, welchen dieser Stapel 
auf den Getreidehandel der Weser ausübt, hat so mannigfaltige Klagen 
veranlaßt, und sind die Acten der Mindenschen Cammer damit, besonders 
in denen Jahren 1800, 1801 und 1802, angefüllt. 

Konnte K aiser Ferdinand III. der Stadt Minden dieses für alle Bewohner 
<l er Weser so nachtheilige P rivilegium geben, so sehe ich keinen Grund 
ab, warum das Oberhaupt der P reußischen Monarchie nid1t befugt seyn 
sollte, aus Gründen des öffentlichen Wohles die Würkung dieses Privilegii 
wenigste.ns auf eine Zeitlang zum Vorthcil der Production des Paderborn
schen und allenfalls gegen die Abgabe von 1 Scheffel per Last zum Minden
sd1en Stadt Magazin gegen ermäßigte Durchsdmittspreise zu suspendiren? 
Von der Beförderung des Getreide Absatzes hängt das Fortschreiten der 
Cultur, der Wohlstand der Unterthanen, ihre Zahlungs Fähigk eit der Ab
gaben, der gute Er trag der Domainen ab, die in diesem Lande immer die 
Hauptquelle des öffentlich en Einkommens ausm achen werden, ·da die Con
tribution bei dem gegenwärtigen Vermögens Zustand des Unterthanen 
und denen beträchtlichen gutsherrlichen Lasten keiner beträchtlichen Er
höhung fähig ist und die Consumtuions Abgaben wegen des hohen Schät
zungs Contingents der Städte und ihres geringen Erwerbes vor das Erste 
nicht productiv seyn werden. 

Die bisherige Arbeiten der hiesigen Organisations Commission haben fol
gende Resultate geliefert: 

1) Etats über die hiesige Landes und Domainen Cassen [ .. . ]. 
2) Historische Tabellen nach individuellen Aufnahmen. 
3) Cantons Bücher und Nachrichten durch die Cantons Commission. 
4) Saecularisation der Klöster Abdinghoff, H ardeh ausen, Boeclekken, 

Marienmünst er und Besteuerung der Nonnen Klöster . 
5) Untersudmngen des Zustandes der Forsten durch den Ober Forstmeister 

v. Kleist. 
6) Einrichtung der landräthlichen Kreise. 
7) Einrichtung der Casernen und Einquartierungs Anstalten für die Gar

nison in Warburg. 
8) Untersuchung des städtischen Wesens durm den Krieges und Domainen 

Rath v. P estel. 

Die anliegende tabellarische Namweisungen enthalten einige in Zahlen 
ausgedrückte R esultate dieser Arbeiten, die aber mehrere Vollständigkeit 
erhalten und auf mehrere Gegenstände werden gerichtet werden müssen. 
Man wird die Veranschlagung der Domainen und geistlid1en Güter sobald 
als möglich und vor Winter vorzunehmen haben, damit das sd1wankende 
Verhältniß der Administration aufhöre. Diese Veransmlagung hat bekannt
lich zum Gegenstand die Ausmittelung der Substanz des Vermögens durm 
Vermessungen, Benutzung der Archival Naduichten, Bildung der Praesta-
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tions Register und die Ausmittelung des würklichen und durch verbesserte 
Cultur zu bewürkenden Ertrages [ ... ]. 
An/ ertigung der Ahschläge. Landesvermessung. 
Die Contributions Verfassung des Fürstenthums Paderborn würde eine be
sondere Untersuchung in Hinsicht auf ihren jetzigen Zustand und die bei 
der zukünftigen Erhebung und Berechnung zu treffende Einrichtung er
fordern. Noch ist diese nicht vorgenommen, und jeder vorzunehmenden 
Veränderung wird eine sold1e Untersudrnng vorhergehen müssen. Hiezu 
schlage ich den Landrath v. Hoevel mit Zuziehung des Freigräfen Schnie
wind aus Altena vor, und hat ersterer sich geneigt zur Übernahme dieses 
Geschäfts mündlich gegen mich erklärt. 
Es ist die allgemeine Stimme, daß es nothwendig ist, dem Wud1er und 
Unwesen der Juden ein Ende zu machen, deren zu große Anzahl, deren 
uneingeschränktes zudringliches Hausiren von denen nachtheiligsten Fol
gen für den Landmann ist. Man wird die Erlassung eines Hausir Edikts 
[beantragen?] , welches Fremden und Einheimischen das Hausiren oder An
bieten der Waaren an die Consumenten in ihren Wohnhäusern, das Auf
kaufen des Getreides, Wolle, Garn usw. in denen Häusern der Producenten 
verbietet, den Handel damit nach den Städten weis t und den en Juden den 
Handel mit Getreide, Garn, Holz, Wolle, Linnen , mit Ausnahme einiger 
hiezu concessionirten, in denen Städten wohnenden vermögenden Indivi
duen dieser Religion verbietet. Neue Juden Familien wird man auf dem 
platten Lande nicht ansetzen und die darauf befindlichen aussterben [las
sen], die fremden Juden den gesetzlich en und ediktmäßigen Einsduänkun
gen unterwerfen. 

1 Nr. 528. 2 Vgl. oben S. 539, Anm. 4. 

543. Bericht Steins an die Haupt-Organisations-Kommission: „Der Ober 
Kammer Praesident Freyherr vom Stein überreicht [ ... ] den Bericht des 
Krieges- und Steuer-Raths v. P estel über die Untersuchung des Zustandes 
und der Verfassung der Städte im Fürstenthum Paderborn." 

Münster, 24. September 1803 
Ehcmah Preuß. Geh . Staaturd1iv Dc rlin . Je tzt D cutac:Lca Zcntrnlard1iv II, Merseburg. Rcp. 70. I'aJcrLorn. 
C1p. II. Sect. XL. Nr. 3. Ausfertigung. - Erstdruck I. S. 501 rr. 

Unterstützt die Vorscliläge des Steuerrats v. Pestel wegen Umbildung der Magistrate 
im Fürstentum Paderborn, insbesondere aucli wegen Abschaßung der jährlichen 
Ratsuiahlen und Bildung permanenter, durch die Bürgerscliaf t gewählter Magi· 
strate. Aucli hier, wie im Mü11stersclien, wird die Bürgersdia/tsvertretung 11umeriscli 
und reditlicli sehr ei11gescliränf, t. Insbesond ere 1vird die städtisclie Finan zverwaltung 
einer strengen staatliclien Kontrolle 1mterstellt. Doch wird aucli auf eine sicliere 
Fundierung der städtisclien Finanzen, Entlastung der Städte in steuerlicher Hin· 
1icht und Entscliädigung ihrer Kämmereien für die Ausfälle durcli Einführung der 
neuen Ak:iseverfassung Bedacht genommen. - Wiederhalt seine Vorschläge wegen 
Bescliränku11g der Juden. 
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[ •.. ]Die allgemeinen Vorschläge des Steuer Raths von P est el [ . .. ] erfordern 
gleicl:i eine Bestimmung, da sie die Grundsätze des bey der Einrichtung des 
städtischen Wesens zu beobachtenden Verfahrens enthalten . Der erste die
ser Vorsd1läge, Aufhebung der jährlich gewählten Magis träte und Ans tel
lung permanenter, ist einleuchtend nützlich, stimmet mit der in Ew. König
lichen Majestät ganzer Monardüe geltenden Verfassung überein, und es 
wird ohnbedenklich festgese tzt werden können: 
1. daß der Geschäfts Kreis der Magisträte innerhalb der Stadt und Feld
mark im Allgemeinen betrachte t umfassen solle : 
a) Polizey, sie beziehe sid1 auf öffentliche Sicherheit, Gesundheit, Rein
lichkeit, Verpflegung mit Lebensmitteln, bürgerliche Gewerbe, Gesinde 
Sachen, 
b) Verwaltung des städtisdien Vermögens, 
c) Servis Einquartierungs Marsd1 Canton Stempel Salz F euer- Societaets 

Juden Sachen, 
d) Schul und Armen Sachen . 
2. Daß permanente Magisträte eingeführt, die jährlidien Wahlen abge
schaffet und das Wahlredit den Magisträten beygelegt werde. 
3. Die Zahl der Mitglieder, die Zusammensetzung des Bürger Vorstandes, 
die Gehälter würden nadi den in dem Berichte der hiesigen Organisations
Commission d . d. Münster, den 28ten Julia. e. enthaltenen Anträgen 1 fest
gese tzt werden, da sie audi auf das Paderbornsche ihre Anwendung finden 
können. Es würde demnadi der Magistrat in den mit Jurisdiction zu ver 
sehenden Städten folgendermaßen eingeridite t werden : 
a) in Paderborn - ein Justitz Bürgermeiste r mit dem Character als Stadt
Director, ein Assessor und ein Referendarius, letzterer nur so lange, bis die 
neue Justitz-Verfassung im Gange seyn wird - ein Polizey-Meister und 
Servis-Rendant in einer P erson, wozu idi den invaliden Lieutnant Feldhaus 
vom Regiment von Schenk allerunterthänigst in Vorschlag bringe, vier 
Rathsherrn, ein Camerarius, ein Registrator und Secretair nebst dem Bür
gervorstand. 
h) in Warburg - ein Justitz-Bürgermeister mit dem Character als Stadt
Director, ein Camerarius, Secretarius, Actuarius und Registrator und vier 
R athsherrn nebst dem Bürgervorstand. 
c) In Lüdge, Brakel, Beverungen und Borgentreich - ein Justitz-Bürger
meister, ein Camerarius, ein Secretair und Registrator und zwey R aths
herrn nebst dem Bürgervorstand. 
d) In Büren und Salzkotten - ein Justitz-Bürgermeister, ein Camerarius 
und Secre tarius und zwey Rathsherrn nebst dem Bürgervorstan d. 
Bey den übrigen Städten, weldien keine Jurisdiction beygelegt ist, würde 
man, wie oben allerunterthänigst bemerkt, nadi dem in Ansehung der 
Münsterisdien Magisträte unterm 18ten Jul. a. e.2 abgegebenen Vorsdiläge 
den Städten Lichtenau, P eckelsheim, Steinheim, Nieheim, Driburg einen 

705 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 1, Stuttgart 1957 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

ORGANISATION DER ENTSCHÄDIGUNGSLANDE 

Bürgermeister , einen Camerarius, der zugleich Secretarius ist, einen Raths
herrn und den mit dem voto collectivo versehenen Bürgervorstand vor
setzen. 
Die übrigen Städte, welche unter 1000 Mensch en zählen, erhalten nur einen 
Bürgermeister , der Secr etarius und Camerarius ist, einen Rathsherrn und 
einen aus zwey Mitgliedern best ehenden Bürgervorstand. 
Die Städte Kleinenberg, Dringenberg, Förde, Bredenborn, Gehrden, Wille
badessen, Calenberg und Winnenberg würden wegen ihrer Unbedeutenheit 
und Armuth nie mit Consumtions-Abgaben belegt, sondern als Dörfer be
handelt und an das platte Land zurück gegeben werden müssen. 
Die erste Ernennung der Magisträte geschähe durch den Landesherrn, in 
<ler Folge würde der Magistrat wählen und das Landes-Collegium prüfen 
und genehmigen - nach den Bestimmungen der Verordnung wegen Abkür
zung der Dienst-Geschäfte d. d. Berlin, den 22ten Febr. 1802. 
Die Gehälter der P aderbornschen Magisträte würden denen der Magisträte 
im Münsterschen gleich gesetzet und proportioniret werden können . 
Der Vorschlag, die Städte Paderborn und Warburg den Landes-Collegien 
unmittelbar unterzuordnen, wird mit sehr guten Gründen unterstützt, wel
che von der Beträd1tlichkeit der Städte, dem Umfange der dabey vorkom
menden Geschäfte und dem Umstand, daß die Magisträte vollständig und 
mit hinreichend geschid\:t en Männern besetzet werden .können, hergenom
men sind. - Die Bestätigung der Justitz-Bürgermeister und Actuarien würde 
von R egierung und Kammer gemeinsdrnftlich, die der Polizey-Magisträte 
von der Kammer allein gesd1ehen. 
Die Anwendung der von dem Krieges- und Steuerrath von P est el in Vor
schlag gebrad1ten Beförderungsmittel der Landwirthschaft, des Absatzes 
der Producte durch Bau der Landstraßen werden der künftigen Landes
Administration zu empfehlen seyn. 
Nützlich wäre es vorläufig, dem nad1theiligen Einfluße der Juden auf den 
Wohlstand des Landmanns Grenzen zu setzen, ihre Concessionen zu unter
suchen, die nidlt concessionirten aus dem Lande zu sdiaffen, ihre fernere 
Ansiedlung auf dem platten Lande, das Hausiren, Auf- und Verkaufen in 
den Häusern zu verbiethen und den Producten-Handel mit Getreide, Wolle, 
Garn, Hanf, Vieh nur einzeln den in den Städten wohnenden Judenzuge
statten, welche ein ansehnliches Vermögen besitzen. 
Der p . v. P estel bemerkt ferner, daß die Städte in ihrem Abgabe-Ver
hältniß gegen das platte Land durch die Matricular-Proportion von 2/s 
praegraviret sind und daher eine Revision des Catasters nöthig werde. 
Die Einführung der Accise, oder der Consumtions-Abgaben, und die Ueber
nahme des städtischen Matricular-Beytrages macht zwar eine Abänderung des 
Matricular-Verhältnisses überflüssig, eine Ermäßigung der bisher subsistiren
den Abgaben wird aber durch Einführung der neuen, an Accise, Salz-Steuer, 
Stempel, Post usw„ nothwendig, wenn man auch Bedenken tragen sollte, 
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und zwar mit gutem Grunde, die großen städtischen F eldmarken ganz 
steuerfrey zu machen und eine der Hauptquellen der von den Städten auf
zubringenden Abgaben zu vernichten. - Diese Ennäßigung würde am zweck
mäßigsten bewirkt: 
a) durch gänzliche Erlassung des Kopfschatzes an die Provinz und 
b) durch Herabsetzung der Grundsteuer in den Accise pflichtigen Städten . 
Zur Erhaltung der Ordnung in der Verwaltung des städ tischen Einkom
mens schlägt der p. v. P estel folgendes vor: 
1. die Entwerfung der Kämmer ey-Etats. - Diese sind zwar schon bearbei
tet , sie werden aber nach Maaßgabe der oben vorgetr agenen allerunter 
thänigsten Erinnerungen und der in Ansehung der Competenzen noch zu 
erlassenden Bestimmungen von dem Einrichtungs-Commissario des städti
sdHm Wesens zu modificiren seyn. - Als Rechnu ngsform würden vorläufig 
die jetzigen K ämmer ey-Etats bereits dienen und der Commissarius authori
sirt werden , sie den Magisträten zuzufertigen. 
2. Die Einreidmng der K ämmerey-Rechnungen an die obern Behörden und 
die Bestimmung, daß nur die Rechnungen der Kämmerey, welche eine 
brutto Einnahme von 20 000 rh haben, zur Ober-Rechen-Kammer gehen -
also die der Städte Borgentreich, Salzkotten, Warburg, Brakel, Lüdge und 
Paderborn - beruhet auf den allgemeinen Grundsätzen d er Dienstordnung. 
Die städtischen Forsten sind von Wichtigk eit. Man wird sogleich zu ihrer 
Vermessung und Abschätzung schreiten u nd ihre Bewirthschaftung den 
nahe gelegenen K öniglichen Förstern[ . .. ] unter Aufsicht geben können. 
Bey Regulirung d er Competenz wird dafür gesorgt werden müssen, daß 
die Känunereyen für die Einnahmen, welche ihnen durch Einführung der 
Accise entgehen, entschädiget werden und ein zur Befriedigung der Com
munitaets-Bedürfnisse ausreichendes Auskommen erhalten , um so mehr, 
weil beträchtliche Communitäts- und Landesschulden auf den Städten haf
ten : (die erstem allein betragen 243 333 rth, die letztem würden auf die 
General-Kassen übergehen) und die vielen öffentlichen Gebäud e, Wege, 
Brücken, Sdmlen, Armen Anstalten daraus unterhalten werden müssen. Es 
ist daher sowohl nöthig, die Competenz dem Bedarfe angemessen und aus
reichend zu reguliren, als den Grundsatz beyzubehalten, daß die Communi
tät bey eintretender Unzureichenheit des Kämmerey-Vermögens zu außer
ordentlich en Beyträgen verpflichtet ist. 
Nach diesen vorausgeschickten unvorgreiflichen Bemerkungen trage ich nun
mehr allerunterthänigst dahin an, daß die Grundsätze, nach welchen die 
städtische Verfassung im Fürstenthum Paderborn einzurichten , durch einen 
besonders hierzu designirten Commissarium, wozu ich den Krieges- und 
Steuer-Rath v. Pestel in Vorschlag bringe, in Anwendung gebracht und durch 
ihn die Magisträte eingerichtet, die Kämmerey-Etats gebilde t und die 
Vorschriften wegen der rathhäuslichen Dienstordnung entworfen werden. 
1 Nr. 540. 2 Wohl 28. Juli. S. Nr. 540. 
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544. Stein an Angern Münster, 30. September 1803 
Sta.atu rdli v Münster. Prov . Schulkollegium. Zgg. 2/46. Nr. 886, Kou1cpt. Eigcuh. -Ausfcrtis;uo g ehemah P rcuß . 
Geh. Stnollardiiv B erlin. Je tzt Dcut1che1 Zcntralardiiv II, Merse burg. Rep. 70. Hauptkouuuiu ion . C"Jl· 11. 
Seel. XXX IV. Nr. 2. - Eutdruck J. S. 505 II. nad1 der Ausfe rtigung wie hier. 

Vorsdiläge zum Ausbau der Universität Münster durdi Benutzung der Einlcünfte 
und Lehrmittel der verfallenden Universitäten und Gymnasien in W estfalen. Biblio
tltelc, botanischer Garten, Klinihen, Heil· und Pflegeanstalten. 

Das lebhafte Interesse, welches Euer Excellenz an den Fortschritten der 
wissenschaftlichen Cultur nehmen, überzeugt mich, daß Hochdieselbe ge· 
neigt seyn werden, Ihre Aufmerksamkeit auf den Zustand der hiesigen 
öffentlichen Unterrichts Anstalten zu wenden. 
Das Vermögen dieser Anstalten ist ansehnlich, und sein Ertrag kann noch 
sehr vermehrt werden. 
Die Einnahme der hiesigen Universität beträgt pptr. im 

Durchschnitt . . . . . . . . . . . . . . 10 000 rth. 
der zum Paulinischen Gymnasio bestimmte 

J esuiter-Fond . . . . . . . . . . . . . 

Latus 
die Einnahme der Paderbornschen Universität 
des Jesuiter-Fonds, welcher keine ganz feste 

16 000 " 
26 000 rth. 

6 000 „ 

Bestimmung hat . . . . . . . . . . . . 13 000 „ 
Summa 45 000 rth. 

Es besitzen also die Unterrichts Fond in dem Münster- und Paderbornschen 
eine jährliche Einnahme von 45 000 rth., worauf noch Schulden, Pensionen 
und dergleichen haften. 

Rechnet man hiczu die Universität 
Duisburg die pptr. . . . . 
das Gymnasium in Emmerich . 

6 000 rth. 
3 000 " 
9 000 rth. 

so bildet sid1 eine Summe von 54 000 rth. jährlich, welche zur Vervoll
komnerung des Unterrichts in Westphalen verwandt werden können. 
Münster eignet sich vorzüglich zur Anlage einer Universität wegen seiner 
Central Lage in Westphalen, des Verfalls der benachbarten Universitäten 
zu Maynz, Bonn, Cocln, der Entfernung der größeren vollständigen, nämlich 
Göttingen und Halle, der Ohnbedeutenheit der nahe gelegenen Duisburg, 
Rinteln, Gießen, wegen d es Einflußcs, welchen Cultur der Wissensdrnften 
auf die hier sich aufhaltende zahlreiche obere und mittlere Volks Classen, 
auf den Gang der Landes-Verwaltung und die Bildung der verwaltenden 
Persohnen selbst hat. 
Münster besitzt das Paulinische Gymnasium und eine Universität, aber 
eine unvollständige Universität. 
Die Anlage stellt den Zustand des hiesigen Gymnasiums dar - es bedarf 
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einer Reform in Hinsicht auf die Gegenstände des Unterrichts, da man 
Deutsche Sprache, die wichtigste der lebendigen Sprachen, va terländische 
und n euere Staaten Geschichte und mehrere Real Kenntnisse versäumt, 
in Hinsicht auf die Einrichtung, daß nur Geist liche zu Lehrern gen ommen 
werden und diesen nicht bestimmte F ächer des Unterrichts ausschließend 
angewiesen werden . 
Wenn· man das Verzeichniß der bey der Universitä t anges tellten Lehrer 
durchgeht, so ist es einleuchtend, daß die Universität unvollständig ist, daß 
die Diseiplinen nicht gehörig besetzt, viele Unterrichts Gegenstände über
gangen, und daß es an öffentlichen zum wissenschaftlichen Unter r icht und 
zu dessen Erleichterung nöthigen Anstalten fehlt. 
Es fehl t an Unterricht in 
a) Natur Geschichte, Zoologie, Mineralogie, 
b) Astronomie, Maschinen lehre, Hydrotechnik, Baukunst, 
e) der Staats-Wirthschaft und ihrer einzelnen Zweige. . 
Die Universitäts-Anstalten als 
a) Bibliothek , b) physischer Apparat, Theatrum Anatomieum sind mangel
haft, es fehlen gänzlich 
a) botanischer Garten, b) Observatorium, e) Mineralien Cabinet , d) Clini
cum, e) Aecouchir Anstalt. 
Um diesen Mängeln abzuhelfen, würde es an Hülfsquellen gar nicht fehlen 
und zwar 
1) aus denen vorhandenen Einnahme-Quellen der Münsterschen Unter
richts Anstalten. 
Nachdem man die Verwaltung der Universitäts und Ex-Jesuiter oder Gym
nasien Fonds als e inen combinierten Studien-Fond der Leitung des thätigen 
und einsichtsvollen Dohmdechant v. Spiegel anvertraut, so e rgiebt es sich 
vorläufig aus seinen Arbeiten, daß bereits 5000 rth. disponible jiih rlich e 
Ueberschüsse vorhanden sind, die n och um 3000 r th. jährliche Einnahme 
können vermehrt werden, und nehme ich überhaupt den Betrag zu mehrerer 
Sicherheit nur an zu 6 500 rth. 
2) Aus denen P aderbornschen Fonds, diese betragen 
vom Universitäts H auß, 
Jesuiter -Fond oder Herrschaft Büren . 13 000 „ 

19 500 r th. 
Die Universitä t besteht nur aus der philosophischen und theologischen Fa
cultät, sie ist also in Hinsicht auf Unterrichts-Gegenstände und Unterr ich ts 
Anstalten u n v oll s t ä ndi g und als eine solche nach theilig, d ie Verwen
dung dieser Gelder würde gewiß gemeinnütziger, wenn man die Universi tät 
in ein gutes Gymnasium verwandelte und 
ein Schulmeister-Seminarium anlegte, aus denen bey den beiden oben er
wehnten Fonds zu machenden Erspahrungen 3000 rth. an die Miinstersche 
Universiüit überwiese. 
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Die Universität Duisburg ist zwar dem Nahmen nadi mit allen Facultäten 
versehen, sie ist aber in jeder Hinsidit zu denen kleinen und unvollstän
digen Universitäten zu redinen, hat audi ein zu geringes Einkommen, um 
je aus jener Classe herausgerückt werden zu können. 
Ihre Einnahme beträgt pptr. . 6000 rth. 
Man könnte hievon die Hälfte verwenden zur Verbesserung der Stadt
sdiulen, des Gymnasii in Wesel und die andere Hälfte an die Münstersdie 
Universität überweisen . 3000 rth. 
Bey Erriditung des catholischen Gymnasiums in Emmeridi aus denen 
Jesuiter-Güthern hatte man die Absidit, eine Erziehungs Anstalt für junge 
catholische Geistliche, so zu dem Pfarr Gottesdienst im Clevischen bestimmt 
waren, zu erriditen. Gegenwärtig, wo man eine catholische Universität in 
Münster hat, wo zwey theologische Seminarien oder Bildungs Anstalten für 
junge Theologen vorhanden sind, kann jenes so unvollkommene und kleine 
Institut aufgehoben, zur Verbesserung der Stadtschulen verwandt und der 
Ueberschuß der hiesigen Universität pptr. mit 1500 rth. überwiesen werden. 
Der Fond der hiesigen Universität würde also auf diese Art um eine jähr
liche Einnahme von 64 000 rth. verstärkt, woraus die fehlende Lehrstühle 
und Lehr-Anstalten errichtet werden könnten. 
Die Bibliothek selbst würde einen Zuwachs erhalten durch die Duisburgsche 
Universitäts Bibliothek, durd1 Vereinigung mit der Bibliothek des Dohm 
Capituls, wozu dieses ganz geneigt ist, und mit denen Bibliothequen der auf
gehobenen Klöster nach einer daraus getroffenen Auswahl. Der jährliche 
Fond zu der Ausdehnung der Bibliothek würde verhältnismiißig vers tärkt. 
Die Anlage des botanischen Gartens, worüber ein besonder er Bericht von 
der Organisations Comrnission h eute abgeht, müßte besd1leunigt werden, 
da wenn selbst in diesem Herbst mit denen Vorarbeiten angefangen wird, 
dennoch mehrere Jahre hingehen, bis die Anstalt nur einige Vollständig
keit erhalten k ann, und sie einen so ausgebreiteten Einfluß auf das prac
tische Geschäftsleben hat. 
·Da ein Hospital für Männer bey denen Barmherzigen Brüdern hier sub
sistirt und es fes tgesetzt ist, daß aus dem aufgehobenen Kloster Verspoel 
ein weibliches Hospital errichtet werden soll, so wird man diese Anstalten, 
so wie auch das Garnisons Lazareth zum Clinico benutzen können. 
Die bereits vorhandene, aus Provincial Fonds unterhaltene Hebammen 
Lehr Anstalt wird erst durch Errichtung einer Accouchir Anstalt die gehörige 
Vollkommenheit und in dieser Hinsicht audi eine Beyhülfe ans denen son
stigen Provincial Fonds erhalten können. 
Man würde in W estphalen allen religieusen, paedagogisd1en und sonstigen 
das Elend der Mensd1heit lindernden Anstalten, z. B. Irrenhäuser u. s. w. 
Daseyn und Ausdehnung gehen können, wenn man den § 35 des Reichs
deputations Schlusses zur Anwendung brächte, wonach denen Landesherrn 
die Disposition überlassen ist 

710 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 1, Stuttgart 1957 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

4. NOVEMBER 180 3 

„ von allen Güthern der fundirten Stifter, Abteyen und Klöster in d e n 
alten B es itzung e n zum Behuf des Gottes Dienstes, Unterridits und 
andern gemeinnnützigen Anstalten." 
Die Collegiat Stifter zu Emmeridi, Rees, Soest, das Kloster zu Hamborn, 
Sdieda, das Benedictiner Kloster zu Minden würden weit zweckmäßiger 
zur Verbesserung der Sdiul Einriditungen, der Sanitäts Anstalten, insbe
sondere der Anlage eines lrrenhaußes, verwandt, als zu denen gegen
wärtigen Zwecken . 
Das benadibarte Bergisdie verwendet den Ertrag seiner reimen Abteyen 
Siegburg, Deutz u. s. w. zu dergleidien gemeinnützigen edlen Zwecken, und 
seine Landes Verwaltung erhält die Mittel zur Beförderung der Civilisation 
und Verminderung des allgemeinen Elendes1• 

1 Vgl. dazu Wilmane, Zur Geschichte der Universität Münster in den J ahren 1812-18 
(Ze. f. dt. Kulturgeschichte NF IV [1875), S. 257 ff.) , der eich mit der 1852 erschienenen 
Arbeit von Krabbe, „Geschichtliche Nachrichten über die höheren Lehranstalten in 
Münster" auseinandersetzt und dabei auch auf die innerhalb des Gener aldirektoriums 
gepflogenen Verhandlungen über den weiteren Ausbau der Universität Münster näher 
eingeht. S. außerdem Anton Piper, Die alte Universität Münster 1773- 1818 (1902) , 
S. 29 ff., sowie Granier, Preußen und die katholische Kird1e seit 1640, IX. Theil. Publi
kationen a. d . kg!. preuß. Staatsarchiven. Bd. 77 (Leipzig 1902), Nr. 703 und Nr. 721. 

545. Immediat-Eingabe Steins Münster, 1. Oktober 1803 
Ehemalo P reuß . Geh . Stantu rdiiv Berlin. Je tzt Deut1d1e1 Zeo trala rchiv Il, Merseburg . Rep. 89. 96. Ahochri ft. 
- Früher 1. 508 (Regelt). 

Erbittet die diplomatisdie Verwendung Preußens beim Regensburger Reidutag 
zugunsten seiner Ansprüche (als Mitglied der Reiduritterschaf t) au f eine Entschä
digung aus den Rheinzöllen für seine verlorenen linksrheinisdien Einkün ft e. 

546. Immediat-Eingabe Steins Münster, 17. Oktober 1803 
Ehemalt Prcuß. Geh. Staatnrd:aiv Dcrlin. Je tzt D c utu:hca Zenlralardiiv ll, Me r1eburg. Rcp. 89. 96. Abedirift. 
- FrUhe r 1. 508 (Regelt) . 

Bittet um Auswirlmng einer Entschädigung f iir seine V erluste auf dem linlcen Rhein· 
ufer aus den Einkünften einiger im preußisdien W estfalen liegender, dem Grafen 
von Rheda zugefallener Klostergüter. 

547. Stein an die Haupt-Organisations-Kommission 
Münster, 4. November 1803 

Ehcmah Pre uB. Geb. St1 1t11rd1iv Berlin. Je tz t D cu11chcs Zeulrnlardti v II, Mcracburg. Rc p. 70 . Hnnpt· 
kommiuion. Cap. II. S. XIII. Nr. 15. Vol. 1. - Gedrudct 1. S. 508 rr. 

Die Einf ühru11g des Kantorireglem ents im Bistum Münster. Rät zu möglidut bal· 
diger Kantonsaufnahme. Als Maßnahmen gegen die Fahneriftudit werden Rücksidit 
auf die Landesverhältnisse bei Abfassung des Reglements und der Waltl der Garni· 
$Onen, der Abschluß der üblichen Auslief erungsverträge mit den Nadibarstaaten 
und sdili eßlich „zwedcmiiß iger öffentlicher Unterricht" vorgeschlagen'. 

1 Da diese Vorschläge Steine grundsä tzlich mit denen seiner Denkschrift vom 16. Februar 
1803 übereinstimmen, wird hier auf den Wiedernhdrudc dieses Stüdcee verzichtet. 
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548. Stein an Vinckc Münster, 5. November 1803 
Arwi v Ostcnwaldc. Nadilaß Vincke . Nr. 87. Eigenb. - Eratdruck Kod1cndörlfcr, Driclwew1el Nr . 14. 

Di.e Differenzen mit dem „nach Ihrer eigenen Schilde rung erbärmlid1en Dohm 
Capitul" in Minden. DeHen gefährdete Lage. Stein /iir Beseitigung seiner stän
disdien Red1te. Dit/urth. Mallinckrodt. 

Ihr Herr Vater würde pflichtgemäß und eonsequent gehandelt haben, wenn 
er einem unqualificirten Subject seine Stimme verweigert hätte. Dem H errn 
v. Kornberg1 habe ich auf sein Schreiben d. d. 2. November grade geant
wortet, ich würde ihm entgegen seyn. Es wäre mir leid, wenn H err v. Dit
furth das Spiel des in derThat nach Ihrer eigenen Schilderung erbärmlichen 
Dohm Capituls seyn sollte. Der § 35 des Deputations Schlusses, d er diesen 
Corporationen das Messer an den Hals setzt 2, sollte sie doch gescheuter bey 
Ausübung ihrer Rechte machen, damit die Landes Collegien nicht durch 
deren Mißbrauch genöthigt werden, auf ihre Vernichtung anzutragen. Will 
man ihnen auch ihr Eigenthum lassen, so sollte man ihnen ihre ständische 
Befugnisse wehren. Von dem Inhalt dieses Briefes bitte ich, den Herrn von 
Ditfurth zu benachrichtigen. Die Untersuchungs Acten gegen den Bauer 

. Richter Homme theilen Sie mir gefälligst mit. 
ld1 muß es abwarten, was von Berlin wegen der neuen Cammern3 kommt, 
ehe ich etwas betreffend den Herrn Mallinckrodt 4 vorschlage. 
Ew. Hochwohlgebohren zu sehen, freue id1 mich sehr. 

1 Nid11 ermittelt. 
z lodern er die Verfügung über die geistlichen Güter den Landesherrn überließ . 
3 S. d as folgend e Stück. 
' S. oben S. 555, Anm. 3. 

549. Ministerial-Reskript (Angern) an Stein Berlin, 8. November 1803 
S1anharchi" Münste r. Krieg•· und Domänenkamme r Müo1tcr. Fach 1. Nr. l. Auafc rtigung mit Randberner· 
kuogeo Stci 111. - Früher l. S. 510 {Ilcgeat) . 

Erriditung der Kriegs- und Domärienlrnmmer in Münster. Ihr Gesdiä/tslcreis und 
ihre personelle Z1t.~amme11set:::ung. „Das Präsidium [ . .. ) übertragen Wir Euch aua 
besonderem Vertrau en zu Eurer bish er rühmlid1st bewährten Qualification, K ennt
nis und Diensteifer. Aus dieaem Grunde und wegen der Nachbarschaft de r Clev
Märckischen Provinz beluaen wir Eud1 auch das Präsidium d er Kriegs- und Do· 
münenkammer in Hamm." 1 

1 Die weiteren Akten über die Einrid1tung der münsterschen Kammer s. ehemals Preuß. 
Geh. Staatsard1iv Berlin, jet zt Deutsd1ea Zenlralard1iv II, Merseburg. Rep. 70. Hauptkom
mission. Cap. II. Sect . XXXI. No. 2. Vol. 1 (Angern an Ste in, 25. November 1803; P at ent 
wegen Einrichtung de r Kammern in Hamm und Münster, 8. Dezember 1803 u. a.). Die 
münstersd1e Kammer hielt ihre erste Sitzung am 2. Dezember. 
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550. Stein an Angern Münster, 10. November 1803 
Ebcmah Pre uß . Geh. Sta ataa rddv Be rlin . Je tzt D cut1d1ce Zcntralord1iv II, Merse burg . R cp . 70. Haupt· 
kommiu ion. Cap. 11. Seel. XXXIV. Nr. 2. A1u fc rtigun g. - Konzept S 1aa turd.1iv Mü nster. Prov. Sdrnl· 
lr.olleKium ZKK· 2/46. Nr . 880. - Früher 1. S. 510 (eb enao ). 

(Verwendung des Universitätsfonds zum weiteren Ausbau der Universität Münster. ) 
Charakter d er lcünftigen Universität ( staatlidi, nidit lconf essionell). 

[ . . . ] Wenn Münster auch immerhin in Ansehung der theologischen Facultät 
eine catholische Universität bleibt1, so wird [man] es doch in Ansehung der 
übrigen Facultäten als eine den Wissenschaften und nicht einer oder der 
andern Religionsparthey gehörige Anstalt ansehen, und dasselbe gilt von 
Duisburg und Paderborn [ ... ] . 

1 Stein dachte also noch nicht an die Errid1tung e iner cvangelisd1-theologischen F akultä t, 
die aber sogle ich in Berlin in A11ssid1t genommen wurd e und zwar für beide protestantische 
Konfessionen (Kabinetts-Ordre vom 12. April 1804, gedr. Gran ier a. a. 0. S. 703). Wahr
scheinlich wollte Stein noch di e Empfindlichkeit des Landes sd1onen, dod1 hinderte ihn 
das nicht, in seiner großen Universitätsd enksd1rift vom 22. Oktober 1804 (Nr.- 576) 
zahlreid1e Protestanten zur Erneuerung d es Lehrkörpe rs vorzuschl agen. 

551. Bericht Steins an die Haupt-Organisations-Kommission 
Münster, 16. November 1803 

Ebem•la PreuB. Geb . St aa t1ard1i v Berlin . J etzt Deutach eo Zentrnla rd1iv II, Mcraeburg. llep. 70. Haupt· 
komrniu ion . Cap. II. Seel. XXXI. Nr. 14. Vol. 1. - Früher 1. S . 510 (R egelt). 

Vberreidit den Entwurf des Konstitutions-Reslcripts für die n euzubildende cleve· 
märkisdie Kammer mit. seinen Randbem erlm ngen. 

552. Immediat-Bericht Steins „Wegen Constituirung der Münster- Pader
born- Tecklenburg- Lingenschen Kriegs- und Domainen Cammer" 

Münster, 17./18. November 1803 1 

Sta au ardiiv Münster. Kriegs· und Dom ii nc nk nmme r Müuatcr . Fnd1 J. N r. 1. Konzept. - Ausfe rti gun g chemnh 
Prcuß. Geh. Staatnrchiv Be rlin. Je tzt Dcutachca Ze ntral nrdii v II, Meneburg. Re p. 70 . lhuptkommi n ion 
Cop. ll. XXXI. 14. - F r üher !. S. 510 (ebenao). 

V erwendung Spiegels in d er neuen V erwaltung. 

[ ... ] Ew. Majestät geruhen sich ferner geneigt zu erklären, den Dohm
dechant v. Spiegel nützlich zu b eschäftigen und erwarten eine näher e An
zeige von denen Verhältnissen, worin er in dieser Hinsicht zu stellen sey. 
Dieser Zweck, den Dohmdechant v. Spiegel auf eine seinem Stand, K ennt
nissen und Thätigkeit angemessene Art zu besch äftigen, kann erreicht 
werden, wenn man die Studien Commission, wovon er die Seele ist, auf
hebt, ihre Geschäfte der Cammer überträgt, ihn in das Collegium mit dem 
Titul und Rang eines Präsidenten setzt und ihm die Leitung der Schul 
Armen und Kirchen Sad1en besonders überträgt ( ... ]2. 
1 Im Datum ist de r 17., bei der Unterschrift Steins d er 18. November angegeben. 
: Randbemerkung Angerns: „So geneigt wir aud i wären, so müsse man doch wohl zur 
Zeit Bederiken tragen." - Der Passus war d em Konzept von Stein eigenhändig zugesetzt 
worden. 
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